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Beschluss:

„1. Die während der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) Baugesetzbuch (BauGB) 
sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB 
und gemäß § 4a (3) BauGB eingegangenen Stellungnahmen sind entsprechend den 
Vorschlägen der Verwaltung gemäß den Anlagen Nr. 6, Nr. 7 und Nr. 8 zu behandeln.

2. Der Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift „Jütenring“, HA 137, wird in der während 
der Sitzung ausgehängten Fassung gemäß § 10 (1) BauGB als Satzung beschlossen.

3. Die zugehörige Begründung mit Umweltbericht wird beschlossen.“

Sachverhalt:

Beschlusskompetenz

Die Zuständigkeit des Rates für den Satzungsbeschluss ergibt sich aus § 58 (2) Nr. 2 
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG).

Aufstellungsbeschluss und Planungsziel

Auf Grundlage einer Rahmenplanung wurde 2013 ein europaweiter städtebaulicher 
Wettbewerb für das Gesamtgebiet nördlich der Taubenstraße ausgelobt. Am 11.03.2014 
beschloss der Verwaltungsausschuss, den Entwurf des Wettbewerbsgewinners, des Büros 
Ackers-Partner-Städtebau, als Grundlage für die weiteren Bauleitplanverfahren zu 
verwenden. Das Ergebnis dieses städtebaulichen Wettbewerbes wird in verschiedenen 
Bauabschnitten umgesetzt. Hier entsteht ein hochwertiges innenstadtnahes Wohnquartier in 
verdichteter Bauweise. Der erste Bauabschnitt ist bereits größtenteils fertiggestellt und 
bezogen; der zweite Bauabschnitt ist aktuell in der Realisierung. 

Am 12.02.2013 fasste der Verwaltungsausschuss den Beschluss, einen Bebauungsplan für 
den Bereich nördlich der Taubenstraße und südlich der Mitgaustraße aufzustellen. In den 
weiteren Verfahren wurden zur Umsetzung der ersten beiden Bauabschnitte der seit 2015 



rechtsverbindliche Bebauungsplan „Taubenstraße“, HA 135, sowie zuletzt der seit 2018 
rechtsverbindliche Bebauungsplan „Nordanger“, HA 136, aufgestellt. Der Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes „Jütenring“ stellt einen Teilbereich des ursprünglichen 
Gesamtgebietes dar und wurde nördlich um die Wodanstraße mit angrenzenden Bereichen 
erweitert um eine angemessene Erschließung des Quartiers zwischen Mittelweg und 
Bültenweg / Bienroder Weg bereitzustellen. 

Durch den für den dritten Bauabschnitt erforderlichen Bebauungsplan „Jütenring“, HA 137, 
sollen nun die planerischen Voraussetzungen für die Fortentwicklung des Baugebietes 
geschaffen werden. Die Stadt Braunschweig will damit dem dringenden Bedarf an neuem, 
attraktivem und bezahlbarem Wohnraum nachkommen. Erstmals im Nördlichen Ringgebiet 
wurden auch Elemente der „Schwammstadt“ zum ökologischen Regenwassermanagement 
und die Pflicht zum Ausbau von Photovoltaikanlagen in Kombination mit einer 
Dachbegrünung verbindlich geregelt. Somit wird das Baugebiet auch den aktuellen 
Anforderungen hinsichtlich des Klimaschutzes und der Klimaanpassung gerecht. 

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB, 
der Gemeinden gemäß § 2 (2) BauGB) und sonstiger Stellen

Diese Beteiligung wurde in der Zeit vom 31.07.2023 bis 01.09.2023 durchgeführt.

Eingegangen sind verschiedene Hinweise und Anregungen bzgl. leitungsgebundener Ver- 
und Entsorgung bzw. zu vorhandenen Leitungen, zur Energieversorgung, zur 
Stadtbahnplanung, zum Umgang mit Niederschlagswasser sowie ökologischen und 
grünordnerischen Fragen. 

Die Stellungnahmen sind in der Anlage 6 aufgeführt und mit einer Stellungnahme und einem 
Vorschlag der Verwaltung versehen.

Zum Zeitpunkt dieser Beteiligung lagen zu verschiedenen Belangen noch keine 
abschließenden gutachterlichen bzw. fachplanerischen Ergebnisse vor, sodass die 
Planungen im Weiteren abgestimmt und detailliert wurden. Daher wurde zu den betreffenden 
Belangen eine erneute Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4a (3) BauGB durchgeführt. 

Erneute Beteiligung der Behörden gemäß § 4a (3) BauGB

Diese Beteiligung wurde nach zwischenzeitlich erfolgter weiterer Ausplanung und Vorlage 
verschiedener gutachterlicher bzw. fachplanerischer Ergebnisse in der Zeit vom 20.12.2023 
bis 15.01.2024 durchgeführt.

Eingegangen sind auch hier verschiedene Hinweise und Anregungen zur 
leitungsgebundenen Ver- und Entsorgung bzw. zu vorhandenen Leitungen, zur 
Energieversorgung, zur Stadtbahnplanung, zum Umgang mit Niederschlagswasser sowie zu 
ökologischen und grünordnerischen Fragen. 

Die Stellungnahmen werden der Vorlage zum Satzungsbeschluss beigefügt (Anlage 7) und 
dabei mit einer Stellungnahme der Verwaltung sowie einem Beschlussvorschlag versehen. 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB

Am 13.02.2024 wurde die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB vom 
Verwaltungsausschuss beschlossen und in der Zeit vom 07.03.2024 bis 08.04.2024 
durchgeführt. 

Die Stellungnahmen sind in der Anlage 8 aufgeführt und mit einer Stellungnahme und einem 
Vorschlag der Verwaltung versehen. 



Die mit dem geplanten Ausbau der Wodanstraße (Planstraße A) geschaffene verkehrliche 
Verbindung zwischen Mittelweg (im Westen) und dem Knotenpunkt Wodanstraße / Bienroder 
Weg / Bültenweg (im Osten) ist als wesentliche Änderung bzw. als Neubau nach der 
16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BimSchV) zu 
betrachten. Vor diesem Hintergrund wurden vertiefende gutachterliche schalltechnische 
Untersuchungen durchgeführt und in einer ergänzenden Stellungnahme vom 14.05.2024 
zusammengefasst. Inhaltliche Änderungen der Bebauungsplanfestsetzungen ergeben sich 
dadurch nicht. Das betreffende Kapitel 4.4.1. Mensch und menschliche Gesundheit, Lärm, 
sonstige Emissionen / Immissionen des Begründungstextes wurde entsprechend redaktionell 
angepasst. 

Empfehlung

Die Verwaltung empfiehlt, die in den Anlagen 6, 7 und 8 aufgeführten Stellungnahmen den 
Vorschlägen der Verwaltung entsprechend zu behandeln und den Bebauungsplan mit 
örtlicher Bauvorschrift „Jütenring“, HA 137, als Satzung sowie die Begründung mit 
Umweltbericht zu beschließen.

Leuer

Anlage/n:

Anlage 1: Übersichtskarte zur Lage der Geltungsbereiche A und B im Stadtgebiet
Anlage 2.1: Zeichnerische Festsetzungen (Geltungsbereich A) - gesamt
Anlage 2.2: Zeichnerische Festsetzungen (Geltungsbereich A) - vergrößerter Ausschnitt 
Anlage 2.3: Zeichnerische Festsetzungen (Geltungsbereich B)
Anlage 2.4: Planzeichenerklärungen
Anlage 3.1: Nutzungsbeispiel – gesamt
Anlage 3.2: Nutzungsbeispiel - vergrößerter Ausschnitt
Anlage 4: Textliche Festsetzungen und Hinweise
Anlage 5: Begründung mit Umweltbericht
Anlage 6: Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden gemäß 

§ 4 (2) BauGB, der Gemeinden gemäß § 2 (2) BauGB und sonstiger Stellen
Anlage 6.1: Anhänge zu den Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden gemäß 

§ 4 (2) BauGB, der Gemeinden gemäß § 2 (2) BauGB und sonstiger Stellen
Anlage 7: Behandlung der Stellungnahmen aus der erneuten Beteiligung der Behörden 

gemäß § 4a (3) BauGB
Anlage 8: Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß 

§ 3 (2) BauGB
Anlage 8.1: Anhänge zu den Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit 

gemäß § 3 (2) BauGB

















Bebauungsplan „Jütenring“, HA 137  Textliche Festsetzungen, Stand: 02.05.2024 
 Verfahrensstand: § 10 (1) BauGB 

 Anlage 4 
 
 
 
 
 
Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift 
„Jütenring“ HA 137 
Textliche Festsetzungen und Hinweise  
 
A Städtebau 
gemäß § 1 a und § 9 BauGB  
 
I Art der baulichen Nutzung  
 
1. Im Allgemeinen Wohngebieten WA 1 sind Nut-

zungen gemäß § 4 Abs. 2 BauNVO wie folgt 
zulässig: 
• Wohngebäude,  
• die der Versorgung des Gebietes dienenden 

Läden, Schank- und Speisewirtschaften so-
wie nicht störenden Handwerksbetriebe,  

• Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, ge-
sundheitliche und sportliche Zwecke,  
 

Ausnahmsweise können gemäß § 4 Abs. 3 
BauNVO zugelassen werden: 
• Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
• sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
• Anlagen für Verwaltungen. 

 
Nicht zulässig sind insbesondere: 
• Gartenbaubetriebe und Tankstellen. 

 
2. In den Allgemeinen Wohngebieten WA 2 und 

WA 3 sind Nutzungen gemäß § 4 Abs. 2 
BauNVO wie folgt zulässig: 
• Wohngebäude,  
• die der Versorgung des Gebietes dienenden 

Läden, Schank- und Speisewirtschaften so-
wie nicht störenden Handwerksbetriebe.  
 

Ausnahmsweise können gemäß § 4 Abs. 3 
BauNVO zugelassen werden: 
• Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, ge-

sundheitliche und sportliche Zwecke,  
• sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 
• Anlagen für Verwaltungen. 

 
Nicht zulässig sind insbesondere: 
• Betriebe des Beherbergungsgewerbes,  
• Gartenbaubetriebe und Tankstellen. 

 
3.  Im Gewerbegebiet GE sind Nutzungen gemäß 

§ 8 Abs. 2 BauNVO wie folgt zulässig: 
• Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, La-

gerplätze und öffentliche Betriebe, 
• Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude, 
• Anlagen für sportliche Zwecke.  
 
Ausnahmsweise können gemäß § 8 Abs. 3 
BauNVO zugelassen werden: 
• je Betrieb eine Wohnung für Aufsichtsperso-

nen, Bereitschaftspersonen, Betriebsinhaber 
oder Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb 

zugeordnet, ihm gegenüber in Grundfläche 
und Baumasse deutlich untergeordnet und in 
einen gewerblichen Hauptbaukörper inte-
griert ist, 

• Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und 
gesundheitliche Zwecke, 

• Schank- und Speisewirtschaften sowie Ki-
oske, sofern sie der Versorgung des Gebie-
tes dienen, 

• Einzelhandel mit Kraftfahrzeugen und Kfz- 
Zubehör, jedoch nur untergeordnet in Verbin-
dung mit einer Kfz-Werkstatt, 

• Verkaufs- und/ oder Ausstellungsflächen, so-
weit sie in unmittelbarem Zusammenhang mit 
der am Standort erfolgenden Herstellung  
oder Weiterverarbeitung von Waren und Gü-
tern stehen. Sie müssen gegenüber der ge-
werblichen Herstellung oder Weiterverarbei-
tung von untergeordneter Größe sein und in 
eine bauliche Anlage der Herstellung oder 
Weiterverarbeitung integriert sein. 

 
Nicht zulässig ist dabei der Verkauf folgender 
Sortimente: 
- Bastel-, saisonale Dekorationsartikel (soweit  
  nicht anderen Sortimenten zuordenbar) 
- Bekleidung aller Art und Zubehör, Regen- 
  schirme 
- Bücher 
- Campingartikel 
- Elektroartikel 
- Elektrogroßgeräte (Wasch-, Geschirrspül-  
  maschinen, Kühl- und Gefrierschränke,  
  -truhen) 
- Elektrokleingeräte einschl. Nähmaschinen 
- Fahrräder, E-Bikes/ Pedelecs und Zubehör 
- Fotogeräte, Videokameras und Zubehör,  
  optische Geräte (ohne Augenoptik) 
- Gardinen, Innenjalousien,-beschattung und  
  Zubehör 
- Glas, Porzellan, Keramik 
- Haushaltswaren, Bestecke 
- Haus-, Heimtextilien, Stoffe 
- Kunstgewerbe/ Bilder und Rahmen 
- Kurzwaren, Handarbeitsartikel, Wolle 
- Lederwaren, Taschen, Koffer, Reisegepäck 
- Musikinstrumente, Musikalien und Zubehör 
- Optik, Akustik, Sanitäts- und Orthopädiewaren 
- Sammlerbriefmarken, Münzen 
- Schuhe und Zubehör 
- Spielwaren 
- Sportartikel einschl. Sport(groß)geräte 
- Uhren, Schmuck, Gold- und Silberwaren 
- Unterhaltungselektronik, Computer,  
  Kommunikationselektronik, Software, Bild-  
  und Tonträger und Zubehör 
- Zooartikel und lebende Tiere (ohne  
  Tiernahrung) 
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Nicht zulässig sind insbesondere: 

• Einzelhandelsbetriebe, die über die unter 
A.I.3 genannten Einzelhandelsbetriebe hin-
ausgehen, 

• Tankstellen, 
• Speditionen und Logistikbetriebe, 
• Vergnügungsstätten, Bordelle und bordell-

ähnliche Betriebe sowie Wohnungsprostitu-
tion. 

 
II Maß der baulichen Nutzung 
 
1. In den Allgemeinen Wohngebieten sind Über-

schreitungen der zulässigen Grundflächen ge-
mäß § 19 Abs. 4 BauNVO durch die Grundflä-
chen von 
• Stellplätzen mit ihren Zufahrten, 
• Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, 
• baulichen Anlagen unterhalb der Gelände-

oberfläche, durch die das Baugrundstück le-
diglich unterbaut wird,  

bis maximal 30 % zulässig.  
 
2. In den Allgemeinen Wohngebieten ist die Flä-

che von Tiefgaragen nicht in die Ermittlung der 
maximal zulässigen Grundfläche einzurechnen, 
soweit die nicht von Hochbauten überbauten 
Flächen auf Tiefgaragen mit einer durchwurzel-
baren Substratüberdeckung von mindestens 
0,5 m versehen und mindestens mit Rasen/Bo-
dendeckern begrünt werden.  
 
Soweit zur Erfüllung der Textlichen Festsetzung 
A.V.2.1 auf den Flächen von Tiefgaragen 
Baumpflanzungen erforderlich sind, ist eine 
durchwurzelbare Substratüberdeckung von 
mindestens 1,2 m auf einer Fläche von mindes-
tens 12 m² je Baumstandort herzustellen. 
 
Der stufenlose Übergang zum entstehenden 
Geländeniveau ist durch Bodenmodellierung 
herzustellen. Ausnahmsweise kann von dieser 
Regelung abgewichen werden, sollte dies auf-
grund von erforderlichen Erschließungs- bzw. 
Stellplatzanlagen nicht möglich sein. In diesem 
Fall sind die sichtbaren Sockelwände durch vor-
gepflanzte Schnitthecken oder durch eine ge-
schlossene Wandbegrünung mit Rank- bzw. 
Kletterpflanzen einzugrünen. 

 
3. In den Allgemeinen Wohngebieten wird die er-

forderliche Tiefe der Abstandsfläche abwei-
chend vom Bauordnungsrecht gemäß § 9 
Abs. 1 Nr. 2a BauGB auf mindestens 0,25 H 
festgesetzt. Der Mindestabstand von 3,0 m 
bleibt von dieser Regelung unberührt. 

 
III Höhe baulicher Anlagen  
 
1. Gebäudehöhen  

 
In den Allgemeinen Wohngebieten sind Über-
schreitungen der zeichnerisch festgesetzten 
maximalen Gebäudehöhe für technische Anla-
gen (z. B. Lüftungsanlagen, Abgasschorn-
steine, Antennen, PV- und Solaranlagen) und 
Erschließungsanlagen (Treppenhäuser und -
aufgänge, Aufzüge) bis zu 3,0 m ausnahms-
weise zulässig, soweit sie um das Maß ihrer 
Höhe von der Fassadenkante zurückspringen.  

In den Allgemeinen Wohngebieten beträgt die 
Gebäudehöhe von Hauptgebäuden mindestens 
10,0 m.  
 

2. Sockel  
 
Innerhalb der im Allgemeinen Wohngebiet 
WA 1 gelegenen Fläche A-B-C-D-E-A darf die 
Höhe der Oberkante des fertigen Fußbodens 
des Erdgeschosses (OKFF EG) an den, den öf-
fentlichen Verkehrsflächen zugewandten Seiten 
höchstens 0,6 m über dem Bezugspunkt betra-
gen.  
 
Im Übrigen darf in den Allgemeinen Wohnge-
bieten die Höhe der Oberkante des fertigen 
Fußbodens des Erdgeschosses (OKFF EG) 
höchstens 1,2 m über dem Bezugspunkt betra-
gen. 
 

3. Bezugspunkt der Höhenangaben 

Bezugspunkt für die Höhenangaben ist die Hö-
henlage der nächstgelegenen öffentlichen Ver-
kehrsfläche an dem Punkt der Straßenbegren-
zungslinie, der der Mitte der straßenzugewand-
ten Gebäudeseite am nächsten liegt. 
 
Steigt oder fällt das Gelände vom Bezugspunkt 
zur Mitte der straßenseitigen Gebäudeseite, so 
ist die Normalhöhe um das Maß der natürlichen 
Steigung oder des Gefälles zu verändern. 

 
IV Überbaubare Grundstücksflächen 
 
1. Überschreitung von Baugrenzen und Baulinien 
 

In den Allgemeinen Wohngebieten dürfen die 
Baugrenzen und Baulinien durch Eingangs-
überdachungen, Hauseingangstreppen, Keller-
außentreppen, Kellerlichtschächte, sonstige Au-
ßentreppen und Rampen bis zu einer Tiefe von 
1,5 m auf insgesamt maximal 50 % der jeweili-
gen Fassadenbreite überschritten werden.  
 
Innerhalb der im Allgemeinen Wohngebiet 
WA 1 gelegenen Fläche A-B-C-D-E-A dürfen 
Gemeinschaftsterrassenflächen die überbauba-
ren Grundstücksflächen auch über Satz 1 hin-
aus überschreiten; maximal jedoch bis zu einer 
Gesamtterrassenfläche von 250 m². 
 
Soweit eine um 3,0 m nach innen versetzte 
Baugrenze für die Staffelgeschosse festgesetzt 
ist, darf diese auf maximal 40 % der jeweiligen 
Fassadenbreite um bis zu 3,0 m überschritten 
werden. 

 
2. Vor- und Rücksprünge von Baulinien 
 

In den Allgemeinen Wohngebieten dürfen die 
Baulinien auf maximal 35 % der jeweiligen Fas-
sadenbreite um bis zu 0,5 m über- oder unter-
schritten werden.   
 
Rücksprünge von Loggien oder Hauseingängen 
dürfen auch mehr als 0,5 m betragen.  
 
Loggien dürfen die Baulinien maximal um 0,5 m 
überschreiten.  
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3. Überschreitung von Baugrenzen 

 
In den Allgemeinen Wohngebieten dürfen die 
Gebäude Baugrenzen auf maximal 35 % der je-
weiligen Fassadenbreite um bis zu 0,5 m über-
schreiten.  

 
4. Anzahl der Wohnungen 

 
− Im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 ist max. 

1 Wohnung je angefangene 25 m² Grund-
stücksfläche zulässig. 

− Im Allgemeinen Wohngebiet WA 2 ist max. 
1 Wohnung je angefangene 60 m² Grund-
stücksfläche zulässig. 

− In den Allgemeinen Wohngebieten WA 3 ist 
max. 1 Wohnung je angefangene 50 m² 
Grundstücksfläche zulässig. 

 
5. Nebenanlagen 

 
In den Allgemeinen Wohngebieten müssen Ne-
benanlagen im Sinne des § 14 BauNVO zu öf-
fentlichen Flächen einen Abstand von mindes-
tens 3,0 m einhalten. Ausgenommen von dieser 
Abstandsregelung sind Müllboxen, Fahrrad-
ständer, überdachte Fahrradabstellanlagen bis 
zu einer Grundfläche von 30 m², Einfriedungen 
gemäß B. VI, Werbeanlagen gemäß B. Vund 
Briefkastenanlagen. Standorte für Müllboxen 
sind gemäß A. V. 2.4 zu begrünen. Alternativ ist 
eine bauliche Einfassung zulässig, soweit sie 
eine Höhe von 1,6 m nicht überschreitet und 
aus den unter B. IV. 2 aufgeführten Materialien 
besteht. 
 
Sicht- und Windschutzanlagen sind nur inner-
halb der Baugrenzen zulässig. 
 

6. Stellplätze  
  
In den Allgemeinen Wohngebieten sind Stell-
plätze nur wie folgt zulässig:   
• In den Allgemeinen Wohngebieten sind ober-

irdische Stellplätze nur innerhalb der über-
baubaren Grundstücksflächen oder auf den 
dafür festgesetzten Flächen zulässig. Auf 
den Flächen für Stellplätze sind Garagen un-
zulässig. 

• Innerhalb der im Allgemeinen Wohngebiet 
WA 3 festgesetzten Flächen für einen Sha-
ring-Point sind technische Anlagen (z. B. La-
desäulen) und Stellplätze für Sharing-Fahr-
zeuge zulässig.  

• Tiefgaragen sind nur innerhalb der dafür fest-
gesetzten Flächen sowie innerhalb der über-
baubaren Grundstücksflächen zulässig.  

• In den Allgemeinen Wohngebieten sind Stell-
plätze in Gebäuden nur in Tiefgaragen unter-
halb der Erdgeschosszone bis zu einer So-
ckelhöhe gemäß A.III.2 zulässig.  
Im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 können 
Stellplätze ausnahmsweise auch in der Erd-
geschossebene zugelassen werden, sofern 
sie auf der der Verkehrsfläche abgewandten 
Seite untergebracht sind. 

• In den Allgemeinen Wohngebieten sind je 
Grundstück maximal zwei Zufahrten in einer 
Breite von jeweils maximal 4,0 m zulässig.  

 
 

V Grünordnung  
 
1. Begrünung öffentlicher Flächen 
 
1.1 Die festgesetzten öffentlichen Verkehrsflächen 

sind wie folgt zu begrünen: 
• Innerhalb der Planstraße B sind mindestens 

vier,  
• innerhalb der Planstraße C mindestens zehn 

und  
• innerhalb der Planstraße D mindestens 

sechs mittelkronige Laubbäume zu pflanzen.  
 
Innerhalb der Verkehrsfläche besonderer 
Zweckbestimmung sind 
• innerhalb der mit Weg 1 gekennzeichneten 

Fläche mindestens fünf und  
• innerhalb der mit Weg 2 gekennzeichneten 

Fläche mindestens drei mittelkronige, stand-
ortheimische und klimaresiliente Laubbäume 
zu pflanzen.  

 
1.2 Die Straßenbäume sind in die Entwässerungs-

mulden der jeweiligen Verkehrsflächen zu 
pflanzen, die eine Mindestbreite von 3 m und 
Böschungsneigungen von nicht steiler als 1:2 
aufweisen. Die Muldenflächen werden mit einer 
blütenreichen Wiesenansaat eingesät und ex-
tensiv unterhalten. 

 
1.3 Die Öffentliche Grünfläche mit der Zweckbe-

stimmung „Parkanlage“ dient in Teilen der Ent-
wässerung öffentlicher Flächen durch Versicke-
rung. Innerhalb der Fläche sind mindestens 5 
mindestens mittelkronige, standortheimische 
und klimaresiliente Laubbäume zu pflanzen. 
Die Anlage von Wegen und Möblierungen hat 
so zu erfolgen, dass diese mit der Nutzung als 
Entwässerungsfläche vereinbar sind. Die übrige 
Fläche ist durch Gehölzgruppen und überwie-
gend Wiesenflächen strukturreich zu gestalten. 

 
1.4  Die Anpflanzungen auf den öffentlichen Ver-

kehrsflächen sind spätestens in der nächstfol-
genden Pflanzperiode nach Abnahme der Ver-
kehrsflächen entsprechend den Festsetzungen 
herzustellen und dauerhaft zu erhalten und bei 
Abgang an etwa gleicher Stelle zu ersetzen. 
Die öffentliche Grünfläche ist zeitgleich mit der 
Anlage der Versickerungsflächen herzustellen. 

 
2. Begrünung privater Flächen  
 
2.1 Innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete sind 

auf den Grundstücken je angefangene 750 m² 
Grundstücksfläche mindestens ein mittelkroni-
ger, standortheimischer und klimaresilienter 
Laubbaum zu pflanzen. Zusätzlich sind je ange-
fangene 750 m² Grundstücksfläche zwei Groß-
sträucher zu pflanzen.  

 
2.2 Stellplatzanlagen für jeweils mindestens vier 

Pkw sind mit Ausnahme der Zufahrten mit einer 
mindestens 0,8 m hohen Hecke aus Laubgehöl-
zen einzugrünen. 

 
2.3 Auf privaten Grundstücksflächen mit mindes-

tens sechs Stellplätzen ist je angefangene 
sechs Stellplätze ein mindestens mittelkroniger 
Laubbaum zu pflanzen und als gliederndes Ele-
ment in die Stellplatzanlage zu integrieren. 
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2.4 Standorte für Müllboxen sowie Fahrradabstell-

anlagen ab 15 m² Grundfläche sind dreiseitig 
mit einer mindestens 1,6 m hohen Hecke aus 
Laubgehölzen oder mit einem mindestens 
1,6 m hohen und vollständig mit Schling- und / 
oder Kletterpflanzen berankten Stabgitterzaun 
einzufassen. 

 
2.5 In den Allgemeinen Wohngebieten sind die zur 

Begrünung vorgesehenen Grundstücksflächen 
bis zur Ingebrauchnahme der baulichen Anla-
gen, spätestens jedoch in der darauffolgenden 
Pflanzperiode herzustellen.  

 
3.  Dachbegrünung 

 
In den Allgemeinen Wohngebieten sind bei Dä-
chern mit einer Dachneigung von max. 6° min-
destens 70 % der Dachfläche mindestens ex-
tensiv zu begrünen.  

 
Der Substrataufbau soll mindestens 10 cm be-
tragen, die Dachfläche ist mit einer standortge-
rechten Gräser-/ Kräutermischung anzusäen   
oder mit standortgerechten Stauden und Se-
dumsprossen zu bepflanzen.  

 
Ausnahmsweise können Lichtkuppeln, Glasdä-
cher und Terrassen zugelassen werden, wenn 
sie dem Nutzungszweck des Gebäudes dienen 
und untergeordnet sind. 

 
4. Öffentliche und private Grünflächen 
 
4.1 Bäume sind innerhalb einer offenen Pflanzflä-

che von mindestens 12 m² netto und mindes-
tens 2,0 m Breite netto mit einer Baumgruben-
tiefe von mind. 1,8 m sowie einem Substratvolu-
men von mind. 12 m³ zu pflanzen. Die Baum-
gruben sind von Leitungen freizuhalten. Die 
Flächen sind dauerhaft mit bodendeckenden 
Gehölzen zu begrünen und gegen Überfahren 
zu sichern. Die Kronenform der Bäume ist ent-
sprechend ihres natürlichen Habitus dauerhaft 
zu erhalten. Pflegeschnitte zum Erhalt der Ver-
kehrssicherheit sind zulässig. 

 
4.2 Für die festgesetzten Anpflanzungen auf öffent-

lichen und privaten Flächen sind folgende Min-
destpflanzqualitäten vorzusehen: 
• Laubbäume: Hochstämme, Stammumfang 

16-18 cm, gemessen in 1,0 m Höhe, 
• Großsträucher: Wurzelware, mind. 3 x ver-

pflanzt, 100-125 cm,  
• sonstige Strauchpflanzungen: Wurzelware, 

mind. 2 x verpflanzt, 60-100 cm. 
• Heister: 150-200 cm, mindestens 3 x ver-

pflanzt 
• Straßenbäume: Hochstämme, Stammumfang 

18–20 cm, gemessen in 1,0 m Höhe. 
• Obstbäume: Hochstamm, Stammumfang 14-

16 cm, gemessen in 1,0 m Höhe.  
 
4.3 Die Anpflanzungen und sonstigen Begrünungen 

auf öffentlichen Flächen sind mit einer dreijähri-
gen Entwicklungspflege im Anschluss an die 
Fertigstellungspflege herzustellen. 

 
4.4 Die festgesetzten Anpflanzungen sind fachge-

recht auszuführen, dauerhaft zu erhalten und 

bei Abgang spätestens in der folgenden Pflanz-
periode gleichwertig zu ersetzen. 

 
VI Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
 
1. Auf einem ca. 9.000 m² großen Teilstück des 

Flurstücks 96/1, Flur 3, Gemarkung Dibbesdorf 
(Geltungsbereich B) sind folgende Maßnahmen 
umzusetzen:  
• Auf einer Fläche von ca. 3.500 m² ist ein na-

turnahes Feldgehölz durch Pflanzung von 
standortgerechten heimischen Laubgehölzen 
regionaler Herkunft herzustellen. Es sind da-
bei 20 % Heister zu verwenden. Es sind vor-
rangig Gehölze zu verwenden, die als Vogel-
nährgehölze dienen können. 

• Auf einer Fläche von ca. 3.000 m² ist meso-
philes Grünland mit jährlich zweimaliger 
Mahd mit Abfuhr des Mähgutes herzustellen. 
Auf dieser Fläche sind zehn Wildobstgehölze 
als Hochstamm zu pflanzen.  

• Auf einer Fläche von 2.300 m² ist eine 
halbruderale Staudenflur durch zunächst 
Sich-selbst-überlassen der Fläche und an-
schließend einer jährlichen Mahd mit Abfuhr 
des Mähgutes zu entwickeln. Innerhalb der 
offenen Flächen sind auf 200 m² Tümpel zu 
schaffen, die zeitweilig austrocknen. 
 

2. Innerhalb des Plangebietes sind an Gebäuden 
mit mehr als zwei Wohneinheiten für gebäude-
brütende Vogelarten (Hausrotschwanz, 
Haussperling, Star, Mehlschwalbe, Mauerseg-
ler) und Fledermausarten (Zwerg-, Mücken-, 
Bart-, Fransen-, Breitflügelfledermaus) Nist- 
und Ruhestätten durch geeignete Bauweisen in 
die Konstruktion zu integrieren oder als künstli-
che Nisthilfen anzubringen. Je Gebäude sind 
mindestens fünf Nist- und Ruhestätten vorzuse-
hen und dauerhaft zu erhalten, die für mindes-
tens eine der in Satz 1 genannten Arten aus je-
der Tiergruppe (Vögel und Fledermäuse) geeig-
net sind. 

 
3. Die Anpflanzungen und sonstigen Begrünungen 

gemäß Nr. 1 sind in der auf das Eintreten der 
Rechtskraft des Bebauungsplanes folgenden 
Pflanzperiode umzusetzen und mit einer fünf-
jährigen Entwicklungspflege im Anschluss an 
die Fertigstellungspflege herzustellen.  

 
4. Zuordnung 

 
Die festgesetzten Flächen und Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft sowie die 
festgesetzte öffentliche Grünfläche (mit Aus-
nahme der technischen Anlagen) dienen im 
Sinne des § 1a BauGB dem Ausgleich von Ein-
griffen in Boden, Natur und Landschaft, die auf-
grund dieses Bebauungsplanes ermöglicht wer-
den. Sie werden dem Geltungsbereich A im 
Sinne von § 9 Abs. 1 a und § 135 a BauGB wie 
folgt zugeordnet: 
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Allgemeine Wohngebiete 35,78 % 
Gewerbegebiet  15,48 % 
Planstraße A (Wodanstraße) 37,08 % 
Planstraßen B  und C (Jütenring) 7,66 % 
Planstraße D (Langobardenstraße)  3,58 % 
Fläche für Anlagen der Ver- und 
Entsorgung  0,42% 

 
VII Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes 

 
1.  Emissionsbeschränkungen 

 
Das Gewerbegebiet GE ist im Zusammenhang 
mit den Gewerbeflächen des Bebauungsplans 
„Taubenstraße“ (HA 135) gemäß 
§ 1 Abs. 4 BauNVO nach den zulässigen 
Lärmemissionen gegliedert. Unter der Voraus-
setzung gleichmäßiger Schallabstrahlung und 
freier Schallausbreitung dürfen folgende immis-
sionswirksame flächenbezogene Schallleis-
tungspegel (IFSP, LWA‘‘) nicht überschritten wer-
den: 
 

Gebiet 
LWA‘‘ in dB(A) 

6 - 22 Uhr 22 - 6 Uhr 
GE 60 45 

 
Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechni-
schen Anforderungen des Bebauungsplans, 
wenn der Beurteilungspegel Lr den Immissions-
richtwert nach Nr. 6.1 der TA Lärm um mindes-
tens 15 dB(A) unterschreitet. 

 
2.  Lärmpegelbereiche 

 
In den Baugebieten sind bei der Errichtung und 
Änderung von Gebäuden an den Fassaden von 
schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen (i. S. von 
DIN 4109) passive Schallschutzmaßnahmen 
nach den Bestimmungen für die im Bebauungs-
plan festgesetzten Lärmpegelbereiche gemäß 
DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ durchzu-
führen. 
 

3.  Lärmschutzmaßnahmen gegenüber  
Verkehrslärm (Straße und Schiene) 

 
3.1  Schutzbedürftige Räume  

 
Im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 und in den 
Allgemeinen Wohngebieten WA 2 entlang der 
Planstraße C sind zum Schlafen vorgesehene 
schutzbedürftige Räume (Kinder-, Gäste- und 
Schlafzimmer), deren Fenster der Plan-
straße C, dem Weg 3 und dem südlich des 
Plangebiets gelegenen Blanchardplatz unmittel-
bar und/oder mittelbar bis zu einem Winkel von 
90° zugewandt sind, mit einer fensterunabhän-
gigen Belüftung auszustatten.  
 
Alternativ können besondere Fensterkonstrukti-
onen, die auch im teilgeöffneten Zustand einen 
Innenraumpegel von maximal 30 dB(A) gewähr-
leisten, Anwendung finden, wenn nicht durch 
andere bauliche Maßnahmen gleicher Wirkung 

(z. B. durch Laubengänge, vorgesetzte Fenster-
läden oder Gebäudevorsprünge) ausreichender 
Schallschutz gewährleistet wird.  

 
3.2  Außenwohnbereiche  
 

Im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 und in den 
Allgemeinen Wohngebieten WA 2 entlang der 
Planstraße C sind an den Fassaden von Ge-
bäuden bzw. Gebäudeseiten mit Überschreitun-
gen des für die Tagzeit maßgeblichen Orientie-
rungswertes der DIN 18005 (55 dB(A)) Außen-
wohnbereiche, wie z. B. Terrassen, Loggien 
und Balkone nicht zulässig, sofern nicht ein 
weiterer, der Wohneinheit zugehöriger Außen-
wohnbereich an einer Fassade ohne Orientie-
rungswert-Überschreitung angeordnet ist.  
 
Alternativ sind Außenwohnbereiche an den von 
Überschreitungen betroffenen Fassaden zuläs-
sig, wenn sie durch bauliche Schallschutzmaß-
nahmen, z. B. durch Verglasungen oder 
(teil)geschlossene Brüstungen, abgeschirmt 
werden. Die Abschirmung muss die Einhaltung 
des maßgeblichen Orientierungswerts 
(55 dB(A)) in der Mitte des Außenwohnbereichs 
in 2 m Höhe sicherstellen. 
 

4.  Außenspielfläche von Kindertagesstätten 
 
Innerhalb der Außenspielfläche von Kinderta-
gesstätten sind auf mindestens 50% der erfor-
derlichen Außenspielfläche Geräuschimmissio-
nen von ≤ 55 dB(A) sicherzustellen. Auf den 
verbleibenden Außenspielflächen (Tobe-Zonen) 
dürfen 60 dB(A) nicht überschritten werden; für 
diesen verbleibenden Flächenanteil können 
ausnahmsweise Geräuschimmissionen bis ma-
ximal 62 dB(A) zugelassen werden. 
 

5. Ausnahmeklausel 
 
 Von den Festsetzungen unter 2., 3.1 und 3.2 

kann ganz oder teilweise abgewichen werden, 
wenn im jeweiligen Einzelfall schalltechnisch 
nachgewiesen wird, dass der erforderliche 
Schallschutz auf andere Art und Weise gewähr-
leistet ist (vgl. Hinweise). 

 
VIII  Erneuerbare Energien 
 
1. In den Allgemeinen Wohngebieten sind bei 

der Errichtung von Gebäuden folgende bauli-
chen und sonstigen technische Maßnahmen 
für die Erzeugung von Strom oder Wärme aus 
erneuerbaren Energien zu treffen: 
 
Bei der Errichtung von Gebäuden, die min-
destens eine Dachfläche von 50 m² aufwei-
sen, sind mindestens 50 % der Dachfläche 
mit Photovoltaikanlagen auszustatten.  

 
2. Die Pflicht nach VIII 1. entfällt,  

- wenn ihre Erfüllung im Einzelfall  
o anderen öffentlich – rechtlichen Pflich-

ten widerspricht,  
o technisch unmöglich ist,  
o wirtschaftlich nicht vertretbar ist, 

- oder soweit auf der Dachfläche solarther-
mische Anlagen errichtet sind. 
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3. Auf Dachflächen, die gemäß A V 3. zu begrü-

nen sind, sind Anlagen zur Solarenergienut-
zung (Photovoltaik, Solarthermie) so auszu-
führen, dass sie mit der Dachbegrünung ver-
einbar sind (z. B. aufgeständerte Bauweise).  

 
IX Sonstige Festsetzungen 
 
1.  Bedingte Festsetzung 

 
Die innerhalb der Nebenzeichnung 1 festge-
setzte Verkehrsfläche besonderer Zweckbe-
stimmung wird zulässig, sobald die Gesell-
schaft für Landeseisenbahnaufsicht mbH (LEA) 
auf Antrag des Eigentümers die Zustimmung 
zur Veräußerung der als Bahnanlage festge-
setzten Fläche gemäß § 4 Niedersächsisches 
Gesetz über Eisenbahnen und Seilbahnen 
(NESG) erteilt hat.  
 

 
B Örtliche Bauvorschrift 
 
gemäß 
- § 84 Abs. 1 Nr. 2 NBauO (zu Ziff. VI) 
- § 84 Abs. 1 Nr. 3 NBauO (zu Ziff. VI) 
- § 84 Abs. 3 Nr. 1 NBauO (zu Ziff. II) 
- § 84 Abs. 3 Nr. 2 NBauO (zu Ziff. IV) 
- § 84 Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 5 NBauO (zu Ziff.B V) 
- § 84 Abs. 3 Nr. 8 NBauO (zu Ziff. VI und VII) 
- § 80 NBauO (zu Ziff. VII) 
 
I Geltungsbereich 

 
Die Örtliche Bauvorschrift gilt für den gesamten 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Jüten-
ring“, HA 137.  

 
II Dächer 

 
1. Dachformen 

 
In den Allgemeinen Wohngebieten sind für bau-
liche Anlagen nur Flachdächer mit einer Dach-
neigung von maximal 6° zulässig. 
 

2. Dachmaterialien 
 
Dacheindeckungen aus Metall sind unzulässig.  

 
III Geschosshöhen 

 
Innerhalb der im Allgemeinen Wohngebiet 
WA 1 gelegenen Fläche A-B-C-D-E-A müssen 
die Geschosshöhen der Hauptgebäude in der 
Erdgeschossebene eine lichte Raumhöhe von 
mindestens 3,0 m aufweisen.  
 

IV Fassaden 
 

1. Fassadengliederung 
 

1.1 In den Allgemeinen Wohngebieten sind die den 
öffentlichen Flächen zugewandten Fassaden 
mindestens alle 30 laufende Meter durch Mate-
rial- und/ oder Farbwechsel und Traufsprünge 
von mindestens 0,5 m oder durch Vor- und 
Rücksprünge der Fassade von 0,3 bis 0,5 m zu 
gliedern.  
 

1.2 In den Allgemeinen Wohngebieten sind Fenster 
entlang öffentlicher Flächen in stehenden For-
maten auszuführen. Ausnahmen von dieser 
Vorschrift können zugelassen werden, wenn die 
vorgesehene vertikale Gliederung der Baukör-
per auf andere Art und Weise erfolgt.  

 
2. Materialien/ Farbigkeit 

 
2.1 In den Allgemeinen Wohngebieten sind die den 

öffentlichen Flächen zugewandten Fassaden 
als Putzfassaden auszuführen. Dabei sind min-
destens 10 %, höchstens jedoch 30 % ander-
weitige Materialien zu verwenden (Fenster und 
andere Öffnungen werden dabei nicht einge-
rechnet). Ausnahmsweise ist Klinker bis zu 
80 % der Fläche an den Fassaden zulässig. 
 

2.2 Die Farbigkeit der Außenwandflächen muss da-
bei den folgenden Farbtönen nach NCS ent-
sprechen: 
 
1. NCS S 1000-N  
2. NCS S 2000-N 
3. NCS S 2010-G50Y 
4. NCS S 2050-Y60R 
5. NCS S 3010-Y30R 
6. NCS S 1510-Y50R 
7. NCS S 1015-Y20R 
8. NCS S 1005-G60Y 
9. NCS S 0804-B50G 
10. NCS S 2050-Y40R 
11. NCS S 1015-Y40R 
12. NCS S 4010-Y70R 
13. NCS S 2020-G80Y 
14. NCS S 2030- Y60R 
15. NCS S 4000-N 
16. NCS S 1510-G90Y 
 

3. Loggien und Balkone 
 

3.1 Die den öffentlichen Flächen zugewandten Frei-
sitze sind als Loggien auszubilden. In den von 
den öffentlichen Flächen abgewandten Berei-
chen sind auch Balkone zulässig. 

 
3.2 Loggien im Sinne dieser Festsetzungen sind 

Freisitze, die maximal 0,5 m über die äußere 
Begrenzungslinie der Fassaden hinausragen.  
 

3.3 Balkone im Sinne dieser Festsetzung sind Frei-
sitze, die über die äußere Begrenzungslinie der  

  Fassaden auskragen oder aus eigenständigen, 
den Fassaden vorgestellten Systemen beste-
hen. 

 
V Werbeanlagen 
 
1. In den Allgemeinen Wohngebieten sind Werbe-

anlagen nur wie folgt zulässig:  
• Werbeanlagen sind nur an der Stätte der 

Leistung zulässig.  
• Werbeanlagen sind nur an den Fassaden 

im Bereich der Erdgeschosszone zulässig. 
• Werbeanlagen dürfen eine Länge von 2/3 

der Fassade der zugehörigen Nutzungsein-
heit und eine Höhe von 0,6 m nicht über-
schreiten. 
 

2.  In den Gewerbegebieten sind Werbeanlagen 
nur wie folgt zulässig: 
• Werbeanlagen sind nur innerhalb der über-

baubaren Grundstücksfläche zulässig. 
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• Werbeanlagen, die an Gebäuden befestigt 

sind, dürfen die Oberkante des zugehörigen 
Gebäudes um bis zu 2,0 m überschreiten, je-
doch nur bis zu einer maximalen Höhe von 
12,0 m über dem Bezugspunkt gemäß 
A. III. 3. 

• Freistehende Werbeanlagen, wie z. B. Fah-
nenmasten und sonstige freistehende Werbe-
anlagen dürfen eine maximale Höhe von 8,0 
m über dem Bezugspunkt gemäß A. III. 3. 
nicht überschreiten. 

• Werbetürme sind unzulässig. 
• Je angefangene 500 m² Grundstücksfläche 

darf eine freistehende Werbeanlage errichtet 
werden, jedoch nur bis zu maximal fünf frei-
stehende Werbeanlagen je Grundstück.  

 
3.  In den Gewerbegebieten ist ausnahmsweise 

außerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-
chen an Ein- und Ausfahrten von und zu öffent-
lichen Verkehrsflächen eine freistehende Wer-
beanlage je Grundstück zulässig, bei mehreren 
Betrieben auf einem Grundstück nur als Sam-
melanlage. Die Größe der Werbefläche darf 
maximal 4 m² betragen. 

 
4.  In den Allgemeinen Wohngebieten und den Ge-

werbegebieten sind insbesondere unzulässig: 
• Anlagen mit sich turnusmäßig verändernder 

Werbedarstellung, wie z. B. LED-Bildschirme, 
Rollbänder, Filmwände oder CityLightBoards, 

• blinkende Werbeanlagen, Wechsellicht, Lauf-
lichtbänder und Skybeamer, 

• akustische Werbeanlagen. 
 
VI Einfriedungen  
 
1. In den Allgemeinen Wohngebieten sind Einfrie-

dungen entlang von öffentlichen Flächen nur wie 
folgt zulässig: 
• als Hecke aus Laubgehölzen bis zu einer 

Höhe von maximal 0,8 m oder 
• als gemauerter Sockel mit einer Höhe von 

maximal 0,5 m.  
 
2. In den Gewerbegebieten sind Einfriedungen ent-

lang von öffentlichen Flächen nur wie folgt zuläs-
sig: 
• als Hecke aus Laubgehölzen oder 
• als Hecke aus Laubgehölzen in Verbindung 

mit einem Maschendraht- oder Stabgitterzaun 
mit einer maximalen Höhe von 1,6 m.  

 
3. Im Ausfahrtsbereich von Einstellplätzen darf die 

Einfriedung nicht höher als 0,8 m sein. 
 
VII Stellplätze, Fahrradabstellanlagen 
 
1. Stellplätze  

 
1.1. Je Wohneinheit ab 40 m² Wohnfläche gemäß 

Wohnflächenverordnung ist auf privatem Grund 
mindestens ein Stellplatz nachzuweisen. Aus-
nahmsweise kann ein geringerer Stellplatz-
schlüssel zugelassen werden, sofern für die An-
wohnenden über ein vertraglich vereinbartes 
und mit der Stadt abgestimmtes Mobilitätskon-
zept Stellplätze in ausreichender Anzahl nach-
gewiesen werden. Insgesamt darf ein Stellplatz-
schlüssel von 0,6 Stellplätzen je Wohneinheit 

im Geltungsbereich gemäß Mobilitätskonzept 
nicht unterschritten werden.  

 
1.2. Für Kleinwohnungen unter 40 m² Wohnfläche 

gemäß Wohnflächenverordnung und für Woh-
nungen, die mit Mitteln der sozialen Wohnraum-
förderung gefördert werden, müssen mindes-
tens 0,5 Einstellplätze je Wohnung hergestellt 
werden.  

 
1.3. Für Kleinwohnungen unter 40 m² Wohnfläche 

gemäß Wohnflächenverordnung, die an das 
Studentenwerk gebunden sind, gilt der Stell-
platzschlüssel von mindestens 0,33 Einstellplät-
zen je Wohnung, wenn mindestens 1,0 Fahr-
radeinstellplatz je Wohnung hergestellt wird. 
Ausnahmsweise kann dieser Stellplatzschlüssel 
auch bei einer Bindung an einen vergleichbaren 
Träger/Betreiber angesetzt werden.  

 
2. Fahrradabstellplätze 

 
2.1. Bei der Errichtung, Änderung und Nutzungsän-

derung von baulichen Anlagen, deren Nutzung 
einen Zu- und Abfahrtsverkehr mit Fahrrädern 
erwarten lässt, sind  
 
− für ständige Nutzende umschlossene, ab-

sperrbare Räume (Fahrradräume / -schup-
pen) zum wettergeschützten Einstellen der 
Fahrräder und 

− für Besuchende frei zugängliche Fahrradab-
stellplätze in unmittelbarer Nähe des Ein-
gangsbereiches  
 

in ausreichender Größe sowie in geeigneter Be-
schaffenheit herzustellen und bereitzuhalten.  
 

2.2. Jeder Fahrradabstellplatz muss von der öffentli-
chen Verkehrsfläche aus ebenerdig, über geeig-
nete Aufzüge, über Rampen oder Außentreppen 
mit Rampen leicht und verkehrssicher erreichbar 
sowie gut zugänglich sein.  
 

Im Freien sind Systeme zu verwenden an die 
der Rahmen angeschlossen werden kann. 
 

2.3. Die Anzahl der notwendigen Fahrradabstell-
plätze (Abstellplatzbedarf) bemisst sich an fol-
genden Richtwerten: 

 
− für Gebäude mit Büro-, Verwaltungs- und 

Praxisräumen mind. ein Fahrradstellplatz je 
60 m² Nutzfläche 

− für Tageseinrichtungen für Kinder und dergl. 
(z. B. Kita) ein Fahrradstellplatz je 3 Kinder 

− für sonstige gewerbliche Anlagen und Be-
triebe ein Fahrradstellplatz je 5 Beschäftigte 
min. jedoch 2 

− für Wohnungen unter 40 m² Wohnfläche 1,0 
Fahrradstellplatz in Fahrradräumen / -
schuppen 

− für Wohnungen 40 –80 m² Wohnfläche 2,5 
Fahrradstellplätze in Fahrradräumen / -
schuppen 

− für Wohnungen > 80 m² Wohnfläche 4,0 
Fahrradstellplätze in Fahrradräumen / -
schuppen 

− Zusätzlich sind für Wohngebäude Fahr-
radabstellanlagen für Besuchende in einer 
Anzahl von mind. 10% der in Fahrradräu-
men / -schuppen als notwendig ermittelten 
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Anzahl eingangsnah auf dem Freigelände 
herzustellen. 

 
Für Bauvorhaben, die in der Liste nicht ver-
zeichnet sind, ist die Anzahl sinngemäß zu er-
mitteln.  
 
Jeder 10. Abstellplatz für Fahrräder muss durch 
eine zusätzliche Fläche von mindestens 1,5 m² 
zum Abstellen von Lasten- oder Kinderan- 
hängern bzw. Lastenfahrrädern geeignet sein. 

 
Die Anzahl der erforderlichen Fahrradabstell-
plätze ist zu erhöhen bzw. zu mindern, wenn 
nach der besonderen Situation des Einzelfalles 
das Ergebnis im Missverhältnis zum Bedarf 
steht. 

 
3. Regenentwässerung 
 

Das auf den Grundstücken anfallende Nieder-
schlagswasser ist auf dem jeweiligen Grund-
stück zu versickern, zu verregnen oder zu ver-
rieseln.  

 
4. Beleuchtung 
 

Für die Straßenräume des Plangebietes, die 
Außenflächen der Gebäude, die Außenanlagen 
in den Baufeldern und die Grünfläche ist zum 
Schutz der Tierwelt bei einer Beleuchtung eine 
Lichttemperatur von max. 2.700 Kelvin zu ver-
wenden. 

 
VIII Ordnungswidrigkeiten 
 
Ordnungswidrig gemäß § 80 Abs. 3 NBauO handelt, 
wer eine Baumaßnahme durchführt oder durchführen 
lässt, die der örtlichen Bauvorschrift widerspricht. 
 
 
C Hinweise 
 
1. Wasserschutzzone 

 
Das Plangebiet liegt vollständig in der Schutz-
zone III a des Wasserwerkes „Bienroder Weg“ 
der Braunschweiger Versorgungs-AG. Die Best-
immungen der „Verordnung über die Festset-
zungen eines Wasserschutzgebietes für das 
Wasserwerk des Bienroder Weges der Braun-
schweiger Versorgungs-AG vom 12. Oktober 
1978“ sind zu beachten. 
 
Die Errichtung und der Betrieb von erdgekop-
pelten Wärmepumpenanlagen innerhalb des 
Geltungsbereiches A erfordert die Erlaubnis der 
Unteren Wasserbehörde. In der Zone III a dür-
fen für Erdwärmesonden und -kollektoren aus-
schließlich Wärmeträgermedien verwendet wer-
den, die nicht in eine Wassergefährdungsklasse 
gemäß § 3 AwSV eingestuft sind.  

 
2. Versickerung 

 
Aufgrund der Lage des Plangebietes innerhalb 
der Wasserschutzzone III a sollten die anthro-
pogenen Auffüllungen im Bereich der geplanten 
Versickerungsanlagen vollständig ausgetauscht 
werden. Alternativ sind hier Nachweise zu füh-
ren, dass eine Auswaschung von Schadstoffen 
in das Grundwasser ausgeschlossen ist.  

 
Gemäß § 86 Abs. 1 NWG ist eine wasserrecht-
liche Erlaubnis für das Einleiten von Nieder-
schlagswasser in das Grundwasser nicht erfor-
derlich, wenn das Niederschlagswasser auf 
Dach-, Hof- oder Wegeflächen von Wohngrund-
stücken anfällt und auf dem Grundstück versi-
ckert, verregnet oder verrieselt werden soll; für 
die Einleitung des auf Hofflächen anfallenden 
Niederschlagswassers gilt dies jedoch nur, so-
weit die Versickerung, Verregnung oder Verrie-
selung über die belebte Bodenzone erfolgt. Für 
gewerblich genutzte Grundstücke ist eine was-
serrechtliche Erlaubnis für die Versickerung er-
forderlich. Ist die Versickerung des Nieder-
schlagswassers auf dem eigenen Grundstück 
geplant, erfolgt die Bearbeitung nach Satzungs-
recht und Wasserrecht durch die SE|BS. Bei 
der Entwässerung von Straßen, bei denen die 
Entwässerungseinrichtung einzig der Straßen-
entwässerung dient, liegt die Zuständigkeit bei 
der Unteren Wasserbehörde. 
 
Gemäß § 4 lfd. Nr. 22 WSG-VO ist die Versi-
ckerung des von Straßen oder Verkehrsflächen 
abfließenden Niederschlagswassers in der 
Zone III a verboten. Von den Verboten kann die 
Untere Wasserbehörde auf Antrag eine Aus-
nahme erteilen (§ 5 WSG-VO), wenn die Be-
lange des Trinkwasserschutzes dadurch nicht 
beeinträchtigt werden. 
Die Schadlosigkeit der Versickerung ist derzeit 
mit dem Bewertungsverfahren nach Merkblatt 
DWA-M 153 nachzuweisen. Versickerungsanla-
gen sind derzeit gemäß Arbeitsblatt DWA-A 
138 zu dimensionieren. 
 
Durch Nutzung (z. B. Toilettenspülung, Bewäs-
serung) bzw. Drosselung (z. B. Retentionsgrün-
dächer) kann die einer Versickerungsanlage 
zufließende Wassermenge reduziert werden.  

 
3. Maßnahmen zum Schutz vor Schäden durch 

Starkregen  
 
Tiefgaragen und Kellerzugänge sind so zu pla-
nen, dass sie auch bei einem extremen Starkre-
gen (Starkregenindex 10) nicht geflutet werden. 
Hierzu sind entsprechende Überhöhungen der 
Zufahrten/Zugänge oder geeignete technische 
Schutzeinrichtungen vorzusehen. 

 
4. Kampfmittel 

 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist 
mit Kampfmitteln aus dem 2. Weltkrieg zu rech-
nen. Eine Gefahrenerkundung auf Kampfmittel 
ist aus Sicherheitsgründen vor dem Beginn von 
Baumaßnahmen durchzuführen. Werden Erdar-
beiten auf Flächen durchgeführt, bei denen der 
Kampfmittelverdacht vor dem Baubeginn auf-
grund der Bodenbeschaffenheit nicht geklärt 
werden kann, sind diese baubegleitend durch 
eine Kampfmittelerkundungsfirma zu überwa-
chen (Bauaushubüberwachung). Anschließend 
ist in Höhe der Baugrubensohle eine Sohlen-
sondierung auf Kampfmittel auszuführen. 
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5. Schall 
 
5.1 Vorbelastung 

Das Plangebiet ist im östlichen und südlichen 
Bereich durch den Straßen- und Schienenver-
kehr lärmvorbelastet.  

 
5.2 Nachweis im Einzelfall: 

 
Allgemein 
Im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren 
sind auf die konkreten Baumaßnahmen bezo-
gene schalltechnische Berechnungen vorzule-
gen.  
 
Straßenverkehrslärm 
Ein rechnerischer Nachweis zur Einhaltung 
der Orientierungswerte in Bezug auf den Stra-
ßenverkehrslärm ist gemäß § 3 der 16. Bun-
des-Immissionsschutzverordnung (16. BIm-
SchV, 2014) „Berechnung des Beurteilungs-
pegels für Straßen“ auf Grundlage der schall-
technischen Rechenvorschrift RLS-19 „Richtli-
nie für den Lärmschutz an Straßen“ (2014) 
unter Berücksichtigung der vorgenommenen 
Lärmminderungsmaßnahmen vorzunehmen 
§ 3a der 16. BImSchV „Festlegung der Stra-
ßendeckschichtkorrektur“ ist zu beachten. 

 
Schienenverkehrslärm 
Ein rechnerischer Nachweis zur Einhaltung 
der Orientierungswerte bzgl. des Schienen-
verkehrslärms ist gemäß § 4 der 16. Bundes-
Immissionsschutzverordnung (16. BImSchV, 
2014) „Berechnung des Beurteilungspegels 
für Schienenwege“ nach Anlage 2 der 
16. BImSchV, entsprechend auf Grundlage 
der schalltechnischen Rechenvorschrift 
Schall 03 (2014) unter Berücksichtigung der 
vorgenommenen Lärmminderungsmaßnah-
men vorzunehmen. § 5 der 16. BImSchV 
„Festlegung akustischer Kennwerte für abwei-
chende Bahntechnik und schalltechnische In-
novation“ ist zu beachten. 

 
Anlagen-/Gewerbelärmlärm 
Ein rechnerischer Nachweis zur Einhaltung 
der Orientierungs-/ Immissionsrichtwerte in 
Bezug auf den Gewerbelärm (Anlagenlärm) ist 
auf Grundlage der TA Lärm „Technische An-
leitung zum Schutz gegen Lärm“ (2017) unter 
Berücksichtigung der vorgenommenen Lärm-
minderungsmaßnahmen vorzunehmen.  
 
Schallausbreitungsberechnungen sind entspre-
chend nach der DIN ISO 9613-2 (1999) für eine 
Mittenfrequenz von f = 500 Hz, Bodenfaktor 
G = 0,5 und für die meteorologische Korrektur 
Cmet mit C0 = 0 dB bei Mitwindwetterlage unter 
Anwendung des allgemeinen Verfahrens ge-
mäß Nr. 7.3.1 für die jeweilige Immissionshöhe 
anzufertigen.  

 
5.3 Informationen zu passiven Schallschutzmaß-

nahmen 
 
Zur Umsetzung der textlichen Festsetzungen 
A. VII „Festsetzungen zum Schutz gegen 
schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes“ sind u. a. 
folgende Grundlagen maßgeblich: 
 

• DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“, 
Herausgeber Deutsches Institut für Nor-
mung, Beuth-Verlag, Berlin, 2023 

• DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, Her-
ausgeber Deutsches Institut für Normung, 
Beuth-Verlag, Berlin, 2018. 

• DIN ISO 9613-2 „Dämpfung des Schalls bei 
der Ausbreitungsrechnung im Freien - 
Teil 2“, Beuth-Verlag, Berlin, 1999 

• 16. Bundes-Immissionsschutzverordnung 
(16. BImSchV), 2020 (BGBl. I S. 2334). 

• „Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen“, 
(RLS 19), Bundesminister für Verkehr, Aus-
gabe 2019 (VkBl. 2019, Heft 20 lfd. Nr. 139, 
S. 698). 

• „Berechnung des Beurteilungspegels von 
Schienenwegen“ (Schall 03), 2014 (BGBl. I 
S. 2271-2313). 

 
Diese Unterlagen können in der „Beratungs-
stelle Planen - Bauen - Umwelt“ der Stadt 
Braunschweig eingesehen werden. 

 
6. Qualifizierter Freiflächenplan 
 

Mit den Bauantragsunterlagen ist ein qualifizier-
ter Freiflächenplan einzureichen, der Teil der 
Baugenehmigung wird.  

 
7. Ausschluss von Schottergärten 
 

Die Anlage geschotterter Gartenflächen und 
von Kunstrasenflächen ist grundsätzlich nicht 
zulässig. 
 
Die nicht überbauten Flächen der Baugrundstü-
cke müssen nach § 9 Abs. 2 NBauO Grünflä-
chen sein, soweit sie nicht für eine andere zu-
lässige Nutzung erforderlich sind. 

 
8. Gehölzpflanzungen 
 

Für die auf öffentlichen Grünflächen und den 
Maßnahmenflächen genannten Gehölzpflan-
zungen sind Gehölze nachweislich aus autoch-
thonen Erntebeständen mit dem Herkunftsge-
biet 1 (entsprechend dem Leitfaden des BMU 
2012) zu verwenden. 

 
9. Bahnanlagen  
 

Entlang der südöstlich angrenzenden Bahnstre-
cke dürfen keine Lichter installiert werden, die 
mit Signalen des Eisenbahnverkehrs verwech-
selt werden könnten. 
 

 
C Kennzeichnung 

 
1.  Altlastenverdachtsflächen/ -untersuchungen  

 
Im Geltungsbereich A liegen verschiedene Bo-
denverunreinigungen vor. Die Untergrundunter-
suchungen wurden nur orientierend durchge-
führt, d. h. es kann nicht gänzlich ausgeschlos-
sen werden, dass noch weitere höher belastete 
lokal begrenzte Verunreinigungen vorliegen. 
Entsprechend ist Bodenaushub im gesamten 
Plangebiet gemäß den abfallrechtlichen Vorga-
ben zu behandeln. Eine ggf. erforderliche fach-



- 10 - 
gerechte Entsorgung von besonders überwa-
chungsbedürftigem Abfall muss nachgewiesen 
werden. 
 

2.  Altlast  
 
Auf dem Grundstück Gotenweg 1 – 3 ist im Be-
reich der alten Drehscheibe eine weitere Belas-
tung des Bodens mit Schadstoffen (PAK, 
Schwermetalle) vorhanden. 
 
Darüber hinaus liegen im östlichen Teil des 
früheren Gartenvereinsgeländes Auffüllungen 
mit Fremdeinlagerungen vor, die z. T. erheblich 
mit polyzyklischen aromatischen Kohlenwasser-
stoffen (PAK) belastet sind. Das Gelände wurde 
offensichtlich um ca. 1 m aufgeschüttet. 
 
Bei Erdarbeiten ist davon auszugehen, dass im 
Plangebiet örtlich Auffüllungen anfallen, die nur 
eingeschränkt verwertbar sind oder fachgerecht 
beseitigt werden müssen. 
 

3.  Erdfallgefährdungsbereich  
 
Der östliche Teilbereich des Bebauungsplange-
bietes ist der Erdfallkategorie 3 zugeordnet. Für 
geplante Gebäude sind in diesem Teilbereich 
bezüglich der Erdfallgefährdung konstruktive Si-
cherungsmaßnahmen vorzusehen. 
Ein Informationsblatt über statisch-konstruktive 
Anforderungen für Wohngebäude in erdfallge-
fährdeten Gebieten wird vom Landesamt für 
Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), Han-
nover, im Internet bereitgestellt. 
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1 Rechtsgrundlagen - Stand: 15.05.2024 - 

 
1.1 Baugesetzbuch (BauGB) 

 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. I S. 3634),  
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 394) 

 
1.2 Baunutzungsverordnung 1990 (BauNVO) 

 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
176) 

 
1.3 Planzeichenverordnung (PlanZV) 

 

in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

 
1.4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 

 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I. S. 1274; 2021 I S. 
123), zuletzt geändert durch Artikel 11 Absatz 3 des Gesetzes vom 26. Juli 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 202) 
 

1.5 Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) 
 

vom 12. Dezember 2019 (BGBl. S. 2513), zuletzt geändert durch Art. 1 Gesetzes 
vom 18. August 2021 (BGBl. I. S. 3905) 

 
1.6 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

 

in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch  
Artikel 5 des Gesetzes vom 8. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 153) 

 
1.7 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I. S. 540), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409) 

 
1.8 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz  

(NAGBNatSchG) 
 

in der Fassung vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 104), zuletzt geändert durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 12. Dezember 2023 (Nds. GVBl. S. 289; 2024 Nr. 13) 

 
1.9 Niedersächsische Bauordnung (NBauO) 

 

in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. S. 46), zuletzt geändert durch  
Artikel 4 des Gesetzes vom 12. Dezember 2023 (Nds. GVBl. S. 289) 
 

1.10 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 
 

in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Oktober 2023 (Nds. GVBI S. 250) 
 

1.11 Gesetz zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Planungs- und Genehmigungsverfah-
ren während der COVID-19-Pandemie (Planungssicherstellungsgesetz – PlanSIG) 
 
vom 20. Mai 2020 (BGBl. I S. 1041), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 4. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 344) 
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1.12  Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG) 
 
 vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes 

vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409) 
 
2 Bisherige Rechtsverhältnisse 

2.1 Regional- und Landesplanung 
Im Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen von 2017 und im Regionalen 
Raumordnungsprogramm (RROP) 2008 für den Großraum Braunschweig ist Braun-
schweig im oberzentralen Verbund mit Wolfsburg und Salzgitter als Oberzentrum 
verbindlich festgelegt. Dem oberzentralen Verbund sind die Schwerpunktaufgaben 
„Sicherung und Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstätten“ zugewiesen. 
 
Nach dem RROP sollen Siedlungsentwicklungen schwerpunktmäßig in Oberzentren 
stattfinden. Im Großraum Braunschweig sollen diese vorrangig auf zentralörtlichen 
Standorten, die über Zugangsstellen des schienengebundenen ÖPNV bzw. von Re-
gio-Buslinien verfügen, konzentriert werden. Im Einzugsbereich der Haltepunkte soll 
durch verdichtete Bau- und Wohnformen eine höhere Siedlungsdichte erreicht wer-
den. 
 
Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes wird im RROP 2008 nachrichtlich als 
„Vorhandene Siedlungsbereiche/ bauleitplanerisch gesicherte Bereiche“  
dargestellt. 
 

2.2 Flächennutzungsplan 
Für den Geltungsbereich dieses Bebauungsplans gilt der Flächennutzungsplan der 
Stadt Braunschweig in der Form der Neubekanntmachung vom 6. Oktober 2005. Er 
stellt in seiner derzeit geltenden Fassung für das Plangebiet Wohnbauflächen dar. 
 
Damit ist der Bebauungsplan gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungs-
plan entwickelt. 
 

2.3 Bebauungspläne 
Rechtsverbindliche Bebauungspläne 
 
Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes liegen Teile der rechtsverbindlichen 
qualifizierten Bebauungspläne „Spargelstraße-Süd", HA 108, bekannt gemacht am 
15. März 1990 und „Taubenstraße“, HA 135, bekannt gemacht am 23. Juni 2015. 
 
Der Bebauungsplan „Spargelstraße Süd“, HA 108, (rechtsverbindlich seit 
15.03.1990) setzt im Geltungsbereiches vom Bebauungsplan HA 137 private Grün-
fläche mit der Zweckbestimmung Dauerkleingärten fest. Durch den HA 135 sind 
eine kleinere Teilfläche des Gotenwegs (Planstraße E) sowie Flächen der Plan-
straße D und des Bienroder Wegs als Straßenverkehrsfläche festgesetzt.  
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Sonstige Satzungen 
 
Darüber hinaus gilt für den Geltungsbereich des Aufstellungsbeschlusses „Nordöstli-
ches Ringgleis“, HA 133, eine Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht für 
Grundstücke gem. § 25 BauGB vom 21. Mai 2012. 
 
Zudem gelten für Teile des Geltungsbereiches weitere Satzungen über ein beson-
deres Vorkaufsrecht für Grundstücke gem. § 25 BauGB zur Sicherung der Pla-
nungsziele:  
1. für den Bereich „Nördliches Ringgebiet“ vom 15. März 2012 und 
2. für den Bereich „Wodanstraße-Nord“ vom 7. Mai 2017.  
 
Die o. g. Satzungen bleiben auch nach der Rechtskraft dieses Bebauungsplanes 
weiterhin unverändert gültig. 

 
2.4 Integriertes Stadtentwicklungskonzept und integriertes Klimaschutzkonzept 
 

Nach Aussage des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts Braunschweig 2030  
(ISEK, 2018) ist für den betreffenden Bereich des nördlichen Ringgebiets die Entste-
hung von Wohnquartieren auf ehemaligen Gewerbeflächen oder untergenutzten, in-
nenstadtnahen Grundstücken vorgesehen. Dadurch soll auch die sehr gute infra-
strukturelle Ausstattung (Schule, Einkaufsmöglichkeiten, ÖPNV...) besser ausge-
nutzt werden. Südlich an die geplante Wohnbebauung angrenzend verläuft das 
Ringgleis als Grünzug sowie Geh- und Radwegeverbindung. Die Planung entspricht 
dem integrativen Ansatz des Konzepts. Das Plangebiet erfüllt hierbei insbesondere 
das Leitziel „Die Stadt kompakt weiterbauen“ bei Beibehaltung der Freiraumqualität. 
 
Damit entspricht die angedachte Planung gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB den Er-
gebnissen des von der Gemeinde beschlossenen städtebaulichen Entwicklungskon-
zepts. 
 
Ein besonderes Augenmerk wird bei der vorliegenden Planung darüber hinaus auf 
die Umsetzung der vom Rat beschlossenen Maßnahmen aus dem integrierten Kli-
maschutzkonzept (IKSK 2.0) zur klimagerechten Baulandentwicklung gelegt. Dazu 
gehört u. a. auch die konsequente Umsetzung der Leitlinie „Klimagerechte Bauleit-
planung“. 

 
3 Anlass und Ziel des Bebauungsplanes 

Für den ersten Bauabschnitt des Nördlichen Ringgebiets wurde im Frühjahr 2015 
vom Rat der Stadt der Bebauungsplan „Taubenstraße“, HA 135, als Satzung be-
schlossen; für den zweiten Bauabschnitt wurde 2018 der Bebauungsplan „Nordan-
ger“, HA 136, rechtsverbindlich. Mit diesen beiden Bebauungsplänen wurden die 
Grundlagen für die Entwicklung der ersten beiden Abschnitte eines Gesamtquartiers 
in verdichteter Bauweise mit über 1.000 Wohneinheiten geschaffen. Die Umsetzung 
der Wohnbebauung wurde bereits begonnen und ist zum Teil weit fortgeschritten. 
Die Gebäude des ersten Bauabschnitts sind weitestgehend bezogen. Mit dem Be-
bauungsplan „Jütenring“, HA 136, sollen nun die planerischen Voraussetzungen für 
die Fortentwicklung des Baugebietes geschaffen werden. In diesem dritten Bauab-
schnitt können zusätzlich noch einmal bis zu maximal 380 Wohneinheiten (davon 
ca. 164 Seniorenwohn- und -pflegeplätze) in innenstadtnaher Lage entstehen. Das 
Gesamtquartier stellt somit einen wichtigen Baustein zur Schaffung von bezahlba-
rem Wohnraum in Braunschweig dar.  
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Bereits im Jahr 2009 hatte die Johannes-Göderitz-Stiftung auf Anregung der Stadt 
Braunschweig und der BS|ENERGY gemeinsam mit der TU Braunschweig den Jo-
hannes-Göderitz-Preis als studentischen Ideenwettbewerb für das Gebiet nördlich 
der Taubenstraße ausgelobt. Aufgrund der vielversprechenden Ergebnisse beauf-
tragte der Verwaltungsausschuss (VA) am 21. Juni 2011 die Verwaltung, eine Rah-
menplanung für das Nördliche Ringgebiet zwischen Hamburger Straße und Bienro-
der Weg zu erarbeiten. Ziel war es, unter Einbeziehung vorhandener Strukturen Pla-
nungsvorstellungen für einen lebenswerten, durchmischten und urbanen Stadtteil zu 
entwickeln. Die Rahmenplanung wurde am 18. Juni 2013 vom VA beschlossen. 
 
Mit dem Zukunftsbild für Braunschweig wurde im Juni 2016 vom Rat einstimmig das 
städtebauliche Leitziel „Die Stadt kompakt weiterbauen“ beschlossenen. Zur Errei-
chung des Ziels soll als strategischer Ansatz die Innenentwicklung Braunschweigs 
zukünftig deutlich intensiviert werden. 
 
Die Stadt Braunschweig ist ein attraktiver Bildungs-, Forschungs- und Wirtschafts-
standort mit einem hohen Arbeitsplatzzuwachs (2008 bis 2019 plus 23.000 Beschäf-
tigte; Prognose 2020 bis 2035 plus 19.400 Beschäftigte). Dies ist der Hauptgrund für 
den seit Jahren dringenden Bedarf zur Schaffung neuer Wohngebiete. Als neue 
Zielzahlen für die Entwicklung Braunschweigs empfiehlt das Gutachterbüro InWIS 
auf Basis aktueller Bedarfsprognosen (2023) von 2020 bis 2025 Baurecht für 5.700 
Wohnungen, bis 2030 für weitere 3.500 Wohnungen und bis 2035 für weitere 3.000 
Wohnungen zu schaffen. Dabei werden laut Prognose deutlich mehr neue, familien-
gerechte Wohnungen – auch im Geschosswohnungsbau – benötigt, um die aktuelle 
Umlandwanderung von Familien nennenswert zu reduzieren.  
 
Damit mittel- und langfristig der entsprechende Bedarf an Wohnraum gedeckt wer-
den kann, werden geeignete Standorte für die künftige Entwicklung von Wohnbau-
land benötigt. Dieser Bedarf soll überwiegend durch Projekte der Innenentwicklung, 
aber auch in äußeren Stadtteilen, die infrastrukturell gut ausgestattet und verkehr-
lich gut an die Braunschweiger Kernstadt angeschlossen sind, gedeckt werden. Der 
Bebauungsplan „Jütenring“ ist als Maßnahme der Innenentwicklung Teil dieses 
städtischen Zieles. 
 
Bereits am 12. Februar 2013 fasste der VA den Beschluss, einen Bebauungsplan 
für den Bereich nördlich der Taubenstraße und südlich der Mitgaustraße aufzustel-
len. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Jütenring“ stellt einen Teilbereich 
dieses Gebietes dar und komplettiert dieses. Hauptziel ist, wie bei den Bebauungs-
plänen „Taubenstraße“ und „Nordanger“, die Schaffung von attraktivem und bezahl-
barem Wohnraum. Auf Grundlage der Rahmenplanung wurde 2013 ein europawei-
ter städtebaulicher Wettbewerb für das Gebiet nördlich der Taubenstraße ausgelobt. 
Am 11. März 2014 beschloss der VA, den Entwurf des Wettbewerbsgewinners, des 
Büros Ackers-Partner-Städtebau, als Grundlage für die weitere Bearbeitung des da-
mals in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes „Taubenstraße“, HA 135, und im 
Anschluss der weiteren Bauabschnitte zu verwenden. 
 
Aufgrund der starken Nachfrage nach innenstadtnahem Wohnraum in Braun-
schweig und der Komplexität der Planung soll auf Grundlage einer Gesamtplanung 
nun der dritte Bauabschnitt weiterverfolgt werden. Der dem Aufstellungsbeschluss 
zugrundeliegende Geltungsbereich wird daher für den Bebauungsplan „Jütenring“, 
HA 137, entsprechend angepasst. Während der baulichen Umsetzung der ersten 
beiden Bauabschnitte (HA 135 und HA 136) soll für die übrigen Flächen östlich des 
Nordangers der Bebauungsplan „Jütenring“, HA 137, aufgestellt werden. 
 
Der städtebauliche Entwurf sieht die Haupterschließung des neuen Wohngebietes 
über die im Norden verlaufende Wodanstraße vor, deren Ausbau vorgesehen ist 
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und die in den Geltungsbereich des Bebauungsplans mit aufgenommen wurde. Von 
hier aus verläuft die geplante Planstraße D nach Süden und mündet in den Jüten-
ring als innere Ringerschließung des dritten Plangebiets. Das prägende Element 
des neuen Gesamtquartiers ist ein zentraler Nordanger westlich der ehemaligen 
Spargelstraße („Nordanger“). Durch seine Lage entlang der von zu Fuß Gehenden 
und Rad Fahrenden schon jetzt stark frequentierten Verbindung wirkt er auch über 
die Quartiersgrenzen hinaus. Im Südosten grenzt das Quartier an die vorhandene 
Trasse der Gleisanlagen sowie den überörtlichen Freizeitweg „Nördliches Ringg-
leis“, über den eine Verbindung u. a. den Ölper See im Westen mit dem Schuntertal 
im Osten hergestellt wird. Darüber hinaus erfolgt die Verknüpfung mit westlich und 
östlich gelegenen Stadtteilen. Der bereits weitgehend umgesetzte Nordpark südlich 
der Taubenstraße dient als quartiersübergreifender Freiraum. Da die öffentlichen 
Grünflächen „Nordanger“ und „Nordpark“ bereits im Bebauungsplan „Tauben-
straße“, HA 135, planungsrechtlich gesichert wurden, sind in der vorliegenden Pla-
nung öffentliche Grünflächen nur begrenzt ausgewiesen. Auf das Gesamtgebiet be-
zogen werden für die künftigen Bewohnerinnen und Bewohner attraktive öffentliche 
Grünflächen zur Verfügung stehen. 
 
Das Plangebiet zwischen der gründerzeitlich geprägten Bebauung an der Nord-
straße und dem Siegfriedviertel aus den 20er und 30er Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts bietet als innenstadtnahe Fläche ein großes Potenzial für eine höher-
wertige Nutzung mit Wohngebäuden. Durch die Nähe zur Innenstadt und zur Uni-
versität ergeben sich große Potenziale, das Gebiet im Sinne des Leitbildes einer 
dichten europäischen Stadt zu entwickeln und ein Quartier mit hoher Lebensqualität 
für seine Bewohnerschaft zu erschaffen. Schwerpunktmäßig soll ein städtisch ge-
prägtes Wohngebiet mit mehrheitlich viergeschossigen Gebäuden entstehen. Vor-
gesehen sind Wohnungen in einzelnen Stadtvillen entlang des Ringgleises und Ge-
schosswohnungen in den verschiedenen Baublöcken. Freistehende Einfamilienhäu-
ser sind aufgrund der mit dieser Bauform verbundenen geringen städtebaulichen 
Dichte nicht vorgesehen. Ziel ist es, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.  

 
4 Umweltbericht 

4.1 Beschreibung der Planung 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Jütenring“, HA 137, befindet sich nörd-
lich der Braunschweiger Innenstadt und hat eine Flächengröße von ca. 3 ha. Inner-
halb der Fläche befinden sich u. a. Kleingartenanlagen, Industrieflächen, Straßen 
und Hausgärten. Der Bebauungsplan „Jütenring“ komplettiert die beiden vorherigen 
Bebauungspläne „Taubenstraße“ und „Nordanger“. Diese bilden gemeinsam ein in-
nenstadtnahes Wohnquartier in verdichteter Bauweise. Die verkehrliche Erschlie-
ßung des Areals erfolgt zukünftig von Norden über die Wodanstraße. 
 
Größe und Gliederung des Plangebietes 
Der Geltungsbereich A des Bebauungsplanes Nr. 137 „Jütenring“ hat eine Flächen-
größe von ca. 3,44 ha.  
Es sind folgende Festsetzungen und Flächenanteile vorgesehen: 
 
Allgemeine Wohngebiete (WA)    ca. 1,58 ha 
Gewerbegebiet (GE)     ca. 0,39 ha 
Öffentliche Straßenverkehrsflächen   ca. 1,27 ha 
Verkehrsflächen mit der besonderen Zweck-  
bestimmung „Geh- und Radweg“     ca. 0,13 ha 
Öffentliche Grünfläche     ca. 0,06 ha 
Fläche für Versorgungsanlagen    ca. 0,01 ha 
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Geltungsbereich B umfasst eine als Fläche für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
festgesetzte Fläche von ca. 0,9 ha.  
 
Zusammenfassung der Ergebnisse des Umweltberichts 
Im Geltungsbereich A des Bebauungsplanes werden Gewerbeflächen, Wohnge-
bäude, Straßenverkehrsflächen, öffentliche Grünflächen, private-teilversiegelte 
Grünflächen sowie Flächen für Anlagen der Ver- und Entsorgung festgesetzt. Das 
Gewerbegebiet zwischen Gotenweg und Wodanstraße im Nordosten soll bestehen 
bleiben und sich unter Berücksichtigung der angrenzenden Wohnbebauung weiter 
entwickeln können.  
 
Mögliche Wirkfaktoren des Planvorhabens lassen sich größtenteils als baubedingt 
feststellen. Nach der Bauphase können auch anlagebedingte Wirkfaktoren auftre-
ten, die aber auf Basis der Planung als unwahrscheinlich bzw. mit geringen Auswir-
kungen behaftet festgestellt werden können. Betriebsbedingte Auswirkungen des 
Planvorhabens werden nicht erwartet.  
 
Es lässt sich festhalten, dass alle Schutzgüter durch die anthropogene Prägung des 
innerstädtisch gelegenen Plangebietes stark vorbelastet sind. Diese Vorbelastungen 
sind in die Bewertung der potenziellen Auswirkungen des Planvorhabens auf die 
Schutzgüter einbezogen. Dabei wird bei der Bewertung der Auswirkungen des Plan-
vorhabens der Zustand vor Räumung des Plangebietes herangezogen, da diese in 
Erwartung der Umsetzung des Bebauungsplanes stattgefunden hat. 
 
Im Hinblick auf das Schutzgut Menschen, insbesondere die menschliche Gesund-
heit (im Folgenden kurz „Schutzgut Menschen“) ist aufgrund von baubedingten 
Maßnahmen und einem erhöhten Verkehrsaufkommen mit steigenden Immissionen 
zu rechnen. Basierend auf den erwähnten anthropogen geprägten Vorbelastungen 
und dem vorausgesetzten Einhalten gängiger Vorschriften und aktueller Techniken 
während der Bauphase sind für das Schutzgut Menschen keine erheblichen nachtei-
ligen Auswirkungen zu erwarten.  
 
Hauptsächlich von dem Bauvorhaben in der Bauphase betroffene Artengruppen 
stellen die Avifauna und Fledermäuse dar. Die baubedingte Entfernung von Gehöl-
zen und der Abriss von Gebäuden kann Störungen, Verletzungen oder Tötungen 
von Brutvögeln oder auch Fledermäusen zur Folge haben. Zu einem dauerhaften 
Verlust von potenzielle Lebensräumen der betrachteten Arten kommt es nicht.  
 
Besonders für das Schutzgut Pflanzen ist die anthropogen geprägte Nutzung des 
Plangebietes als Vorbelastung zu sehen. Bebaut werden zum Teil bereits versie-
gelte Flächen. Ebenfalls wird eine Kleingartenanlage bebaut. Für das Schutzgut 
Pflanzen ergeben sich somit keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen.  
 
Bezogen auf das Schutzgut Fläche ergeben sich bau- und anlagebedingt Versieg-
lungsänderungen. Eine erhebliche nachteilige Auswirkung auf das Schutzgut Flä-
che, die durch Maßnahmen kompensiert werden muss, ist nicht auszuschließen. 
 
Dem Boden im Plangebiet kann eine allgemeine Bedeutung zugeschrieben werden. 
Unter Berücksichtigung der entsprechenden Verhaltens- und Schutzmaßnahmen 
sind Schadstoffeinträge während der Bauphase in den Boden unwahrscheinlich. 
Auswirkungen auf das Schutzgut Boden werden als nicht erheblich eingestuft. Eine 
erhebliche nachteilige Auswirkung durch zusätzliche Versiegelung auf das Schutz-
gut Boden, die durch Maßnahmen kompensiert werden muss, ist nicht auszuschlie-
ßen.  
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Im Plangebiet befinden sich keine Oberflächengewässer. Der Geltungsbereich A 
liegt vollständig in Schutzzone III a des Wasserschutzgebietes für das Wasserwerk 
Bienroder Weg; Geltungsbereich B in der Zone III b.  
 
Durch den Betrieb der Maschinen auf dem neusten technischen Stand und Befesti-
gungen der Lager-, Arbeitsflächen sowie ausgebauten Zuwegungen nach Vorschrift, 
können Schadstoff- und Feinstaubemissionen während der Bauphase auf ein Mini-
mum reduziert werden. Für das Schutzgut Landschaftsbild / Ortsbild werden keine 
erheblichen nachteiligen Auswirkungen erwartet.   
 
Im Plangebiet sind keine Bodendenkmale bekannt. Für das Schutzgut kulturelles 
Erbe und sonstige Sachgüter sind keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen zu 
erwarten. 
 

4.2 Planerische Vorgaben und deren Berücksichtigung, Quellen 
Die konkreten Auswirkungen der im folgenden genannten Grundlagen auf die Pla-
nung und deren Berücksichtigung im Rahmen der Planung werden, soweit erforder-
lich, bei der Beschreibung und Bewertung der Umweltsituation in Kap. 4.4 wiederge-
geben. 
 
Übergeordnete Vorgaben 
Im Rahmen der Aufstellung eines Bebauungsplans sind die grundsätzlichen Anfor-
derungen an die Berücksichtigung der Ziele des Umweltschutzes in der Bauleitpla-
nung, die sich aus dem Baugesetzbuch und den einschlägigen Fachgesetzen und 
Fachplänen ergeben, zu beachten. In diesen Fachgesetzen und Fachplänen schla-
gen sich die auf Ebene der Europäischen Union und auf Bundes- Landes- oder 
kommunaler Ebene festgelegten Umweltschutzziele nieder. Dabei sind die konkret 
für den Planungsraum formulierten Vorgaben und Entwicklungsziele der genannten 
Grundlagen auszuwerten und bei der Planaufstellung zu berücksichtigen. Soweit er-
forderlich, erfolgt eine konkrete Nennung der berücksichtigten übergeordneten pla-
nerischen und gesetzlichen Vorgaben in Kap. 4.4. 
 
Stadtweite Fachplanungen und Gutachten: 
Für das Stadtgebiet von Braunschweig liegen Fachplanungen und Gutachten vor, 
die umweltbezogene Informationen und Ziele enthalten und sich in unterschiedlicher 
Tiefe mit dem Plangebiet auseinandersetzen. Es handelt sich um folgende Unterla-
gen: 

• Regionales Raumordnungsprogramm, 2008 

• Landschaftsrahmenplan Braunschweig, 1999, Aktualisierung 2014 

• Luftreinhalte- und Aktionsplan Braunschweig, 2007 

• Stadtklimaanalyse Braunschweig, 2017/2018, Teil 1 und Teil 2 

• Lärmminderungsplan Braunschweig, 2018 

• Integriertes Klimaschutzkonzept 2.0 Braunschweig, 2022 

• Starkregenanalyse Braunschweig, 2022  

• Zentrenkonzept Einzelhandel für die Stadt Braunschweig 2022, nach Beschluss 
des Rates der Stadt Braunschweig vom 05. Juli 2022 

• Wasserschutzgebietsverordnung WSG-VO (Schutzzone III a des WSG Bienroder 
Weg, Schonung des lokalen Grundwasserhaushaltes)  
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Plangebietsbezogene Fachplanungen und Gutachten 
Darüber hinaus wurden im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens weitergehende, 
auf die konkrete Planung bzw. konkrete Situation bezogene Fachplanungen und 
Gutachten erstellt. 

• Baugrund- und Altlastenuntersuchungen bsp ingenieure GmbH, 2. Bericht 551.13 
vom 24.04.2014 

• Umwelttechnische Untersuchungen bsp ingenieure GmbH, Bericht 485.20 vom 
05.10.2020 

• Ergänzende umwelttechnische Untersuchungen, bsp ingenieure GmbH, vom 
28.05.2021 

• Ergänzende umwelttechnische Untersuchungen, bsp ingenieure GmbH, vom 
19.04.2023 

• Verkehrsgutachten, WVI Prof. Dr. Wermuth Verkehrsforschung vom 07.07.2023 

• Kartierungen zur Planung „Stadtstraße Nord“ in Braunschweig 
Kartierung der Biotoptypen sowie unterschiedlicher Artengruppen (Brutvögel, Fle-
dermäuse, Amphibien, Reptilien, Heuschrecken und Tagfalter), Biodata, von 
2021 

• Schalltechnisches Gutachten zum B-Plan „Jütenring“, HA 137, AMT, 21.09.2023  

• Ergänzende schalltechnische Stellungnahme zum planinduzierten Verkehrslärm, 
AMT, 14.05.2024 

• Entwässerungskonzept, Ingenieurbüro Dr.-Ing. Olaf Schulz Beratende Ingenieure 
VBI, (Abschlussbericht 15.01.2024) 

• Umweltbericht / Eingriffsbilanzierung zum B-Plan „Jütenring“, LaReG,  
Entwurf vom 07.07.2023 
(durch städtische Fachdienststellen überarbeitete Ergebnisse sind in die Festset-
zungen und den Umweltbericht eingeflossen) 

 
Sonstige Quellen 
• Gutachten gemäß Art. 13 Seveso-III-Richtlinie bzw. § 50 BImSchG, Bestimmung 

angemessener Sicherheitsabstände für Betriebsbereiche in Braunschweig (U-
CON GmbH, August 2020) 

 
4.3 Beschreibung der Methodik der Umweltprüfung und Beurteilung der Informations-

grundlagen 
Die in diesem Umweltbericht beschriebenen Ergebnisse der Umweltprüfung geben 
den aktuellen Kenntnisstand wieder.  
Die Umweltprüfung bezog sich im Wesentlichen auf das Plangebiet bzw. – soweit 
erforderlich, auf dessen nähere Umgebung. Gegenstand der Umweltprüfung sind 
nach Maßgabe des Baugesetzbuches die für den Betrachtungsraum und das Plan-
vorhaben planungs- und abwägungserheblichen Umweltbelange. 
 
Die Umweltprüfung wurde nach folgender Methodik vorgenommen: 

• Auswertung der unter 4.2 genannten planerischen Vorgaben und Quellen. Die 
bei der Erstellung insbesondere von Fachgutachten jeweils angewandten techni-
schen und sonstigen Untersuchungsmethoden sind diesen Quellen zu entneh-
men bzw. soweit erforderlich in Kap. 4.4 beschreiben. 
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• Ortsbegehungen. 

• Auswertung der unter den Verfahrensschritten der Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß §§ 4 (1) und § 4 (2) BauGB ermit-
telten Informationen. 

• Für die Beurteilung der Planung im Sinne der Eingriffsregelung erfolgte ein Ver-
gleich der aktuellen Wertigkeiten von Natur und Landschaft im Plangebiet vor 
dessen Beräumung mit dem Planzustand, der nach Umsetzung dieses Bebau-
ungsplans zu erwarten ist auf Grundlage des sogenannten Osnabrücker Mo-
dells. Soweit aus bereits bestehenden Bebauungsplänen Eingriffsrechte beste-
hen bzw. Teile nach § 34 BauGB umgesetzt werden könnten, werden sie in der 
Bilanzierung berücksichtigt. Das Osnabrücker Modell ist ein anerkanntes und in 
der Stadt Braunschweig regelmäßig zur Anwendung kommendes Verfahren zur 
rechnerischen Unterstützung der gutachterlichen Bemessung von Eingriffsfolgen 
und Ausgleichsmaßnahmen. 

• Die Untersuchungstiefe der Umweltprüfung orientiert sich gemäß § 2 Abs. 4 
Satz 3 BauGB an den Festsetzungen dieses Bebauungsplans. Geprüft wird, 
welche erheblichen Auswirkungen durch die Umsetzung des Bebauungsplans 
auf die Umweltbelange entstehen können und welche Einwirkungen auf die ge-
planten Nutzungen im Geltungsbereich aus der Umgebung erheblich einwirken 
können. Hierzu werden vernünftigerweise regelmäßig anzunehmende Einwir-
kungen geprüft, nicht jedoch außergewöhnliche und nicht vorhersehbare Ereig-
nisse. Da konkretisierbare Vorhaben noch nicht bekannt sind, beinhaltet diese 
Prüfung nicht die Untersuchung von Auswirkungen der Bauphase.  

 
4.4 Beschreibung und Bewertung der Umwelt und Prognosen 

Im Folgenden werden die Umweltauswirkungen der Planung im Geltungsbereich A 
(Bestand, Prognose bei Durchführung der Planung und Prognose ohne Durchfüh-
rung der Planung) beschrieben und bewertet. Für den rund 0,9 ha umfassenden 
Geltungsbereich B, in dem die externen Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden, 
erfolgt die Beschreibung und Bewertung der relevanten Umweltauswirkungen zu-
sammenfassend in Kap. 4.5.2 „Maßnahmen zum Ausgleich erheblicher nachteiliger 
Umweltauswirkungen“. 
 
Der rund 3,44 ha umfassende Geltungsbereich A des Bebauungsplans „Jütenring“, 
HA 137, umfasst im Norden die bestehenden Verkehrsflächen der Wodanstraße 
(Planstraße A), Kleingarten- und Gartenlandflächen sowie gewerblich genutzte 
Grundstücke, die teilweise bereits beräumt wurden.  
 

4.4.1 Mensch und menschliche Gesundheit, Lärm, sonstige Emissionen/Immissionen 
Der Mensch und die menschliche Gesundheit können durch Emissionen/Immissio-
nen verschiedenster Arten oder auch durch andere Auswirkungen der Planung bzw. 
deren Umsetzung direkt oder indirekt betroffen sein. Diese Auswirkungen können 
sowohl einzelne Menschen als auch die Bevölkerung betreffen. Soweit die Auswir-
kungen den Schutzgütern (z.B. Boden, Wasser, Klima, Luft) direkt zugeordnet wer-
den können, werden sie in den entsprechenden Kapiteln des Umweltberichtes auf-
geführt. Soweit eine solche Zuordnung nicht möglich ist, werden die Auswirkungen 
im Folgenden aufgeführt. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um die Aspekte 
Lärm sowie sonstige Emissionen und Immissionen. 
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4.4.1.1 Lärm  
 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
Beim nördlichen Teilgebiet handelt es sich um bestehende Gewerbeflächen südlich 
der Wodanstraße. Aktuell wird dieser Bereich als Stellplatz- und Lagerfläche ge-
nutzt. Bei der nächstgelegenen schutzbedürftigen Nutzung handelt es sich um die 
nördlich der Wodanstraße gelegenen Kleingärten. 
 
Im Süden des südlichen Teilgebiets vom Geltungsbereich A handelt es sich im aktu-
ellen Bestand um eine Brachfläche der abgerissenen ehemaligen „Gartenkolonie 
Nordbahnhof“. Im östlichen Bereich befindet sich die ehemalige Gewerbefläche ei-
nes Bauunternehmens (Bauking). Der Betrieb ist umgezogen, die Gebäude stehen 
leer bzw. wurden rückgebaut. Entsprechend liegen somit aktuell im südlichen Teil-
gebiet keine Lärmquellen vor. 
 
Die beiden Teilgebiete sind im Bestand durch einen in Nord-Süd-Richtung verlau-
fenden Grünzug mit Baumbestand verbunden. Zwischen den beiden Teilgebieten 
liegen zwei übereinanderliegende Gewerbegebiete des Bebauungsplans „Tauben-
straße“ HA 135. Diesen beiden Flächen wurde im Rahmen der Aufstellung des Be-
bauungsplans „Taubenstraße“ (HA 135) abgestufte immissionswirksame flächenbe-
zogene Schallleistungspegel (IFSP, LWA‘‘) zugewiesen. Das südliche Gewerbege-
biet mit 55 dB(A) und 40 dB(A) tags/nachts und das nördliche, das auch die Fläche 
des GE-Gebietes im nördlichen Teilgebiet des hier in Rede stehenden Bebauungs-
plans „Jütenring“ HA 137 umfasste, mit 60 dB(A) und 45 dB(A) tags/nachts. Weitere 
gewerbliche Nutzungen befinden sich zwischen der östlichen Plangebietsgrenze 
und dem Bültenweg. Auch diesen Gewerbeflächen wurden im Rahmen des HA 135 
IFSP zugewiesen. 
 
Südlich des Geltungsbereichs A, südlich des Blanchardplatzes, im Nordpark, befin-
det sich ein Jugendplatz mit einem Beachvolleyballfeld, einem Streetballplatz und 
einem Rodelberg. 
 
Demgemäß wird der Geltungsbereich A vom Straßenverkehr der umliegenden Stra-
ßen - insbesondere vom Bültenweg sowie im Einmündungsbereich in die Wodan-
straße vom Bienroder Weg, vom Schienenverkehr der an der östlichen Plangebiets-
grenze entlang verlaufenden Gleisstrecke zum Heizkraftwerk, von den nördlich und 
östlich gelegenen gewerblichen Nutzungen sowie von der Nutzung des Jugendplat-
zes bzw. dem Rodelberg im Süden, lärmbeeinträchtigt. 
 
Der Geltungsbereich A wird darüber hinaus aktuell vom Baulärm aus dem Neubau-
gebiet Nordanger beeinträchtigt. Hierbei handelt es sich entsprechend nur um eine 
temporäre Beeinträchtigung. 
 
Da es sich bei dem nördlichen Teilgebiet lediglich um Stellplatz- und Lagerflächen 
handelt und im südlichen Teilgebiet aktuell keine schutzwürdige Nutzung im Sinne 
des Immissionsschutzes vorliegt, haben die Lärmbeeinträchtigungen keine Auswir-
kungen. 
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
Im südlichen Teilgebiet ist eine andere Planung als die Schaffung von Wohnraum 
grundsätzlich nicht vorgesehen; laute bzw. störende gewerbliche Nutzungen (Bau-
king) wurden geräumt um dieses Vorhaben umzusetzen. Ein gewerblicher Ausbau 
dieses Teilgebiets wurde unlängst im Rahmen der Bebauungsverfahren „Tauben-
straße“ (HA 135) und „Nordanger“ (HA 136) ausgeschlossen.  
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Ohne Durchführung der Planung wären im südlichen Teilgebiet immissionsschutz-
rechtlich die verschiedensten Szenarien möglich, wie z. B. nicht störende gewerbli-
che Nutzungen, Freizeitanlagen für Kinder- und Jugendliche, Schwimmbad, Eis-
halle, Indoorsportanlage etc.. Um eine nachteilige Auswirkung auf die schutzbedürf-
tige Nachbarschaft zu vermeiden, wären diese Nutzungen schalltechnisch zu unter-
suchen und ggf. Schallschutzmaßnahmen umzusetzen. Im nördlichen Teilgebiet 
bieten sich aufgrund der vorhandenen Gewerbegebiete des Bebauungsplans 
HA 135, ergänzende gewerbliche Nutzungen an.  
 
In Bezug auf die Immissionen durch Verkehrslärm (Straßen- und Schienenverkehr), 
die auf den Geltungsbereich A einwirken, sind neben der allgemeinen Zunahme des 
Straßenverkehrs im umliegenden Erschließungsnetz und der Nutzung des das Plan-
gebiet tangierenden Industriegleises die Planungen der Stadtbahntrasse „Campus-
bahn“ mit zu betrachten.  
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
Das Planvorhaben sieht für das nördliche Teilgebiet des Geltungsbereichs A eine 
Gewerbliche Fläche mit der Ausweisung als Gewerbegebiet (GE) und für das südli-
che Teilgebiet Wohnbauflächen mit der Ausweisung als Allgemeine Wohngebiete 
(WA) vor. 
 
Durch den Bebauungsplan „Jütenring“ (HA 137) werden die bestehenden und durch 
den Bebauungsplan „Taubenstraße“ (HA 135) noch nicht überplanten Gewerbeflä-
chen zwischen Gotenweg und Wodanstraße (Planstraße A) als Gewerbegebiet ge-
sichert.   
 
Schutzwürdige Nutzungen innerhalb des Geltungsbereiches A sind die schutzbe-
dürftigen Räume im Sinne der DIN 4109 („Schallschutz im Hochbau“) und die Au-
ßenwohnbereiche (Terrassen, Loggien, Balkone) und Außenspielflächen von Kin-
dertagesstätten sowie Schulhöfe von Grundschulen. 
 
 
Bei den nächstgelegenen schutzwürdigen Nutzungen außerhalb des Geltungsberei-
ches A handelt es sich um die nördlich der Wodanstraße gelegenen Kleingärten mit 
dem Schutzanspruch von 55 dB(A), das westlich im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans „Nordanger“, HA 136, festgesetzte Allgemeine Wohngebiet sowie um die 
südöstlich des Geltungsbereichs A befindliche Wohnbebauung mit dem zu berück-
sichtigenden Schutzanspruch eines Allgemeinen Wohngebiets (WA). Des Weiteren 
befindet sich südlich des Geltungsbereichs A, westlich (HA 136) und südlich 
(HA 135) des Blanchardplatzes jeweils ein festgesetztes Mischgebiet (MI).  
 
Aufgrund der im südlichen Teilgebiet vorgesehenen Umsetzung von Allgemeinen 
Wohngebieten (WA) können schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche ge-
genüber den benachbarten schutzwürdigen Nutzungen im Allgemeinen ausge-
schlossen werden. Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen und 
es sind nur die für diese Gebietsart typischen Nutzungen zulässig. Jedoch kann die 
geplante Erschließung über die Wodanstraße und im Weiteren über die Planstraßen 
D, C und B innerhalb und außerhalb des Geltungsbereichs A zu Lärmbeeinträchti-
gungen führen, so dass diese im Folgenden zu betrachten sind. Des Weiteren ist im 
nördlichen Teilgebiet des Geltungsbereichs A das künftig festgesetzte Gewerbege-
biet (GE) ebenfalls zu berücksichtigen. Darüber hinaus werden Aussagen zum Kin-
derlärm getroffen. 
 
Neben den die im Bestandsszenario genannten Lärmquellen außerhalb des Gel-
tungsbereichs A, die sich nachteilig auf das Plangebiet auswirken könnten,  
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ist darüber hinaus die geplante und künftig parallel zur Gleistrasse des Heizkraft-
werks verlaufende Stadtbahntrasse der sogenannten „Campusbahn“ zu berücksich-
tigen. 
 
Entsprechend handelt es sich somit im Einzelnen um die nachfolgenden immissi-
onsrelevanten Lärmquellen: 
 

• Straßenverkehr der umliegenden Straßen, insbesondere des Bültenwegs, 
aber auch des Bienroder Wegs, Gotenwegs, Nordangers sowie der im Rah-
men des geplanten Vorhabens vorgesehenen Erschließung über die Wodan-
straße und den Straßen im Plangebiet (Geltungsbereich A) 

• Schienenverkehr auf der Gleistrasse zum Heizkraftwerk und der geplanten 
Stadtbahntrasse der „Campusbahn“ entlang der östlichen Plangebietsgrenze 

• Gewerbegebiete (HA 135) nördlich des Gotenwegs, den östlich zwischen der 
Gleistrasse und dem Bültenweg vorhandenen gewerblichen Nutzungen so-
wie der künftig als Gewerbegebiet festgesetzten Fläche im nördlichen Teil-
gebiet des Geltungsbereichs A südlich der Wodanstraße  

• Jugendplatz südlich des Blanchardplatzes im Nordpark  
• Kinderlärm 

 
Entsprechend wurde zum Schutz und zur Vorbeugung vor schädlichen Umweltein-
wirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes im Rahmen der Aufstel-
lung des Bebauungsplans „Jütenring“ (HA 137) eine schalltechnische Untersuchung 
(AMT, Nr. 167863, 11. Sept. 2023) durchgeführt. Dazu wurden die Geräuscheinwir-
kungen der umliegenden Emissionsquellen auf den Geltungsbereich A sowie die 
Auswirkungen der Emissionsquellen im Geltungsbereich A auf den Geltungsbereich 
selbst und auf die Umgebung nach den aktuellen und einschlägigen Regelwerken 
zum Immissionsschutz erfasst und beurteilt sowie Empfehlungen zum Schallschutz 
erarbeitet. 
 
Die Beurteilung der Geräuschsituation im Plangebiet erfolgt dabei grundsätzlich un-
ter Beachtung der DIN 18005 (‚Schallschutz im Städtebau‘). Die DIN 18005 enthält 
im Beiblatt 1 Orientierungswerte für die städtebauliche Planung. Hierbei handelt es 
sich um Empfehlungen, deren Einhaltung wünschenswert ist, damit die mit der Ei-
genart des betreffenden Baugebietes verbundene Erwartung auf angemessenen 
Schutz vor Lärmbelastungen erfüllt wird. Die berechneten Geräuschimmissionen 
werden dabei für jede Geräuschart mit den schalltechnischen Orientierungswerten 
verglichen – nachfolgend entsprechend: 
 

Gebietsart Orientierungswerte in dB(A) 
Tag (06 – 22 Uhr) Nachts (22 – 06 Uhr) 

Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 45 / 40 
Kleingartenanlagen 55 55 
Mischgebiet (MI) 60 45 / 40 
Gewerbegebiet (GE) 65 55 / 50 
Bei zwei angegebenen Nachtwerten gilt der höhere (vordere) für Verkehrslärm und der niedri-
gere (hintere) für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm sowie für Geräusche von vergleichbaren 
öffentlichen Betrieben. 

 
Ergänzend wurden weitere Regelwerke hinzugezogen, die im Rahmen der jeweilig 
untersuchten Lärmquelle genannt werden. 
 
Bei der Berechnung der Beurteilungspegel wurde neben einer freien Schallausbrei-
tung auch jeweils der abschirmende Einfluss der geplanten Bebauung, deren Stel-
lung und Umfang sich aus den festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen 
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(„Baufenster“) ergibt, und der vorhandenen Gebäude in der Nachbarschaft berück-
sichtigt. 
 
Die Ausbreitungsrechnungen wurden für den Tag- und Nachtzeitraum durchgeführt 
und erfolgten bei freier Schallausbreitung für die kritische Immissionshöhe, dem ers-
ten Obergeschoss (1. OG) sowie unter Berücksichtigung des Bebauungsplanent-
wurfs (Nutzungsbeispiel) für alle Geschosse. Des Weiteren wurden für die Berech-
nung Aufpunkthöhen von 3,5 m über Gelände für den Erdgeschossbereich und je-
weils 3,0 m für die weiteren Geschosse unterstellt.  
 
Verkehrslärm (Straße, Schiene) 
 
Straßenverkehrslärm: 
 
Der Geltungsbereich A wird wesentlich durch den angrenzenden öffentlichen Stra-
ßenverkehr verlärmt. Als maßgebliche Straßenabschnitte werden der Bültenweg, 
Bienroder Weg, Am Nordpark, Montgolfierstraße, Lampadiusring, Bleibtreustraße, 
Gotenweg, und die Stadtstraße Nord sowie die Erschließung über Wodanstraße und 
Langobardenstraße (Planstraße C und D) zum Geltungsbereich A betrachtet. 
 
Die Berechnung der Straßenverkehrslärmemissionen erfolgte nach der RLS-19 
(‚Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen‘) auf Grundlage der Verkehrsuntersu-
chung von WVI aus dem Jahr 2023. Die Verkehrsmengen wurden für den Progno-
sehorizont 2035 unter Beachtung der im Geltungsbereich A vorgesehenen Planung 
(= Prognose-Planfall) sowie ohne die Verkehrsmengen des Planvorhabens (= Prog-
nose-Nullfall) berücksichtigt. 
 
Durch diesen Bebauungsplan werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen ge-
schaffen, künftig die Wodanstraße an die Mitgaustraße anzubinden, nachdem die-
ser Anschluss temporär über den Zeitraum der Realisierung des ersten Bauab-
schnitts in Richtung Westen für den MIV gesperrt war.  
 
Die maßgeblichen Straßenabschnitte wurden unter Berücksichtigung der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit und des Fahrbahnbelags in der Gesamtverkehrslärmbe-
trachtung als Linienquellen berücksichtigt. Abweichend dazu wurde für die Betrach-
tung des Gesamtverkehrslärms für die Planstraße A / Wodanstraße konservativ kein 
Abschlag für eine lärmmindernde Deckschicht berücksichtigt.  
 
Schienenverkehrslärm: 
 
Zur Ermittlung der Geräuschemissionen durch den Schienenverkehr wurde zum ei-
nen die Gütergleistrasse zum Heizkraftwerk und zum anderen die geplante Stadt-
bahntrasse der sogenannten „Campusbahn“ berücksichtigt. Beide Trassen verlau-
fen entlang der östlichen Grenze des südlichen Teilgebiets vom Geltungsbereichs A 
und führen südlich des Blanchardplatzes in den Nordpark. 
 
Die Schallausbreitungsrechnungen erfolgten streng nach den Vorgaben der 
Schall03 „Richtlinie zur Berechnung der Geräuschimmissionen an Schienenwegen“ 
unter Berücksichtigung der jeweiligen Bahnkörper in den einzelnen Streckenab-
schnitten und einer Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h für die Güterzugtrasse und 
60 km/h für die Stadtbahn. 
 
Die maßgeblichen Streckenabschnitte wurden in der Gesamtverkehrslärmbetrach-
tung als Linienquellen berücksichtigt. 
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Gesamtverkehrslärm: 
 
Immissionsschutzrechtlich werden die Berechnungen zum Straßen- und Schienen-
verkehrslärm energetisch summiert und als Gesamtverkehrslärm zusammengefasst. 
 
Nördliches Teilgebiet: 
 
Da es sich hierbei lediglich um Stellplatz- und Lagerflächen ohne Bebauung handelt, 
wurde die Belastung nur bei freier Schallausbreitung ermittelt. 
 
Die Berechnung bei freier Schallausbreitung zeigt, dass der jeweils maßgebliche 
Orientierungswert (OW) der DIN 18005 für Gewerbegebiete (GE) von 65 dB(A) tags 
und 55 dB(A) nachts, 
- tags um bis zu 1 dB(A) überschritten wird und 
- nachts um bis zu 3 dB(A) überschritten wird. 
 
Die Überschreitungen sind auf den Bereich entlang der pegelbestimmenden Wo-
danstraße begrenzt und liegen somit tags außerhalb der Gewerbegebietsfläche. 
Nachts ist die GE-Fläche lediglich im Bereich der nördlichen Grundstücksgrenze 
von einer Überschreitung von etwa 1 dB(A) betroffen und in der Größenordnung 
i. d. R. nicht wahrnehmbar. Entsprechend führt der Gesamtverkehrslärm im Gewer-
begebiet zu keinen erheblichen Überschreitungen der maßgeblichen Orientierungs-
werte. 
 
Südliches Teilgebiet: 
 
Die Berechnung bei freier Schallausbreitung zeigt, dass der jeweils maßgebliche 
Orientierungswert (OW) der DIN 18005 für Allgemeine Wohngebiete (WA) von 
55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts bezogen auf die Baugrenze, 
- tags um bis zu 5 dB(A) überschritten wird und 
- nachts um bis zu 14 dB(A) überschritten wird. 
 
Tags erweisen sich der Straßen- und Schienenverkehr zu annähernd gleichen Tei-
len als pegelbestimmend. Der Immissionseintrag verringert sich tags von Ost nach 
West, so dass der Orientierungswert etwa ab einer Entfernung von ca. 22 m zur 
Planstraße C eingehalten wird. 
 
Nachts ist die Güterzugtrasse des Heizwerkes pegelbestimmend. Die Überschrei-
tungen reduzieren sich zwar ebenfalls von Ost nach West, dennoch ist das gesamte 
südliche Teilgebiet von Überschreitungen betroffen. 
 
Die Berechnung unter Berücksichtigung der Bebauung gemäß Nutzungsbeispiel 
zeigt, dass der jeweils maßgebliche Orientierungswert (OW) der DIN 18005 für All-
gemeine Wohngebiete (WA) von 55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts bezogen auf 
die einzelnen Gebäudefassaden, 
- tags um bis zu 4 dB(A) überschritten wird und 
- nachts um bis zu 14 dB(A) überschritten wird. 
 
Unter Berücksichtigung der zukünftigen Bebauung (entsprechend Nutzungsbeispiel) 
sind lediglich tags und nachts die der Planstraße C, dem Weg 3 und dem 
Blanchardplatz zugewandten Fassaden und nachts zusätzlich auch die bis zu ortho-
gonal zur Planstraße C ausgerichteten Fassaden von Überschreitungen betroffen. 
In den rückwärtigen Bereichen treten unter der abschirmenden Wirkung der Ge-
bäude deutlich geringere Geräuschimmissionen auf.  
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Außenspielfläche von Kindertagesstätten: 
Durch das Neubaugebiet entsteht ein Bedarf an Kita- und Krippenplätzen, der vor 
Ort in den bestehenden Betreuungseinrichtungen nicht gedeckt werden kann. Inwie-
weit eine Kita in oder außerhalb des Geltungsbereichs A errichtet wird, wird im wei-
teren Verfahren entschieden. 
 
Die Berechnungen bei freier Schallausbreitung und mit Berücksichtigung der Bebau-
ung (Nutzungsbeispiel) lassen erkennen, dass in einem Großteil des Geltungsbe-
reichs Beurteilungspegel von unter 55 dB(A) erreicht werden können. 
 
Gewerbelärm 
 
Zur Beurteilung der Beeinträchtigung des Geltungsbereichs A durch Gewerbelärm, 
wurden die Gewerbegebiete (HA 135) nördlich des Gotenwegs, die östlich zwischen 
der Gleistrasse und dem Bültenweg vorhandenen gewerblichen Nutzungen sowie 
die künftig als Gewerbegebiet festgesetzte Fläche im nördlichen Teilgebiet des Gel-
tungsbereichs A südlich der Wodanstraße berücksichtigt.  
 
Die oben genannten Gewerbebetriebe/Gewerbeflächen wurden bereits in den be-
gleitenden schalltechnischen Gutachten zu den Bebauungsplänen „Taubenstraße“ 
(HA 135) und „Nordanger“ (HA 137) betrachtet. Die darin enthaltenen Emissionsan-
sätze wurden dementsprechend übernommen.  
 
Die Geräuschimmissionen sind als immissionswirksame flächenbezogene Schall-
leistungspegel in die Berechnung eingegangen. Die IFSP erlauben den Gewerbebe-
trieben, unter Einhaltung der maßgeblichen Orientierungs- bzw. Immissionsricht-
werte an den umgebenden schutzbedürftigen Nutzungen, den gegenwärtigen Be-
trieb aufrechtzuerhalten und geben ihnen Planungssicherheit für die zukünftige Ent-
wicklung. 
 
Die Geräuschbelastung durch gewerblich genutzte Anlagen wurde auf Grundlage 
der TA Lärm („Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm“) rechnerisch nach 
DIN ISO 9613-2 („Akustik - Dämpfung des Schalls bei Ausbreitung im Freien, 
Teil 2“) unter Berücksichtigung der topografischen Paramater nach dem allgemei-
nen Verfahren gemäß Nr. 7.3.1 mit einer Bodendämpfung von G =0,5 (teilweise ab-
sorbierend) und einer Mittenfrequenz von 500 Hz ermittelt. Die meteorologische 
Korrektur wurde konservativ nicht in Ansatz gebracht. 
 
Neben den Orientierungswerten der DIN 18005-1 sind daher auch die Immissions-
richtwerte (IRW) der TA Lärm einzuhalten. Diese entsprechen bei den geplanten 
Gebietsfestsetzungen den Orientierungswerten der DIN 18005. 
 
Nördliches Teilgebiet: 
 
Diese Fläche wurde lediglich als Emissionsfläche mit in die Berechnung aufgenom-
men. Eine Überschreitung der maßgeblichen Orientierungs- bzw. Immissionsricht-
werte von 65 dB(A)/50 dB(A) tags/nachts auf dieser Fläche durch die südlichen, im 
HA 135 festgesetzten Gewerbegebiete, kann bei festsetzungskonformer Nutzung 
ausgeschlossen werden. Da diesen beiden Flächen zusammen mit dem hier ge-
planten Gewerbegebiet im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans „Tauben-
straße“ (HA 135) abgestufte immissionswirksame flächenbezogene Schallleistungs-
pegel (IFSP, LWA‘‘) zugewiesen wurden, die neben einer Einhaltung der maßgebli-
chen Immissionsrichtwerte an den nächstgelegenen schutzbedürftigen Nutzungen 
auch eine gegenseitige Überschreitung ausschließen. 
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Südliches Teilgebiet: 
 
Die Berechnung bei freier Schallausbreitung zeigt, dass der jeweils maßgebliche 
Orientierungswert (OW) der DIN 18005 bzw. der Immissionsrichtwert (IRW) der 
TA Lärm für Allgemeine Wohngebiete (WA) von 55 dB(A) tags und 40 dB(A) nachts 
bezogen auf die Baugrenze, 
- tags um mindestens 3 dB(A) unterschritten wird und 
- nachts um mindestens 1 dB(A) unterschritten wird. 
 
Entsprechend der Lage der Emissionsquellen und den zugrundeliegenden Nut-
zungszeiten verringert sich der Immissionseintrag im Geltungsbereich A tags als 
auch nachts von Ost nach West, so dass an der westlichen Plangebietsgrenze die 
Beurteilungspegel auf mindestens 44 dB(A)/31 dB(A) tags/nachts sinken. 
 
Die Berechnung unter Berücksichtigung der Bebauung gemäß Nutzungsbeispiel 
zeigt, dass der jeweils maßgebliche Orientierungswert (OW) der DIN 18005 bzw. 
der Immissionsrichtwert (IRW) der TA Lärm für Allgemeine Wohngebiete (WA) von 
55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts bezogen auf die einzelnen Gebäudefassaden, 
tags und nachts 
- an der nächstgelegenen schutzbedürftigen Nutzung, nördliches WA 2, an der am 

stärksten betroffenen Fassade um mindestens 1 dB(A) unterschritten wird und 
- an allen anderen Fassaden im Geltungsbereich A deutlich unterschritten wird. 
 
Unter Berücksichtigung der zukünftigen Bebauung (entsprechend Nutzungsbeispiel) 
werden tags und nachts im gesamten Geltungsbereich A die Orientierungs- bzw.- 
Immissionsrichtwerte eingehalten.  
 
Geräuschspitzen: 
 
Nach den Beurteilungsmaßstäben der TA Lärm, ist im Gegensatz zur DIN 18005 
auch eine Betrachtung der Geräuschspitzen vorzunehmen. Gemäß TA Lärm dürfen 
einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen die Immissionsrichtwerte am Tag um nicht 
mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. Des 
Weiteren dürfen Gewerbenutzungen durch heranrückende schutzbedürftige Bebau-
ungen nicht erheblich eingeschränkt werden.  
 
Mögliche kurzzeitige Geräuschspitzen können insbesondere zur Nachtzeit durch 
„Türenschlagen“ und „Kofferraumklappen“ sowie durch Lieferverkehre und Entlade-
vorgänge zu Überschreitungen in der schutzbedürftigen Nachbarschaft führen. Eine 
schalltechnische Untersuchung bzgl. solch einer möglichen Konfliktsituation ist ge-
mäß der einschlägig anzuwendenden Parkplatzlärmstudie des Bayrischen Landes-
amtes für Umwelt (6. Auflage) entbehrlich, wenn zwischen dem Emissions- und Im-
missionsort ein schutzanspruchsabhängiger Mindestabstand eingehalten wird: 
- WA → nächstgelegener PKW-Stellplatz (Einkaufsmarkt) 34 m 
- WA → LKW 51 m 
 
Östliche Gewerbebetriebe: 
 
Geräuschspitzen können ggf. durch die Nutzung der Stellplätze des Nahversorgers 
(Bültenweg 39) und durch LKW im Rahmen der Warenanlieferung oder dem LKW-
Verkehr im Bereich der Tankstelle (Bültenweg 40) verursacht werden.  
 
Die Tankstelle hat keinen Nachtbetrieb, Fahrverkehr ist gemäß Baugenehmigung 
nur im Tagzeitraum zwischen 6 – 22 Uhr zulässig. Entsprechend kann ein Konflikt 
hinsichtlich nächtlicher Geräuschspitzen durch LKW ausgeschlossen werden. 
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Die Entfernung zwischen der geplanten heranrückenden Wohnbebauung und der 
nächstgelegenen Stellplatzfläche des Nahversorgers beträgt ca. 45 m, entspre-
chend wird der erforderliche Mindestabstand von 34 m deutlich überschritten. Des 
Weiteren ist bei vorliegenden Öffnungszeiten von 7 – 21 Uhr gemäß Baugenehmi-
gung der Fahrverkehr auf dem Parkplatz auf 6 – 22 Uhr beschränkt. Demgemäß 
kann ein Konflikt hinsichtlich nächtlicher Geräuschspitzen durch PKW ausgeschlos-
sen werden. 
 
Die Anlieferzone hingegen unterschreitet bei einem Abstand von ca. 44 m den erfor-
derlichen Mindestabstand von 51 m. Darüber hinaus schließt die Baugengenehmi-
gung (2018) Anlieferungen im Nachtzeitraum (22 - 6 Uhr) nicht aus. Entsprechend 
ist eine Überschreitung der erhöhten Immissionsrichtwerte durch kurzeitige Ge-
räuschspitzen an der geplanten Wohnnutzung grundsätzlich möglich. 
 
Allerdings hat der Nahversorger, mit Schreiben des Vertriebs vom 04.05.2023, im 
Rahmen einer Anhörung aufgrund von Lärmbeschwerden über nächtliche Anliefe-
rungen, die Anlieferungen während der Nachtzeit eingestellt. Demgemäß kann ein 
Konflikt hinsichtlich nächtlicher Geräuschspitzen durch LKW ausgeschlossen wer-
den. 
 
Nördliche Gewerbebetriebe: 
 
Geräuschspitzen, die im Zusammenhang mit der gewerblichen Nutzung zwischen 
den beiden Teilgebieten des Geltungsbereichs A auftreten können, werden bereits 
durch die vorhandene Wohnbebauung (HA 135) eingeschränkt. Entsprechend sind 
Überschreitungen der erhöhten Immissionsrichtwerte durch kurzzeitige Geräusch-
spitzen nicht zu erwarten. 
 
Freizeitlärm 
 
Südlich des Geltungsbereichs A im angrenzenden Nordpark wurde eine Erholungs- 
und Freizeitfläche mit einem Jugendplatz baulich umgesetzt. 
 
Der Jugendplatz ist mit einem Beachvolley- und einem Streetballplatz ausgestattet, 
südlich zu diesen Flächen wurde ein Rodelberg angelegt. 
 
Der Jugendplatz einschließlich Rodelberg wurde bereits in den begleitenden schall-
technischen Gutachten zu den Bebauungsplänen „Taubenstraße“ (HA 135) und 
„Nordanger“ (HA 137) betrachtet. Die darin enthaltenen Emissionsansätze wurden 
dementsprechend übernommen.  
 
Die Geräuschbelastung durch den Jugendplatz wurde auf Grundlage der Nieder-
sächsischen Freizeitlärmrichtlinie in Verbindung mit der TA Lärm („Technische An-
leitung zum Schutz gegen Lärm“) rechnerisch nach DIN ISO 9613-2 („Akustik - 
Dämpfung des Schalls bei Ausbreitung im Freien, Teil 2“) unter Berücksichtigung 
der topografischen Paramater nach dem allgemeinen Verfahren gemäß Nr. 7.3.1 mit 
einer Bodendämpfung von G =0,5 (teilweise absorbierend) und einer Mittenfrequenz 
von 500 Hz ermittelt. Da sich die Anlagen vor allem an Kinder und Jugendliche rich-
ten, ist im vorliegenden Fall eine Beurteilung nach der 18. BImSchV (‚Sportanlagen-
schutzverordnung‘) nicht angemessen.  
 
Die meteorologische Korrektur wurde konservativ nicht in Ansatz gebracht. Für eine 
Berechnung auf der sicheren Seite wurde im Sinne einer worst-case-Betrachtung 
wegen des höheren Ruhezeitenanteils an Sonn- und Feiertagen, eine Sonntagsnut-
zung betrachtet. 
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Neben den Orientierungswerten der DIN 18005-1 sind daher auch die Immissions-
richtwerte (IRW) der TA Lärm einzuhalten. Diese entsprechen bei den geplanten 
Gebietsfestsetzungen den Orientierungswerten der DIN 18005. 
 
Da die beiden Spielfelder eher im Sommer genutzt werden und der Rodelberg nur 
im Winter, wurde jeweils ein Sommerszenario und ein Winterszenario betrachtet. 
 
Im Ergebnis zeigte sich, dass sowohl im Sommer- als auch im Winterszenario an 
sämtlichen Fassaden im Geltungsbereich A die Orientierungs- bzw. Immissionsricht-
werte deutlich unterschritten werden.  
 
Schutz gegenüber den umliegenden Nutzungen 
 
Vorhabenbezogener Verkehrslärm: 
 
Durch die geplante Wohnbebauung ist ein zusätzliches Verkehrsaufkommen von 
rd. 850 Kfz/d zu erwarten, die sich nachteilig auf die schutzbedürftige Nachbarschaft 
auswirken können. Stellplätze und Garagen, deren Anzahl dem Bedarf vor Ort ent-
sprechen, stellen hingegen keine erhebliche oder unzumutbare Störung dar; sie ent-
sprechen der Eigenart der Nutzung vor Ort. 
 
Neubau von Straßen: 
 
Die Auswirkungen von Verkehrslärm bei einem Neubau von Straßen in einem Plan-
gebiet, beschränken sich oftmals nicht nur auf das Plangebiet selbst. Entsprechend 
ist auch gegenüber der Bebauung außerhalb des Plangebiets eine Beurteilung ge-
mäß 16. BImSchV (‚Verkehrslärmschutzverordnung‘) vorzunehmen. 
 
Die 16. BImSchV enthält zur Beurteilung der Belastung durch Verkehrslärm Immissi-
onsgrenzwerte, die unter Berücksichtigung ihres Schutzanspruchs jeweils 4 dB(A) 
oberhalb der Orientierungswerte der DIN 18005 für Verkehrslärm liegen: 
 

Gebietsart Immissionsgrenzwerte in dB(A) 
Tag (06 – 22 Uhr) Nachts (22 – 06 Uhr) 

Allgemeines Wohngebiet (WA) 59 49 
Kleingartenanlagen 59 59 
Mischgebiet (MI) 64 54 
Gewerbegebiet (GE) 69 59 

 
Als Emissionsquelle wird gemäß VLärmSchR 97 der neu gebaute Verkehrsweg 
bzw. der umzubauende Abschnitt berücksichtigt, wobei jeder Verkehrsweg für sich 
allein betrachtet wird. Eine Überlagerung der Beurteilungspegel mehrerer Verkehrs-
wege wird bei der Ermittlung der Anspruchsberechtigung nicht berücksichtigt, ent-
sprechend ist der Kreis der Anspruchsberechtigten für jeden Verkehrsweg getrennt 
zu ermitteln. 
 
Bei der Beurteilung nach 16. BImSchV ist die unmittelbar und mittelbar betroffene 
Bebauung zu betrachten. 
 
Bei einer unmittelbar betroffenen Bebauung handelt es sich um die Gebäude, die 
entlang des betreffenden Bauabschnitts einer Straße liegen und somit direkt von 
den baulichen Auswirkungen des Straßenneubaus und dessen Verkehrsmenge be-
troffen sind. Dabei wird auch die Verkehrsmenge des sich anschließenden, nicht 
baulich veränderten Bereichs der gleichen Straße, mit in Ansatz gebracht. Für diese 



- 23 - 
 

Bebauungsplan „Jütenring“, HA 137  Begründung, Stand: 15.05.2024 
 Verfahrensstand: § 10(1) BauGB 

Bestandsbebauung erfolgt die Beurteilung einschlägig nach 16. BImSchV; die Ein-
schätzung der Belastung bemisst sich an den maßgeblichen Immissionsgrenzwer-
ten. 
 
Für die nahe Bestandsbebauung außerhalb des betreffenden Bauabschnitts einer 
Straße, die sogenannte mittelbar betroffene Bebauung, ist hingegen nur die Ver-
kehrsmenge der geplanten Straße (Neubau) maßgeblich. Die Verkehrsmenge des 
sich anschließenden, baulich nicht geänderten Bereichs der vorhandenen Straße, 
ist gemäß VLärmSchR 97 (‚Richtlinie für den Verkehrslärmschutz an Bundesfern-
straßen in der Baulast des Bundes‘) außer Acht zu lassen. Eine Beurteilung erfolgt 
nach 16. BImSchV unter Heranziehung der maßgeblichen Immissionsgrenzwerte. 
 
Bau Planstraße B und C: 
 
Bei den Planstraßen B und C handelt es sich zwar auch um Straßenneubauten, al-
lerdings dienen sie allein der Erreichbarkeit der geplanten Wohngebiete, eine 
Durchwegung in andere bestehende oder geplante Wohngebiete gibt es nicht. Des 
Weiteren werden sie als verkehrsberuhigte Bereiche ausgeführt. Im Allgemeinen 
zählt man derartigen Verkehrslärm sowie auch den Parkplatzlärm in Wohnbereichen 
zu den Alltagserscheinungen, deren es keiner schalltechnischen Untersuchung be-
darf; dies gilt auch für die z. B beim Türenschlagen von Fahrzeugen auftretenden 
kurzzeitigen Geräuschspitzen. 
 
Aufgrund des geringen Teilverkehrs von < 500 Kfz/d und der Ausführung als ver-
kehrsberuhigten Bereich kann eine Überschreitung der Immissionsgrenzwerte der 
16. BImSchV für Allgemeine Wohngebiete (WA) ausgeschlossen werden; gleiches 
gilt für die Orientierungswerte der DIN 18005. 
 
Bau Planstraße D: 
 
Der Neubau der Planstraße D kann sich nachteilig auf die unmittelbar betroffene Be-
standsbebauung der zwischen den beiden Teilgebieten liegenden Gewerbegebiete 
(GE) auswirken. Die Belastung ergibt sich einzig aus dem Verkehr der Plan-
straße D, ein sich anschließender baulich nichtveränderter Bereich der Planstraße 
liegt nicht vor. Aufgrund des geringen Planverkehrs von < 1000 Kfz/d, der Beschrän-
kung auf 30 km/h und dem geringen Schutzanspruch eines GE-Gebietes von 
69 dB(A)/59 dB(A) kann eine Überschreitung der Immissionsgrenzwerte der 
16. BImSchV ausgeschlossen werden; gleiches gilt für die Orientierungswerte der 
DIN 18005. 
 
Mittelbar betroffen ist die Bestandsbebauung gegenüber der Einmündung der Plan-
straße D in die Wodanstraße; demgemäß Wodanstraße 35 und 37 mit dem Schutz-
anspruch eines Mischgebietes gemäß § 34 BauGB. Aufgrund des geringen Planver-
kehrs von < 1000 Kfz/d, der Beschränkung auf 30 km/h und dem Schutzanspruch 
eines MI-Gebietes von 64 dB(A)/54 dB(A) kann eine Überschreitung der Immissi-
onsgrenzwerte der 16. BImSchV ausgeschlossen werden; gleiches gilt für die Orien-
tierungswerte der DIN 18005. 
 
Erheblicher baulicher Eingriff in Verkehrswege: 
 
Straßenbauliche Maßnahmen, die in die bauliche Substanz und/oder in die Funktion 
einer Straße eingreifen und dabei auf eine Steigerung der verkehrlichen Leistungs-
fähigkeit abzielt, werden als erheblicher baulicher Eingriff im Sinne der 16. BImSchV 
gewertet. 
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Entsprechend ist gemäß 16. BImSchV § 1 Abs. 2 Satz 2 zu prüfen, ob eine wesentli-
che Änderung durch den erheblichen baulichen Eingriff vorliegt. Demgemäß ist eine 
Änderung wesentlich, wenn der Beurteilungspegel des von dem zu ändernden Ver-
kehrsweg ausgehenden Verkehrslärms 
- um mindestens 3 dB(A) (entsprechend Rundungsregel ≥ 2,1 dB(A)) erhöht wird 

oder 
- auf mindestens 70 dB(A) am Tage oder mindestens 60 dB(A) in der Nacht erhöht 

wird oder 
- von mindestens 70 dB(A) am Tage oder 60 dB(A) in der Nacht erhöht wird; dies 

gilt nicht in Gewerbegebieten. 
 
Werden diese Immissionsgrenzwerte bei dem Neubau oder der wesentlichen Ände-
rung eines Verkehrsweges überschritten, so haben die betroffenen Anwohner einen 
Anspruch auf ausreichende Schallschutzmaßnahmen, dem vorrangig durch aktiven 
Schallschutz (Lärmschutzwände / -wälle, lärmmindernde Fahrbahnbelege) entspro-
chen werden soll. Sofern aktive Schutzmaßnahmen nicht umsetzbar sind oder nicht 
ausreichen, so haben die betroffenen Anwohner einen Anspruch auf Schallschutz-
maßnahmen gemäß der Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung 
(24. BImSchV), die vom Bauträger durchzuführen sind. 
 
Planstraße A / Ausbau Wodanstraße: 
 
Im Rahmen der Erstellung des Bebauungsplans soll die Wodanstraße (Plan-
straße A) von einer untergeordneten einspurigen Straße zu einer zweispurigen – 
eine Spur je Fahrtrichtung – zzgl. beidseitigem Gehweg und separatem Radweg mit 
Hochbord ausgebaut werden.  
 
Gemäß VLärmSchR97 handelt es sich bei einem Bau von Radwegen um einen er-
heblichen baulichen Eingriff im Sinne von § 1 Abs. 2 Satz 2. Entsprechend ist zu 
prüfen, ob die Kriterien für eine wesentliche Änderung erfüllt werden. 
 
Des Weiteren wird die Wodanstraße künftig an die Mitgaustraße angebunden. Somit 
wird der Tatbestand einer Änderung der Verkehrsfunktion erfüllt, da durch eine bau-
liche Maßnahme eine Straßenverbindung zu einer bereits vorhandenen Straße her-
gestellt wird und sich hierdurch die Verkehrsfunktion der vorhandenen Straße 
grundsätzlich ändert - durch Anbindung wird eine Sackgasse bzw. eine reine Anlie-
gerstraße zur Hauptdurchgangsstraße.  
 
Unter diesen Voraussetzungen erweitert sich der Lärmschutzbereich auf den bau-
lich nicht veränderten Streckenabschnitt bis zu der nächsten Verknüpfung mit einer 
nicht nur untergeordneten öffentlichen Straße (hier: Mittelweg). Dabei wird die Ver-
knüpfung/der Knotenpunkt selbst (hier Kreuzungsbereich Mitgaustraße – Mittelweg), 
in die schalltechnische Untersuchung nicht mit einbezogen. D. h., die unmittelbar 
betroffene Bebauung erstreckt sich nicht nur entlang der Wodanstraße, sondern 
auch entlang der Mitgaustraße bis zum Mittelweg. 
 
Im Rahmen des Ausbaus der Wodanstraße (Planstraße A) wird zum Schutz der 
Nachbarn als lärmmindernder Fahrbahnbelag gemäß Tabelle 4a der RLS-19 der 
Straßendeckschichttyp DSH-V 5 eingebaut. Diese lärmmindernde Straßendeck-
schicht wurde auch schon im Fahrweg der Mitgaustraße verbaut. Entsprechend 
wurde dieser in der schalltechnischen Untersuchung für beide Straßen berücksich-
tigt. 
 
Nördlich der Wodanstraße befinden sich im westlichen Bereich Kleingärten (K.V. 
Wodan) und im östlichen Bereich ein nach § 34 BauGB eingestuftes Mischgebiet. 
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Südlich der Wodanstraße, östlich der Planstraße D ein nach § 34 BauGB eingestuf-
tes Gewerbegebiet und westlich der Planstraße D das geplante Gewerbegebiet 
(HA 137). 
 
Für Kleingärten sind in der 16. BImSchV keine Immissionsgrenzwerte genannt. 
Nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes (zitiert in VLärmSchR 97) ist die 
Gebietskategorie Kern-, Dorf- und Mischgebiet zugrunde zu legen, auch wenn die 
Gärten überwiegend zu Erholungszwecken genutzt werden. Im Beiblatt 1 zur 
DIN 18005 ist für Kleingärten ein schalltechnischer Orientierungswert von 55 dB(A) 
am Tag und in der Nacht angegeben, was der Schutzwürdigkeit eines Allgemeinen 
Wohngebietes (WA) ohne erhöhten Schutzanspruch in der Nacht entspricht. Dem-
entsprechend wird hier für die Kleingärten (Dauerkleingärten im Innenbereich) eben-
falls der höhere Schutzanspruch eines Allgemeinen Wohngebietes zugrunde gelegt 
und somit der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV von 59 dB(A) für die Beurtei-
lung zur Tag- und Nachtzeit herangezogen. Der maßgebliche Immissionsort liegt 
gemäß VLärmSchR 97 2 m über der Mitte der Kleingartenfläche. Wenn der Immissi-
onsgrenzwert in der Mitte des Kleingartens eingehalten wird, ergeben sich im Gar-
ten ausreichend große Teilflächen, auf denen ein erholsamer Aufenthalt möglich ist. 
 
Die Belastung der unmittelbar an der Wodanstraße und Mitgaustraße betroffenen 
Bebauung ergibt sich aus dem Verkehr der Wodanstraße (= Neubau Planstraße A) 
und dem Verkehr der sich anschließenden baulich nichtveränderten Bereich der 
weiter führenden Straße (= Mitgaustraße).  
 
Die Berechnung der Geräuschimmissionen erfolgte mittels einer ergänzenden 
schalltechnischen Untersuchung (AMT, 14.05.2024) zum vorliegenden Schallgut-
achten (Nr. 167863, AMT, 21.09.2023) streng nach den Vorgaben der RLS-19 
(‚Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen‘) anhand der prognostizierten Verkehrs-
belastungen für den Analysefall (Situation vor Planvorhaben und Funktionsänderung 
der Wodanstraße; Bestandssituation) und dem Prognosehorizont 2035 (mit Funkti-
onsänderung der Wodanstraße und Umsetzung des Planvorhabens). 
 
Die Prüfung auf wesentliche Änderung gemäß 16. BImSchV ergab, dass die Krite-
rien für eine wesentliche Änderung an den meisten untersuchten Immissionsorten 
entlang der Wodanstraße und Mitgaustraße erfüllt werden, so dass anschließend 
die Ergebnisse des Prognose-Planfalls 2035 mit den Immissionsgrenzwerten der 
16. BImSchV zu vergleichen waren. 
 
Im Ergebnis zeigte sich, dass an allen unmittelbar am stärksten betroffenen Immissi-
onsorten entlang der Wodanstraße die maßgeblichen Immissionsgrenzwerte der 
16. BImSchV 
- nördlich der Wodanstraße in der Mitte der Kleingärten („Wodan“; Allgemeines 

Wohngebiet – WA, tags) mindestens eingehalten werden,  
- nördlich der Wodanstraße an den Fassaden im Mischgebiet um mindestens 

3 dB(A)/2 dB(A) tags/nachts (Wodanstraße 35, Bienroder Weg 3) unterschritten 
werden und 

- südlich der Wodanstraße an den Fassaden im Gewerbegebiet um mindestens 
9 dB(A)/8 dB(A) tags/nachts (Bienroder Weg 1) unterschritten werden. 

 
Des Weiteren zeigte sich im Ergebnis, dass an allen - durch die Erweiterung des 
Lärmschutzbereiches - unmittelbar am stärksten betroffenen Immissionsorten ent-
lang der Mitgaustraße die maßgeblichen Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 
- nördlich der Mitgaustraße in der Mitte der Kleingärten („Lange Hecke“; Allgemei-

nes Wohngebiet – WA, tags) um mindestens 1 dB(A) unterschritten werden und 
- südlich der Mitgaustraße an allen Fassaden im Mischgebiet um 4 dB(A)/3 dB(A) 

tags/nachts (Mitgaustraße 12-18) unterschritten werden.  
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Da die maßgeblichen Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV an den am stärksten 
betroffenen Immissionsorten unterschritten werden, erübrigt sich eine Prüfung, ob 
die Kriterien einer wesentlichen Änderung gemäß 16. BImSchV erfüllt werden. 
Entsprechend wird bzgl. der Bebauung entlang der Wodan- und Mitgaustraße kein 
weiterer Untersuchungs-/Handlungsbedarf ausgelöst. Ein Anspruch auf Lärmschutz-
maßnahmen besteht nicht. 
 
Des Weiteren ist vorgesehen, die Wodanstraße östlich an den Knotenpunkt Bienro-
der Weg, mit je einer Links- und Rechtsabbiegespur anzuschließen. In diesem Zu-
sammenhang muss am Knotenpunkt das Straßenniveau vom Bienroder Weg ange-
passt werden. In diesem Zuge wird die Straße saniert, eine Lichtsignalanlage errich-
tet und Ummarkierungen für eine Abbiegespur in die Wodanstraße vorgenommen. 
 
Diese vorgesehenen baulichen Eingriffe am Bienroder Weg greifen nicht in die 
Funktion des Verkehrswegs ein und zielen nicht auf eine Steigerung der verkehrli-
chen Leistungsfähigkeit ab. Des Weiteren handelt es sich gemäß VLärmSchR97 
weder bei Ummarkierungen (z. B. zur Schaffung zusätzlicher Fahrstreifen), noch 
beim Bau von Lichtsignalanlagen um einen erheblichen baulichen Eingriff.  
Entsprechend wird bzgl. dem Knotenpunkt Wodanstraße – Bienroder Weg kein wei-
terer Untersuchungs-/Handlungsbedarf ausgelöst. 
 
Vorhabenbezogener Verkehrslärm (Mehrverkehr): 
 
Der durch die Neuerschließung entstehende Zusatzverkehr kann auf den bestehen-
den äußeren Erschließungsstraßen an den Bestandsbebauungen spürbar sein. Ge-
mäß den Regelungen der 16. BImSchV lässt sich jedoch selbst dann kein Lärm-
schutzanspruch ableiten, wenn durch verkehrslenkende oder planerische Maßnah-
men eine Pegelsteigerung der absoluten Verkehrslärmbelastung von mehr als 
3 dB(A) eintritt und Immissionsgrenzwerte überschritten werden oder aber die Stra-
ßenverkehrslärmpegel durch den Zusatzverkehr oberhalb der sog. Gesundheits-
werte von 70 dB(A)/60 dB(A) tags/nachts ansteigen. 
 
Für eine Einschätzung der Lärmsituation an einer durch den Zusatzverkehr einer 
Planung mittelbar betroffenen Bebauung an bestehenden Straßen können - man-
gels konkreterer Vorschriften - jedoch die Bestimmungen der VLärmSchR97 (‚Richt-
linie für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des Bundes‘) 
herangezogen werden. Die dann für die kritischen Immissionsorte zugrunde zule-
genden Vergleichswerte, die sogenannten Sanierungsauslösewerte, betragen für 
Mischgebiete 66 dB(A) tags und 56 dB(A) nachts (VLärmSchR97, Stand Aug. 
2020).  
 
Gleichwohl sind darüber hinaus zur Beurteilung der Lärmsituation an Bestandsstra-
ßen nach der einschlägigen Rechtsprechung die im Verhältnis niedrigeren Immissi-
onsgrenzwerte (IGW) der 16. BImSchV als „Orientierungswerte“ im Sinne einer Ori-
entierungshilfe in Analogie zu einer Prüfung nach § 45 Abs. 1 S. 1 und 2 Nr. 3 StVO 
(Straßenverkehrsordnung) heranzuziehen; nachfolgend Immissionsgrenzwerte* 
(IGW*) genannt. 
 
Die Belastungssituation der straßenbegleitenden Bebauung im Umfeld zum Gel-
tungsbereich A wurde im Schallgutachten für den Prognose-Nullfall und den Prog-
nose-Planfall untersucht. 
 
Dabei lässt sich schon aus der Differenz der Schallleistungspegel ableiten, dass 
zwischen dem Null- und dem Planfall nur geringe Erhöhungen der Beurteilungspe-
gel zu erwarten sind. Bei der Betrachtung des Planfalls zeigte sich, dass die im 
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Sinne einer Orientierungshilfe als „Orientierungswerte“ heranzuziehenden MI-Immis-
sionsgrenzwerte* von 64 dB(A)/54 dB(A) tags/nachts an dem am stärksten betroffe-
nen Immissionsort (südliche Gebäudefassade Wodanstraße 35) am Tag um 
rd. 1 dB(A) unterschritten und in der Nacht eingehalten wird.  
 
Es kann darüber hinaus sicher ausgeschlossen werden, dass durch das Planvorha-
ben an der bestehenden betroffenen Bebauung die sog. Sanierungsauslösewerte 
der VLärmSchR97 (Stand Aug. 2020) von 66 dB(A)/56 dB(A) tags/nachts und ent-
sprechend die sog. Gesundheitswerte von 70 dB(A)/60 dB(A) tags/nachts über-
schritten werden. Eine erforderliche Handlungsmaßnahme ergibt sich daraus ent-
sprechend nicht. 
 
Vorhabenbezogener Gewerbelärm: 
 
Nördliches Teilgebiet: 
 
Dem geplanten Gewerbegebiet wurde im Rahmen der Aufstellung des Bebauungs-
plans „Taubenstraße“ (HA 135) für die Tag- und Nachtzeit immissionswirksame flä-
chenbezogene Schallleistungspegel (IFSP, LWA‘‘) zugewiesen, die eine Einhaltung 
der maßgeblichen Immissionsrichtwerte an den nächstgelegenen schutzbedürftigen 
Nutzungen sicherstellen. Wesentliche Konflikte sind demnach nicht zu erwarten, so-
fern bei der Planung neuer Gewerbeeinheiten im Zuge des Baugenehmigungsver-
fahrens durch einen schalltechnischen Nachweis sichergestellt ist, dass die Immissi-
onsrichtwerte an den maßgeblichen Immissionsorten eingehalten werden. 
 
Südliches Teilgebiet: 
 
Aufgrund der vorgesehenen Nutzung als Allgemeines Wohngebiet kann man hin-
sichtlich der zulässigen gewerblichen Nutzungen gemäß Baugesetzbuch (BauGB) 
bzw. Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Regel davon ausgehen, dass keine 
immissionsrelevanten Geräusche innerhalb und außerhalb des Geltungsbereichs A 
auftreten. 
 
Kindertagesstätten: 
 
Durch das Neubaugebiet entsteht ein Bedarf an Kita- und Krippenplätzen, der vor 
Ort in den bestehenden Betreuungseinrichtungen nicht gedeckt werden kann. Inwie-
weit eine Kita in oder außerhalb des Geltungsbereichs A errichtet wird, wird im Rah-
men der Umsetzung entschieden. 
 
Kindertagesstätten, Kinderspielplätze u. ä. Einrichtungen im Sinne des § 22 Abs. 1a 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind im Allgemeinen unter dem Aspekt 
der „Sozial-Adäquanz“ zu bewerten. Da Geräuscheinwirkungen durch Kinder not-
wendigerweise zum menschlichen Zusammenleben gehören, ist „Kinderlärm“ mehr 
als Lärm anderer Verursacher zumutbar und i. d. R. hinzunehmen. 
 
Unabhängig davon ist jedoch im Einzelfall sicherzustellen, dass Anwohner nicht 
über ein annehmbares Maß hinaus in Häufigkeit und Stärke durch Kinderlärm be-
aufschlagt werden. Dabei darf bei der Beurteilung von Kinderlärm das Maß der Er-
heblichkeit explizit nicht an Immissionsricht- oder -grenzwerten festgemacht werden. 
 
Lärmpegelbereiche 
 
Um die Geräuschimmissionsbelastung im Plangebiet kenntlich zu machen und den 
Schutzanforderungen der im Plangebiet liegenden schutzwürdigen Nutzungen 
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(Wohnen) Rechnung zu tragen, wurden im Schallgutachten allgemeingültige Anfor-
derungen an den baulichen Schallschutz in Form von Lärmpegelbereichen (LPB) 
gemäß DIN 4109 („Schallschutz im Hochbau“) ermittelt. Dazu wurden für das Plan-
gebiet die maßgeblichen Außenlärmpegel für die kritische Geschosshöhe (1. Ober-
geschoss / Immissionshöhe von 5,80 M über Grund) bei freier Schallausbreitung 
ohne bauliche Anlagen schalltechnisch berechnet. 
 
Da im Plangebiet die Geräuschbelastung von mehreren Lärmquellen herrührt, ist die 
Überlagerung dieser verschiedenen Schallimmissionen zu berücksichtigen. Entspre-
chend berechnen sich gemäß DIN 4109 (2018) die resultierenden Außenlärmpegel 
(„Summenpegel“) aus den einzelnen maßgeblichen Außenlärmpegeln – hier von 
Verkehr (Straße, Schiene) und Gewerbe – zzgl. 3 dB(A).  
 
Dies vorangestellt errechnen sich innerhalb des Geltungsbereichs A die maßgebli-
chen Außenlärmpegel zu rd. 59 dB(A) bis 67 dB(A). Die daraus resultierenden 
Lärmpegelbereiche (LPB) ergeben sich im vorliegenden Fall entsprechend der 
Norm zu LPB II bis IV. Dabei liegen dominiert durch den Straßenverkehrslärm der 
Wodanstraße (Planstraße A) im nördlichen Teilgebiet im GE die LPB III und IV vor 
und im unmittelbaren Straßenbereich LPB V. Im südlichen Teilgebiet erwiesen sich 
der Straßenverkehrslärm der Planstraße C und der Schienenverkehrslärm als pe-
gelbestimmend. Entsprechend verringern sich die Lärmpegelbereiche mit größer 
werdendem Abstand zu den Verkehrswegen. Dementsprechend liegt im östlichen 
Bereich LPB IV vor, im mittleren LPB III und im westlichen Bereich LPB II.  
 
Maßnahmen zum Schallschutz 
 
Die Ermittlung der Geräuschbelastung im Geltungsbereich A zeigt, dass zum Teil 
Überschreitungen der schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 durch 
den Verkehrslärm zu erwarten sind. In diesem Zusammenhang wird auch die 
Grenze für gesunde Schlafverhältnisse bei gekipptem Fenster überschritten. Ent-
sprechend sind die Auswirkungen des Verkehrslärms in Hinblick auf das Schutzgut 
Mensch als wesentlich einzustufen.  
 
Für eine gesunde Sprachentwicklung der Kinder ist es unerlässlich im Außenspiel-
bereich ausreichend ruhige Bereiche von max. 50 dB(A) zu schaffen. Die Berech-
nungen bei freier Schallausbreitung und insbesondere unter Berücksichtigung der 
Bebauung (Nutzungsbeispiel) lassen erkennen, dass in einem Großteil des Gel-
tungsbereichs Beurteilungspegel von unter 55 dB(A) erreicht werden können. 
 
Durch den Gewerbelärm der umliegenden gewerblichen Nutzungen werden im Gel-
tungsbereich A keine Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 bzw. 
der Immissionsrichtwerte der TA Lärm hervorgerufen. Vielmehr werden die Orientie-
rungs- bzw. Immissionsgrenzwerte tags und nachts in den festgesetzten Allgemei-
nen Wohngebieten an den meisten vorgesehenen Fassaden deutlich unterschritten, 
sodass gesonderte bauliche Maßnahmen zur Lösung von Immissionskonflikten im 
Hinblick auf Gewerbelärm nicht erforderlich sind. 
 
Ebenso verursacht der südlich vom Geltungsbereich A gelegene Jugendplatz keine 
Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 bzw. der Immissionsricht-
werte der TA Lärm. Maßnahmen sind somit nicht erforderlich. 
 
Aufgrund der Erkenntnisse aus der schalltechnischen Untersuchung sind zur Ge-
währleistung der zu berücksichtigenden Schutzansprüche sowie zur Vermeidung 
von Nutzungseinschränkungen der umliegenden Betriebe und Anlagen Maßnahmen 
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zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes zu prüfen und werden nach planerischer Abwägung im erforderli-
chen Umfang festgesetzt. (s. Kap. 5.7).  
 
Der Straßenausbau der Wodanstraße sowie die Anpassung am Bienroder Weg im 
Knotenpunkt Wodanstraße – Bienroder Weg, lösen keinen weiteren Untersuchungs-
bedarf im Sinne der 16. BImSchV aus. Maßnahmen sind somit nicht erforderlich. 
 
Bauphase 
 
Gemäß § 22 BImSchG besteht die Pflicht des Betreibers einer Baustelle, diese so 
zu betreiben, dass schädliche Umwelteinwirkungen (hier Lärmemissionen), die nach 
dem Stand der Technik vermeidbar sind, verhindert werden und dass nach dem 
Stand der Technik unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindest-
maß beschränkt werden.  
 
Beim Betrieb einer Baustelle, mit ihren technischen Einrichtungen und einschließlich 
des Baustellenverkehrs, sind bezüglich des Lärms die Immissionsrichtwerte der 
AVV-Baulärm „Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm“ zu 
beachten. Ein Regelbetrieb der Baustelle ist gemäß AVV-Baulärm nur werktags 
(Montag bis Samstag) im Zeitraum zwischen 7 Uhr und 20 Uhr (Tagzeit) zulässig. 
Sollten aus technologischen Gründen Nachtarbeiten im Zeitraum zwischen 20 Uhr 
und 7 Uhr notwendig werden – z. B. typischerweise Betonagen – so sind diese 
rechtzeitig bei der Unteren Immissionsschutzbehörde der Stadt Braunschweig zu 
beantragen.  
 

4.4.1.2 Sonstige Emissionen/Immissionen 
 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
 
Das nördliche Teilgebiet im Geltungsbereich A wird aktuell als Stellplatz- und Lager-
fläche verwendet. Dadurch kann es zu Staub- und Lichtemissionen kommen. Bei 
der nächstgelegenen schutzbedürftigen Bebauung handelt es sich um Kleingarten-
anlagen nördlich der Wodanstraße. Diese sind gegenüber Staub und einer Blen-
dung durch Licht durch hohe Hecken entlang der Wodanstraße geschützt. Da die 
Aufenthaltszeit in Kleingartenanlagen i. d. R. auf die Tagzeit beschränkt ist, ist auch 
allein daher schon nicht zu erwarten, dass Licht aus dem Gewerbegebiet zu einer 
Belästigung führt.  
 
Im südlichen Teilgebiet im Geltungsbereich A befinden sich im Bestand (Brachflä-
chen und leerstehende Gebäude) keine Emissionsquellen, die Emissionen, wie z. B. 
Geruch, Staub, Licht, Erschütterung oder elektromagnetische Strahlung hervorrufen. 
 
Das südliche Teilgebiet des Geltungsbereichs A kann durch die Beleuchtungsein-
richtungen der östlich ansässigen gewerblichen Nutzungen, insbesondere durch die 
Beleuchtungsanlagen der Tankstelle und des Lidl-Parkplatzes, von Lichtimmissio-
nen beeinträchtigt werden.  
 
Da im Geltungsbereich A aktuell keine schutzwürdige Nutzung vorliegt, haben diese 
Beeinträchtigungen keine nachteiligen Auswirkungen auf das Plangebiet. 
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
Andere Planungen im Geltungsbereich A, die in der Bestandsnachbarschaft zu Be-
einträchtigungen durch Geruch, Staub, Licht, Erschütterung oder elektromagneti-
sche Strahlung führen könnten, sind nicht bekannt. 
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Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
Im nördlichen Teilgebiet des Geltungsbereichs A ist aufgrund des Planvorhabens 
mit keinen Änderungen der Bestandssituation zu erwarten.  
 
Im südlichen Teilgebiet des Geltungsbereichs A ist die Umsetzung eines Allgemei-
nen Wohngebiets (WA) vorgesehen. Da in Allgemeinen Wohngebieten neben dem 
Wohnen nur andere mit einer Wohnnutzung zu vereinbarende und verträgliche Nut-
zungen untergebracht werden können, ist grundsätzlich nicht davon auszugehen, 
dass Emissionen wie Gerüche, Staub, Licht, Erschütterungen oder elektromagneti-
sche Strahlungen an den umliegenden Nutzungen zu nachteiligen Beeinträchtigun-
gen führen. 
 
Bei Ansiedlung von Nutzungen, die aufgrund ihrer Betriebsart dem Grunde nach 
dazu geeignet sind Emissionen zu produzieren die zu nachteiligen Emissionen füh-
ren könnten, z. B. Gerüche aus Restaurantküchen, werden die immissionsschutz-
rechtlichen Belange zur Konfliktvermeidung im Rahmen des Einzelgenehmigungs-
verfahrens geregelt. 
 
Des Weiteren zeigte eine Ortsbegehung, dass nicht zu erwarten ist, dass die Be-
leuchtungseinrichtungen der östlich gelegenen gewerblichen Nutzungen, einschließ-
lich der Tankstelle und des Lidl-Parkplatzes, zu erheblichen Blendwirkungen in den 
schutzbedürftigen Wohnräumen der geplanten Wohnnutzungen führen, zumal ge-
mäß der Betreiberpflicht nach § 22 BImSchG die Anlagen dem Stand der Technik 
entsprechen müssen. Sollte es hier widererwarten dennoch zu Beeinträchtigungen 
kommen, kann diesen im Rahmen des Selbstschutzes durch einfache Maßnahmen 
wie z. B. durch die Installation von Rollläden oder Jalousien wirksam entgegenge-
wirkt werden. 
 
Bauphase 
Gemäß § 22 BImSchG besteht die Pflicht des Betreibers einer Baustelle diese so zu 
betreiben, dass schädliche Umwelteinwirkungen (Lärm-, Staub-, Licht- und Erschüt-
terungsemissionen), die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind, verhindert 
werden und nach dem Stand der Technik unvermeidbare schädliche Umwelteinwir-
kungen auf ein Mindestmaß beschränkt werden.  
 
Im Rahmen von Großbaustellen kann es grundsätzlich zu Erschütterungen kom-
men. Nach dem jetzigen Kenntnisstand sind jedoch keine Spundwände oder Pfahl-
gründungen in der Bauphase notwendig, so dass außer Baustellenverkehr keine 
nennenswerten Erschütterungen zu erwarten sind. Ist im Rahmen der Bauphase wi-
dererwarten mit Erschütterungen zu rechnen, sind die entstehenden Erschütterun-
gen durch die Baumaschinen und/oder den Baustellenverkehr insbesondere an den 
umliegenden Wohnhäusern im Vorfeld zu ermitteln und zu beurteilen. Die Vorgaben 
der DIN 4150 (‚Erschütterungen im Bauwesen‘) sind hierbei zu beachten. Ein Nach-
weis des Nichtentstehens von Gebäudeschäden durch Beweissicherung ist empfeh-
lenswert. 
 
Je nach Bauphase und Wetterlage kann es auf der Großbaustelle zu erheblichen 
Staubemissionen kommen. Damit diese nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen in 
der Nachbarschaft führen, ist ein Staubaufkommen nach dem Stand der Technik zu 
verhindern. Unvermeidbar auftretende Staubemissionen sind durch die Verwendung 
dem Stand der Technik entsprechender Technologien und Geräte auf ein Mindest-
maß zu beschränken.  
 
Je nach Jahreszeit und Wetterlage kann es auf der Großbaustelle zu erheblichen 
Blendwirkungen durch Baustrahler und Baufahrzeugscheinwerfern kommen. Damit 
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diese nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen in der Nachbarschaft führen sind Be-
leuchtungseinrichtungen (Strahler) so anzubringen oder so abzudecken, dass eine 
direkte Einsicht in die Leuchtmittel von der unmittelbar angrenzenden Bebauung 
nicht möglich ist. 
 

4.4.1.3 Maßnahmen zum Schallschutz 
 
Zur Gewährleistung der zu berücksichtigenden Schutzansprüche sowie zur Vermei-
dung von Nutzungseinschränkung der umliegenden Gewerbebetriebe wurden Maß-
nahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bun-
desimmissionsschutzes geprüft und nach planerischer Abwägung im erforderlichen 
Umfang festgesetzt.  
 

4.4.2 Tiere, Pflanzen, biologische Vielfalt 
 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
Innerhalb des Geltungsbereichs liegen keine Natur-/Landschaftsschutzgebiete, Na-
turdenkmale, geschützte Landschaftsbestandteile, europäische Vogelschutzgebiete 
oder FFH-Gebiete. 
 
Für den Großteil des Geltungsbereichs liegen Kartierungen aus dem Jahr 2014 vor, 
die vor Beseitigung der Kleingärten durchgeführt wurden und somit die Grundlage 
für die faunistischen/floristischen Beurteilungen darstellen. Da der Großteil der Flä-
che aktuell bereits geräumt ist, ist eine erneute Kartierung in diesem stark gestörten 
Bereich nicht zielführend. 
 
In dem Bereich Wodanstraße wurde in den Jahren 2020 und 2021 eine Kartierung 
der Biotoptypen sowie unterschiedlicher Artengruppen (Brutvögel, Fledermäuse, 
Amphibien, Reptilien, Heuschrecken und Tagfalter) für das mittlerweile eingestellte 
Projekt „Stadtstraße Nord“ durchgeführt (Kartierungen zur Planung „Stadtstraße 
Nord“ in Braunschweig, Biodata 2021). Die Erfassungsdaten können für das B-Plan-
verfahren genutzt werden, eine erneute Kartierung in diesem Bereich wird somit 
ebenfalls nicht für notwendig angesehen.  
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
Ohne Durchführung der Planung wird auf der bereits geräumten Fläche die Sukzes-
sion eintreten und durch überwiegend anspruchslose Arten der Siedlungsbereiche 
genutzt werden. 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
Bezogen auf den Zustand vor Räumung der Kleingärten gehen bei Durchführung 
der Planung Quartier- und Nahrungshabitate für u. a. Vögel, Fledermäuse sowie un-
terschiedliche Insektengruppen verloren.  
 
Der Ersatz an Quartieren für Vögel und Fledermäuse ist durch Nisthilfen an den 
neuen Gebäuden auszugleichen. Im Zuge der Freiflächenbegrünung soll im Ver-
gleich zum ersten Bauabschnitt verstärkt auf eine naturnahe Gestaltung mit Verwen-
dung von nektarreichen und fruchttragenden Gehölzen geachtet werden. 
 

4.4.3 Fläche 
Das Schutzgut Fläche stellt eine bedeutsame begrenzte natürliche Ressource dar 
und ist als eigenständiges Schutzgut neben dem Schutzgut Boden zu betrachten-
den. Die planungsrechtliche Inanspruchnahme von Fläche ist mit der Zunahme von 
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Siedlungs- und Verkehrsfläche gleichzusetzen, was zumeist mit irreversiblem Ver-
lust der ursprünglichen Funktion einhergeht und sich negativ auf viele verschiedene 
Schutzgüter auswirkt. 
 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
Das Plangebiet war zum Großteil bebaut und entsprechend versiegelt. Ein größerer 
Bereich des Plangebiets ist durch eine Kleingartenanlage vorgeprägt. 
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
Die wesentlichen Vorbelastungen bestehen durch die Inanspruchnahme von ehe-
maligen Freiflächen durch Versiegelungen für Bebauung (auch kleinflächige) und 
linienhaften Infrastrukturen (Wege und Straßen).  
 
Die vorliegenden Verhältnisse bleiben unverändert. Aufgrund des fehlenden Pla-
nungsrechtes ist für den Teilbereich der Kleingartenflächen keine wesentliche Zu-
nahme von Siedlungs- und Verkehrsfläche zu erwarten. Die Gartenflächen könnten 
weiterhin bewirtschaftet werden. 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
Angaben zur Flächennutzung sind eine wertneutrale Wiedergabe der Situation im 
Plangebiet. Im Rahmen der Auswirkungsprognose wird betrachtet, in welchem Um-
fang das Bauvorhaben die Flächennutzung verändert. Im Zentrum steht die zu er-
wartende dauerhafte Nutzungsveränderung durch Flächeninanspruchnahme und 
Versiegelung.  
 
Mit der Umsetzung der Planung werden die ursprünglich gärtnerisch genutzten Flä-
chen überwiegend in Wohnbauflächen und Verkehrsflächen umgewandelt. Dies 
führt zum Verlust der natürlichen Bodenfunktionen durch Versieglung und Bebau-
ung. Verlust von Lebensräumen für Flora, Fauna, Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes, Reduktion der Wasserversickerungsfähigkeit sowie verändertes Klein-
klima. 
 
Die Auswirkungen auf das Schutzgut Fläche sind als wesentlich einzustufen. 
 

4.4.4 Boden 
 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
Für den Geltungsbereich südlich des Gotenweges liegt ein Untersuchungsbericht 
von bsp ingenieure (2. Bericht: Baugrund- und Altlastenuntersuchungen, 
24.04.2014) vor. Zudem wurden im Bereich des früheren Gartenvereins durch bsp 
ingenieure umwelttechnische Untersuchungen durchgeführt (Berichte vom 
05.10.2020, 28.05.2021 und 19.04.2023).  
 
Der südwestliche Teil des Plangebietes wird von den Flächen des früheren Garten-
vereins eingenommen. Die Lauben sind bereits rückgebaut. Die Grünflächen liegen 
brach. Bei den natürlichen Böden handelt es sich um Mittlere Gley-Braunerden, die 
durch die Gartentätigkeiten allerdings z. T. stark anthropogen überprägt sind. 
 
Das Grundstück Gotenweg 1 - 3 wurde in der Vergangenheit durch die Bahn ge-
nutzt (Bahnausbesserungswerk mit Gleisanlagen, Drehscheibe, Lokschuppen u. ä.). 
Ferner wurde das Grundstück gewerblich durch einen Holzgroßhandel und einen 
Großhandel für Baustoffe genutzt. Das Grundstück ist nahezu vollständig mit Beton 
oder Betonsteinpflaster versiegelt. Natürliche Oberböden liegen hier nicht mehr vor.  
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Bei dem nördlichen Teil des Bebauungsplangebietes handelt es sich um die Wodan-
straße sowie südlich angrenzende Bereiche. Die Wodanstraße ist vollständig as-
phaltiert. Die Randstreifen der Wodanstraße und die überplanten Bereiche südlich 
davon sind teilweise befestigt (Beton, Asphalt, Pflaster, Schotter), teilweise handelt 
es sich um unversiegelte Grünstreifen/Grünflächen. Im Bereich der Grünflächen lie-
gen ebenfalls Mittlere Gley-Braunerden vor, die überwiegend stark anthropogen 
überprägt sind. 
 
Bei dem überplanten Streifen zwischen Wodanstraße und Gotenweg (Planstraße D) 
handelt es sich überwiegend um baum- und strauchbewachsene Grünflächen, zum 
Teil um mit Beton und Asphalt befestigte Flächen. 
 
Der Natürlichkeitsgrad, die Ertragspotentiale sowie die natürliche Funktionserfüllung 
der Böden insgesamt in dem B-Plangebiet sind diesbezüglich als „sehr gering“, im 
Bereich des früheren Gartenvereins als „mittel“ zu beurteilen. 
 
Der Oberboden liegt in dem Plangebiet nach den vorhandenen Untersuchungen in 
Stärken zwischen ca. 0,2 m und max. 1,1 m (Bereich Gartenverein) vor und ist teil-
weise umgelagert. Die Flächenbefestigungen (Asphalt, Beton, Pflaster) weisen Stär-
ken zwischen rd. 0,1 m und 0,2 m auf. Unter den Flächenbefestigungen sind meist 
Tragschichten aus Schotter, Schlacke oder RC-Material in Stärken im Dezimeterbe-
reich vorhanden. 
 
Unter den Oberböden bzw. unter den vorhandenen Tragschichten liegen Aufschüt-
tungen (hauptsächlich Sande, teils Kiese, z. T. mit Schlacken, Bauschutt) in Stärken 
zwischen 0,2 m und maximal ca. 1,3 m vor. In einem Streifen zwischen dem Grund-
stück des Gartenvereins und dem Grundstück Gotenweg 1 - 3 wurde unter dem 
Oberboden Gleisschotter mit rd. 0,3 m Stärke festgestellt. 
 
Unter den Auffüllungen stehen natürliche Talsande mit Mächtigkeiten von mehreren 
Metern an.  
 
Die Sande bilden einen Porengrundwasserleiter mit zusammenhängendem freiem 
Grundwasserspiegel. Der Grundwasserspiegel ist nach den Ergebnissen der vorlie-
genden Untersuchungen zwischen ca. 3,0 m und 4,5 m unter Geländeoberkante zu 
erwarten. Die höchsten Grundwasserspiegel werden rd. 1 bis 2 m höher vorliegen. 
 
Eine planmäßige technische Versickerung von Niederschlagswasser ist aufgrund 
der hydrogeologischen Verhältnisse (Grundwasserstand, Baugrundaufbau) voraus-
sichtlich möglich. 
 
Im Rahmen der Umwelttechnischen Untersuchungen von bsp ingenieure im Bereich 
des früheren Gartenvereins (Bericht vom 05.10.2020) wurden auf fünf Teilflächen 
Oberflächenmischproben in Tiefen von 0,0 m bis 0,3 m entnommen und auf Schad-
stoffparameter gemäß BBodSchV untersucht. Die Prüfwerte für den Wirkungspfad 
Boden – Mensch für eine Nutzung als Wohngebiet werden von den gemessenen 
Konzentrationen bei vier der fünf Teilflächen eingehalten und sind somit im Hinblick 
auf die geplante Nutzung des Geländes als Wohngebiet unkritisch. Bei einer Teilflä-
che wurden die Prüfwerte für Wohngebiete dagegen überschritten und sind somit im 
Hinblick auf die geplante Nutzung als kritisch zu bewerten. 
 
Zudem wurde bei ergänzenden Untersuchungen durch bsp ingenieure (Bericht vom 
28.05.2021) in dem östlichen Teil des früheren Gartenvereins, zu dem Grundstück 
Gotenweg 1 - 3 hin, Auffüllungen mit Fremdeinlagerungen (Bauschutt, Gleisschot-
ter, Aschen, Kunststoff, Abfälle) festgestellt, die z. T. erheblich mit Umweltschadstof-
fen (v. a. PAK) belastet sind. Das Gelände wurde in diesem Bereich offensichtlich 
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flächenhaft um rd. 1,0 bis 1,3 m aufgeschüttet. Diese Flächen sind nicht versiegelt. 
Eine Gefährdung heutiger oder späterer Nutzer über den Wirkungspfad Boden – 
Mensch ist daher für diesen Bereich nicht auszuschließen. Die Bodenverunreini-
gung, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind, ist 
zeichnerisch als Fläche gekennzeichnet. 
 
Die sonstigen Auffüllungen im Bereich des früheren Gartenvereins weisen leicht er-
höhte Schwermetallkonzentrationen sowie z. T. erhöhte PAK-Belastungen auf. 
Diese Böden sind somit nur eingeschränkt verwertbar.  
 
Die unter den Auffüllungen anstehenden natürlichen Sande weisen keine erhöhten 
Schadstoffkonzentrationen auf. 
 
Bei dem Grundstück Gotenweg 1 - 3 handelt es sich um eine altlastverdächtige Flä-
che. Hier wurden bei Untersuchungen 2014 im Bereich der alten Drehscheibe er-
hebliche Belastungen des Bodens mit Schadstoffen (PAK, Schwermetalle) festge-
stellt. Diese Bodenverunreinigung ist zeichnerisch als Fläche gekennzeichnet, deren 
Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind. Bei einer Entsiege-
lung dieser Flächen und bei Bautätigkeiten besteht eine potentielle Gefährdung auf 
dem Wirkungspfad Boden - Mensch. Die Prüfwerte der BBodSchV für den Wir-
kungspfad Boden – Mensch für eine Nutzung als Wohngebiet werden von den ge-
messenen Konzentrationen erheblich überschritten und sind somit im Hinblick auf 
die geplante Nutzung als sehr kritisch zu bewerten. 
 
Für das Grundstück Gotenweg 1 - 3 sowie die früheren Gleisbereiche südlich davon 
liegen noch keine ausreichenden Untersuchungsergebnisse zur abschließenden Be-
urteilung des Altlastenverdachtes vor. Es sind zusätzliche Untersuchungen erforder-
lich. Erst nach Vorliegen der Untersuchungsergebnisse kann entschieden werden, 
ob die beabsichtigte Nutzung in diesem Teilbereich ohne weiteres möglich ist und/o-
der, ob eine Kennzeichnung weiterer Flächen, deren Böden erheblich mit umweltge-
fährdenden Stoffen belastet sind, erfolgen muss. 
 
Auch für den überplanten Bereich zwischen Gotenweg und Wodanstraße („Plan-
straße D“) sowie für die Wodanstraße liegen noch keine Untersuchungen vor. Hier 
sind nur einzelne Grundstücke südlich der Wodanstraße als altlastenverdächtig ein-
zustufen. 
 
Für das gesamte Plangebiet sind die Baugrundverhältnisse insgesamt als überwie-
gend günstig einzustufen. Insgesamt liegt eine ausreichende Tragfähigkeit für Ge-
bäude, Kanäle und Straßen vor. Für Erdarbeiten mit größeren Aushubtiefen und/o-
der bei hohen Grundwasserständen sind Grundwasserhaltungsmaßnahmen zur Ab-
senkung des Grundwasserspiegels erforderlich. 
 
Nördlich der Wodanstraße im Geltungsbereich bzw. direkt angrenzend daran befin-
den sich Grundwassermessstellen. Sie müssen erhalten und zugänglich bleiben. In 
Abstimmung mit der Unteren Bodenschutzbehörde des FB Umwelt der Stadt Braun-
schweig und auf Kosten des Antragstellers ist die Verlegung einzelner Messstellen 
möglich. 
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
Ohne Durchführung der Planung sind, bezogen auf den aktuellen Zustand, keine 
Änderungen zu erwarten. Im Bereich der Grünflächen bleiben die noch vorhande-
nen Bodenfunktionen erhalten. Der aufgegebene Bereich des früheren Gartenver-
eins würde zunehmend verbrachen. Das Grundstück Gotenweg 1 - 3 sowie die Wo-
danstraße sind aktuell bereits fast vollständig versiegelt. 
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Aufgrund des vorliegenden Bedarfes an Wohnraum müssten ggf. an anderer Stelle 
hinsichtlich des Schutzgutes Boden höherwertige Flächen in Anspruch genommen 
werden. 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
Durch die aktuellen Planungen nimmt die Versiegelung in Teilen des Areals (Be-
reich Gartenverein) weiter zu. Die noch vorhandenen natürlichen Bodenfunktionen 
gehen hier überwiegend verloren und bleiben allenfalls in kleineren Teilbereichen 
erhalten. 
 
Auf dem Grundstück Gotenweg 1 - 3 käme es bei Durchführung der Planung dage-
gen zu einer Entsiegelung der bisher vollständig versiegelten Flächen und zur An-
lage neuer Grünflächen. 
 
Nach dem derzeitigen Kenntnisstand sind abfallrechtliche Belange von der Planung 
nicht in besonderer Weise betroffen. 
 
Bei Erdbewegungsmaßnahmen fällt ggf. verunreinigter Boden an, der als Abfall ent-
sorgt werden muss. Beim Umgang mit Bodenaushub ist grundsätzlich die LAGA-M 
20 (Mitteilung 20 der LAGA – Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mine-
ralischen Abfällen - Stand 6. November 2003) zu beachten. 
 
Dieser Abfall sowie alle weiteren Abfälle, die bei den vorgesehenen Maßnahmen 
anfallen, sind unter Beachtung der allgemein gültigen Regelungen der abfallrechtli-
chen Gesetzgebung zu entsorgen. 
 
Kampfmittel 
Das Plangebiet ist kampfmittelverdächtig. Es wurde im 2. Weltkrieg bombardiert.  
Aus Sicherheitsgründen ist entsprechend der DIN 18323 „Kampfmittelräumarbeiten“ 
für das Plangebiet eine vollflächige Sondierung auf Kampfmittel durchzuführen. 
Werden Störkörper festgestellt, sind diese zu bergen (Aufgrabung der Verdachts-
punkte).  
 

4.4.5 Wasser 
 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
Der Geltungsbereich A liegt vollständig in Schutzzone III a des Wasserschutzgebie-
tes für das Wasserwerk Bienroder Weg. 
 
Der Geltungsbereich liegt nicht in einem Überschwemmungsgebiet und es sind 
keine Oberflächengewässer innerhalb des Bereiches vorhanden. 
 
Die Grundwasserneubildung ist, mit Ausnahme der kleingärtnerisch genutzten Be-
reiche, durch die vorhandene gewerbliche Nutzung mit hoher Versiegelung zum Teil 
erheblich eingeschränkt. 
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
Eine Änderung ist aus wasserwirtschaftlicher Sicht nicht zu erwarten. 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
Die Entwässerungsplanung muss die Belange des Grundwasserschutzes (Lage in 
Schutzzone III a des WSG Bienroder Weg, Schonung des lokalen Grundwasser-
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haushaltes) mit den Anforderungen der WSG-VO sowie die vorliegende Belastungs-
situation des Bodens (s. Kapitel 4.4.4 Boden) in einem Entwässerungskonzept (der-
zeit in Bearbeitung) zusammenführen.  
 
Als Grundlage einer wasserwirtschaftlichen Beurteilung einschließlich einer Aus-
sage zur gesicherten Erschließung des Plangebietes wird ein Entwässerungskon-
zept erarbeitet, in das folgende Punkte mit einfließen: 

• Die Ergebnisse der vorliegenden Bodengutachten (s. Kapitel 4.4.4) zum Gel-
tungsbereich finden bei der Konzepterstellung Berücksichtigung.  

• Aus den Bodengutachten ergibt sich, dass im Plangebiet für Versickerung 
von Niederschlagswasser geeignete Böden (Sande) vorhanden sind und  
z. T. belastete Auffüllungen vorliegen. Grundsätzliche Zielstellung der Nie-
derschlagswasserbeseitigung muss neben dem Schutz des Grundwassers 
vor Verunreinigungen auch die Schonung und Erhaltung des lokalen Grund-
wasserhaushaltes sein. Daher muss die ortsnahe Versickerung des anfallen-
den Niederschlagswassers als vorrangiger Entwässerungsweg betrachtet 
werden. Im Konzept muss der Nachweis, z. B. durch die Wahl nachweislich 
unbelasteter Bereiche für Versickerungsanlagen, Bodenaustausch mit unbe-
lastetem Bodenmaterial, geführt werden, dass bei einer Versickerung die Be-
lange des Trinkwasserschutzes nicht beeinträchtigt werden. Die Versicke-
rung des auf Straßen und Verkehrsflächen (z. B. Pkw-Stellplätzen) anfallen-
den Niederschlagswassers darf deshalb nur über die belebte Oberboden-
zone erfolgen - die direkte Versickerung des Wassers von diesen Flächen 
über Rigolen kann aus wasserwirtschaftlicher Sicht nicht zugelassen wer-
den. Für Verkehrsflächen sollte, soweit es die Belastungssituation zulässt, 
zudem eine wassersensible Straßenraumgestaltung betrachtet werden. Die 
Einhaltung der qualitativen Anforderungen an die Niederschlagswasserbe-
seitigung (Mindestanforderungen gemäß dem DWA-Merkblatt M 153 (Versi-
ckerung) sowie der DWA-Arbeits-und Merkblattreihe A/M-102 (Vorfluter)) 
müssen im Entwässerungskonzept betrachtet und mit den erforderlichen 
Maßnahmen dargestellt werden. 

• Die für die Versickerung erforderlichen Flächen sind in den Planungen be-
rücksichtigt worden. Dieses gilt auch für Privatgrundstücke. In den für die 
Versickerung vorgesehenen Bereich ist eine gezielte Untersuchung der Be-
lastungssituation im Boden erforderlich. 

• Das Niederschlagswasser darf durch die eingesetzten Baustoffe (Fassa-
den/Dachbedeckungen) nicht so verunreinigt werden, dass eine Beeinträch-
tigung der Trinkwasserschutzes zu besorgen ist.  

• Unabhängig der vorrangig zu betrachtenden Versickerung ist eine gedros-
selte Entwässerung des auf der Planstraße D anfallenden Niederschlags-
wassers in das geplante Kanalsystem der auszubauenden Wodanstraße 
vorgesehen.  

• Im Plangebiet hat die Starkregenanalyse überflutungsgefährdete Bereiche 
ergeben, die bei einem außergewöhnlichen Starkregen (mittleres Szenario) 
mit Einstauhöhen von bis zu 0,5 m betroffen sein können. Weiterhin gibt es 
einen relevanten Fließweg. Im Entwässerungskonzept sollen die Auswirkun-
gen im Starkregenfall betrachtet werden. Fließwege und Einstaubereiche 
sind darzustellen, um Gefährdungen beurteilen zu können.  

 
  



- 37 - 
 

Bebauungsplan „Jütenring“, HA 137  Begründung, Stand: 15.05.2024 
 Verfahrensstand: § 10(1) BauGB 

4.4.6 Klima, Luft 
4.4.6.1 Stadtklima, Luft 

Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
Das Plangebiet wird ein weiterer Bauabschnitt des neuen Stadtquartiers „Nördliches 
Ringgebiet“. Hier werden Brachflächen, ehemalige Gewerbestandorte und ehema-
lige Kleingartenbereiche für neue Wohnnutzungen überplant. Bei den stadtklimati-
schen Bedingungen ist das Plangebiet zweigeteilt. Zum einen in die Brachflächen 
der ehemaligen Kleingärten im südlichen Bereich, die sich als klimatischer Aus-
gleichsraum mit sehr hoher bioklimatischer Bedeutung ausweisen und zum anderen 
in die Gewerbeflächen im nördlichen Bereich, welche ein hohes und in weiten Teilen 
ein sehr hohes bioklimatisches Belastungsniveau aufweisen. Tagsüber bieten die 
Brachflächen der ehemaligen Kleingärten nur eine geringe bioklimatische Aus-
gleichsfunktion. 
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
Die Ausgleichsfunktion der Brachflächen der ehemaligen Kleingärten entlasten die 
angrenzenden Siedlungsgebiete nachtsüber und könnten, bei entsprechender Ent-
wicklung (verschattende Vegetationselemente) auch tagsüber eine höhere Aus-
gleichsfunktion erhalten. 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
Die Ausgleichsfunktionen der Brachfläche geht verloren. Im Hinblick auf die Maß-
gabe, Innen- vor Außenentwicklung und dem prognostizierten Wohnraumbedarf, ist 
die Entwicklung des Gebietes aus stadtklimatischer Sicht vertretbar, wenn in der 
Planung und Ausführung Maßnahmen zur Verbesserung des thermischen Komforts 
und zur Reduzierung des Hitzestresses während sommerlicher Extremsituationen 
umgesetzt werden.  
 
Zu nennen ist hier eine intensive Begrünung des Straßenraumes und der Freiflä-
chen, um die Aufenthaltsqualität im Freien innerhalb des Quartiers zu erhöhen.  
 
Licht und Schatten sollten sich abwechseln, multifunktionale Wasserflächen im 
Quartier können durch Verdunstungskälte Temperaturspitzen abmildern und als Re-
tentionsräume dienen.  
 
Die städtischen Grün- und Freiflächen sollten zudem eine hohe Diversität besitzen, 
um vielfältige Klimaoasen bereitstellen zu können.  
 
Neben einer guten Grünausstattung ist die Verwendung von hellen Baumaterialien 
anzustreben, um möglichst viel Sonnenstrahlung reflektieren zu können (hohe Al-
bedo) und eine Aufheizung der Oberflächen zu minimieren.  
 
Die Gebäude sollten mit Dachbegrünungen ausgeführt werden, um die Aufheizung 
im Inneren zu minimieren. Die Kombination von intensiver Dachbegrünung und Pho-
tovoltaik ist besonders vorteilhaft, da aufgrund der leichten Kühleffekte der Begrü-
nung, der Wirkungsgrad der PV-Anlagen an heißen Tagen unterstützt wird. 
 

4.4.6.2 Klimaschutz 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
Aufgrund der gewerblichen Nutzung eines Teilbereichs bei gleichzeitigem Brachlie-
gen der restlichen Flächen bestehen im Plangebiet verursachte Treibhausgas 
(THG)-Emissionen zurzeit in geringen Umfang. 
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Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
Bezogen auf den aktuellen Zustand sind hinsichtlich der klimaschutzfachlichen Be-
lange keine Änderungen zu erwarten. 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
Die bauliche Entwicklung des Gebiets ist grundsätzlich mit einer Steigerung der 
THG-Emissionen verbunden und stellt insofern eine Verschlechterung des gegen-
wärtigen Zustandes dar. Ziel der weiteren Planungen muss es sein, das Ausmaß 
der Emissionen zu begrenzen. 
 
Die zukünftig im Plangebiet entstehenden THG-Emissionen können im Verhältnis zu 
den Einwohnern gesenkt werden, indem eine hohe städtebauliche Dichte und kom-
pakte Gebäude geplant werden sowie ein möglichst niedriges Verhältnis von Wohn-
fläche pro Einwohner angestrebt wird.  
 
Im Sinne der ambitionierten Klimaschutzzielsetzung des Braunschweiger Rates und 
der Vorgabe des Baugesetzbuches, bei der Aufstellung von Bauleitplänen den Er-
fordernissen des Klimaschutzes Rechnung zu tragen (§ 1a Abs. 5 BauGB) ist die 
Energieversorgung neuer Baugebiete treibhausgasneutral zu gestalten und die Er-
zeugung Erneuerbarer Energien zu befördern.  
 
Die Nutzung der solaren Strahlungsenergie, insbesondere durch Photovoltaik, wird 
im Plangebiet festgesetzt.  
 

4.4.6.3 Anfälligkeit gegenüber dem Klimawandel 
 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
Eine besondere Betroffenheit für Auswirkungen des Klimawandels, z.B. durch an-
haltende Trocken- und Hitzephasen oder durch starke Niederschlagsereignisse, 
liegt nicht vor. Die Lage am Siedlungsrand und in einem nur durch geringe bauliche 
Nutzung geprägten Gebiet sorgt für eine geringe Anfälligkeit. 
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
Bei Nichtdurchführung der Maßnahmen ergeben sich keine Veränderungen hinsicht-
lich der Anfälligkeit gegenüber den Folgen des Klimawandels. 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
Die mit den Eingriffen einhergehende Bodenversiegelung würden sich ohne gegen-
steuernde Maßnahmen auf die hydrologischen und stadtklimatischen Prozesse aus-
wirken, da Niederschlagswasser oberflächlich abfließt und versiegelte Flächen und 
Gebäudekörper lokal eine verstärkte Erwärmung hervorrufen.  
 
Erhebliche und nachhaltige Auswirkungen z.B. durch anhaltende Trocken- und Hit-
zephasen oder durch starke Niederschlagsereignisse, können durch die getroffenen 
Festsetzungen zur Dachbegrünung und zur dezentralen Niederschlagsversickerung 
zukünftig jedoch weitgehend vermieden werden. Die lokale geplante Rückhaltung 
und lokale Versicherung von Niederschlagswasser wirkt den Risiken durch Überflu-
tungen aus Starkregen sowie sommerlicher Hitzeperioden und anhaltender Tro-
ckenheit entgegen. In den Sommermonaten verringert sich so auch die Gefahr für 
Hitzestress im Sinne der Gesundheitsvorsorge der Bevölkerung und der Stadtvege-
tation. 
 
Eine besondere Anfälligkeit gegenüber den Folgen des Klimawandels besteht mit 
Umsetzung der geplanten Maßnahmen daher nicht. 
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4.4.7 Orts- und Landschaftsbild, Erholung 

 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
Die im Geltungsbereich des B-Plans vorhandene Kleingartenanlage wurde bereits 
geräumt, Vegetationsentfernungen wurden durchgeführt, so dass die Fläche aktuell 
bereits stark gestört und durch die umliegenden Neubauten anthropogen überformt 
ist. 
 
Besondere prägende Objekte sind nicht vorhanden. Die Fläche steht aktuell ledig-
lich in den Randbereichen zur wohnortnahen Erholung zur Verfügung. Der Gel-
tungsbereich ist bis auf den Bereich Wodanstraße nicht zugänglich. 
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
Keine Änderung des aktuellen Ortsbildes. 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
Bei Durchführung der Planung wird der Geltungsbereich der Nutzung durch Wohn-
bebauung und deren Erschließung zugeführt. Im Vergleich zur Ausgangssituation 
(Kleingartenanlage) gehen naturnahe Grünstrukturen im Siedlungsbereich verloren.  
 

4.4.8 Kulturgüter und sonstige Sachgüter 
 
Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario) 
Das Verzeichnis der Kulturdenkmale nach § 4 Nds. Denkmalschutzgesetz beinhaltet 
im Geltungsbereich keine Einträge. Im Planbereich sind keine Bodendenkmale be-
kannt. Nach Aussage des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege wer-
den im Geltungsbereich nach jetzigem Kenntnisstand keine archäologischen Be-
lange berührt. Unabhängig davon wird auf § 14 Nds. Denkmalschutzgesetz (Boden-
funde) hingewiesen, da archäologische Funde nicht zu auszuschließen sind. Daher 
sollte die untere Denkmalschutzbehörde vor den Bauarbeiten in Kenntnis gesetzt 
werden, um Auswirkungen auf dieses Schutzgut zu vermeiden.  
 
Es sind für das Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter keine erhebli-
chen nachteiligen Auswirkungen zu erwarten. 
 
Prognose über den Umweltzustand ohne Durchführung der Planung 
Wesentliche Veränderungen sind nicht zu erwarten. 
 
Prognose über den Umweltzustand bei Durchführung der Planung 
Nach derzeitigem Kenntnisstand sind aufgrund des Fehlens entsprechender schutz-
würdiger Objekte keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen zu erwarten.  
 
Ein Auftreten archäologischer Fundstellen im Zuge von Bau- und Erdarbeiten ist je-
doch potenziell möglich und kann daher vorab nicht gänzlich ausgeschlossen wer-
den. Eine besondere Bedeutung lässt sich somit vorab nicht vollständig ausschlie-
ßen. 
 

4.4.9 Wechselwirkung zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes 
Durch das komplexe Beziehungsgeflecht bestehen regelmäßig Wechselwirkungen 
zwischen verschiedenen Schutzgütern und Umweltmedien. Die nachweisbaren 
und/oder messbaren Veränderungen von Aus- und Einwirkungen sind zu den ein-
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zelnen Schutzgütern beschrieben. Eine genauere Bilanzierung von Wechselwirkun-
gen und Wirkungsgefügen der Schutzgüter untereinander erfordert eine wissen-
schaftliche Herangehensweise, die auf der Ebene der Bauleitplanung nicht leistbar 
ist. 
 
Für diesen Bebauungsplan sind im vorliegenden Fall folgende besondere Wechsel-
wirkungen zu erwarten: 
• Boden (Altlasten) → Wasser, Luft → Mensch 
Mit der Umsetzung der Planung erfolgt eine Ausdehnung der Siedlungsbebauung in 
dem Sinne, dass teilweise bisher unbebaute bzw. in geringem Maße bebaute Flä-
chen für Wohnbauzwecke in Anspruch genommen werden. Mit dieser Inanspruch-
nahme der Kleingartenflächen für die Siedlungserweiterung ist u. a. eine Beeinträch-
tigung der natürlichen Bodenfunktionen und ein Verlust von Lebensraum für Tiere 
und Pflanzen, eine Beeinträchtigung des örtlichen Wasserhaushalts (Grundwasser-
neubildung, Retention) und des Zustroms von Kaltluft in die anliegenden Wohn- und 
Gewerbegebiete verbunden. Wesentliche Auswirkungen auf die vorgenannten 
Schutzgüter können durch gegensteuernde Maßnahmen jedoch vermindert werden.  
 
Weitere erhebliche über den Geltungsbereich A hinausgehende Wechselwirkungen 
sind nicht erkennbar. 
 

4.4.10 Zusammenwirken mit benachbarten Plangebieten 
In der relevanten Nachbarschaft zum Geltungsbereich dieses Bebauungsplans be-
stehen derzeit keine Planungen, von denen Auswirkungen auf die Umweltgüter zu 
erwarten wären. Eine zusätzliche Belastung ist daher nicht erkennbar. Auf eine ku-
mulierende Betrachtung möglicher Auswirkungen wird daher an dieser Stelle ver-
zichtet. 
 
In der relevanten Nachbarschaft südöstlich des Geltungsbereichs dieses Bebau-
ungsplans erfolgt derzeit die Planung für die Stadtbahntrasse der „Campusbahn“ 
Aus der Planung ist zu erwarten, dass sie durch Schallemissionen ebenfalls Auswir-
kungen auf das Schutzgut Mensch hat. Diese sind jedoch im Zusammenhang mit 
der bestehenden Industriegleistrasse mit untersucht und berücksichtigt worden.  
 

4.5 Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung, Verringerung und zum Ausgleich der 
nachteiligen Auswirkungen 
Zur Vermeidung und Verminderung und Verringerung nachteiliger Auswirkungen 
wurden planerische und technische Vorkehrungen getroffen, die Planung wurde un-
ter Umweltgesichtspunkten angepasst und im Bebauungsplan werden u. a. Maß-
nahmen zum Schutz und zur Förderung von Natur, Arten und Biotopen festgesetzt. 
 

4.5.1 Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung und Verringerung erheblicher nachteili-
ger Umweltauswirkungen 

Eingriffe in die Schutzgüter können bei der Planung von neuen Wohnbauflächen 
grundsätzlich nicht vermieden werden. 
 
Zur Vermeidung, Verhinderung und Verringerung erheblicher nachteiliger Umwelt-
auswirkungen sind die im folgenden genannten Maßnahmen relevant, die im Gel-
tungsbereich A durchgeführt werden. Es wird auf die jeweiligen Kapitel im Umwelt-
bericht und in der Begründung der Festsetzungen verwiesen. 

 
• Die hohe bauliche Dichte, das effiziente Erschließungskonzept sowie die Nut-

zung vorhandener Infrastruktur tragen zum sparsamen Umgang mit Grund und 
Boden bei.  
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• Begrünungsmaßnahmen sowohl im öffentlichen als auch im privaten Raum sol-
len die Eingriffsfolgen von Versiegelung und Bebauung für alle Schutzgüter des 
Naturhaushaltes begrenzen, einen kleinklimatischen Ausgleich im Nahbereich 
der Wohngebäude bewirken und der Anfälligkeit gegenüber den Folgen des Kli-
mawandels entgegenwirken. Die geplanten Retentions- bzw. Versickerungsan-
lagen leisten dazu einen wesentlichen Beitrag.  

• Artenschutzmaßnahmen, insbesondere die Festsetzungen verschiedener arten-
spezifischer Nist- und Ruhestätten bzw. künstlicher Nisthilfen.  

• Die Verwendung von hauptsächlich einheimischen und standorttypischen Pflan-
zen auf den öffentlichen Freiflächen soll die Beeinträchtigungen des Schutzgu-
tes Tiere und Pflanzen und Landschaftsbild minimieren. 

• Durch die Priorisierung alternativer Mobilitätsformern sollen die negativen Aus-
wirkungen des Motorisierten Individualverkehrs auf die Schutzgüter Mensch 
und Klima reduziert werden. 

• Durch Festsetzung zum Schallschutz sollen gesunde Wohnverhältnisse gesi-
chert werden. 

• Eine hohe städtebauliche Dichte sowie hohe Kompaktheit der Gebäude (niedri-
ges A/V-Verhältnis) soll der Wärmeenergiebedarf der Gebäude und die daraus 
resultierenden Treibhausgasemissionen begrenzt werden. 

• Die Berücksichtigung der Flächenansprüche zur Umsetzung einer möglichst 
treibhausgasneutralen Energieversorgung und die Begünstigung erneuerbare 
Energien im Plangebiet soll die negativen Auswirkungen auf die Schutzgüter 
Mensch, Klima und Luft begrenzen.  

• Die Eingriffe in die Schutzgüter Klima, Boden und Grundwasser sollen durch 
Rückhaltung, Verdunstung und Versickerung von Niederschlagswasser verrin-
gert werden. 

 
Die genannten Maßnahmen wirken sich durch ihren Beitrag zum Erhalt einer gesun-
den Umwelt und durch die Schaffung eines attraktiven und gesunden Wohn- und Ar-
beitsumfeldes positiv auch auf den Menschen aus. 
 

4.5.2 Maßnahmen zum Ausgleich erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen, 
Anwendung der Eingriffsregelung (§ 1 a Abs. 3 BauGB i. V. m. dem BNatSchG) 

Das geplante Vorhaben stellt gemäß § 14 BNatSchG einen Eingriff in den Natur-
haushalt und das Landschaftsbild dar. Nach § 15 BNatSchG ist der Verursacher ei-
nes Eingriffs verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 
zu unterlassen. Unvermeidbare Beeinträchtigungen sind nach § 15 BNatSchG durch 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen – Aus-
gleichsmaßnahmen – oder zu ersetzen – Ersatzmaßnahmen. Als kompensiert gilt 
eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Natur-
haushalts in gleichartiger bzw. gleichwertiger Weise hergestellt sind. Das Land-
schaftsbild kann durch eine landschaftsgerechte Neugestaltung ausgeglichen wer-
den. 
 
Gemäß § 18 Abs. 1 BNatSchG ist bei der Aufstellung von Bebauungsplänen über 
die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Bauge-
setzbuches zu entscheiden. Gemäß § 1 a BauGB werden die Aspekte „Ausgleich“ 
und „Ersatz“ zusammenfassend als „Ausgleich“ bezeichnet. 
 
In Kap. 4.5.1 sind auch die im Rahmen der Anwendung der Eingriffsregelung vorge-
sehenen Vermeidungsmaßnahmen beschrieben. Im Folgenden werden die vorgese-
henen Ausgleichsmaßnahmen beschrieben und bewertet. 
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Grundlage für die Ermittlung des Kompensationsbedarfes ist das „Osnabrücker 
Kompensationsmodell“ des LANDKREISES OSNABRÜCK (2016). Neben der rech-
nerischen Bewertung sieht das Modell eine verbal argumentative Bewertung des 
Eingriffs vor. Aus dem Vergleich des Bestandes mit der Planung im Geltungsbereich 
A ergibt sich der rechnerische Kompensationsbedarf, der im Geltungsbereich B ge-
deckt werden soll. 
 
Geplante Ausgleichsmaßnahmen in der Gemarkung Dibbesdorf:  
 
Geltungsbereich B: Gemarkung Dibbesdorf, Flur 3, Teilfläche des Flurstücks 96/1  
 
Die rund 9.000 m² große Fläche des Geltungsbereichs B (externe Ausgleichsfläche) 
wird derzeit landwirtschaftlich genutzt.  
 
In Fortsetzung der externen Ausgleichsmaßnahmen aus dem Bebauungsplan 
„Nordanger“, HA 136, auf der direkt angrenzenden Teilfläche des Flurstücks sind 
auf einem ca. 9.000 m² großen Teilstück des Flurstücks 96/1, Flur 3, Gemarkung 
Dibbesdorf (Geltungsbereich B) folgende Maßnahmen umzusetzen:  
• Auf einer Fläche von ca. 3.500 m² ist ein naturnahes Feldgehölz durch Pflan-

zung von standortgerechten heimischen Laubgehölzen regionaler Herkunft her-
zustellen. Es sind dabei 20 % Heister zu verwenden. Es sind vorrangig Gehölze 
zu verwenden, die als Vogelnährgehölze dienen können. 

• Auf einer Fläche von ca. 3.000 m² ist mesophiles Grünland mit jährlich zweima-
liger Mahd mit Abfuhr des Mähgutes herzustellen. Auf dieser Fläche sind zehn 
Wildobstgehölze als Hochstamm zu pflanzen.  

• Auf einer Fläche von 2.300 m² ist eine halbruderale Staudenflur durch zunächst 
Sich-selbst-überlassen der Fläche und anschließend einer jährlichen Mahd mit 
Abfuhr des Mähgutes zu entwickeln. Innerhalb der offenen Flächen sind auf 
200m² Tümpel zu schaffen, die zeitweilig austrocknen. 

 
Im Geltungsbereich B sind drei für den Gartenrotschwanz geeignete Nistkästen an 
Bäumen anzubringen und dauerhaft zu erhalten. Die Kästen sind spätestens mit Be-
ginn der Erschließungsarbeiten zur Verfügung zu stellen.  
 
Da es sich hierbei um eine Kompensationsfläche handelt, sind hinsichtlich der 
Grundwasserneubildung sowie der Grundwasserqualität keine nachteiligen Verän-
derungen zu erwarten. Innerhalb des Überschwemmungsgebietes sind die Regelun-
gen des § 78a WHG zu beachten. Verboten sind u. a. das Ablagern und das nicht 
nur kurzfristige Lagern von Gegenständen, die den Wasserabfluss behindern kön-
nen oder die fortgeschwemmt werden können, oder das Anlegen von Baum- und 
Strauchpflanzungen, soweit diese den Zielen des vorsorgenden Hochwasserschut-
zes gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 und § 75 Absatz 2 entgegenstehen. 
 

4.6 Erhebliche nachteilige Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem  
Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu  
erwarten sind 
Durch Störfälle oder Umweltkatastrophen können besondere Risiken für Baugebiete 
bestehen. Gemäß § 50 Bundesimmissionsschutzgesetz sind bei raumbedeutsamen 
Planungen Flächen für sensible Nutzungen (wie Wohnen) daher so anzuordnen, 
dass Auswirkungen von schweren Unfällen in Betrieben nach der Störfallverordnung 
so weit wie möglich vermieden werden. Die Vorgaben des § 50 BImSchG bzw. des 
Artikels 13 der Seveso-III-Richtlinie sind zu beachten. 
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Für das Stadtgebiet liegt ein Gutachten gemäß Art. 13 Seveso-III-Richtlinie bzw. 
§ 50 BImSchG zur Bestimmung angemessener Sicherheitsabstände für Betriebsbe-
reiche in Braunschweig (U-CON GmbH, August 2020) vor. 
 
Zu erwartende Auswirkungen aus dem Plangebiet A:  
Die Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt z. 
B. durch schwere Unfälle oder Katastrophen sind aufgrund der Art der Festsetzung 
des Plangebietes bzw. der hierin zulässigen Nutzungen nicht zu erwarten. 
 
Auf das Plangebiet A einwirkende Auswirkungen:  
Die im Plangebiet A befindlichen schutzbedürftigen Gebiete liegen gemäß dem von 
der Kommission für Anlagensicherheit (KAS) beim Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit erstellten Leitfaden „Empfehlung für Abstände 
zwischen Betriebsbereichen nach der Störfallverordnung und schutzbedürftigen Ge-
bieten im Rahmen der Bauleitplanung – Umsetzung des § 50 BImSchG“ (KAS-18) 
innerhalb der Achtungsabstände von insgesamt zwei Störfallbetrieben. Die abs-
trakte Betrachtung der Achtungsabstände dient einer ersten Abschätzung des Ge-
fährdungspotentials, berücksichtigt jedoch regelmäßig noch nicht die Besonderhei-
ten des jeweiligen Betriebsbereiches und seiner Umgebung.  
 
Für die genauere Ermittlung des Gefährdungspotentials wurde vor diesem Hinter-
grund daher eine gutachterliche Untersuchung (U-CON GmbH, August 2020) heran-
gezogen. Darin wurde anhand von Detailkenntnissen gemäß Kap. 3.2 des Leitfa-
dens KAS-18 unter Berücksichtigung der konkreten Verhältnisse der jeweiligen Be-
triebsbereiche die jeweiligen angemessenen Sicherheitsabstände gemäß Artikel 13 
Absatz 2 Buchstabe a Seveso-III-Richtlinie ermittelt. Auf Grundlage dieser Ermitt-
lung lässt sich feststellen, dass die schutzbedürftigen Gebiete (Geltungsbereich A) 
komplett außerhalb der von dem Sachverständigenbüro ermittelten angemessenen 
Sicherheitsabstände die jeweiligen Betriebsbereiche der fünf Störfallbetreibe liegen. 
Da das Plangebiet nicht im Gefahrenbereich befindet, sind keine besonderen 
Schutzmaßnahmen erforderlich. 
 
Weiter Gefahrenquellen von denen erhebliche Risiken für schwere Unfälle oder Ka-
tastrophen zu erwarten sind, sind derzeit nicht bekannt. Maßnahmen zur Vermei-
dung, Verhinderung oder Verringerung von eventuellen erheblichen nachteiligen 
Auswirkungen solcher Ereignisse auf die Umwelt sowie die Regelung von Einzelhei-
ten in Bezug auf die Bereitschafts- und vorgesehenen Bekämpfungsmaßnahmen für 
solche Krisenfälle sind deshalb nicht erforderlich. 
 

4.7 Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen 
(Monitoring) 
Gemäß § 4c BauGB überwachen die Gemeinden die erheblichen Umweltauswirkun-
gen, die auf Grund der Durchführung von Bauleitplänen eintreten, um insbesondere 
unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage 
zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen.  
 
Dabei sind alle Behörden verpflichtet, die Gemeinde über erhebliche, insbesondere 
unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt zu informieren.  
 
Diese Daten, wie auch weitere relevante umweltbezogene Daten, werden seitens 
der Fachbehörden mit Hilfe des stadtinternen Umweltinformationssystems vorgehal-
ten und ständig aktualisiert. Mit diesen genannten Instrumentarien lassen sich die 
umweltbezogenen Handlungserfordernisse für das Plangebiet erkennen.  
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Die Überwachung insbesondere der festgesetzten Ausgleichs- und Artenschutz-
maßnahmen erfolgt im Rahmen der Umsetzung der Planung durch die jeweils zu-
ständige Behörde.  
 
Besondere Überwachungsmaßnahmen, die darüber hinausgehen, sind für diesen 
Bebauungsplan nicht erforderlich.  
 

4.8 Ergebnis der Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten 
Ausgehend von der Wohnungsbedarfsprognose der Stadt Braunschweig wird zur 
Deckung des bestehenden Bedarfs neben der Ergänzung bereits bestehender Sied-
lungsstrukturen der Fokus auf den strategischen Ansatz der Innenentwicklung 
Braunschweigs z. B. durch Nachverdichtung gelegt. Das Plangebiet ist im Flächen-
nutzungsplan daher bereits als Wohnbaufläche dargestellt.  
 
Da innenstadtnaher Wohnraum dringend benötigt wird und die Planungen zu Bau-
gebiet „Jütenring“ den dritten und abschließenden Bauabschnitt des Gesamtquar-
tiers „Nördliches Ringgebiet“ darstellen, wurden alternative Nutzungskonzepte im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens nicht mehr geprüft.  
 

4.9 Zusammenfassung 
Ein Teil der Flächen im Geltungsbereich A wurde bisher gärtnerisch genutzt; weite 
Teile des Plangebiets sind bereits versiegelt und überbaut. Ziel ist nun die Schaf-
fung von Baurechten für bis zu maximal 380 Wohneinheiten (davon ca. 164 Senio-
renwohn- und -pflegeplätze) unterschiedlicher Wohnformen. Das Plangebiet (Gel-
tungsbereich A) grenzt an die ersten beiden Bauabschnitte „Taubenstraße“ und 
„Nordanger“ sowie an eine geplante Stadtbahntrasse, so das Synergieeffekte hin-
sichtlich Erschließung und Infrastruktur genutzt werden können. Aufgrund seiner 
Lage ist das Vorhaben gut geeignet, um der starken Wohnungsnachfrage im Stadt-
gebiet zu begegnen.  
 
Die Auswirkungen auf die Umwelt stellen sich folgendermaßen dar: 
 
• Bei Durchführung der Planung gehen in Bereichen des Plangebietes der Oberbo-

den und die natürlichen Bodenfunktionen verloren, da große Flächen durch die 
geplanten Gebäude und Straßen versiegelt werden; andere bislang versiegelte 
Teilbereiche erfahren eine Entsiegelung.  

• Die Kleingartenflächen mit den spezifischen Lebensräumen für Tiere und Pflan-
zen gehen verloren. Für besonders schützenswerte Arten werden Ersatzlebens-
räume geschaffen. 

• Das bisherige Orts- und Landschaftsbild wird durch das Baugebiet verändert. 
• Aufgrund der guten Bodenverhältnisse ist die überwiegende Versickerung des 

anfallenden Niederschlagswassers im Plangebiet vorgesehen, was negative Aus-
wirkungen auf den natürlichen Wasserhaushalt verringern kann. 

• Bei Realisierung des Baugebiets ist mit negativen Auswirkungen auf das Klima-
auch im Hinblick auf die Folgen des Klimawandels zu rechnen. Die Festsetzun-
gen von öffentlichen Grünflächen sowie Begrünungsmaßnahmen, Maßnahmen 
zur Versickerung und Rückhaltung zur Nutzung von Niederschlagswasser sowie 
zur Nutzung erneuerbarer Energien werden die Auswirkungen teilweise verrin-
gern können.  

• Der Aspekt „Mensch und menschliche Gesundheit“ ist im Wesentlichen durch 
den Faktor Straßen- und Schienenlärm betroffen. Im Hinblick auf diesen Aspekt 
werden daher Festsetzungen zum Schallschutz getroffen. 
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• Kultur- und sonstige Sachgüter sind nicht betroffen. 
 
Als voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen im Sinne des § 2 Abs. 4 
BauGB, die mit diesem Bebauungsplan vorbereitet werden, sind insbesondere der 
Verlust landwirtschaftlicher Fläche für die externen Ausgleichsmaßnahmen im Gel-
tungsbereich B und die Veränderung von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen, der 
Verlust von Boden und Bodenfunktionen durch Versiegelung sowie die zusätzlichen 
Treibhausgasemissionen aus Errichtung und Betrieb (graue Emission, Verkehr 
usw.) zu nennen.  
 
Im Geltungsbereich B sind Kompensationsmaßnahmen für die durch das Baugebiet 
verursachten Eingriffe in Boden, Natur und Landschaft vorgesehen.  
 
Mit Umsetzung der zeichnerisch und textlich festgesetzten Maßnahmen zur Grün-
ordnung sowie der Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft auf den internen und externen Flächen sind die durch 
den Bebauungsplan zulässigen Vorhaben im Sinne der Eingriffsregelung als ausge-
glichen einzustufen.  

 

5 Begründung der Festsetzungen 

Grundkonzeption des städtebaulichen Entwurfs 
 
Der städtebauliche Entwurf des ersten Preisträgers des europaweit ausgelobten 
Wettbewerbes (Ackers-Partner-Städtebau) soll unter Berücksichtigung der verschie-
denen fachlichen Belange möglichst konsequent umgesetzt werden. Er bildet, 
ebenso wie bei den ersten beiden Bauabschnitten die Grundlage der zeichnerischen 
und textlichen Festsetzungen.  
 
Die geplanten Festsetzungen des Bebauungsplanes sowie die Vorschriften der örtli-
chen Bauvorschrift orientieren sich im Wesentlichen an denen der Bebauungspläne 
„Taubenstraße“, HA 135, und „Nordanger“, HA 136. Sie werden im weiteren Verfah-
ren auf die vorliegende städtebauliche Situation sowie aktuelle Anforderungen abge-
stimmt und in Teilbereichen angepasst bzw. weiterentwickelt.  

 
5.1 Art der baulichen Nutzung 

 
Städtebauliches Ziel des Bebauungsplanes ist die Schaffung eines Wohngebietes 
bzw. die Komplettierung des Gesamtquartiers, das aufgrund seines Standortes 
nahe der Innenstadt aus mehrgeschossigen Wohngebäuden und Stadtvillen beste-
hen soll. Dementsprechend wird die Gebietskategorie Allgemeines Wohngebiet 
(WA) festgesetzt. Darüber hinaus ist eine gewisse Nutzungsmischung innerhalb des 
Quartiers im Sinne einer „Stadt der kurzen Wege“ und eines lebhaften europäischen 
Stadtquartiers explizit gewünscht. Dieser Idee wird analog zu den angrenzenden 
Bebauungsplänen der ersten beiden Bauabschnitte mit einer lagespezifischen Fein-
justierung allgemein und ausnahmsweise zulässiger Nutzungen Rechnung getra-
gen.  
 

5.1.1 Allgemeines Wohngebiet WA 1  
 
Das allgemeine Wohngebiet WA 1 grenzt unmittelbar westlich an die Flächen der 
öffentlichen Parkanlage des Nordangers sowie südlich an den Blanchardplatz (je-
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weils festgesetzt im Bebauungsplan „Taubenstraße“, HA 135) an. An dieser städte-
baulichen Schnittstelle sind daher alle gemäß § 4 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässi-
gen Nutzungen zulässig. Ziel ist es, in diesem zentralen Bereich eine erweiterte Nut-
zungsmischung und die Kombination aus Wohnen und Arbeiten zu ermöglichen. 
Auch Betriebe des Beherbergungsgewerbes können in diesem Bereich ausnahms-
weise zugelassen werden, sofern sie hinsichtlich ihrer Größe für das von Wohnnut-
zung geprägte Umfeld städtebaulich vertretbar sind. Die nach BauNVO ausnahms-
weise zulässigen Gartenbaubetriebe und Tankstellen werden ausgeschlossen, da 
diese Nutzungsarten der angestrebten Quartiersnutzung entgegenstehen.  
 
Geplant ist, im allgemeine Wohngebiet WA 1 eine Seniorenwohn- und -pflegeein-
richtung als Sonderform der Wohnnutzung zu realisieren.  
 

5.1.2 Allgemeine Wohngebiete WA 2 und WA 3 
 
Abweichend von § 4 Abs. 2 BauNVO sind in den allgemeinen Wohngebieten WA 2 
und WA 3 Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke nur ausnahmsweise zulässig, wenn sie nach Art und Umfang die vorherr-
schende Wohnnutzung nicht beeinträchtigen. Die ebenfalls ausnahmsweise Zuläs-
sigkeit von sonstigen nicht störenden Gewerbebetrieben und Anlagen für Verwaltun-
gen sollen der Lage des Wohngebietes im innenstadtnahen Bereich Rechnung tra-
gen und grundsätzlich die Entwicklung eines abwechslungsreichen städtischen 
Quartiers ermöglichen. Damit soll das Spektrum für die dem Wohnen dienende Nut-
zungen offenbleiben, wenngleich diese Nutzungen hier im Gegensatz zum allgemei-
nen Wohngebiet WA 1 in den Hintergrund treten sollen.  
 
Abweichend von § 4 Abs. 3 BauNVO sollen Betriebe des Beherbergungsgewerbes 
in den allgemeinen Wohngebieten WA 2 und WA 3 generell ausgeschlossen blei-
ben, um den Wohnstandort nicht mit den typischerweise durch diese Nutzung ent-
stehenden zusätzlichen Verkehren zu belasten. Im WA 1 sowie innerhalb des Ge-
samtquartiers, zum Beispiel im Bebauungsplan „Taubenstraße“, stehen geeignete 
Standorte für Beherbergungsbetriebe zur Verfügung.  
 

5.1.3 Gewerbegebiet GE  
 
Als Art der baulichen Nutzung wird für den Bereich des bestehenden faktischen Ge-
werbegebietes südlich der Wodanstraße im Bebauungsplan ein Gewerbegebiet ge-
mäß § 8 BauNVO festgesetzt. Diese Festsetzung entspricht den Zielvorstellungen für 
die weitere städtebauliche Entwicklung in diesem Bereich und schließt an die Festset-
zungen des Bebauungsplans „Taubenstraße“ an. Die in der Baunutzungsverordnung 
für Gewerbegebiete allgemein oder ausnahmsweise vorgesehenen Nutzungen kön-
nen, von einigen Einschränkungen abgesehen, zugelassen werden. Wohnungen für 
Aufsichtspersonen, Bereitschaftspersonen, Betriebsinhaber oder Betriebsleiter, die in 
funktionalem Zusammenhang mit der Gewerbenutzung stehen, sind ausnahmsweise 
zulässig. Die Wohnung muss demzufolge nachweislich betriebsbedingt erforderlich 
sein. Die Beschränkung auf eine Wohnung je Betrieb dient dazu, die Nutzung als Ge-
werbestandort insgesamt zu erhalten und künftige Konflikte mit den Gewerbebetrie-
ben zu vermeiden. Dabei muss die Wohnnutzung dem Gewerbebetrieb in Grundflä-
che und Baumasse deutlich untergeordnet und in einen gewerblichen Hauptbaukör-
per integriert sein. Die Etablierung einzelner autarker Wohnhäuser im Gebiet und da-
mit eine Entwicklung der gebietsuntypischen Nutzung „Wohnen“ als eigenständige 
Hauptnutzung werden somit ausgeschlossen. Die Anforderungen an den Schall-
schutz müssen erfüllt werden.  
 



- 47 - 
 

Bebauungsplan „Jütenring“, HA 137  Begründung, Stand: 15.05.2024 
 Verfahrensstand: § 10(1) BauGB 

Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke sind aus-
nahmsweise zulässig. Erfahrungsgemäß gibt es auch in Gewerbegebieten immer 
wieder Bedarf an solchen Flächen. Eingeschränkt werden sollen diese Nutzungen 
dahingehend, dass sie in Art und Umfang vorrangig auf die Versorgung der angren-
zenden Wohngebiete ausgerichtet sind, um möglichst kein das Umfeld belastendes 
zusätzliches Verkehrsaufkommen zu erzeugen.  
 
Schank- und Speisewirtschaften sind ausnahmsweise zulässig, wenn sie der Ver-
sorgung des Gebietes dienen. Damit soll erreicht werden, dass zwar die Versorgung 
der im Plangebiet wohnenden und arbeitenden Menschen ermöglicht wird, anderer-
seits keine Zweckentfremdung des Gebietes durch Gaststätten oder Restaurants 
mit übergreifendem Einzugsbereich stattfindet. 
 
Einzelhandel wird weitgehend ausgeschlossen. Nach dem „Zentrenkonzept Einzel-
handel für die Stadt Braunschweig“ von 2022 sollen Gewerbegebietsflächen vorran-
gig für Handwerk und produzierendes Gewerbe gesichert werden. Nach dem Zen-
trenkonzept in seiner aktuell vom Rat der Stadt Braunschweig beschlossenen Fas-
sung ist das Plangebiet nicht als Schwerpunkt für den großflächigen Einzelhandel 
ausgewiesen.  
 
Ausnahmsweise zulässig sind in Bezug auf Einzelhandel nur Verkaufs- und/ oder 
Ausstellungsflächen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der am Standort er-
folgenden Herstellung oder Weiterverarbeitung von Waren und Gütern stehen. Die 
Verkaufs- und/ oder Ausstellungsflächen müssen dabei von untergeordneter Größe 
sein und eine Einheit mit der gewerblichen Herstellung oder Weiterverarbeitung im 
Zusammenhang stehenden baulichen Anlage bilden. So soll verhindert werden, 
dass Verkaufs- und Ausstellungsflächen losgelöst von der Produktionsstätte eine 
eigenständige Entwicklung vollziehen und damit besondere Bedeutung bekommen. 
Es handelt sich bei diesen Fällen also nicht um reine Einzelhandelsbetriebe, son-
dern um Gewerbebetriebe, die am Ort der Herstellung auch verkaufen wollen, was 
für den Betrieb u. U. von erheblicher Bedeutung sein kann. Diese besondere Form 
des Einzelhandels kann akzeptiert werden, da sie keine wesentliche Beeinträchti-
gung der Funktionsfähigkeit der bestehenden Einkaufsbereiche der Stadt darstellt 
und insgesamt keine negativen städtebaulichen Auswirkungen nach sich zieht. Die 
gewerbliche Nutzung muss bei der Gesamtbetrachtung deutlich im Vordergrund ste-
hen. Für die zentrenrelevanten Warengruppen entsprechend der „Braunschweiger 
Liste“ gilt diese Regelung nicht, da diese insbesondere zur Erhaltung der Leistungs-
fähigkeit des Einzelhandels in der Kernstadt sowie zur wohnungsnahen Versorgung 
in den Ortsteilen beitragen. Sie sind daher ausgeschlossen. 
 
Ferner ist Einzelhandel mit Kraftfahrzeugen und Kfz-Zubehör ausnahmsweise zuläs-
sig, jedoch nur in Verbindung mit einer Kraftfahrzeugwerkstatt. Negative Auswirkun-
gen auf die Innenstadt und die örtlichen Versorgungsbereiche sind von diesen Nut-
zungen nicht zu erwarten. 
 
Speditionen und Logistikbetriebe sollen aufgrund der bei diesen Nutzungen zu er-
wartenden erheblichen Verkehrsmengen ausgeschlossen werden, zumal die ver-
kehrliche Erschließung in weiten Teilen auch der Erschließung von Wohngebieten 
dient. Im Stadtgebiet, insbesondere an den Ausfallstraßen und in größeren Ge-
werbe- und Industriegebieten, stehen für diese Nutzung besser geeignete Standorte 
zur Verfügung. 
 
Vergnügungsstätten  
 
Unter Berücksichtigung des „Steuerungskonzeptes Vergnügungsstätten“, das am 
20. November 2012 vom Rat der Stadt Braunschweig beschlossen wurde, sollen im 
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Gewerbegebiet Vergnügungsstätten ausgeschlossen werden. Auch werden Bordelle 
und bordellähnliche Betriebe sowie Wohnungsprostitution im Gewerbegebiet ausge-
schlossen. Diese Nutzungen laufen dem städtebaulichen Ziel, ein qualitätvolles 
Wohn- und Arbeitsumfeld zu schaffen, entgegen. Eine Entwicklung des Standortes 
in Richtung Freizeit und Vergnügen ist für diesen Bereich nicht vorgesehen. Solche 
Nutzungen sind ggf. an anderer Stelle unterzubringen. In dem in Planung befindli-
chen Wohngebiet und den angrenzenden, mit überplanten Bereichen, ist durch eine 
Ansiedlung von Vergnügungsstätten, Bordellen und bordellähnlichen Betrieben so-
wie Wohnungsprostitution zudem ein trading-down-Effekt zu befürchten, der sich 
nachteilig auf das gesamte Quartier auswirken kann. 
 
Ferner sollen unter Berücksichtigung des „Steuerungskonzeptes Vergnügungsstät-
ten“ in diesem Bereich Vergnügungsstätten ausgeschlossen werden. Die gewerbli-
chen Flächen sollen dem Produktions- und Dienstleistungsbereich vorbehalten blei-
ben.  
 
Tankstellen 
 
Tankstellen sind im gesamten Geltungsbereich ausgeschlossen. Sie generieren zu-
sätzliche Fahrverkehre, die sich negativ auf die Wohnqualität des Quartieres auswir-
ken. Zudem sind im nahegelegenen Umfeld, beispielsweise im Bereich des Bülten-
wegs sowie an der Ausfallstraße Hamburger Straße, aus verkehrlicher und städte-
baulicher Sicht besser geeignete Standorte für Tankstellen vorhanden.  
 
Gartenbaubetriebe 
 
Gartenbaubetriebe widersprechen insbesondere von ihrem Flächenbedarf her den 
städtebaulichen Zielen eines kompakten und verdichteten Wohnquartieres in innen-
stadtnaher Lage und werden somit im gesamten Geltungsbereich ausgeschlossen. 
Innerhalb des Stadtgebietes gibt es für Gartenbaubetriebe geeignetere Standorte. 
Die bestehende Gärtnerei Bienroder Weg 1 befindet sich im Wesentlichen außer-
halb des Geltungsbereiches.  
 

5.2 Maß der baulichen Nutzung 
 

5.2.1 Grundflächenzahl 
Allgemeine Wohngebiete WA 1, WA 2 und WA 3 
Für die allgemeinen Wohngebiete wird eine maximale Grundflächenzahl von 0,6 
festgesetzt. Der Wert liegt über dem Höchstwert für allgemeine Wohngebiete von 
0,4. Die Umsetzung der städtebaulichen Konzeption mit dem Ziel eines verdichteten 
Wohnquartiers erfordert eine entsprechend erhöhte GRZ. Mit der nun festgesetzten 
GRZ von 0,6 werden Spielräume in der hochbaulichen Ausgestaltung der Wohnhäu-
ser eröffnet. Durch die gleichzeitige Einschränkung der Überschreitungsmöglichkei-
ten gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO auf 30% wird eine maximale Gesamt-GRZ 
von 0,78 inklusive aller oberirdischen Stellplätze und Nebenanlagen nicht über-
schritten. Die Möglichkeiten der Überschreitungen der zulässigen Grundflächen gel-
ten nur für Stellplätze in den dafür ausgewiesenen Bereichen mit ihren Zufahrten, 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und baulichen Anlagen unterhalb der 
Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird. Durch die 
festgesetzte mindestens extensive Begrünung von mindestens 70 % der Dachflä-
chen wird die Beeinträchtigung der stadtklimatischen Situation vermindert. Durch die 
Begrünung der Innenhöfe und des gesamten Quartiers werden die allgemeinen An-
forderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse erfüllt.  
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Tiefgaragen 
In den dafür vorgesehenen Bereichen gemäß zeichnerischen Festsetzungen be-
steht die Möglichkeit der Unterbauung durch Tiefgaragen. In den Bereichen außer-
halb der mit Hochbauten überbauten Flächen muss ihre Grundfläche nicht auf die 
GRZ angerechnet werden. So wird die Möglichkeit eröffnet, den ruhenden Verkehr 
großteils gebietsverträglich in Tiefgaragen unterzubringen. Die Nichtanrechnung der 
GRZ für diese Bereiche ist allerdings an die Bedingung geknüpft, die Tiefgaragen 
mit einer Substratüberdeckung von mindestens 0,5 m herzustellen. Diese Flächen 
sind intensiv zu begrünen und als privat oder halböffentlich nutzbare Freiflächen zu 
gestalten. Auf diese Weise kann stadtklimatischen Nachteilen und Einschränkungen 
in der wohnungsnahen Erholung der unmittelbaren Anwohnerinnen und Anwohner 
entgegengewirkt werden.  
 
Die Unterbringung des ruhenden Verkehrs in Tiefgaragen führt zu einer erhöhten 
Aufenthaltsqualität auf den öffentlichen und privaten Freiflächen, zu einer Verringe-
rung der Immissionsbelastung gerade in den Wohnstraßen und somit zu einer deut-
lichen Erhöhung der Lebensqualität für die Bewohnerinnen und Bewohner. Eine 
vollumfängliche Anrechnung der Tiefgaragenflächen auf die GRZ würde zu einer 
deutlichen Reduzierung der Grundstücksnutzung führen und eine Umsetzung der 
städtebaulichen Konzeption insgesamt wesentlich erschweren.  
 
Abstandsflächen 
Die festgesetzten Baulinien basieren auf den planerischen Absichten des Ergebnis-
ses des städtebaulichen Wettbewerbes und führen teilweise zu geringeren als den 
vorgeschriebenen Abständen nach der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO). 
Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB können jedoch geringere als die in den §§ 5 bis 7 
NBauO vorgeschriebenen Abstände zur Verwirklichung besonderer baugestalteri-
scher oder städtebaulicher Absichten festgesetzt werden. Festgesetzt werden Ab-
standsflächen von mindestens 0,25 H bzw. mindestens 3,0 m. Somit wird den Erfor-
dernissen des Brandschutzes genügt. Den allgemeinen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse auch auf den Nachbargrundstücken wird dabei ent-
sprochen, da lediglich in kurzen Teilabschnitten eine Unterschreitung der nach 
NBauO vorgeschriebenen Abstandsflächen erforderlich ist, um die städtebaulichen 
Figur gemäß dem Wettbewerbsentwurf umsetzen zu können.   
 
Gewerbegebiet 
In dem Gewerbegebiet GE beträgt die maximal zulässige GRZ dem für Gewerbege-
biete üblichen Höchstwert von 0,8. Dies entspricht den Festsetzungen der im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans „Taubenstraße“ befindlichen und südlich direkt 
angrenzenden Gewerbegebietsflächen.  
 

5.2.2 Geschossflächenzahl 
Auf die Festsetzung von Geschossflächenzahlen wird verzichtet, da neben der Fest-
setzung der Grundflächenzahl sowohl die Zahl der Vollgeschosse sowie die maxi-
male Gebäudehöhe begrenzt wird.  
 

5.2.3 Zahl der Vollgeschosse 
Die Zahl der Vollgeschosse beträgt in den allgemeinen Wohngebieten maximal vier, 
wobei in Teilbereichen auch nur maximal drei Vollgeschosse zugelassen werden. 
Wie in den ersten beiden Bauabschnitten sollen die vier möglichen Vollgeschossen 
zu einer räumlich starken Fassung der öffentlichen Räume führen. Dies entspricht 
der städtebaulichen Zielsetzung für ein verdichtetes Wohnquartier in zentraler Lage. 
In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 3 ermöglicht ein um mindestens 
drei Meter von den Hauptfassaden zurückspringendes Staffelgeschoss eine gute 
Ausnutzbarkeit des Raumes und der besonderen Wohnlage im Bereich der Dächer. 
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Durch die vorgesehenen Rücksprünge werden negative städtebauliche Auswirkun-
gen wie beispielsweise eine großflächige Verschattung und eine optische Höherge-
schossigkeit zum Straßenraum hin bei den längeren blockbildenden Baukörpern be-
grenzt.  
 
Die Festsetzung der Geschossigkeit ergänzt die Festsetzung der maximalen Ge-
bäudehöhen mit dem Ziel, eine überhöhte Ausnutzung des Gebietes zu verhindern.  
 

5.2.4 Höhen baulicher Anlagen 
Im gesamten Baugebiet werden besondere Ansprüche an eine harmonische Höhen-
entwicklung der räumlich besonders wirksamen Baukörper gestellt. In den allgemei-
nen Wohngebieten werden somit die maximal zulässigen Gebäudehöhen der Dä-
cher durch Festsetzungen begrenzt. Die Quartiersränder werden durch höhere Ge-
bäude gestärkt, während die Gebäudehöhe in den innenliegenden Bereichen redu-
ziert wird. Auf diese Weise soll eine hohe Wohnqualität bei der angestrebten hohen 
Dichte sichergestellt werden. In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 3 
werden dabei für die Voll- und Staffelgeschosse der längeren Baufelder getrennte 
Festsetzungen getroffen. Die festgesetzte maximale Gebäudehöhe im Allgemeinen 
Wohngebiet WA 1 liegt um 0,5m höher als in den Allgemeinen Wohngebieten WA 2 
und WA 3. Dies ist begründet durch die teilweise abweichende Festsetzung der zu-
lässigen Sockelhöhe sowie der für das Erdgeschoss vorgeschriebenen lichten 
Raumhöhe von mindestens 3,0 m.  
 
Um den technischen Erfordernissen des modernen Wohnungsbaus gerecht werden 
zu können, sind Überschreitungen der festgesetzten Gebäudehöhe für technische 
Anlagen (z. B. Lüftungsanlagen, Abgasschornsteine, Antennen, PV-Anlagen) und 
Erschließungsanlagen (Treppenhäuser und -aufgänge, Aufzüge) bis zu 3,0 m über 
der festgesetzten Gebäudehöhe zulässig. Allerdings müssen sie um das Maß ihrer 
Höhe von der Fassadenkante zurückspringen, um keine negativen Beeinträchtigun-
gen der öffentlichen und privaten Freiräume zu erzeugen.  
 
Damit die Baukörper dem städtebaulichen Entwurf gemäß ihre raumbildende Wir-
kung voll entfalten können, muss die Gebäudehöhe von Hauptgebäuden in den all-
gemeinen Wohngebieten mindestens 10,0 m betragen.  
 
In den allgemeinen Wohngebieten WA 1, WA 2 und WA 3 dürfen als Sockelge-
schoss ausgebildete Tiefgaragen oder Kelleranlagen maximal 1,2 m, innerhalb der 
im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 gelegenen Fläche A-B-C-D-E darf die Sockel-
höhe (OK Fertigfußboden) maximal 0,6 m über dem jeweiligen Bezugspunkt der 
Straßenverkehrsfläche liegen. Auf diese Weise werden natürlich belüftete Tiefgara-
gen möglich. Im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 kommt eine mindestens partiell ge-
ringere Sockelhöhe der vorgesehenen Nutzung durch eine Seniorenwohn- und -
pflegeeinrichtung oder alternativen Nutzungen mit öffentlichem Charakter entgegen. 
Die Beschränkung der Höhe dient dazu, Beeinträchtigungen des Straßenbildes – 
hier explizit am Blanchardtplatz - zu reduzieren.  
 

5.3 Überbaubare Grundstücksflächen, Bauweise, Anzahl der Wohneinheiten 
 

5.3.1 Überbaubare Grundstücksflächen 
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen und Baulinien de-
finiert. Sie sind so zugeschnitten, dass einerseits genügend Spielräume für die Be-
bauung der Grundstücke vorhanden sind und andererseits die städtebauliche 
Grundfigur klar zum Ausdruck kommt.  
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In den allgemeinen Wohngebieten sind Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO grund-
sätzlich auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, müssen 
aber zu den öffentlichen Flächen einen Abstand von mindestens 3,0 m einhalten. 
Hierdurch soll sichergestellt werden, dass beispielsweise Gartenhäuser oder Sicht- 
und Windschutzanlagen nicht im Nahbereich zu öffentlichen genutzten Flächen auf-
gestellt werden und so unmittelbar in den öffentlichen oder halböffentlichen Raum in 
den rückwärtigen Hofbereichen hineinwirken. Gleichzeitig sollen entsprechende Ne-
benanlagen in den rückwärtigen Gartenbereichen, die außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen liegen, zulässig sein. Ausgenommen von dieser Abstandsrege-
lung sind Müllboxen, Fahrradständer und Briefkastenanlagen, die naturgemäß in der 
Vorzone von Gebäuden nahe den Eingängen untergebracht werden. Um eine nega-
tive Beeinträchtigung des öffentlichen Raumes zu vermeiden, sind die Standorte für 
Müllboxen gemäß der Festsetzung A.V.2.4 einzugrünen. Ausnahmsweise kann eine 
bauliche Einfassung erfolgen, sofern die verwendeten Materialien den örtlichen Bau-
vorschriften gemäß B.III.2 entsprechen.    
 
In den allgemeinen Wohngebieten dürfen die Baugrenzen und Baulinien durch Ein-
gangsüberdachungen, Hauseingangstreppen, Kelleraußentreppen, Kellerlicht-
schächte, sonstige Außentreppen und Rampen bis zu einer Tiefe von 1,5 m auf ma-
ximal 50% der jeweiligen Fassadenbreite überschritten werden. Mit dieser Regelung 
wird die erforderliche Flexibilität in der baulichen Ausgestaltung erreicht. Gleichzeitig 
verhindert die Einschränkung in Art und Umfang eine Beeinträchtigung des Stadt-
raumes.  
 
Innerhalb der im Allgemeinen Wohngebiet WA 1 gelegenen Fläche A-B-C-D-E dür-
fen Gemeinschaftsterrassenflächen die überbaubaren Grundstücksflächen über-
schreiten; maximal jedoch bis zu einer Gesamtgröße von 250 m². Durch diese Son-
derregelung für das im Süden an den Blanchardplatz angrenzende Allgemeine 
Wohngebiet WA 1 soll ermöglicht werden, dass hier für die geplante eine Senioren-
wohn- und -pflegeeinrichtung zur öffentlichen Platzfläche hin ein halböffentlicher Be-
reich ermöglicht wird, der sich somit von einem Außenwohnbereich im klassischen 
Sinne unterscheidet und z. B. für eine Außengastronomie genutzt werden kann.  
 
Mit dem Ziel, gegliederte und abwechslungsreiche Fassaden zu erhalten, dürfen 
Baulinien auf 35% der jeweiligen Fassadenbreite um bis zu 0,5 m über- oder unter-
schritten werden. Diese Festsetzung ermöglicht zudem mehr Flexibilität in der hoch-
baulichen Ausgestaltung. Baugrenzen dürfen in gleicher Weise um bis zu 0,5 m 
überschritten werden, um die gestalterisch gewünschte Fassadengliederung gemäß 
der örtlichen Bauvorschrift (B.III.) durchgängig umsetzen zu können. Loggien dürfen 
die Baulinien um maximal 0,5 m überschreiten. Die Nutzbarkeit der Loggien wird auf 
diese Weise erhöht, ohne die Ablesbarkeit der Baukörper zu beeinträchtigen.  
 
In den allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 3 mit festgesetzter geschlossener 
Bauweise sind zu den öffentlichen Flächen teilweise jeweils zwei parallele Baugren-
zen bzw. eine Baulinie mit paralleler Baugrenze in einem Abstand von 3,0 m festge-
setzt. Die innenliegenden Baugrenzen sind für die Staffelgeschosse im Dachbereich 
vorgesehen. Sie dürfen auf maximal 40% der jeweiligen Fassadenbreite um bis zu 
3,0 m überschritten werden. Ziel ist es, eine einseitige Abstaffelung der Gebäude 
und so allzu gleichförmige Gebäudekubaturen zu vermeiden.  
 

5.3.2 Bauweise 
In den allgemeinen Wohngebieten ist überwiegend (WA 1 und WA 3) geschlossene 
Bauweise festgesetzt, um der Grundkonzeption der Blockbauweise aus dem Wett-
bewerbsergebnis entsprechend auch eine Baukörpergesamtlänge von mehr als 50 
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Metern zuzulassen. Ein seitlicher Mindestabstand ist in diesem Bereich nicht zwin-
gend erforderlich.  
 
Im allgemeinen Wohngebiet WA 2 des zentralen Baublocks ist aus städtebaulicher 
Sicht keine Festsetzungen zur Bauweise erforderlich, da hier die überbaubare 
Grundstücksfläche kleinteiliger gegliedert und nicht als durchgehendes Baufeld fest-
gesetzt ist. Im Gewerbegebiet ist aus städtebaulicher Sicht keine Festsetzungen zur 
Bauweise erforderlich. 
 

5.3.3 Anzahl der Wohneinheiten 
Die Begrenzung der Anzahl der Wohnungen je angefangenen m² Grundstücksfläche 
ist als Bestandteil eines planerischen Gesamtkonzepts anzusehen, welche unter an-
derem im Zusammenspiel mit den Festsetzungen zur Grundflächenzahl, zur Ge-
schossigkeit sowie zur Gebäudehöhe die planerische Vorstellung einer Einschrän-
kung der Verdichtungsmöglichkeiten auf ein verträgliches Maß sichern sollen. Unter 
Berücksichtigung der wirtschaftlichen Ausnutzung der Grundstücke ermöglicht die 
Festsetzung eine entsprechend des städtebaulichen Konzepts abgestufte Verdich-
tung. Städtebauliches Ziel der Festsetzung ist es die Wohn-/Besiedlungsdichte des 
Gebiets zu steuern und die Aufteilung des festgesetzten Baurechts in zu viele Woh-
nungen zu verhindern.  
 
So ist für die infrastrukturelle Ausstattung eines Wohngebiets nicht nur die insge-
samt für Wohnzwecke genutzte Geschoßfläche ausschlaggebend, sondern dane-
ben auch, wie viele Wohnungen auf dieser Fläche untergebracht sind. Von der Ge-
samtzahl an Wohnungen hängt nicht zuletzt z. B. auch die Dimensionierung der er-
forderlichen öffentlichen und privaten Infrastruktur und der Umfang der dafür auszu-
weisenden Flächen ab. So können u. a. die Dimensionierung der Flächen für den 
fließenden und ruhenden Verkehr und die Zahl der erforderlichen Stellplätze und 
Garagen, die das reale Maß der baulichen Nutzung und die Überbauung der Grund-
stücksflächen erheblich erhöhen.  
 
Für das im Süden an den Blanchardplatz angrenzende Allgemeine Wohngebiet 
WA 1 ist eine höhere Wohnungsdichte zugelassen, weil hier eine Seniorenwohn- 
und -pflegeeinrichtung mit durchschnittlich deutlich kleineren Einheitsgrößen vorge-
sehen ist.  
 

5.4 Stellplätze und Garagen   
In den allgemeinen Wohngebieten WA 2 und WA 3 sind Stellplätze nur innerhalb 
der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Die für die Bewohnenden vorgese-
henen Blockinnenbereiche sollen vom Fahrverkehr weitgehend freigehalten und die 
damit verbundenen negativen Auswirkungen auf das Wohnumfeld vermieden wer-
den. Die Wohnqualität im unmittelbaren Umfeld soll geschützt werden. Im Allgemei-
nen Wohngebiet WA 1 sind oberirdische Stellplätze auch innerhalb der gekenn-
zeichneten Flächen zugelassen. Dies ist u. a. durch die Sondernutzungsform des 
Seniorenwohnens begründet. Innerhalb der im nordöstlichen Allgemeinen Wohnge-
biet WA 3 festgesetzten Flächen für einen Sharingpoint sind technische Anlagen 
(z. B. Ladesäulen) und Stellplätze ausschließlich für Sharing-Fahrzeuge zulässig. 
Damit soll im Bereich des Quartierseingangs die Umsetzung eines Sharingpoints im 
Sinne des Mobilitätskonzepts ermöglichst werden; gleichzeitig werden jedoch rein 
privat genutzte oberirdische Stellplätze an dieser Stelle ausgeschlossen.  
 
In den dafür vorgesehenen Bereichen sind die erforderlichen Tiefgaragen auch au-
ßerhalb der überbaubaren Flächen zulässig. Um zu erreichen, dass die von ihnen 
ausgehenden negativen Auswirkungen auf die Blockinnenbereiche möglichst gering 
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sind, werden die Tiefgaragendachflächen in den nicht durch Hochbauten überbau-
ten Bereichen intensiv begrünt und für die Erholung nutzbar gestaltet. Die Zu-
schnitte der Flächen für Tiefgaragen sind bewusst großzügig gehalten und umfas-
sen bis auf Randbereiche nahezu die kompletten Baufelder. Da keine schützens-
werten Bäume in diesen Bereichen vorhanden sind, können so größere Spielräume 
bei den hochbaulichen Planungen ermöglicht werden.  
 
In den allgemeinen Wohngebieten WA 1, WA 2 und WA 3 sind Stellplätze innerhalb 
von Gebäuden nur in Tiefgaragen zulässig. Tiefgaragen dürfen als Sockelge-
schosse gemäß A.III.2 ausgebildet werden. Mit dieser Festsetzung soll verhindert 
werden, dass Stellplätze massiv in der Erdgeschosszone untergebracht werden, da 
dies erhebliche negative Auswirkungen auf den angrenzenden Stadtraum haben 
würde. Dieser soll als sozial erlebbarer Freiraum wahrnehmbar sein. Aufgrund der 
Sonderwohnform der Seniorenwohn- und -pflegeeinrichtung können im Allgemeinen 
Wohngebiet WA 1 Stellplätze in der Erdgeschosszone ausnahmsweise zugelassen 
werden, sofern die auf der straßenabgewandten Seite untergebracht sind und eine 
Hauptnutzung entlang der öffentlichen Verkehrsflächen vorgesehen wird.  
 
In den allgemeinen Wohngebieten WA 1, WA 2 und WA 3 sind maximal zwei Zu-
fahrten je Grundstück in einer Breite von jeweils maximal 4,0 m zulässig, da auf-
grund der Anlage von Tiefgaragen getrennte Zu- und Abfahrten ermöglicht werden 
sollen. 
 
Ohne die Anwendung des möglichen Mobilitätskonzeptes ist für Wohnungen über 
40 m² Wohnfläche jeweils ein Stellplatz auf der privaten Grundstücksfläche nachzu-
weisen. Für Kleinwohnungen unter 40 m² Wohnfläche gemäß Wohnflächenverord-
nung und für Wohnungen, die mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung geför-
dert werden, müssen mindestens 0,5 Einstellplätze je Wohnung hergestellt werden. 
Für Kleinwohnungen unter 40 m² Wohnfläche gemäß Wohnflächenverordnung, die 
an einen Träger/Betreiber einer Seniorenwohn- und -pflegeeinrichtung gebunden 
sind, gilt der Stellplatzschlüssel von mindestens 0,33 Einstellplätzen je Wohnung, 
wenn mindestens 1,0 Fahrradeinstellplatz je Wohnung hergestellt wird. In der Regel 
ist bei diesen Wohnungsgrößen von einem geringeren Besatz an Stellplätzen aus-
zugehen, zumal die Bewohner von der zentralen Lage und der guten Anbindung des 
Baugebietes an das öffentliche Wegenetz profitieren.  
 
Im nördlichen Allgemeinen Wohngebiet WA 3 ist eine Fläche für einen Sharingpoint 
festgesetzt, innerhalb derer oberirdische Stellplätze für Sharing-Fahrzeuge zulässig 
sind.  
 

5.5 Erschließung, Öffentliche Verkehrsflächen 
 

5.5.1 Öffentlicher Personennahverkehr, ÖPNV 
Zwischen Bienroder Weg und Mittelweg verbessert im Bereich der in Planung be-
findlichen Stadtstraße-Nord (Wodanstraße mit Anschluss an Mitgaustraße) eine 
Busverbindung bereits den Anschluss an das ÖPNV-Netz.  
 
Bei den Planungen wurde eine Stadtbahnverbindung („Campus-Bahn“) im Bereich 
der bestehenden Gleistrassen berücksichtigt. Wenn die Campus-Bahn umgesetzt 
werden soll, erfolgt die Planung in einem separaten Planfeststellungsverfahren, der 
Zeitpunkt einer Umsetzung ist noch unbekannt. 
 
Bis zum Zeitpunkt einer möglichen Realisierung der „Campus-Bahn“ muss den künf-
tigen Bewohnern Zugang zu einem ÖPNV-Angebot eröffnet werden. Dies wird u. a. 
durch die o. g. Busverbindung gewährleistet.  
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5.5.2 Motorisierter Individualverkehr, MIV 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Jütenring“ umfasst im Norden die Wo-
danstraße mit angrenzenden Bereichen, um die für einen Straßenausbau erforderli-
chen Baurechte zu schaffen und eine leistungsfähige Erschließung zwischen dem 
Mittelweg und dem Bienroder Weg zu gewährleisten. Die Haupterschließung des 
neuen Wohnquartiers soll zukünftig von Norden über die ausgebaute Wodanstraße 
sowie einer von dieser ausgehenden Planstraße gesichert werden. Während diese 
Planstraße D für Geschwindigkeiten bis 30 km/h vorgesehen ist, wird der südlich da-
ran anschließende und der inneren Erschließung des Bauabschnitts dienende Jü-
tenring (Planstraßen B und C) als verkehrsberuhigter Bereiche ausgebildet. So soll 
u. a. die Aufenthaltsqualität für die Anwohnenden im öffentlichen Raum erhöht und 
die Geschwindigkeit des motorisierten Verkehrs vermindert werden.  
 
Im Zuge der Planungen wurde neben der inneren Ringerschließung auch eine Er-
schließungsvariante in Form einer Sackgasse mit dann erforderlichem Wendeham-
mer geprüft, um Parksuchverkehre zu minimieren. Aufgrund dann teilweise zu gerin-
ger Rettungswegebreiten und zu geringen Aufstell- und Bewegungsflächen für die 
Feuerwehr wurde diese Variante wieder verworfen. Zudem wird die Gefahr von 
Schleichverkehren in der als verkehrsberuhigter Bereich ausgestalteten Ringer-
schließung, die keine Abkürzungen in andere Gebiete ermöglicht, nicht gesehen. . 
Radfahrende können hingegen ungehindert über den Blanchardplatz in Richtung 
Taubenstraße fahren. Die Gefahr vermehrten Parksuchverkehrs durch den MIV wird 
nicht gesehen, zumal die notwenigen Stellplätze überwiegend in Tiefgaragen nach-
gewiesen werden. 
 

5.5.3 Fuß- und Radverkehr 
Innerhalb des neuen Wohngebietes wird analog zu den Bebauungsplänen der ers-
ten beiden Bauabschnitte ein engmaschiges Geh- und Radwegenetz vorgesehen.  
 
Für das Baugebiet „Jütenring“ soll zudem die Möglichkeit einer weiteren Querung 
der Gleisanlagen im Bereich zwischen Nordanger/Luftschifferweg und Bültenweg 
geprüft werden. Zu diesem Zweck sind weitere Abstimmungen mit der Betreiberin 
der Bahn (Hafenbetriebsgesellschaft) sowie der zuständigen Aufsichtsbehörde er-
forderlich.  
 

5.5.4 Mobilitätskonzept 
Das bereits zum Bebauungsplan „Taubenstraße“, HA 135, entwickelte und zum Teil 
zur Anwendung kommende Mobilitätskonzept kann auch – wie auch im Bebauungs-
plan „Nordanger“, HA 136 - im vorliegenden Bebauungsplan Verwendung finden. Es 
trägt der besonderen Herausforderung bei der Planung eines verdichteten Wohn-
quartiers, nämlich der Sicherung der Mobilität der Bewohnenden sowie der Schaf-
fung alternativer Mobilitätsangebote, in besonderer Weise Rechnung.  
 
Zudem sind wirtschaftliche Aspekte gerade vor dem Hintergrund des angestrebten 
teilweise sozialen Wohnungsbaus maßgeblich. Aufgrund seiner im Vergleich zu an-
deren Baugebieten relativ innenstadtnahen Lage im Stadtraum bietet das Quartier 
gute Voraussetzungen für die Umsetzung des innovativen Mobilitätskonzeptes. Es 
zeigt auf, wie für das Nördliche Ringgebiet eine quartiersbezogene, nachfrageorien-
tierte Mobilitätsversorgung gewährleistet und betrieben werden kann. 
 
Das Konzept enthält verschiedene Bausteine zur Sicherstellung der Mobilitätsgrund-
versorgung des Gebietes. Die jeweiligen Mobilitätsangebote sollen aufeinander ab-
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gestimmt, nutzerfreundlich verfügbar gemacht sowie zentral organisiert und betrie-
ben werden. Bei Anwendung und dauerhafter Gewährleistung der Wirkung des Mo-
bilitätskonzeptes kann der Stellplatzschlüssel für das Gebiet reduziert werden. Nach 
Fertigstellung des Mobilitätskonzeptes wird ein von 1,0 Stellplätzen je Wohneinheit 
abweichender Stellplatzschlüssel von bis zu 0,6 privaten Stellplätzen je Wohneinheit 
festgesetzt, sofern sich der Vorhabenträger zur Umsetzung des Konzeptes ver-
pflichtet. Das Mobilitätskonzept ist nicht Teil des Bebauungsplanes.  
 

5.6 Grünordnung, Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft 
Die festgesetzten Maßnahmen dienen der Umsetzung der grünplanerischen und na-
turschutzfachlichen Ziele in Bezug auf das durch die Planung begründete Ausgleich-
serfordernis, die Anforderungen an eine landschaftsgerechte Einbindung bzw. Orts-
bildgestaltung des Baugebietes sowie dem Belang der Freizeit- und Erholungsnut-
zung 
 

5.6.1 Grünordnung 
Zur Minderung von Beeinträchtigungen durch die Umsetzung des Bauvorhabens 
werden grünordnerische Festsetzungen für öffentliche und private Flächen getrof-
fen. Die Regelungen haben ökologische, funktionale und gestalterische Zielsetzun-
gen. Das Grünordnerische Konzept korreliert dabei mit dem Entwässerungskonzept, 
um in Teilen die Grundprinzipien der „Schwammstadt“ in dem Gebiet zu verwirkli-
chen, und setzt dabei Ideen aus dem städtebaulichen Siegerentwurf aus dem Jahr 
2014 um. Ein Merkmal ist dabei eine Durchwegbarkeit mit Begrünung des Gebietes 
und eine Ringallee, die das gesamte Baugebiet nach Süden bzw. Südosten abgren-
zend umgibt. Aus Platzgründen lässt sich in dem Gebiet des HA137 eine Alle nicht 
verwirklichen. Eine Baumreihe allerdings bildet den gestalterischen Abschluss des 
Baugebietes. Damit diese Baumreihe die angedachte gestalterische Funktion erfül-
len kann und bis zum Blanchardplatz durchgängig ist, versucht die Stadt einen Ge-
ländestreifen von der Hafenbetriebsgesellschaft hierfür zu erwerben. 
 
Folgende Maßnahmen sollen zum Erreichen der o.g. Ziele führen: 
 
• Eingrünung und Durchgrünung des Baugebietes zur Eingriffsminimierung, insbe-

sondere zur Vermeidung und Verminderung von Beeinträchtigungen der Schutz-
güter Pflanzen- und Tierwelt, Klima und Luft, Orts- und Landschaftsbild sowie 
Mensch und Gesundheit durch im Einzelnen: 
- Festsetzung von Baumpflanzungen innerhalb der Planstraßen und auf priva-

ten Grundstücksflächen der Allgemeinen Wohngebiete 
- Festsetzungen zur Substratüberdeckung und Begrünung nicht überbauter Flä-

chen auf Tiefgaragen, 
- Vorgaben zur gestalterischen Einbindung sichtbarer Sockelelemente von Tief-

garagen oder Geländeaufschüttungen durch Begrünung, 
- Festlegungen zur Gliederung und Überstellung von Stellplatzanlagen mit Bäu-

men sowie deren Eingrünung durch Heckenpflanzungen. 
- Festsetzung von Eingrünungsmaßnahmen für Anlagen der Ver- und Entsor-

gung, z.B. Wertstoffcontainer-Plätze, wie auch für private Müllsammelplätze 
und größere Fahrradabstellanlagen. 

• Verwendung überwiegend standortheimischer und klimaresielenter Gehölze, also 
heimischer Gehölze, die an die örtlichen Standortbedingungen angepasst sind 
und damit als Lebensgrundlage für die heimische Tierwelt dienen können. Da es 
zunehmend wichtig ist, dass sich die verwendeten Gehölze an den Klimawandel 
anpassen können, d. h. eine hohe Trockenstresstoleranz und Hitzeresistenz, 
aber auch Frosthärte und insgesamt eine geringe Anfälligkeit für Schädlinge und 
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Krankheiten aufweisen, kann auch die Kombination von standortheimischen und 
klimaresilienten (ggf. nicht-heimischen) Baumarten eine notwendige Maßnahme 
sein. Anzustreben ist eine größtmögliche Vielfalt und Anpassungsfähigkeit des 
städtischen Grüns an den Klimawandel. 

• die Anlage von straßenbegleitenden Mulden mit Baumstandorten dient der Rück-
haltung und Versickerung des Niederschlagswassers vor Ort im Neubaugebiet  

• die entlang öffentlicher Grün- und Verkehrsflächen als Einfriedungen zulässigen 
Hecken unterstützen die gewünschten Durchgrünung des Gebietes und machen 
gleichzeitig die Grenzen zwischen öffentlichem und privatem Grün erlebbar,  

• Festsetzung von mindestens extensiven Dachbegrünungen auf geeigneten 
Dachflächen mit positiven Wirkungen für insbesondere Biodiversität und Stadt-
klima/Wasserhaushalt, 

• Festsetzung zur Anlage von Photovoltaikanlagen als Beitrag zum Klimaschutz. 
 
Festsetzung einer öffentlichen Grünfläche mit integrierten Wegen und Möblierung 
für die wohnungsnahe Erholung. Gleichzeitig ist diese Grünfläche Entwässerungs- 
und Versickerungsfläche für das Niederschlagswasser der umgebenden Straßen.  
 
Dachbegrünung: Vor dem Hintergrund des Klimawandels ist für die Zukunft beson-
deres Augenmerk auf die Potentiale der Bauwerksbegrünung zu richten.  
 
Durch Dachbegrünungen lassen sich im Geltungsbereich A als Fläche mit Funktio-
nen der Kaltluftentstehung (s. a. Kap. 4.4.6) die lokalen klimatischen Defizite in Be-
zug auf den Feuchtigkeitshaushalt und das thermische Milieu mindern. Positive ther-
mische Effekte beziehen sich vorwiegend auf die Minderung der Temperaturext-
reme im Jahresverlauf.  
Die Vegetationsflächen von Dachflächen sind zumindest teilweise in der Lage, 
Oberflächenwasser zu speichern und verzögert abzugeben. Die Kombination eines 
grünen Flachdachs mit aufgeständerter Photovoltaikanlage ist grundsätzlich mög-
lich. Konflikte zwischen den Belangen der Solarenergiegewinnung und der mit der 
Dachbegrünung verbundenen Zielsetzung sind, etwa bei aufgeständerter Bauweise, 
nicht zu erwarten. Hinzu kommen bei einer Dachbegrünung noch bauphysikalische 
Vorteile durch die dämpfende Wirkung bei Sonneneinstrahlung im Sommer bzw. 
durch die Verminderung des Wärmedurchgangs und damit erhöhte Wärmedäm-
mung im Winter. 
 
Dachbegrünungen, insbesondere extensiver Art wie hier festgesetzt, sind heutzu-
tage technisch ausgereift, haben einen geringen Pflegebedarf und sind insgesamt 
auch in wirtschaftlicher Hinsicht als zumutbar anzusehen. Die Regelung, dass min-
destens 70 % der Dachfläche zu begrünen ist, berücksichtigt, dass auch Flächen 
aus technischen Erfordernissen (z. B. Oberlichtern) nicht oder nur in Teilen begrünt 
werden können. Die Vorgaben zu Dachbegrünung gelten für Dachflächen mit einer 
Dachneigung bis zu 6° des obersten Geschosses von Hauptgebäuden  
 
Die Festsetzung von verpflichtenden Dachbegrünungen ist geeignet, die negativen 
Auswirkungen der Versiegelung im Hinblick auf Regenrückhaltung und kleinklimati-
sche Verhältnisse zumindest zu vermindern.  
 
Mit der zeitlichen Bindung für die Umsetzung der Anpflanzungen und Vorgaben zu 
den zu verwendenden Pflanzqualitäten wird eine zu große zeitliche Spanne zwi-
schen der Realisierung der Bebauung und dem Erreichen der gestaltenden und ein-
griffsmindernden Wirkung der Begrünung verhindert (z.B. Schaffung von Grünvolu-
men, Beschattung von versiegelten Flächen). Für die zukünftigen Anwohner ent-
steht mit der zügigen Herstellung der öffentlichen Grünflächen zeitnah ein attrakti-
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ves Wohnumfeld. Um die angestrebte Wirkung der festgesetzten Gehölzpflanzun-
gen dauerhaft zu sichern, sind abgängige Gehölze durch Neupflanzung zu ersetzen. 
Bäume sind dauerhaft in einem dem natürlichen Habitus entsprechenden Kronen-
bild zu erhalten und zu entwickeln. 
 
Für die Entwicklungsfähigkeit von Bäumen mit Standorten in einem versiegelten 
Umfeld (z.B. Straßenraum, Stellplatzanlagen) insbesondere auch innerhalb von Ent-
wässerungsanlagen wie Mulden sowie für Baumstandorte auf Tiefgaragen werden 
Mindestanforderungen hinsichtlich Größe und Breite der offenen Vegetationsfläche 
sowie das Substratvolumen für die Ausbildung der Baumstandorte festgesetzt. Da-
bei ist es wichtig, dass Substrate in Entwässerungs- bzw. Versickerungsmulden be-
sonders versickerungsfähig sind, damit die Funktion der Mulden nicht gemindert 
wird. 
 
Zur Sicherstellung der dauerhaften Wirksamkeit von Bäumen werden einerseits 
Pflanzqualitäten und andererseits Größen der zu pflanzenden Bäume im Endzu-
stand festgesetzt. Dabei werden als mittelkronige Bäume Baumarten bezeichnet, 
die im ausgewachsenen Zustand regelmäßig eine Höhe von ca. 10 – 15 m errei-
chen. Großkronige Bäume erreichen i.d.R. Höhen von über 15 m. Gemäß Nieder-
sächsischem Nachbarrechtsgesetz ist bei der Anpflanzung von Bäumen bis zu 15 m 
Höhe i.d.R. ein Abstand von mind. 3 m von den Nachbargrundstücken einzuhalten. 
Für Bäume mit einer Wuchshöhe von über 15 m Höhe gilt ein einzuhaltender Ab-
stand von i.d.R. mind. 8 m zum Nachbargrundstück. Für Ausnahmen von diesen 
Regelungen wird auf das Niedersächsische Nachbarrechtsgesetzverwiesen. 
 

5.6.2 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft, Zuordnung 

Als Ergebnis der Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung wurde unter Berücksichtigung der 
künftigen Festsetzungen im Geltungsbereich A des vorliegenden Bebauungsplans 
ein Ausgleichsdefizit festgestellt, welches durch Maßnahmen auf externen Aus-
gleichsflächen in Geltungsbereich B kompensiert werden kann. Artenschutzrechtli-
che Belange werden darüber hinaus durch die Maßnahmen in Geltungsbereich A 
berücksichtigt. 
 
Folgende Maßnahmen werden daher auf einem ca. 9.000 m² großen Teil des Flur-
stücks Nr. 96/3 in der Gemarkung Dibbesdorf, das bisher als Acker genutzt wird – 
Geltungsbereich B – festgesetzt:  
Es wird ein ca. 3.500 m² großes naturnahes Feldgehölz geschaffen. Durch die Ver-
wendung von vorrangig Vogelnährgehölzen kann u.a. ein Ausgleich für den im Gel-
tungsbereich A verloren gegangenen Lebensraum für Vögel geschaffen werden. 
Auf einer Fläche ca. 3.000 m² wird mesophiles Grünland hergestellt für Arten des 
Offenlandes und vor allem Insekten. Zehn Wildobstgehölze, die als Hochstamm zu 
pflanzen sind, kompensieren den Verlust von Obstgehölzen im Kleingartengebiet. 
Auch eine halbruderale Gras- und Staudenflur, die auf ca. 2.300m² zu entwickeln ist, 
bietet Insekten und darunter Bienen einen Lebensraum. 
Innerhalb der offenen Flächen werden zudem auf einer Gesamtfläche von 200m² 
Tümpel geschaffen, die zeitweilig austrocknen. 
 
Durch die geplanten Maßnahmen wird die derzeitige intensive landwirtschaftliche 
Nutzung auf der Fläche reduziert. Dadurch kommt es zu einer Vitalisierung der Bo-
denfunktionen. Die geplanten Pflanzungen, die im Zusammenhang mit den unmittel-
bar angrenzenden Kompensationsmaßnahmen zu den B-Plangebieten HA135 und 
HA136 zu sehen sind, kommt es zu einer Aufwertung des Naturhaushalts in dem 
Bereich, die geeignet ist, die im Plangebiet verbleibenden Eingriffsfolgen zu kom-
pensieren. 
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Zuordnung 
Die festgesetzten Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft sowie die festgesetzte öffentliche Grün-
fläche (mit Ausnahme der technischen Anlagen) dienen im Sinne des § 1a BauGB 
dem Ausgleich von Eingriffen in Boden, Natur und Landschaft, die aufgrund dieses 
Bebauungsplanes ermöglicht werden. Sie werden dem Geltungsbereich A im Sinne 
von § 9 Abs. 1 a und § 135 a BauGB wie folgt zugeordnet: 
 
Allgemeine Wohngebiete 35,78% 
Gewerbegebiet  15,48% 
Planstraße A (Wodanstraße) 37,08% 
Planstraßen B und C (Jütenring) 7,66% 
Planstraße D (Langobardenstraße) 3,58% 
Fläche für Anlagen der Ver- und Entsorgung  0,42% 

 
Die Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung, Wege 1-3, rufen keinen 
Defizitanteil hervor. 
 

5.7 Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes 
Zum Schutz und zur Vorbeugung vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes wurde im Rahmen des Aufstellungsverfah-
rens ein schalltechnisches Gutachten erstellt (Schalltechnisches Gutachten, AMT, 
Nr. 167863, 21.09.2023). 
 
Dazu wurden die Geräuscheinwirkungen der umliegenden Emissionsquellen auf 
den Geltungsbereich A sowie die Auswirkungen der Emissionsquellen im Geltungs-
bereich A den Geltungsbereich selbst und auf die Umgebung nach den aktuellen 
und einschlägigen Regelwerken zum Immissionsschutz erfasst und beurteilt sowie 
Empfehlungen zum Schallschutz erarbeitet.  
 
Die gutachterliche Ermittlung der Geräuschbelastung im Geltungsbereich A zeigt, 
dass zum Teil Überschreitungen der maßgeblichen Orientierungswerte der DIN 
18005 durch den Verkehrslärm zu erwarten sind. Auch die Grenze für gesunde 
Schlafverhältnisse bei gekipptem Fenster wird durch den Verkehrslärm zum Teil 
überschritten.  
 
Aufgrund des Gewerbelärms aus dem umliegenden Gewerbegebieten treten hinge-
gen keine Überschreitungen der Immissionsrichtwerte der TA Lärm auf. 
 
Die gewerblichen Nutzungen der umliegenden Gewerbegebiete und der Jugend-
platz einschließlich Rodelberg führen hingegen zu keinen Überschreitungen der Ori-
entierungswerte bzw. der Immissionsrichtwerte im Geltungsbereich A. 
 
Verkehrslärm im Plangebiet 
Da im Geltungsbereich A Überschreitungen der Orientierungswerte sowohl am Tag 
als auch in der Nacht durch den Verkehrslärm festgestellt wurden, sind Maßnahmen 
zum Schutz vor Verkehrslärm erforderlich. Dabei kommen grundsätzlich in Betracht: 
 
• Aktiver Schallschutz (Lärmschutzwände / -wälle, lärmmindernde Fahrbahnbe-

läge) 
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• Planerische Maßnahmen (Freiflächen / Mindestabstände, Grundrissgestaltung) 
• Passiver Schallschutz (ausreichende Schalldämmung von Außenbauteilen der 

Gebäude, Einbau von Lüftungseinrichtungen) 
 
Der Geltungsbereich A wird im östlichen Bereich durch die dort bestehende Gleist-
rasse des Heizkraftwerks, der geplanten Gleistrasse der sog. „Campusbahn“ und 
durch die geplante Planstraße C lärmbeeinträchtigt. Entsprechend böte sich eine 
Abschirmung an der Ostseite des Geltungsbereichs A an, um im dahinterliegenden 
Bereich diese Beeinträchtigungen zu minimieren oder ausschließen zu können. Ak-
tive Schallschutzmaßnahmen, wie z. B. Lärmschutzwände zur Abschirmung des 
Lärms auf dem Ausbreitungsweg, sind im vorliegenden Fall insbesondere aufgrund 
der geplanten Gebäudehöhen nicht zielführend. Darüber hinaus wäre eine Lärm-
schutzwand aufgrund der Entfernung des Bültenwegs nur gegenüber dem Schie-
nenverkehrslärm wirksam. Eine Lärmschutzwand von 4 m Höhe parallel zur Schie-
nenstrecke, die sich gestalterisch kaum ins Stadtbild einfügen würde, liefert im EG 
der potentiell betroffenen Gebäude Beurteilungspegel ≤ 49 dB(A) in der Nacht, die 
sich mit zunehmender Höhe auf bis zu 54 dB(A) im 3. OG erhöhen, so dass der Ori-
entierungswert für Verkehrslärm weiterhin um bis zu 9 dB(A) in der Nacht über-
schritten werden würde.  
 
Aus stadtplanerischen und gestalterischen Gründen kommen weder aktive Schall-
schutzmaßnahmen in Form von Lärmschutzwänden oder dergleichen noch größere 
Abstandsflächen in Betracht, sodass auf passive Schallschutzmaßnahmen zurück-
zugreifen ist. Bei der Grundrissgestaltung der geplanten Gebäude ist grundsätzlich 
zu empfehlen, schutzbedürftige Räume (insbesondere Schlafräume) an den lärmab-
gewandten Fassaden anzuordnen. Zur Bewältigung der dennoch auftretenden Im-
missionskonflikte kommen darüber hinaus vorrangig passive Lärmschutzmaßnah-
men in Betracht. 
 
Nach den gutachterlichen Untersuchungen wird im Plangebiet der Bereich der ge-
planten Bebauung durch den Verkehrslärm insbesondere aus östlicher Richtung 
verlärmt und führt zu Überschreitungen der Orientierungswerte sowohl am Tag als 
auch in der Nacht. Daher sind geeignete Maßnahmen zur Sicherstellung eines aus-
reichenden Lärmschutzes planungsrechtlich festzusetzen. Zur Bewältigung des Im-
missionskonfliktes stehen planerische Maßnahmen nach Möglichkeit zur Verfügung 
(z.B. Anordnung der Schlafräume zur lärmabgewandten Seite etc.). Für die verblei-
benden Überschreitungen der Orientierungswerte kommen passive Maßnahmen in 
Betracht. Aktive Schallschutzmaßnahmen sind insbesondere aufgrund der geplan-
ten Gebäudehöhe nicht zielführend umsetzbar. Zur Bewältigung des Immissions-
konfliktes kommen daher vorrangig passive Lärmschutzmaßnahmen in Betracht.  
 
Schutz von Aufenthaltsräumen 
Zur Sicherstellung gesunder Wohnverhältnisse innerhalb von Gebäuden wird als Er-
gebnis der planerischen Abwägung die Festsetzung von Lärmpegelbereichen mit 
den entsprechenden Vorgaben von Mindestschalldämmmaßen für Außenbauteile 
(passiver Schallschutz) gemäß DIN 4109 getroffen. 
 
Der Bebauungsplan setzt die zu berücksichtigenden Lärmpegelbereiche zeichne-
risch fest. Bei der Errichtung und Änderung von Gebäuden sind an den Fassaden 
von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen passive Schallschutzmaßnahmen nach 
den Bestimmungen für die im Bebauungsplan festgesetzten Lärmpegelbereiche ge-
mäß DIN DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“ durchzuführen. 
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Die Lärmpegelbereiche sind im Bebauungsplan für freie Schallausbreitung darge-
stellt. Die Bauflächen (Gewerbegebiet und Allgemeine Wohngebiete) im Plangebiet 
befinden sich demnach in den Lärmpegelbereichen II bis IV. 
 
Lärmpegelbereich II - Maßgeblicher Außenlärmpegel 56 bis 60 dB(A) 
Lärmpegelbereich III - Maßgeblicher Außenlärmpegel 61 bis 65 dB(A) 
Lärmpegelbereich IV - Maßgeblicher Außenlärmpegel 66 bis 70 dB(A) 
 
Durch die Kenntlichmachung der Lärmpegelbereiche im Bebauungsplan können 
sich Ansiedlungswillige auf die vorhandene Lärmsituation einstellen und in Anwen-
dung der DIN 4109 für eine geeignete Schalldämmung der Umfassungsbauteile in-
klusive der Fenster und deren Zusatzeinrichtungen (z. B. Lüftungseinrichtungen) 
sorgen (passive Schallschutzmaßnahme) entscheiden. Diese sind regelmäßig ge-
eignet, mit einem verträglichen baulichen und finanziellen Aufwand bei der Errich-
tung der Gebäude den notwendigen Schallschutz zu leisten und werden daher als 
hinnehmbar angesehen. 
 
Durch die heute übliche Bauweise und der im Allgemeinen einzuhaltenden Bestim-
mungen (Gebäudeenergiegesetz GEG) ergeben sich – dadurch, dass diese Anfor-
derungen mit den bestehenden baulichen Standards sicher eingehalten werden - bis 
LPB II in der Regel keine weitergehenden Auflagen an die Außenbauteile. Abhängig 
vom Fensterflächenanteil und dem Fassaden-Grundflächen-Verhältnis kann dies 
auch für LPB III zutreffen und dort den baulichen und finanziellen Aufwand für pas-
sive Schallschutzmaßnahmen wie schallgedämmte Lüftungen weiter reduzieren. Ab 
dem Lärmpegelbereich IV sind höhere bauliche Aufwendungen an den Gebäuden 
erforderlich (massivere Bauweise auch von Wänden und Dächern). 
 
Im Allgemeinen können planerische/ bauliche Schallschutzmaßnahmen bei der Er-
mittlung des erforderlichen Schalldämmmaßes berücksichtigt werden. So wirken 
Gebäude entlang der Straße in nicht nur geringem Umfang schallreduzierend auf 
die rückwertig liegende Bebauung. Ebenso können z. B. durch bauliche Maßnah-
men eine sinnvolle Raumorientierung Räume, die ständig zum Schlafen genutzt 
werden (Schlafzimmer, Kinderzimmer), oder auch Aufenthaltsräume an den von der 
maßgebenden Schallquelle abgewandten Gebäudeseite angeordnet werden. So 
kann durch die Eigenabschirmung eine deutliche Pegelminderung an diesen Fassa-
den erzielt werden. 
 
Die Ermittlung bzw. Dimensionierung der o. g. notwendigen Schallschutzmaßnah-
men ist unter Berücksichtigung von Abständen, Hindernissen im Schallausbrei-
tungsweg, baulichen Gebäudeanordnungen und der Gebäudegeometrie vorzuneh-
men und mittels geeigneter nachvollziehbarer Bauvorlagen der Genehmigungsbe-
hörde vorzulegen. Die Zulässigkeit von Ausnahmeregelungen bei Nachweis im Ein-
zelfall ermöglicht den Bauwilligen flexible Lösungen, solange der Schallschutz ge-
währleistet ist. 
 
Belüftung von Schlafräumen 
In der Nacht treten im Plangebiet anteilig Geräuschimmissionen über 45 dB(A) 
durch Verkehrslärm auf.  
 
Zur Sicherstellung eines ausreichenden Schallschutzes bei Schlafräumen werden 
daher planerische bzw. baulich-technische Maßnahmen (fensterunabhängigen Be-
lüftung von Schlafräumen) als textliche Festsetzung aufgenommen, mit denen ein 
ausreichender Schutz des Nachtschlafes auch bei teilgeöffnetem Fenster sicherge-
stellt werden kann.  
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Da in der Nacht im südlichen Teilgebiet anteilig Geräuschimmissionen über 45 
dB(A) durch Verkehrslärm auftreten, sind zur Sicherstellung eines ausreichenden 
Schallschutzes bei Schlafräumen (Kinder-, Gäste- und Schlafzimmer) im Allgemei-
nen Wohngebiet WA 1 und in den Allgemeinen Wohngebieten WA 2 entlang der 
Planstraße C, deren Fenster der Planstraße C, dem Weg 3 und dem südlich des 
Plangebiets gelegenen Blanchardplatz unmittelbar und/oder mittelbar bis zu einem 
Winkel von 90° zugewandt sind, mit einer fensterunabhängigen Belüftung auszu-
statten. Durch diese baulich-technischen Maßnahmen kann ein ausreichender 
Schutz des Nachtschlafes auch bei teilgeöffnetem Fenster sichergestellt werden. Al-
ternativ können besondere Fensterkonstruktionen, die auch im teilgeöffneten Zu-
stand einen Innenraumpegel von maximal 30 dB(A) gewährleisten, Anwendung fin-
den, wenn nicht durch andere bauliche Maßnahmen gleicher Wirkung (z. B. durch 
Laubengänge, vorgesetzte Fensterläden oder Gebäudevorsprünge) ausreichender 
Schallschutz gewährleistet wird.  
 
Schutz der Außenwohnbereiche 
Die Stadt Braunschweig strebt bei Neubauvorhaben in der Regel die Einhaltung der 
Orientierungswerte der DIN 18005 für die jeweilige Gebietsart im Bereich der Au-
ßenwohnbereiche an. Dementsprechend sollten Außenwohnbereiche nach Möglich-
keit nicht in Bereichen mit Geräuschimmissionen über 55 dB(A) liegen.  
 
In der DIN 18005 sind in Bezug auf Außenwohnbereiche allerdings keine genauen 
Regelungen getroffen, sodass eine Notwendigkeit zur Durchführung von Schall-
schutzmaßnahmen rechtlich nicht schon vorliegt, sobald der Orientierungswert der 
DIN 18005 überschritten wird. Da Außenbereiche üblicherweise einem vorüberge-
henden Aufenthalt dienen, wurde die Vermeidung schädlicher Geräuschimmissio-
nen und die Sicherstellung einer ausreichenden Sprachverständlichkeit in der 
Rechtsprechung als ausreichendes Schutzziel eingestuft. 
 
Überschreitungen der angestrebten Zielwerte sind bei freier Schallausbreitung durch 
Straßen- und Schienenverkehr in den Allgemeinen Wohngebieten auf den an die 
Planstraße C, den Weg 3 sowie den südlich des Plangebiets liegenden Blanchard-
platz angrenzenden Baugrundstücken an den diesen jeweiligen Verkehrsflächen zu-
gewandten Fassadenseiten gegeben. Dabei treten am Tag an den an den östlichen, 
der Schienentrasse zugewandten Gebäudefassaden Geräuschimmissionen bis zu 
59 dB(A) auf. Die Überschreitung des bei der Stadt Braunschweig geltenden Grenz-
wertes der Abwägung bei Schallimmissionen für Außenwohnbereiche von 55 dB(A) 
beträgt 4 dB(A).  Festgesetzt wird daher, dass in den betroffenen Bereichen Außen-
wohnbereiche nicht zulässig sind, sofern nicht ein weiterer, der Wohneinheit zuge-
höriger Außenwohnbereich an einer der Lärmquelle abgewandten Fassade, im di-
rekten Schallschatten des Gebäudes, angeordnet ist.  
 
Alternativ sind Außenwohnbereiche an den der Lärmquelle (südwestlich gelegene 
Bahntrasse) zugewandten Fassaden zulässig, wenn sie durch bauliche Schall-
schutzmaßnahmen abgeschirmt werden. m Dies kann z.B. durch (teil-)geschlossene 
Brüstungen, vorgehängte Glasfassaden, Glaselemente oder andere bauliche, 
gleichwertige Lärmschutzmaßnahmen erreicht werden. Die Abschirmung muss die 
Einhaltung des für die Tagzeit maßgeblichen, jeweils um 3 dB(A) modifizierten Ori-
entierungswertes der DIN 18005 von 58 dB(A) für Allgemeine Wohngebiete in der 
Mitte des Außenwohnbereichs in 2 m Höhe sicherstellen. Damit bleiben Balkone 
und Loggien auch auf der der lärmbelasteten Straße zugewandten Seite grundsätz-
lich möglich. 
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Der Nachweis der Einhaltung des Immissionsgrenzwertes ist im Einzelbauvorhaben 
zu erbringen. Bei Wohnungen mit mehreren Außenwohnbereichen ist es ausrei-
chend, wenn mindestens einer der Außenwohnbereiche baulich geschlossen ausge-
führt wird oder an der lärmabgewandten Gebäudeseite angeordnet ist.  
 
De facto ergeben sich im Plangebiet durch die späteren Bebauungen ausreichend 
geschützte Bereiche, insbesondere im Schallschatten von Gebäuden (Eigenabschir-
mung), so dass im Plangebiet grundsätzlich ein angemessenes Angebot an Außen-
wohnbereichen in "leisen" Bereichen (ohne Schallschutzmaßnahme) als mögliche 
Kompensation für nutzungseingeschränkte "laute" Außenwohnbereiche entstehen 
kann.  
 
Außenspielbereiche von Kindertagesstätten  
Gemäß der einschlägigen Literatur und der allgemeinen Verwaltungspraxis sind 
auch Außenbereiche für Kinder schutzbedürftige Freiflächen. Demzufolge wird im 
Stadtgebiet Braunschweigs für Außenspielbereiche von Kindertagesstätten die Ein-
haltung des Orientierungswertes von 55 dB(A) am Tag auf mindestens der Hälfte 
der Außenspielbereiche angestrebt. Dies dient unter anderem einer gesunden Spra-
chentwicklung der Kinder. Des Weiteren ist durchaus vertretbar in den restlichen 
Flächen Pegel von bis zu 60 dB(A) zuzulassen, in Bereichen sogenannter Tobe-Zo-
nen. Ein Wert von 62 dB(A) darf im Außenbereich hingegen nicht überschritten wer-
den, um eine sichere Hörbarkeit im Gefahrenfall sicherzustellen.  
 
Auf Basies freier Schallausbreitung ist mit einer Überschreitung des Beurteilungspe-
gels von 55 dB(A) in weiten Teilen des Plangebiets zu rechnen. Unter Berücksichti-
gung des Nutzungsbeispiels wird jedoch deutlich, dass eine Abschirmung durch die 
östliche Baureihe im restlichen Baugebiet für ausreichend Flächen mit Pegeln unter-
halb von 55 dB(A) sorgt. 
 
Eine entsprechende Festsetzung zum Schutz der Außenspielflächen von Kinderta-
gesstätten wird in den textlichen Festsetzungen aufgenommen.  
 
Ausnahmen 
Im gesamten Plangebiet können individuelle, meist architektonische Maßnahmen 
den Spielraum für andere, von den Festsetzungen abweichende Schallschutzlösun-
gen ermöglichen. Sollte der erforderliche Schallschutz durch andere Maßnahmen 
(z. B. vorgehängte Fassaden usw.) nachweislich erreicht werden können, kann von 
den getroffenen Festsetzungen abgewichen werden. Damit wird sichergestellt, dass 
keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf die geplante Nutzung entstehen 
können und die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewähr-
leistet sind. 
 

5.8 Soziale Infrastruktur 
Grundschule 
Auf einen Schulneubau für die Schüler des Plangebietes kann verzichtet werden, da 
Kapazitäten in der Grundschule Isoldestraße in Folge der Bebauungspläne „Tau-
benstraße“, HA 135, und „Nordanger“, HA 136, ausreichend erweitert wurden.  
 
Kindertagesstätte 
Nach Abzug der in der geplanten Seniorenwohn- und -pflegeeinrichtung vorgesehe-
nen Wohneinheiten errechnet sich auf der Grundlage von 216 Wohneinheiten im 
Geschosswohnungsbau ein Bedarf von 22 Kindergarten- und 18 Krippenplätzen. 
Dieser rechnerische Bedarf an Betreuungsplätzen kann nicht durch die vorhande-
nen Kitas in der Nordstadt vollständig gedeckt werden. 
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Die erforderlichen Kitaplätze werden im Plangebiet oder in Abstimmung mit der Ver-
waltung im näheren Umfeld des Plangebiets umgesetzt werden.  
 
Spiel- und Jugendplatz 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans „Taubenstraße“, HA 135, wurden umfang-
reiche Kinder- und Jugendspielflächen im Bereich des Nordparks sowie am Nordan-
ger festgesetzt und für die ersten beiden Bauabschnitte mittlerweile auch realisiert.  
 
Basierend auf einer standardisierten Berechnung bestehen bei voller Anrechnung 
aller vorgesehenen bis zu maximal 380 Wohneinheiten (davon ca. 164 Senioren-
wohn- und -pflegeplätze) für das Gesamtquartier ein Mindestbedarf an Kinder- und 
Jugendspielfläche von jeweils 1.140 m². Nach Abzug der bestehenden Spielflächen-
angebote im betreffenden Spielplatzbereich 16-4 ist der Bedarf an Jugendspielflä-
che gedeckt. Für Kinderspielfläche besteht ein Fehlbedarf von 733,5 m², der im di-
rekten Umfeld des Quartiers zu decken ist, da im Geltungsbereich selbst keine ge-
eigneten öffentlichen Grünflächen vorgesehen sind. Dafür werden im städtebauli-
chen Vertrag entsprechende Regelungen getroffen, auf welchen Ersatzflächen die 
erforderlichen Spielangebote geschaffen werden.  
 

5.9 Weitere technische Infrastruktur 
 
Entwässerung  
Gemäß den allgemein anerkannten Regeln der Technik und dem Standard der 
Stadt Braunschweig soll auch das Baugebiet Jütenring ebenso wie die Baugebiete 
Taubenstraße und Nordanger im Trennsystem entwässert werden. Dem zufolge 
wurde ein Konzept zur Entwässerung von Schmutz- und Regenwasser aufgestellt.  
 
Schmutzwasser 
Das auf den privaten Flächen anfallende Schmutzwasser wird über ein neu zu er-
stellendes Kanalnetz im Baugebiet an das vorhandene Kanalnetz der Stadt Braun-
schweig angebunden. Dazu sollen in den neuen, öffentlichen Erschließungsstraßen 
Freigefälle-Sammelkanäle verlegt werden, die das häusliche Schmutzwasser auf-
nehmen und in das vorgelagerte Netz abführen. 
 
Regenwasser  
Das Konzept für die Regenentwässerung sieht vor, das auf privaten und öffentlichen 
Flächen anfallende Niederschlagswasser möglichst dezentral im Baugebiet zu versi-
ckern. Dabei soll grundsätzlich eine Trennung des auf privaten Flächen anfallenden 
Niederschlagswassers und des auf öffentlichen Flächen anfallenden Niederschlags-
wassers erfolgen. Es ist kein Anschluss an die öffentliche Regenwasserkanalisation 
im Umfeld des Erschließungsgebietes vorgesehen; ausgenommen davon ist eine 
gedrosselte Entwässerung des auf der Planstraße D anfallenden Niederschlagswas-
sers in das geplante Kanalsystem der auszubauenden Wodanstraße.  
 
Die Rückführung des Niederschlagswassers in den natürlichen Wasserkreislauf 
möglichst nahe am Ort des Anfalls ist ein ökologisch, wasserwirtschaftlich und tech-
nisch sinnvolles Ziel. Die hydrogeologischen Voraussetzungen für eine dezentrale 
Versickerung sind gegeben, daher können negative Auswirkungen auf Boden und 
Grundwasser ausgeschlossen werden. Im Vorfeld der Planungen für das Entwässe-
rungskonzept wurden Baugrunduntersuchungen auf dem Planungsareal zur Fest-
stellung der hydrogeologischen Randbedingungen und gegebenenfalls vorhandener 
Schadstoffbelastungen des anstehenden Bodens durchgeführt. Als Ergebnis wird 
die planmäßige Versickerung von Niederschlagswasser als grundsätzlich möglich 
bewertet. 
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Auf den privaten Flächen ist die Herstellung von Mulden- und/ oder Rigolenversicke-
rungsanlagen vorgesehen. Durch die Anlage von Gründächern können das erforder-
liche Volumen einer Versickerungsanlage sowie der Aufwand für gegebenenfalls er-
forderliche Vorbehandlungsanlagen verringert werden. Die Entwässerung der öffent-
lichen versiegelten Flächen sollte vorzugsweise über Muldenversickerungsanlagen 
erfolgen. Muldenversickerungsanlagen sind innerhalb der im zentralen Baublock 
festgesetzten öffentlichen Grünfläche, innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen 
mit der entsprechenden Flächensignatur (Anlagen für die Versickerung von Nieder-
schlagswasser) sowie außerhalb des Geltungsbereichs innerhalb der Fläche des 
südlich direkt an den Geltungsbereich A angrenzenden Blanchardplatzes vorgese-
hen.  
 
Es ist zwingend erforderlich, vor der Planung von Versickerungsanlagen Untersu-
chungen zur Erkundung der hydrogeologischen Gegebenheiten und zur Schadstoff-
belastung des Untergrundes vornehmen zu lassen. Nur so lassen sich exakte Aus-
sagen zur Planung und Bemessung einer Versickerungsanlage und zu gegebenen-
falls erforderlichen Maßnahmen bei schadstoffbelasteten Böden machen. In den Be-
reichen, in denen Niederschlagswasserversickerung erfolgen soll, ist der belastete 
Boden (Auffüllungsbereich) vollständig auszutauschen bzw. zu beseitigen. Die Pla-
nungen für die Anlagen zur Niederschlagsversickerung müssen der Unteren Was-
serbehörde zur Genehmigung vorgelegt werden. Bei Versickerungen im Bereich des 
Wassereinzugsbereiches sind Einträge von Schwermetallen zu vermeiden. Metalli-
sche Dacheindeckungen sind somit unzulässig.  
 
Die Haupt-Ver- und Entsorgungsleitungen des Gebietes werden im Bereich der öf-
fentlichen Straßenverkehrsflächen und der öffentlichen Grünflächen vorgesehen. 
Neben der Versorgung mit Elektrizität, Telekommunikation und Frischwasser soll 
eine Versorgung mit Fernwärme realisiert werden. Diese bietet sich aufgrund der 
Lage nahe des HKW Mitte und der hohen Bebauungsdichte an. Die erforderlichen 
Kapazitäten wurden bereits im Zuge der Planungen zu den ersten beiden Bauab-
schnitten mit vorgesehen.  
 
Wertstoffbehälter 
Sowohl in der Mitgaustraße als auch im südlichen Bereich der Lichtwerkallee sind 
im Zuge der ersten beiden Bauabschnitte bereits Standorte für Wertstoffbehälter 
vorgesehen. Im dritten Bauabschnitt ist ein weiterer Standort im südöstlichen Be-
reich der Planstraße D gegenüber der Einmündung des Gotenwegs vorgesehen. 
Damit liegt dieser zentral im Zufahrtsbereich des Gebiets und ist damit für sämtliche 
Bewohnende gut erreichbar. Um Störungen der angrenzenden Wohnnutzungen zu 
vermeiden, sollte ein Unterflursystem Anwendung finden.  
 
Löschwasserversorgung 
Die notwendige Löschwassermenge beträgt für das Planungsgebiet 96 m³/h für ei-
nen Zeitraum von 2 Stunden. Die Abstände zwischen den Hydranten richten sich 
nach DVGW-Arbeitsblatt W 331. 
 

5.10 Solarpflicht  
Eine Pflicht zum Einbau von Photovoltaikanlagen für die Stromerzeugung auf Dä-
chern ist bereits in § 32a Niedersächsische Bauordnung (NBauO) verankert. Die Än-
derung trat am 6. Juli 2022 in Kraft. Gefordert wird in der NBauO, dass bei der Er-
richtung von Wohngebäuden und Gebäuden mit einer Dachfläche ≥ 50 m²mindes-
tens 50 % der Dachflächen mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden. Im Einzel-
fall kann von dieser Pflicht abgewichen werden. Die Pflicht gilt als erfüllt, wenn eine 
Solarthermie in der gleichen Größenordnung installiert wurde. 
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Die Pflicht für die Stromerzeugung wird durch die NBauO jedoch zunächst schritt-
weise eingeführt und gilt für Baumaßnahmen mit Bauantrag, Antrag auf bauaufsicht-
liche Zustimmung bzw. Mitteilung für genehmigungsfreie Vorhaben 
 

• ab 01.01.2023 bei Gewerbeimmobilien, 
• ab 01.01.2023 bei offenen Parkplätzen oder Parkdecks mit > 50 Kfz-Stell-

plätzen über geeigneter Einstellplatzfläche, 
• ab 01.01.2025 bei Wohngebäuden – ab 01.01.2023 ist die Tragkonstruktion 

des Gebäudes so zu bemessen, dass auf allen Dachflächen Photovoltaikan-
lagen errichtet werden können, 

• ab 01.01.2024 bei sonstigen Gebäuden. 
 
Die in den Textlichen Festsetzungen getroffenen Regelungen sollen vor dem Hinter-
grund der städtebaulichen Ziele insofern sicherstellten, dass die Solarpflicht im 
Plangebiet bereits vor Eintritt der im der NBauO genannten Fristen gilt. Die Festset-
zung gem. §9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB ist dabei als Mindestanforderung zu verstehen. 
Darüberhinausgehenden Forderungen, die sich aus dem Bauordnungsrecht oder 
anderen öffentlich-rechtlichen Vorgaben ergeben können (z. B. Gebäudeenergiege-
setz) bleiben davon unberührt. 
 
Die Solarfestsetzung dient der Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Ent-
wicklung und dem Klimaschutz und erfüllt die städtebaulichen Aufgaben der Nut-
zung erneuerbarer Energien sowie den Zielen des vom Rat beschlossenen Klima-
schutzkonzepts. 
 

5.11 Örtliche Bauvorschriften 
 

5.11.1 Geltungsbereich und Anlass 
Ziel der städtebaulichen Planung ist ein für seine Bewohnenden lebenswertes und 
attraktives Stadtquartier. Dies setzt eine ansprechende Gestaltung und ein harmoni-
sches Stadtbild voraus. Dabei wird das Stadtbild u. a. durch die Dachformen und die 
Fassaden, aber auch durch die Nebenanlagen und Einfriedungen bestimmt. Die ört-
liche Bauvorschrift gilt für das gesamte Planungsgebiet. Durch ausgewogene gestal-
terische Vorschriften kann die Attraktivität der im Geltungsbereich befindlichen 
Wohngebiete erheblich gesteigert werden. 
 
Um die städtebaulichen Festsetzungen zu optimieren, werden die örtlichen Bauvor-
schriften durch ein eigens für dieses Stadtquartier angefertigtes Gestaltungshand-
buch ergänzt. In Ergänzung zum Gestaltungshandbuch wurde ein Farbmasterplan 
ausgearbeitet. Gestaltungshandbuch und Farbmasterplan sind nicht Teil des Bebau-
ungsplanes. Beides wurde im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplanes „Tauben-
straße“, HA 135, entwickelt und gilt neben dem Bebauungsplan „Nordanger“, HA 
136, auch für das vorliegende Plangebiet „Jütenring“, HA 137. 
 

5.11.2 Dächer 
Ein herausragendes Gestaltungselement des Baugebietes ist die Dachlandschaft. 
Sie prägt das Gesamtbild des Quartiers maßgeblich. Auch die Straßen- und Frei-
räume innerhalb der Siedlung werden durch das Aussehen von Farbe, Form und 
Volumen der einzelnen Dächer stark beeinflusst. 
 
In den allgemeinen Wohngebieten sind nur Flachdächer mit einer Neigung bis 
max. 6° zulässig. Auch sind überdachte Nebenanlagen nur als Flachdächer mit ei-
ner Neigung bis max. 6° zulässig. Nebengebäude und -anlagen sollen auf diese 
Weise optisch in den Hintergrund treten. Mit dieser Festsetzung entsteht eine ruhige 
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und zeitgemäße Dachlandschaft. Darüber hinaus sind flache oder flach geneigte 
Dächer eine Voraussetzung für die festgesetzte Dachbegrünung bzw. Retentionsdä-
cher, der im Rahmen des Entwässerungskonzepts eine wichtige Komponente im 
Zusammenspiel von Retention, Drosselung und Verdunstung von Niederschlags-
wasser zukommt.  
 
Photovoltaik-und Solarthermieanlagen sind allgemein zulässig. Damit ist ein Beitrag 
zu einer zeitgemäßen und ökologisch sinnvollen Energieversorgung möglich. Die 
Kombination von Photovoltaik und Begrünung führt zu einer geringen PV-Modultem-
peratur an besonders heißen, ertragreichen Tagen und erhöht den Wirkungsgrad 
der Module, so dass eine Begrünung grundsätzlich mit schräg oder senkrecht auf-
gestellten Solarmodulen vereinbar ist.  
 

5.11.3 Fassaden 
In den allgemeinen Wohngebieten sind die Fassaden analog zu den beiden vorher-
gehenden Bauabschnitten optisch zu gliedern, um eine abwechslungsreiche Fassa-
denabwicklung zum öffentlichen Raum hin zu erhalten. Dies soll in den allgemeinen 
Wohngebieten mindestens alle 30 m durch einen Material- bzw. Farbwechsel in 
Kombination mit einem Versatz der Trauflinie oder durch Vor- oder Rücksprünge in 
der Fassade erreicht werden. In begründeten Einzelfällen kann die Gliederung der 
Fassaden ausnahmsweise auch mit anderen architektonischen Mitteln erfolgen.  
 
In den allgemeinen Wohngebieten sind Fenster, die von öffentlichen Flächen aus 
sichtbar sind, in stehenden Formaten auszuführen. Auf diese Weise soll ein über 
alle verschiedenen Architekturen hinweg einheitliches Straßenbild mit einer im We-
sentlichen vertikalen Gliederung erreicht werden. In begründeten Einzelfällen kön-
nen auch hier Ausnahmen von dieser Vorschrift zugelassen werden, wenn eine sol-
che Gliederung auf andere Art und Weise ausgeführt wird.  
 
Das gesamte Quartier soll hinsichtlich der Gebäudematerialität einen durchgängi-
gen Duktus erhalten. In den allgemeinen Wohngebieten und im Mischgebiet sind als 
dominierendes Material Putzfassaden in unterschiedlicher Farbigkeit gemäß dem 
Farbmasterplan vorgesehen, die durch anderweitige Materialien (Sekundärmateria-
lien) in einem gewissen Umfang in Abhängigkeit von der hochbaulichen Ausprägung 
akzentuiert werden sollen. Ausnahmsweise können Klinkerfassaden auch in einem 
größeren Umfang zugelassen werden, sofern sie sich hinsichtlich ihrer Farbigkeit in 
den Farbmasterplan einordnen. Klinker ist ein das bestehende Nördliche Ringgebiet 
prägendes und zugleich baulich hochwertiges Fassadenmaterial, das grundsätzlich 
zulässig bleiben soll. Die möglichen Farbbereiche werden anhand der NCS-Codes 
(Natural Colour System) definiert.  
 
Materialien/ Farbigkeit 
 
Materialität und Farbgebung der Fassaden bestimmen das individuelle Erschei-
nungsbild eines Gebäudes und prägen darüber hinaus maßgeblich den Charakter 
des Wohngebietes. Da die Außenwandflächen überwiegend als Putzfassaden aus-
gebildet werden sollen, kommt der Farbgebung eine besondere Bedeutung zu. Ziel 
ist es, einerseits ein vielfältiges, abwechslungsreiches und lebendiges Quartier zu 
entwickeln, andererseits ist ein zu wildes Durcheinander verschiedener Farben und 
Intensitäten zu vermeiden. Darüber hinaus kommt der Farbgebung auch die Auf-
gabe zu, die einzelnen Hauseinheiten durch unterschiedliche Farbigkeiten ablesbar 
zu machen.   
 
Aus diesen Beweggründen heraus wurde speziell für dieses Baugebiet ein Farb-
masterplan erarbeitet, der im Ergebnis nun einen gewissen Farbkanon aus 16 ver-
schiedenen Farbtönen vorgibt. Die ausgewählten Farben orientieren sich an den im 
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gründerzeitlichen Nördlichen und Östlichen Ringgebiet vorgefundenen Farbspek-
tren. Um die Farbtöne spezifizieren zu können, wurde auf das Farbspektrum NCS 
(„NCS Natural Colour System“, NCS Colour AB, Stockholm Sweden 2004) zurück-
gegriffen, das die Farben nach dem Mischungsverhältnis der bunten Farben Gelb, 
Rot, Blau und Grün sowie der unbunten Farben Weiß und Schwarz ordnet. Bei dem 
Farbspektrum NCS handelt es sich um ein herstellerunabhängiges Farbsystem, das 
sowohl die Farbzusammensetzung als auch den Helligkeitsgrad der Farben eindeu-
tig und nachvollziehbar bestimmt.  
 
Im Ergebnis setzt sich der vorgesehene Farbkanon aus folgenden Einzelfarben für 
die Außenwandflächen zusammen (siehe letzte Seite):  
 

1 NCS S 1000-N 2 NCS S 2000-N 

3 NCS S 2010-G50Y 4 NCS S 2050-Y60R 

5 NCS S 3010-Y30R 6 NCS S 1510-Y50R 

7 NCS S 1015-Y20R 8 NCS S 1005-G60Y 

9 NCS S 0804-B50G 10 NCS S 2050-Y40R 

11 NCS S 1015-Y40R 12 NCS S 4010-Y70R 

13 NCS S 2020-G80Y 14 NCS S 2030- Y60R 

15 NCS S 4000-N 16 NCS S 1510-G90Y 

Die Nebengebäude sind in Material und Farbe den Hauptgebäuden anzupassen, 
um optische Spannungen zu vermeiden. Sie unterliegen ebenfalls den Regelungen 
des Farbmasterplans. Aneinandergrenzende Gebäudeabschnitte sollten in der Farb-
wahl aufeinander abgestimmt werden. Sekundärmaterialien und Sekundärfarben 
sind nicht verbindlich geregelt, sondern können im Einzelfall unter Berücksichtigung 
der Fassadenfarbe individuell aus dem Farbkanon des Farbmasterplans bestimmt 
werden. Auf eine ausreichende Kontrastwirkung ist dabei zu achten.  
 
Loggien und Balkone 
 
Um eine klare Ablesbarkeit der Baukörper und eine einheitliche Erscheinungsform 
zu gewährleisten, sollen zum öffentlichen Raum hin Freisitze nur als eingeschnit-
tene Loggien zulässig sein. Diese können bis zu 0,5 m vor die Gebäudekante vor-
springen. Die Aufenthaltsqualität auf den Loggien soll durch diese Maßnahme er-
höht werden, ohne die Gebäudekubatur aufzuweichen. Den Baukörpern vorgestellte 
Balkone führen zu einem uneinheitlichen Straßenbild, sie sollen daher nur zum von 
öffentlichen Straßen- und Grünflächen abgewandten Raum nicht ausgeschlossen 
werden.  
 

5.11.4 Werbeanlagen 
 
Da auch Werbeanlagen erheblichen Einfluss auf die Qualität des Stadtbildes des 
Quartiers ausüben, werden Art und Umfang im Rahmen der örtlichen Bauvorschrift 
begrenzt. Ziel ist es, Werbeanlagen harmonisch in das Stadtbild und die Gebäude-
architektur zu integrieren.   
 
In den Allgemeinen Wohngebieten sind Werbeanlagen grundsätzlich nur an der 
Stätte der Leistung und innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 
Zudem sind Werbeanlagen nur an den Fassaden im Bereich der Erdgeschosszonen 
zulässig. Die Fernwirkung der Werbeanlagen soll auf diese Weise eingeschränkt 
werden. Die Werbeanlage darf dabei eine Länge von 2/3 der zugehörigen Nutzungs-
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einheit und eine Höhe von 0,6 m nicht überschreiten. Einerseits soll öffentlich zu-
gänglichen Nutzungseinheiten die Möglichkeit einer angemessenen Außendarstel-
lung gegeben werden, andererseits steht insgesamt der Wohncharakter des Quar-
tiers im Vordergrund. Eine zu große Dominanz oder Störwirkung auf die nähere Um-
gebung soll vermieden werden. Aus demselben Grund sind auch Anlagen mit sich 
turnusmäßig verändernder Werbedarstellung, wie z. B. LED-Bildschirme, Rollbän-
der, Filmwände oder CityLightBoards, blinkende Werbeanlagen, Wechsellicht, Lauf-
lichtbänder, Skybeamer und akustische Werbeanlagen, generell ausgeschlossen. 
Von ihnen ist zu erwarten, dass nachteilige Auswirkungen auf das Wohnumfeld aus-
gehen.  
 
In dem Gewerbegebiet sind Werbeanlagen nur innerhalb der überbaubaren Grund-
stücksfläche zulässig. Grundsätzlich ist Werbung zur Erleichterung der Orientierung 
und für eine entsprechende Darstellung der örtlichen Einrichtungen und Betriebe 
nach Außen sinnvoll und notwendig. Den unterschiedlichen Nutzungen, die sich im 
Quartier ansiedeln können und soll daher die Möglichkeit einer angemessenen Au-
ßendarstellung gegeben werden. Da jedoch Werbeanlagen erheblichen Einfluss auf 
die Qualität des Stadtbildes des Quartiers ausüben, werden Art und Umfang im 
Rahmen der örtlichen Bauvorschrift begrenzt. Aufgrund des insgesamt im Vorder-
grund stehenden Wohncharakters des Quartiers sollen eine zu große Dominanz o-
der Störwirkung auf die nähere Umgebung vermieden werden.  
 
Werbeanlagen sollen daher grundsätzlich nur zur Eigenwerbung und nur innerhalb 
der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig sein. Zur besseren Auffindbarkeit 
sind im Gewerbegebiet an Grundstückszufahrten auch außerhalb der überbaubaren 
Flächen Hinweisschilder auf ansässige Betriebe zulässig. Werden über eine Zufahrt 
mehrere Betriebe oder Einrichtungen erschlossen, sollen die Hinweise auf die ein-
zelnen Betriebe jedoch in einer Sammelanlage zusammengefasst werden. Diese 
Festsetzungen berücksichtigt das Bedürfnis der Firmen, auffindbar zu sein und sich 
in geeigneter Weise darzustellen, verhindert jedoch, dass hierüber hinausgehende 
Werbeanlagen den Charakter einer eigenständigen Hauptnutzung erhalten. 
 
Durch die nach unterschiedlichen Werbeanlagen differenzierten Höhenbeschrän-
kungen wird die Werbewirksamkeit der Anlagen gesichert, ohne durch zu große Do-
minanz Störwirkungen auf die Umgebung zu entwickeln. Insbesondere von Anlagen 
mit sich turnusmäßig verändernder Werbedarstellung, wie z.B. LED-Bildschirme, 
Rollbänder, Filmwände oder CityLight-Boards, blinkende Werbeanlagen, Wechsel-
licht, Lauflichtbänder, Skybeamer und akustische Werbeanlagen, sind jedoch nach-
teilige Auswirkungen auf das Wohnumfeld zu erwarten. Sie werden daher generell 
ausgeschlossen. 
 

5.11.5 Sicht- und Windschutzanlagen 
Da Sicht- und Windschutzanlagen die soziale Kontrolle im Quartier erheblich beein-
trächtigen können, sind sie nicht als Einfriedungen, sondern lediglich innerhalb der 
Baugrenzen zulässig. 
 

5.11.6 Einfriedungen 
Im Sinne eines einheitlichen und offenen Charakters des Wohngebietes werden Art 
und Höhe der Einfriedungen im Bebauungsplan geregelt. Einfriedungen von Privat-
grundstücken entlang der Grenzen zum öffentlich genutzten Raum haben auf die 
Qualität von Straßen, Wegen und Plätzen, öffentlichen Grünanlagen und auf den 
Charakter des Wohngebietes insgesamt großen Einfluss. Die festgesetzte Art und 
Höhe der Einfriedungen beschränkt sich daher auf die Grenze zu öffentlich genutz-
ten Räumen. Ansonsten werden zwischen privaten Grundstücken bewusst keine 
Festsetzungen getroffen.  
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Da die privaten Vorgartenzonen optisch mit den öffentlichen Verkehrs- und Grünflä-
chen als Einheit wahrgenommen werden, soll die Einfriedung in den allgemeinen 
Wohngebieten auf eine Schnitthecke mit einer maximalen Höhe von 0,8 m be-
schränkt werden, sofern eine Einfriedung gewünscht ist. Die offene Sicht in Verbin-
dung mit einer gewissen sozialen Kontrolle des öffentlichen Raumes bleibt so ge-
währleistet. Zugelassen werden in den Wohngebieten daher ausschließlich Hecken 
aus Laubgehölzen. Sie sollen sich harmonisch in den Vorgarten einfügen. Die 
Länge dieser Beschränkung ergibt sich aus den individuellen Erfordernissen der 
Grundstücke vor Ort. Alternativ sind Mauern bis zu einer Höhe von 0,5 m zulässig, 
um den Grenzbereich zwischen öffentlichem und privatem Raum zu definieren. 
Auch hier soll eine gewisse soziale Kontrolle nicht durch höhere Einfriedungen ver-
hindert werden.  
 

5.11.7 Müll- und Wertstoffbehälter, Trafostationen 
Zur Sicherstellung der Wertstoffentsorgung ist im Geltungsbereich A im südöstlichen 
Bereich der Planstraße D eine Wertstoffcontainerstation vorgesehen: Diese deckt 
den aus dem geplanten Neubaugebiet entstehenden Bedarf und ergänzt die Ange-
bote der ersten beiden Bauabschnitte.  
 
Für eine erforderliche Trafostation wird eine Fläche für Versorgungsanlagen südöst-
lich an die Planstraße D angrenzend vorgesehen.  
 

5.11.8 Stellplätze, Fahrradabstellanlagen 
Das Fahrrad wird als Alternative zum Auto beliebter. Immer mehr Menschen nutzen 
für ihre täglichen Fahrten innerhalb der Stadt das Rad. Sie tragen damit auch zu-
gleich zu einer Verringerung der Schadstoffbelastung durch Kraftfahrzeuge bei. 
Diese positive Entwicklung führt zu einem Bedarf an leicht und verkehrssicher er-
reichbaren sowie gut zugänglichen Fahrradstellplätzen. Abstellplätze auf öffentli-
chem Verkehrsgrund können jedoch nur einen Teil des Bedarfs decken.  
 
Die Festsetzungen sollen dazu dienen, dass auch auf den privaten Baugrundstü-
cken eine ausreichende Anzahl von Fahrradabstellplätzen sowohl für die ständigen 
Bewohner als auch für Besucher bereitsteht. Die nachzuweisende Anzahl der Ab-
stellplätze ergibt sich je nach Nutzung aus dem erwartenden Zu- und Abfahrtsver-
kehr mit Fahrrädern. Ist für einen konkreten Fall keine entsprechende Nutzung in 
den textlichen Festsetzungen aufgeführt, wird der Bedarf in Anlehnung an vergleich-
bare Nutzungen ermittelt. Neben Zugänglichkeit ist das Angebot von ausreichenden 
Flächen für Fahrräder mit größeren Maßen (z. B. Lastenräder) nachzuweisen. Die 
Festsetzung lässt auch Spielräume zu, wenn für ein Vorhaben weniger oder mehr 
Fahrradabstellplätze erforderlich sind. Dies muss allerdings nachvollziehbar begrün-
det werden. Die Begründung muss sich auf die besondere Eigenart der Nutzung be-
ziehen, ein beabsichtigtes Verhalten („wir fahren alle mit dem Auto") reicht nicht 
aus. 
 
Die Festsetzungen legen außerdem fest, welche Mindestanforderungen erfüllt wer-
den müssen. So sollte jeder einzelne Abstellplatz von der öffentlichen Verkehrsflä-
che aus ebenerdig oder über geeignete Rampen leicht erreichbar und direkt zu-
gänglich ist. Insbesondere im Freien soll es dabei auch möglich sein, die Fahrrad-
rahmen an Bügeln anzuschließen. Dazu können u. a. Fahrrad-Ordnungssysteme 
dienen.  
 
Während Fahrradabstellanlagen für ständige Nutzer über einen Wetterschutz verfü-
gen sollten, ist es für Besucherstellplätzte erforderlich, dass sie leicht auffindbar und 
daher in der Nähe der Eingangsbereiche untergebracht werden. 
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Die Festsetzungen konkretisieren und ergänzen die Regelung in der NBauO und 
sollen sicherstellen, dass auch auf den privaten Baugrundstücken ein attraktives An-
gebot an Fahrradstellplätzen geschaffen wird. Bereits mit dem Bauantrag ist daher 
darzustellen, wie die notwendige Zahl an Fahrrädern in die Gesamtplanung einge-
bunden wird. Damit wird nicht zuletzt dem steigenden Bedarf an Fahrrädern Rech-
nung getragen und der positive Trend hin zum Rad im Sinne der Mobilitätswende 
unterstützt. 

 
 
6 Gesamtabwägung 

Im Sinne der gesamtstädtischen Entwicklung Braunschweigs wird der Schaffung 
von Wohnraum eine hohe Priorität eingeräumt. Mit den Planungen zum Baugebiet 
„Jütenring“ wird aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach zentral gelegenem 
und gleichzeitig bezahlbarem Wohnraum ein angemessenes Angebot geschaffen, 
das der für Braunschweig nachteiligen Stadt-Umlandwanderung entgegenwirkt und 
die Stadt als Ganzes in ihren vielfältigen Funktionen stärkt. Das Baugebiet „Jüten-
ring“ setzt in städtebaulich sinnvoller Art und Weise die bereits realisiert oder in der 
Umsetzung befindlichen Baugebiete „Taubenstraße“ und „Nordanger“ nach Süd-Os-
ten hin fort. 
 
Insbesondere durch die Nähe zur Innenstadt, die leistungsfähige Erschließung und 
die gute Anbindung an das Fuß- und Radwegenetz kann eine nachhaltige Siche-
rung der vorhandenen Infrastruktur- und Versorgungsangebote des näheren Umfel-
des und der Stadt erreicht werden. Darüber hinaus wird durch die vorliegende Pla-
nung den Wohnbedürfnissen einer wachsenden Bevölkerung sowie den allgemei-
nen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse Rechnung getragen. 
Die städtebauliche Nachverdichtung zentral gelegener Standorte bei gleichzeitiger 
Berücksichtigung der Naherholung dienender Freiflächen verzeichnet somit vielfäl-
tige Vorteile gegenüber der Ausweisung von Neubaugebieten an den Stadträndern. 
Durch die Schaffung einer angemessenen Nutzungsmischung innerhalb des Quar-
tiers und einer guten Einbindung in die vorhandenen Strukturen der Nordstadt ent-
steht ein vitaler Stadtbaustein, von dem zu erwarten ist, dass er über die Plangren-
zen hinaus positive Impulse auf die umliegende Nordstadt ausstrahlt.  
 
Aus diesen Gründen ist die vorgesehene Entwicklung des Wohnquartiers „Jüten-
ring“ mit einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung vereinbar. Anforderungen 
an den Umweltschutz, soziale und wirtschaftliche Anforderungen sowie eine dem 
Wohl der Allgemeinheit dienende Bodennutzung werden durch die vorliegende Pla-
nung erfüllt.  

 
 
7 Zusammenstellung wesentlicher Daten 

7.1 Geltungsbereich A 

Allgemeine Wohngebiete WA 1, WA 2 und WA 3 ca. 1,58 ha 
Gewerbegebiet GE ca. 0,39 ha 
Öffentliche Grünflächen  ca. 0,06 ha 
Öffentliche Verkehrsflächen   
(einschl. öffentliche Verkehrsflächen besonderer Zweck-
bestimmung) 

ca. 1,40 ha 

Flächen für Anlagen der Ver- und Entsorgung ca. 0,01 ha 
Geltungsbereich A gesamt  ca. 3,44 ha 
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7.2 Geltungsbereich B 

Geltungsbereich B (Dibbesdorf) ca. 0,90 ha 
 
 
8 Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes 

8.1 Maßnahmen 
 
Als Voraussetzung für die Realisierung des Baugebietes ist im Wesentlichen die 
Schaffung der technischen Erschließungsmaßnahmen (Straßenbau sowie Ver- und 
Entsorgung) zu nennen. Des Weiteren erfolgt die Herrichtung der öffentlichen Grün-
fläche sowie die Durchführung der Ausgleichsmaßnahmen. Diese sind entspre-
chend den jeweiligen textlichen Festsetzungen zeitlich an die Erschließungsarbeiten 
gekoppelt. Die Nibelungen Wohnbau GmbH tritt als Erschließungsträgerin innerhalb 
des vom Geltungsbereich A abweichenden Erschließungsgebiets auf.  
 

8.2 Kosten und Finanzierung 
 

8.2.1 Städtebaulicher Vertrag 
Es ist beabsichtigt, einen Erschließungs- und Folgekostenvertrag mit der Nibelun-
gen Wohnbau GmbH abzuschließen. In diesem soll die Übernahme der Kosten für 
die Erschließung des Baugebietes geregelt werden. Die Übernahme von Folgekos-
ten muss i. S. v. § 11 BauGB angemessen sein und in einem unmittelbaren zeitli-
chen und sachlichen Zusammenhang zur Erschließung des Baugebietes stehen. 
 
Im Wesentlichen umfasst dies Maßnahmen zum Bau von Straßen, Ver- und Entsor-
gungsleitungen und Kinderspielflächen, Anlagen von Grünflächen und Maßnahmen 
von Ausgleich und Ersatz. Maßnahmen für die soziale Infrastruktur, wie der soziale 
Wohnungsbau und Wohnungen für das mittlere Preissegment i. S. d. Baulandmo-
dells, werden ebenfalls gesichert. 
 
Davon ausgenommen sind die Kosten für die Deckung des überörtlichen Bedarfs, 
wie Anteile an den Grünflächen, die die Stadt zu tragen hat.  
 

8.2.2 Grunderwerb 
Für den Ausbau der Wodanstraße im nördlichen Teilbereich des Geltungsbe-
reichs A sind rund 2.000 m² Grundstücksfläche anzukaufen, sodass hier entspre-
chende Grunderwerbskosten anfallen werden.  
 
Für die Erschließung des südlichen Teilbereichs im Geltungsbereich A entstehen 
der Stadt keine Kosten für den Grunderwerb. Die privaten Flurstücke werden (sofern 
nicht bereits im Eigentum) durch die Erschließungsträgerin erworben oder entspre-
chend dem städtebaulichen Entwurf getauscht. 
 

8.2.3 Straßenbau 
Neben der inneren Erschließung des Wohnquartiers des dritten Bauabschnitts, die 
durch Abgrenzung eines vom Geltungsbereich A abweichenden Erschließungsge-
biets definiert wird, schafft der Bebauungsplan die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für den Ausbau der Wodanstraße sowie des zu signalisierenden Knoten-
punkts am Bienroder Weg.  
 
Beim Ausbau der Wodanstraße handelt es sich rechtlich um die erstmalige Erschlie-
ßung. Der Ausbau erfolgt als erschließungsbeitragspflichtige Maßnahme durch die 
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Stadt. Der städtische Eigenanteil in Höhe von 10 % der Erschließungskosten beträgt 
geschätzt ca. 44.000,00 €. Die Mittel werden von dem zuständigen Fachbereich 
rechtzeitig zur Aufnahme in den Haushaltsplan bzw. das Investitionsprogramm an-
gemeldet. 
 

8.2.4 Öffentliche Grünflächen 
Im Rahmen der Erschließung des Baugebiets „Jütenring“ soll die Möglichkeit einer 
weiteren Querung der Gleisanlagen im Bereich zwischen Nordanger/Luftschifferweg 
und Bültenweg geprüft werden. Zu diesem Zweck sind weitere Abstimmungen mit 
der Betreiberin der Bahn (Hafenbetriebsgesellschaft) sowie der zuständigen Auf-
sichtsbehörde erforderlich. Eine Herstellung und Finanzierung durch die Erschlie-
ßungsträgerin wird nicht im Rahmen des städtebaulichen Vertrages geregelt. 
 

8.2.5 Ausgleichsmaßnahmen 
Die Kosten der auf das Gewerbegebiet entfallenden Ausgleichsmaßnahmen (lt. Zu-
ordnungsfestsetzung ca. 0,39 ha) sind von der Stadt zu tragen und über Kostener-
stattungsbeträge mit den jeweils Kostenpflichtigen abzurechnen. Dies gilt ebenso für 
die auf den Ausbau der Wodanstraße entfallenden Kosten für die dafür erforderli-
chen Ausgleichsmaßnahmen.  
 

8.2.6 Entwässerung 
Die Anlagen für die öffentliche Schmutzwasserentsorgung sind durch die Stadtent-
wässerung Braunschweig GmbH herzustellen und über Gebühren zu refinanzieren. 
Die Kosten für die in der Planstraße D herzustellenden Anlagen für die öffentliche 
Regenwasserentsorgung sind zunächst durch die SE|BS zu tragen und von der Er-
schließungsträgerin zu erstatten.  

 
 
9 Bodenordnende und sonstige Maßnahmen, für die der Bebauungsplan  

die Grundlage bilden soll 

 
Die Erschließungsträgerin hat den Zugriff auf alle für die Herstellung der Erschlie-
ßungsanlagen innerhalb des Erschließungsgebietes des städtebaulichen Vertrages 
erforderlichen Flächen. Die Wodanstraße wird außerhalb des Erschließungsgebie-
tes liegen. Die Eigentumsverhältnisse und Verfügungsbefugnisse bezüglich der Wo-
danstraße sind deshalb außerhalb des städtebaulichen Vertrages im Zuge der Um-
setzung der Straßenbaumaßnahme durch die Stadt zu klären.  
 
Die Flächen für die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie die CEF-Maßnahmen 
im Geltungsbereich B befinden sich im Eigentum der Stadt Braunschweig. 
 
Die öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen sowie die Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft werden 
grundsätzlich nach Fertigstellung unentgeltlich und kosten- und lastenfrei an die 
Stadt Braunschweig übertragen, soweit sie sich nicht bereits im Eigentum der Stadt 
befinden. Für die zukünftig öffentlichen Flächen, die sich bereits im Eigentum der 
Stadt befinden, wird gemäß dem abzuschließenden städtebaulichen Vertrag eine 
Erstattung der jeweiligen Verkehrswerte durch die NiWo erfolgen. Die zukünftig pri-
vaten Flächen, die sich im Eigentum der Stadt befinden, sollen mit einem gesonder-
ten Grundstückskaufvertrag von der Stadt an die NiWo verkauft werden. 

 
Bodenordnende Maßnahmen nach §§ 45 ff BauGB sind für den Bebauungsplan 
nicht erforderlich. 
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10 Außer Kraft tretende Bebauungspläne, Beseitigung des Rechtsscheines  

unwirksamer Pläne 

Die Bebauungspläne „Spargelstraße Süd“, HA 108, aus dem Jahr 1990 und „Tau-
benstraße“, HA 135, aus dem Jahr 2016 treten in den mit diesem Bebauungsplan 
überplanten Bereichen außer Kraft. 
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 Anlage 6 
 Stand: 15.05.2024 
 
 
 
Bebauungsplan (mit örtlicher Bauvorschrift) 
Jütenring HA 137 
Behandlung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, 
der Gemeinden sowie sonstiger Stellen 
 
Beteiligung gemäß § 4 (2) BauGB vom 31.07.2023 bis 01.09.2023 
Stellungnahmen, die ausschließlich beinhalten, dass der Planung zugestimmt wird oder 
keine Bedenken bestehen, werden nicht wiedergegeben. 
 
 
ALBA Braunschweig GmbH 
Schreiben vom 15.08.2023 

Stellungnahme der Verwaltung 

bezugnehmend auf ihr o. g. Schreiben vom 
31.07.2023 gehen wir davon aus, dass die 
Belange der öffentlichen Abfallentsorgung, 
Wertstofferfassung, Straßenreinigung und 
des Winterdienstes bei der Planung berück-
sichtigt werden. Im Hinblick auf die Wertstof-
ferfassung gilt als Richtgröße, dass für ca. 
500 Einwohner eine Wertstoffcontainerstation 
zur Verfügung stehen sollte und diese fußläu-
fig erreichbar sein muss. 
 
Für die Auslegung einer Wertstoffcontainer-
station gilt dabei folgendes: 
- 2 Container für Pappe, Papier und Karto-
nage 
- 2 Altglascontainer 
- 1 Altkleidercontainer 
- 1 Altelektrocontainer. 

Auf der Ostseite der Fahrbahn der Plan-
straße D sind schräg gegenüber der Einmün-
dung des Gotenwegs Flächen für Wert-
stoffcontainer vorgesehen.  

 Vorschlag der Verwaltung: 
 Änderungen des Bebauungsplanes sind nicht 

erforderlich. 
 

  
Braunschweiger Verkehrs-GmbH 
Schreiben vom 29.08.2023 

Stellungnahme der Verwaltung 

…bereits in unserer Stellungnahme im Rah-
men der TÖB-Beteiligung im vergangenen 
Jahr hatten wir darauf hingewiesen, dass die 
vorgehaltenen Flächen für den Schienenweg 
der Campusbahn voraussichtlich nicht ausrei-
chen werden, wenn das EBO-Gleis zum 
HKW neben einer künftigen BOStrab-Trasse 
bestehen bleiben müsste. 
 
Zwischenzeitlich haben Gespräche mit dem 
Betreiber des Heizkraftwerks stattgefunden, 
aus denen deutlich wurde, dass davon aus-
gegangen werden muss, dass dieses An-
schlussgleis auch künftig für Lieferverkehre 
benötigt wird und bei den Planungen zur 
Campusbahn Berücksichtigung finden muss. 

Nach verwaltungsinternen Abstimmungen 
soll an der derzeitigen Straßenentwurfspla-
nung festgehalten werden, auch wenn diese 
den von der BSVG gewünschten Gesamtkor-
ridor von ca. 13 m Breite - für einen getrennt 
geführten Schienenverkehr, nach EBO auf 
dem HKW-Anschlussgleis (ca. 5 m Breite) 
und zwei räumlich getrennt daneben liegen-
den BOStrab-Gleisen für die Campusbahn - 
zwischen Plangebiet und dem bestehenden 
Ringgleisweg partiell nicht gewährleistet. 
  
Im Zuge der weiteren Planungen zum Aus-
bau der Campusbahn ist für den Fall eines 
dauerhaften Erhalts der Industriegleistrasse 
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Die technisch und betrieblich unkomplizier-
teste Lösung stellt einen getrennt geführten 
Schienenverkehr, nach EBO auf dem HKW-
Anschlussgleis (ca. 5 m Breite) und zwei 
räumlich getrennt daneben liegenden 
BOStrab-Gleisen für die Campusbahn (ca. 8 
m Breite) dar. Diese Lösung hat einen Platz-
bedarf mit einer Gesamtbreite von ca. 13 m. 
Andere Lösungen sind grundsätzlich denk-
bar. Deren technische und wirtschaftliche 
Machbarkeit ist jedoch nicht nachgewiesen. 
Entsprechende Untersuchungen zur Integra-
tion der beiden Bahn-Betriebe laufen derzeit 
an. Im betreffenden Abschnitt sind die Rah-
menparameter für andere Lösungen als deut-
lich einschränkend zu betrachten. 
 
In dem vorliegenden Nutzungsbeispiel zum 
B-Plan HA 137 ist eine Freihaltefläche mit ca. 
12 m Breite für die geplante Campusbahn 
dargestellt. Allerdings überschneidet sich 
diese Fläche in Teilbereichen mit dem bereits 
fertig gestellten und parallel verlaufenden 
Ringgleis-Freizeitweg, so dass sie für einen 
separat zu führenden Schienenverkehr nicht 
vollständig zur Verfügung stehen würde. 
 
Um eine Überlagerung der Verkehrsflächen 
zu vermeiden, müsste der Ringgleisweg in 
Teilabschnitten beispielsweise nach Osten 
verschoben werden. In Abschnitten, in denen 
ausreichende städtische Flächen zur Verfü-
gung stehen, wäre die Verschiebung denk-
bar, allerdings sind diese nicht auf durchge-
hender Länge verfügbar. Im Bereich von 
Engstellen wären somit voraussichtlich Ein-
griffe in die angrenzenden Privatgrundstücke 
erforderlich. 
Um diese Eingriffe zu vermeiden, müsste 
sich die Breite der Freihaltetrasse für den 
Schienenverkehr im Bereich dieser Engstel-
len ausgehend von der Westseite des beste-
henden Freizeitweges entwickeln. 
 
Aus Sicht des Stadtbahnausbauprojektes und 
der BSVG sollte es das Ziel sein, die Breite 
von 13 m von der Westseite des Ringgleis-
weges aus, von Einbauten und Nutzungen 
freizuhalten, die die spätere Integration eines 
Schienenverkehrsweges / Campusbahn er-
schweren oder unmöglich machen. Genauere 
Angaben zum Umfang der benötigten Flä-
chen bedürfen einer detaillierteren Planung 
als sie bislang vorliegt. 
 
Unseren Hinweis auf die Berücksichtigung 
der künftigen Verkehre der Campusbahn im 

eine Kombination der Gleisanlagen oder al-
ternativ eine Verlagerung des südöstlich der 
Gleisanlagen verlaufenden, derzeit im betref-
fenden Abschnitt mit einer wassergebunde-
nen Decke befestigten Ringgleisweges vor-
zusehen.  
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Schallgutachten des B-Planes konkretisieren 
wir wie folgt: Es wird davon ausgegangen, 
dass dort in der Hauptverkehrszeit zwei 
Stadtbahnlinien je Richtung jeweils im sich 
überschneidenden 15 min-Takt verkehren 
werden (16 Fahrten / Stunde). 
 
Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfü-
gung und bitten um eine enge Beteiligung 
des Stadtbahnausbau-Teams an den weite-
ren Abstimmungen. 
 
Wir bitten um Berücksichtigung. 
 Vorschlag der Verwaltung: 
 Änderungen des Bebauungsplanes sind nicht 

erforderlich. 
 

  
BS/ENERGY, Braunschweiger Versor-
gungs-AG & Co. KG (Abt. VW) 
Schreiben vom 22.08.2023 

Stellungnahme der Verwaltung 

Zu der oben genannten Anfrage nehmen wir 
für die Wärmeversorgung wie folgt Stellung: 
 
Für das Vorhaben „Jütenring , HA 137" zwi-
schen Wodanstraße/Gotenweg, Ringgleis 
und Nordanger bietet sich im Sinne einer den 
Klimaschutzzielen der Bundesregierung und 
dem European Green Deal der EU verpflich-
teten und nachhaltigen Lösung die Realisie-
rung einer Fernwärmeversorgung an. 
 
Denn unsere Braunschweiger Fernwärme 
wird schon jetzt in Kraft-Wärme-Kopplung 
und zusätzlich seit Ende 2022 in einem mo-
dernen Biomasse-Heizkraftwerk erzeugt. Zu-
dem weist das Fernwärmeversorgungssys-
tem Braunschweig der BSIENERGY einen 
besonders günstigen Primärenergiefaktor von 
derzeit nur 0,27 sowie besonders geringe CO 
2-Emissionen auf. Diese Wärmeversorgung 
ist für Neubauten zu empfehlen, um somit ei-
nen Beitrag zu den umweltpolitischen Zielen 
der Stadt Braunschweig zu leisten. 
 
Die Erschließung würde voraussichtlich über 
die bestehenden Fernwärmeleitungen erfol-
gen, welche sich am nördlichen bzw. westli-
chen Rand des Geltungsbereiches befinden. 
Eine genaue technische Untersuchung erfolgt 
jedoch erst im Rahmen der späteren Abstim-
mungen zum Fernwärmeanschluss des Ge-
bietes. 
 
Wir würden uns freuen, wenn wir die Grund-
stückseigentümer mit unserer klimafreundli-
chen Fernwärme versorgen dürfen. 

Nach derzeitiger Planung ist vorgesehen, das 
Plangebiet an das vorhandene bzw. vorberei-
tete Fernwärmenetz anzuschließen.  
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 Vorschlag der Verwaltung: 
 Änderungen des Bebauungsplanes sind nicht 

erforderlich. 
 

  
Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND) Landesverband Nie-
dersachsen e. V. (Kreisgruppe Braun-
schweig) 
Schreiben vom 31.08.2023 

Stellungnahme der Verwaltung 

A: Städtebau 
I Art der baulichen Nutzung: 
Der Bezug „A.I.4“ auf S. 2 ist nicht korrekt. 
 
II Maß der baulichen Nutzung und 
III Höhe baulicher Anlagen: 
 
Für das geplante Gewerbegebiet fehlen jegli-
che Festsetzungen, die ergänzt werden soll-
ten. 
 
 
 
 
 
3.1 Gebäudehöhen: 
Eine Höhe von 10 m in den Wohnbauflächen 
reicht nicht für den Bau von vier Stockwer-
ken. Die Vorgabe sollte daher einen höheren 
Wert betragen. 
 
 
 
IV.4 Anzahl der Wohnungen: 
Was bedeutet die Zahl „eine Wohnung pro 65 
m2 Grundstückfläche“ konkret für die Fläche 
der Wohnungen? 
 
 
 
 
 
 
V Grünordnung zusammen mit Örtliche Bau-
vorschrift III: 
Im Dokument „Begründung und Umweltbe-
richt“, S. 23, wird darauf hingewiesen, das 
„Die Gebäude sollten mit Dach- und Fassa-
denbegrünungen ausgeführt werden um die 
Aufheizung im Inneren zu minimieren.“. In 
den Festsetzungen fehlt die Fassadenbegrü-
nung, die auch für die Gliederung der Fassa-
den genutzt werden könnte. 
Für das geplante Gewerbegebiet fehlen auch 
hier jegliche Festsetzungen, die ergänzt wer-
den sollten. 
 
VI.1 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 

 
Der Bezugsfehler wurde korrigiert und lautet 
nun „A. I. 3.“.  
 
 
 
 
Die Festsetzungen der direkt angrenzenden 
Gewerbeflächen aus dem Bebauungsplan 
„Taubenstraße“, HA 135, wurden übernom-
men, damit nicht auf den durchgängigen 
Grundstücken zwischen Wodanstraße und 
Gotenweg unterschiedliche Festzungen be-
stehen.  
 
Nach der textlichen Festsetzung ist in den 
Allgemeinen Wohngebieten für die Hauptge-
bäude eine Mindesthöhe von 10,0 m festge-
setzt. Die maximal zulässigen Gebäudehö-
hen werden in den verschiedenen Baufens-
tern in Abhängigkeit von der jeweils maximal 
zulässigen Zahl der Geschosse festgesetzt.   
 
Die Begrenzung der Anzahl der WE ist eines 
von mehreren verschiedenen Steuerungsin-
strumenten, um eine Überausnutzung der 
Baurechte und damit der vorgesehenen und 
gesicherten infrastrukturellen Ausstattung 
des Wohngebiets zu verhindern. Einfluss auf 
die im Rahmen der Baurechte zu realisieren-
den Wohnungsgrößen ist dabei nur indirekt 
gegeben.  
 
Fassadenbegrünungen sind nicht ausge-
schlossen, jedoch wird auf eine entspre-
chende Verpflichtung dazu verzichtet, da 
diese teilweise in verschiedenen Fällen (z. B. 
bei größeren Glaselementen insbesondere in 
der Erdgeschosszone) nur schwer umsetzbar 
sind.  
Die Festsetzungen und Örtlichen Bauvor-
schriften werden im Duktus der ersten beiden 
Bauabschnitte übernommen bzw. weiterent-
wickelt. 
 
 
 
Die festgesetzten Maßnahmen sind in Bezug 
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zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft 
Bei den heimischen Gehölze sollte ein großer 
Anteil Faulbaum und Kreuzdorn vorgesehen 
werden, die eine besondere Bedeutung für 
Schmetterlinge haben. Diese beiden Arten 
werden selten gepflanzt, so dass hier für eine 
Erhöhung der Biodiversität gesorgt werden 
sollte.  
Es sollte festgesetzt werden, dass die Mahd 
nicht vor dem 15. Juli erfolgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII Erneuerbare Energien: 
Die Festsetzungen zur Nutzung von Solar-
energie begrüßen wir, vermissen jedoch eine 
Festsetzung zur Wärmeenergie. 
Ein Energiekonzept für das Quartier ist drin-
gend erforderlich, um ein klimaneutrales Ge-
biet zu entwickeln. Auch die Nutzung von 
Fernwärme wie in der „Begründung und Um-
weltbericht“ dargestellt wird, ist nicht per se 
klimaneutral (die Verbrennung von Altholz er-
zeugt kurzfristig CO2, das nur über lange 
Zeiträume von den Bäumen gespeichert wer-
den kann und erhöht somit die Konzentration 
von Treibhausgasen in der Umwelt). Viel-
mehr sollte angestrebt werden, auch im Bau-
gebiet Jütenring die Nutzung von Umwelt-
wärme umzusetzen. Ziel muss ein Plus-Ener-
gie-Gebiet sein, um Defizite an anderen Stel-
len auszugleichen. 
Die Aussage zum Klimaschutz in der Begrün-
dung und Umweltbericht, S. 24, „Im Sinne der 
ambitionierten Klimaschutzzielsetzung des 
Braunschweiger Rates und der Vorgabe des 
Baugesetzbuches, bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen den Erfordernissen des Klima-
schutzes Rechnung zu tragen (§ 1a Abs. 5 
BauGB) ist die Energieversorgung neuer 
Baugebiete treibhausgasneutral zu gestalten 
und die Erzeugung Erneuerbarer Energien zu 
befördern.“ spiegelt sich nicht ausreichend im 
Bebauungsplan. 

auf die Gehölzarten sowie Entwicklungs- und 
Pflegemaßnahmen mit den zuständigen 
Fachdienststellen abgestimmt.  
 
Vorgesehen sind überwiegend standortheimi-
sche und klimaresielente Gehölze, also hei-
mische Gehölze, die an die örtlichen Stand-
ortbedingungen angepasst sind und damit als 
Lebensgrundlage für die heimische Tierwelt 
dienen können. Da es zunehmend wichtig ist, 
dass sich die verwendeten Gehölze an den 
Klimawandel anpassen können, d. h. eine 
hohe Trockenstresstoleranz und Hitzeresis-
tenz, aber auch Frosthärte und insgesamt 
eine geringe Anfälligkeit für Schädlinge und 
Krankheiten aufweisen, kann auch die Kom-
bination von standortheimischen und klima-
resilienten (ggf. nicht-heimischen) Baumarten 
eine notwendige Maßnahme sein. Anzustre-
ben ist eine größtmögliche Vielfalt und An-
passungsfähigkeit des städtischen Grüns an 
den Klimawandel.  
Vor diesem Hintergrund werden im Bebau-
ungsplan keine konkreten Bauarten verbind-
lich festgesetzt.  
 
Auf der Ebene der verbindlichen Bauleitpla-
nung erfolgt keine Festsetzung zur Nutzung 
von Solarenergie, sondern zur Herstellung 
der Anlagen.  
Eine Rechtsgrundlage zur Festsetzung der 
Nutzung von Solar- und Wärmeenergie ist 
nicht gegeben, nur zur Herstellung der Anla-
gen. 
Aufgrund des bestehenden und auf das Ge-
samtquartier ausgelegten Fernwärmenetzes 
wird die Erstellung eines Energiekonzepts im 
Bebauungsplanverfahren für den dritten Bau-
abschnitt für entbehrlich gehalten.  
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Für das geplante Gewerbegebiet fehlen wie-
derum jegliche Festsetzungen, die ergänzt 
werden müssen. 
 
IX Sonstiges Festsetzungen: 
Die Nutzung von Niederschlagswasser sollte 
gezielt gefördert und festgesetzt werden. Ein 
Hinweis reicht angesichts zunehmender 
Starkregenereignisse an dieser Stelle nicht 
aus. 
 
C Hinweise 
2. Versickerung 
Sofern Rigolen oder andere Vorrichtungen 
zur Versickerung gebaut werden, sollten sie 
nicht aus Kunststoffmaterialien bestehen. 
Plastik in der Umwelt ist inzwischen ein er-
hebliches Problem und sollte insbesondere in 
einem Wasserschutzgebiet nicht durch die 
Baumaterialien verschärft werden. Generell 
sollte bei Baumaterialien beachtet werden, 
dass keine giftigen Substanzen wie Biozide 
versickern können. 
 
Weitere Anmerkungen zum Bebauungsplan 
Teil A: 
Für das angestrebte klimaneutrale Baugebiet 
sollten auch entsprechende klimafreundliche 
Baumaterialien Verwendung finden. 
 
Den Bau der Langobardenstraße lehnen wir 
ab und schlagen die Anbindung über den Go-
tenweg vor. Trotz des Platzbedarfs für die 
Campusbahn sollte - unter Berücksichtigung 
des Ziels der Reduktion des motorisierten In-
dividualverkehrs - genug Raum für eine 
schmale Straße vorhanden sein. Zu Fuß Ge-
hende und Radfahrende können über das 
Ringgleis geleitet werden, so dass entspre-
chende Wege am Gotenweg entfallen kön-
nen. 
Eine zusätzliche Versiegelung einer zurzeit 
baum- und strauchbewachsene Grünfläche 
könnte so vermieden werden. Auch dem 
Schutz der Fläche, s. Begründung und Um-
weltbericht S. 18 „Die Auswirkung auf das 
Schutzgut Fläche sind als wesentlich einzu-
stufen.“ könnte zumindest in diesem kleinen 
Teilbereich Rechnung getragen werden. 
Wurde der Bereich der „Langobardenstraße“ 
in artenschutzrechtlichen Fachgutachten un-
tersucht? 
 
Örtliche Bauvorschrift: 
VI.2 Fahrradabstellanlagen 
Für sonstige gewerbliche Anlagen und Be-
triebe ist ein Fahrradstellplatz je 5 Beschäf-
tigte, min. jedoch 2, vorgesehen. Angesichts 

 
 
 
 
Parallel zum Bebauungsplanverfahren wurde 
ein Entwässerungskonzept erstellt, das auch 
unter Berücksichtigung zunehmender 
Starkregenereignisse die grundsätzliche 
Machbarkeit bestätigt. Dieses Konzept bildet 
die Grundlage der weiteren Entwässerungs-
planung. Festsetzungen auf der Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung sind nicht vor-
gesehen und für die Niederschlagswas-
sernutzung mangels Rechtsgrundlage nicht 
zulässig.   
 
Vorgaben zur Materialität der entwässerungs-
technischen Anlagen werden auf der Ebene 
der verbindlichen Bauleitplanung nicht getrof-
fen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus verkehrsplanerischer Sicht ist beim ge-
planten Ausbau der Planstraße A / Wodan-
straße die Erschließung des Quartiers „Jüten-
ring“ sowie des Gotenwegs von dieser aus 
über die Planstraße C (Langobardenstraße) 
vorgesehen. Der östliche Abschnitt des 
Gotenwegs, der im Bebauungsplan „Tauben-
straße“, HA 135, bereits als öffentliche Grün-
fläche festgesetzt wurde, soll in diesem Zuge 
zurückgebaut und weitgehend entsiegelt wer-
den. Der MIV aus dem Gesamtquartier wird 
über einen zentralen und leistungsfähigen 
Knotenpunkt an den Bienroder Weg ange-
bunden.  
Die betreffenden Flächen lagen bereits im 
Untersuchungsraum des artenschutzrechtli-
chen Fachbeitrags sowie der Biotoptypenkar-
tierung von 2014.  
 
 
 
 
 
Durch die örtlichen Bauvorschriften wird eine 
Mindestanzahl von Fahrradabstellanlagen 
gesichert. Die Herstellung darüberhinausge-
hender Angebote ist nicht ausgeschlossen 
und wird begrüßt.  
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einer Quote von ca. 20 % des Verkehrs, der 
aktuell durch Fahrradfahrende erfolgt, ist 
diese Zahl zu niedrig. Sie spiegelt den derzei-
tigen Mindestbedarf, ist aber weit davon ent-
fernt, den Radverkehr zu fördern. 
Auch die Zahl für Gebäude mit Büro-, Verwal-
tungs- und Praxisräumen (mind. ein Fahrrad-
stellplatz je 60 m² Nutzfläche) sollte über-
dacht werden. 
 
Weitere Anmerkungen zur örtlichen Bauvor-
schrift: 
In der Örtlichen Bauvorschrift fehlen insbe-
sondere für das Gewerbegebiet und Werbe-
einrichtungen, aber auch für die Außenbe-
leuchtung auf den Grundstücken Festsetzun-
gen zur „insektenfreundlichen“ Beleuchtung. 
 
Zeichnerische Festsetzungen: 
Die weitreichenden Überschreitungen der 
Baugrenzen durch Tiefgaragen ist nicht nach-
vollziehbar und widerspricht dem Bestreben, 
Niederschlagswasser zu versickern und eine 
intensive Begrünung zu fördern. Eine Nut-
zung unterhalb der Gebäude sollte in einem 
Gebiet, in dem der ÖPNV und die Fahr-
radnutzung gefördert werden soll, ausrei-
chen. 
 
 
 
 
 
 
Begründung und Umweltbericht: 
Im Bebauungsplan wird völlig korrekt auf die 
Wasserschutzzone III hingewiesen, während 
in der Begründung und Umweltbericht auf S. 
10 zu lesen ist, dass es sich nicht um ein 
Wasserschutzgebiet handelt. 
 
Ein Zusammenwirken mit benachbarten Pla-
nungen, S. 25, sehen wir mit dem Gebiet an 
der Freyastraße. Im Sinne des Klimaaus-
gleichs für die Bebauung am Jütenring halten 
wir die bereits diskutierte Einrichtung eines 
Kleingartenparks, s. auch ISEK, unter Be-
rücksichtigung der dort nachgewiesenen 
Knoblauchkröte für dringend erforderlich. 
Durch die Umsetzung könnten u.a. Tempera-
turspitzen gemildert werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch die Örtlichen Bauvorschriften zu den di-
rekt angrenzenden Gewerbeflächen aus dem 
Bebauungsplan „Taubenstraße“, HA 135, 
wurden übernommen, damit nicht auf den 
durchgängigen Grundstücken zwischen Wo-
danstraße und Gotenweg unterschiedliche 
Vorgaben bestehen.  
 
Tiefgaragen werden in den Blockinnenberei-
chen sowie zwischen verschiedenen Baufel-
dern auch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen zugelassen, da teilweise 
die festgesetzten Bautiefen und Geometrien 
die Planung und Realisierung von Tiefgara-
gen erschweren. Zudem wird so auch ermög-
lichst, Tiefgaragen mehrerer Gebäude zu-
sammenzufassen und die Versiegelung 
durch Zufahrtsrampen zu reduzieren. Die 
Versickerung des anfallenden Niederschlags-
wassers auf dem eigenen Baugrundstück ist 
unabhängig davon festgesetzt und im Rah-
men der Genehmigungsplanung nachzuwei-
sen.  
 
Der Begründungstext wurde entsprechend 
korrigiert bzw. umfassend ergänzt.  
 
 
 
 
 
Die Planungen für eine hochbauliche Ent-
wicklung südlich der Freyastraße ruhen der-
zeit. Die Weiterführung der Planungen ist 
nicht absehbar. Eine Grünzone zwischen 
Siegfriedviertel und Wodanstraße soll hier 
insbesondere aus Gründen des Kleinklimas 
sowie des Biotopverbunds erhalten bleiben.  
Im Zuge der Umsetzung des Bebauungs-
plans „Jütenring“ ist auf einem städtischen 
Grundstück nördlich der Wodanstraße die 
Realisierung einer öffentlichen Kinderspielflä-
che zur Deckung vorgesehen.  

 Vorschlag der Verwaltung: 
 Der redaktionelle Fehler der textlichen Fest-

setzung zur Art der baulichen Nutzung (Be-
zug) wurde korrigiert.  
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In der Begründung und im Umweltbericht 
wurden die Angaben zum Wasserschutzge-
biet korrigiert bzw. ergänzt.  
 
Darüberhinausgehende Änderungen des Be-
bauungsplanes sind nicht erforderlich.  
 

  
Deutsche Telekom Technik GmbH: 
Technik Niederlassung Nord PTI 24 B1 
Schreiben vom 22.08.2023 

Stellungnahme der Verwaltung 

Verweis auf Stellungnahme aus der Beteili-
gung nach § 4(1) BauGB (vom 11.05.2022):  
 
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfol-
gend Telekom genannt) - als Netzeigentüme-
rin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 
Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom 
Technik GmbH beauftragt und bevollmäch-
tigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesiche-
rung wahrzunehmen sowie alle Planverfah-
ren Dritter entgegenzunehmen und dement-
sprechend die erforderlichen Stellungnahmen 
abzugeben. 
 
Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt 
Stellung: 
 
Im Planbereich befinden sich Telekommuni-
kationslinien der Telekom. Der Bestand und 
der Betrieb der vorhandenen TK-Linien müs-
sen weiterhin gewährleistet bleiben. 
 
Informationen zur genauen Lage unserer Te-
lekommunikationslinien erhalten Sie bei un-
serer zentralen Trassen-/Planauskunft. Bitte 
wenden Sie sich an folgende Adresse: 
 
- per Mail: Planauskunft.Nord@telekom.de 
- per Telefon: 0431/1458888 
- per Fax: 0391/580225405 
- per Briefpost: Deutsche Telekom Technik 
GmbH Technik Niederlassung Nord - Plan-
auskunft Nord, Postfach 44 03 47, 44392 
Dortmund 
 
Vor Beginn der Arbeiten sind vom ausführen-
den Tiefbauunternehmen die aktuellen Lei-
tungspläne einzuholen. 
 
Ein Rückbau unserer Telekommunikationsli-
nien bei Abriss von Gebäuden muss durch 
den Anschlussinhaber/ Grundstücksbesitzer 
über den Bauherren-Service der Telekom be-
auftragt werden. 
 
Sollte am selben Standort ein Anschluss für 
ein neu zu errichtendes Gebäude gewünscht 

Die Deutsche Telekom wird im Zuge der wei-
teren Erschließungsplanung und Leitungsko-
ordination mit einbezogen bzw. beteiligt wer-
den.  
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werden, kann dies ebenfalls über unseren 
Bauherren-Service realisiert werden. 
www.telekom.de/hilfe/bauherren oder Telefon 
0800 33 01903 
 
Zur Versorgung der neu zu errichtenden Ge-
bäude mit Telekommunikationsinfrastruktur 
durch die Telekom ist die Verlegung neuer 
Telekommunikationslinien im Plangebiet und 
ggf. außerhalb des Plangebiets erforderlich. 
Die Deutsche Telekom orientiert sich beim 
Ausbau ihrer Festnetzinfrastruktur unter an-
derem an den technischen Entwicklungen 
und Erfordernissen. Insgesamt werden Inves-
titionen nach wirtschaftlichen Gesichtspunk-
ten geplant. Der Ausbau der Deutschen Tele-
kom erfolgt nur dann, wenn dies aus 
wirtschaftlicher Sicht sinnvoll erscheint. 
 
Dies bedeutet aber auch, dass die Deutsche 
Telekom da, wo bereits eine Infrastruktur ei-
nes alternativen Anbieters besteht oder ge-
plant ist, nicht automatisch eine zusätzliche 
Infrastruktur errichtet. Sollten Ihnen Informati-
onen hierüber vorliegen, bitten wir um Be-
nachrichtigung. Sollte die Möglichkeit der Ko-
ordinierung mit Maßnahmen Dritter bestehen, 
bitten wir uns auch dies mitzuteilen. 
 
Wir machen darauf aufmerksam, dass aus 
wirtschaftlichen Gründen eine Versorgung 
des Neubaugebietes mit Telekommunikati-
onsinfrastruktur in unterirdischer Bauweise 
nur bei Ausnutzung aller Vorteile einer koor-
dinierten Erschließung sowie einer ausrei-
chenden Planungssicherheit möglich ist. 
 
Wir bitten daher sicherzustellen, dass 
- für den Ausbau des Telekommunikations-
netzes im Erschließungsgebiet die ungehin-
derte, unentgeltliche und kostenfreie Nutzung 
der künftig gewidmeten Verkehrswege mög-
lich ist, 
- der Erschließungsträger verpflichtet wird, in 
Abstimmung mit uns im erforderlichen Um-
fang Flächen für die Aufstellung von oberirdi-
schen Schaltgehäusen auf privaten Grund-
stücken zur Verfügung zu stellen und diese 
durch Eintrag einer beschränkten persönli-
chen Dienstbarkeit zu Gunsten der Telekom 
Deutschland GmbH, Sitz Bonn, im Grund-
buch kostenlos zu sichern. 
- eine rechtzeitige und einvernehmliche Ab-
stimmung der Lage und der Dimensionierung 
der Leitungszonen vorgenommen wird und 
eine Koordinierung der Tiefbaumaßnahmen 
für Straßenbau und Leitungsbau durch den 
Erschließungsträger erfolgt, 
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- die geplanten Verkehrswege nach der Er-
richtung der TK-Infrastruktur in Lage und Ver-
lauf nicht mehr verändert werden. 
 
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekom-
munikationsnetzes sowie die Koordinierung 
mit dem Straßenbau und den Baumaßnah-
men der anderen Leitungsträger ist es not-
wendig, dass Beginn und Ablauf der Erschlie-
ßungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet 
der Deutschen Telekom Technik GmbH unter 
dem im Briefkopf genannten Adresse so früh 
wie möglich, mindestens 6 Monate vor Bau-
beginn, schriftlich angezeigt werden. 
 Vorschlag der Verwaltung: 
 Änderungen des Bebauungsplanes sind nicht 

erforderlich.  
 

  
GasLINE GmbH (PLEdoc GmbH) 
Schreiben vom 24.08.2023 

Stellungnahme der Verwaltung 

fd. Nr. Eigentümer Leitungstyp Status Lei-
tungsnr. Blatt Schutzstreifen m Ansprechpart-
ner 
 
1 GasLINE LWL-KSR-Anlage in Betrieb 
GLT_500_035 001,002,003 2 Maintenance 
Management Center (MMC), https://einwei-
sung.mmc-portal.de 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
von der GasLINE GmbH & Co. KG, Straelen, 
sind wir mit der Wahrnehmung ihrer Interes-
sen im Rahmen der Bearbeitung von 
Fremdplanungsanfragen und öffentlich-recht-
lichen Verfahren beauftragt. GasLINE ist Ei-
gentümerin eines deutschlandweiten Kabel-
schutzrohr(KSR)- Anlagennetzes mit einlie-
genden Lichtwellenleiter(LWL)-Kabeln. 
 
Unabhängig davon, ob es sich bei den aufge-
führten Kabelschutzrohranlagen um eine o-
der mehrere Kabelschutzrohranlagen han-
delt, bezeichnen wir diese nachfolgend als 
KSR-Anlage. 
 
Die Trassenführung der KSR-Anlage ist aus 
den Planunterlagen zu entnehmen. Berück-
sichtigen Sie bitte das Merkblatt zur Doku-
mentation. 
 
Die im Bil-Portal zur Einsicht gestellten Ent-
wurfsunterlagen zu dem angezeigten Bauleit-
verfahren haben wir ausgewertet. Innerhalb 
des Geltungsbereichs des Plangebietes „A“ 
verläuft die eingangs aufgeführte Kabel-

Die betroffenen Leitungsträger werden im 
Zuge der weiteren Erschließungsplanung und 
Leitungskoordination mit einbezogen bzw. 
beteiligt werden.  
 
Erforderliche Leitungsverlegungen sind im 
Rahmen der Erschließungsarbeiten vorgese-
hen.  
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schutzrohranlage mit einliegenden Lichtwel-
lenleiterkabeln (nachfolgend KSR-Anlage ge-
nannt) in einem 2 m breiten Schutzstreifen (1 
m beiderseits der Leitungsachse). Wir haben 
den Verlauf der KSR-Anlage in den beiliegen-
den Entwurfsplan des Plangebietes „A“ gra-
fisch übernommen und entsprechend be-
schriftet. 
 
Für eine exakte Übernahme des Verlaufs der 
KSR-Anlage in die Plangrundlage des Be-
bauungsplanes überlassen wir Ihnen die be-
treffenden Bestandspläne. Die Deckungsan-
gaben in den Längenschnitten beziehen sich 
auf die Auswertung der Bohrprotokolle. Zwi-
schenzeitliche Niveauänderungen wurden 
nicht nachgetragen. 
 
Die Darstellung der KSR-Anlage ist in den 
beigefügten Unterlagen nach bestem Wissen 
erfolgt. Gleichwohl ist die Möglichkeit einer 
Abweichung im Einzelfall nicht ausgeschlos-
sen. 
 
Bei der Aufstellung des Bebauungsplans ist 
das Merkblatt der GasLINE „Berücksichti-
gung von unterirdischen Kabelschutzrohran-
lagen mit einliegenden Lichtwellenleiterka-
beln bei der Aufstellung von Flächennut-
zungsplänen und Bebauungsplänen“ zu be-
achten. 
 
In diesem Zusammenhang machen wir schon 
jetzt auf folgendes aufmerksam: 
 
Der Schutzstreifenbereich muss aus sicher-
heits- und überwachungstechnischen Grün-
den von Bebauungen oder sonstigen Einwir-
kungen, die den Bestand bzw. den Betrieb 
der KSR-Anlage beeinträchtigen oder gefähr-
den, freigehalten werden. Die Baugrenzen 
sind entsprechend an die äußeren Schutz-
streifengrenzen anzupassen. 
 
Die Ausweisung privater/öffentlicher Ver-
kehrswege und Stellplätze im Schutzstreifen 
ist grundsätzlich möglich. Verkehrswege und 
Pkw-Stellflächen innerhalb des Schutzstrei-
fenbereiches sind mit einer Leitungsüberde-
ckung von größer/gleich 1,0 m auszulegen. 
Detaillierte Planunterlagen sind uns zur Prü-
fung und abschließenden Stellungnahme vor-
zulegen. 
 
Neuanpflanzungen von Bäumen, Hecken und 
tiefwurzelnden Sträuchern sollten grundsätz-
lich nur außerhalb des Schutzstreifenberei-



- 12 - 
 

ches erfolgen, um eine gegenseitige Beein-
trächtigung zu vermeiden. 
 
Der Geltungsbereich des Plangebietes „B“ für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft wird von KSR-Anlagen der GasLINE 
GmbH nicht berührt. 
 
Wir weisen darauf hin, dass gemäß unseren 
Unterlagen in dem von Ihnen angefragten 
Bereich eine Produktenleitung / Kabelschutz-
rohranlage verläuft, die von nachfolgender 
Gesellschaft beauskunftet wird: 
 
GasLINE Trasse in Zuständigkeit der Techni-
schen Universität Braunschweig- Universi-
tätsplatz 2 in 38106 Braunschweig 
 Vorschlag der Verwaltung: 
 Änderungen des Bebauungsplanes sind nicht 

erforderlich.  
 

  
Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig 
mbH 
Schreiben vom 08.08.2023 

Stellungnahme der Verwaltung 

Durch den Eisenbahnbetrieb können Emissi-
onen (Erschütterungen, Lärm, Licht, Staub, 
u. ä.) ausgehen. Eine Haftung hierfür wird 
von der Hafenbetriebsgesellschaft Braun-
schweig mbH nicht übernommen. Sollten bei 
einer stärkeren Nutzung dieser Eisenbahninf-
rastruktur zu einem späteren Zeitpunkt Lärm-
schutzmaßnahmen erforderlich sein, gehen 
diese nicht zu Lasten der Hafenbetriebsge-
sellschaft Braunschweig mbH. 

Bei den schalltechnischen Untersuchungen 
wurden u. a. auch der gewerbliche Schienen-
verkehr auf der Gleistrasse zum Heizkraft-
werk und der geplanten Stadtbahntrasse der 
„Campusbahn“ entlang der östlichen Plange-
bietsgrenze als immissionsrelevanten Lärm-
quelle berücksichtigt. 

 Vorschlag der Verwaltung: 
 Änderungen des Bebauungsplanes sind nicht 

erforderlich.  
 

  
Handwerkskammer Braunschweig-Lüne-
burg-Stade 
Schreiben vom 29.08.2023 

Stellungnahme der Verwaltung 

Zum genannten Planverfahren verweisen wir 
auf unsere Stellungnahme vom 3. Mai 2022 
und halten unsere Anregungen aufrecht. Eine 
Liste mit den durch die Planung möglicher-
weise berührten Belange von Handwerksbe-
trieben wurde bereits übermittelt. 
 
Zur vorliegenden Gemengelage finden sich 
nach wie vor keine konkreten Angaben zu 
schalltechnischen Untersuchungen. Weder in 
Nr. 4.4.1 noch in Nr. 5.7 der Begründung 
werden schalltechnische Untersuchungser-
gebnisse hinsichtlich gewerblicher Emissio-

Zum Bebauungsplanverfahren wurden gut-
achterliche schalltechnische Untersuchungen 
durchgeführt.  
 
Zur Beurteilung der Beeinträchtigung des 
Geltungsbereichs A durch Gewerbelärm, 
wurden die Gewerbegebiete (HA 135) nörd-
lich des Gotenwegs, die östlich zwischen der 
Gleistrasse und dem Bültenweg vorhandenen 
gewerblichen Nutzungen sowie die künftig als 
Gewerbegebiet festgesetzte Fläche im nördli-
chen Teilgebiet des Geltungsbereichs A süd-
lich der Wodanstraße berücksichtigt.  
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nen erwähnt. Eventuell wurden keine Unter-
suchungen durchgeführt. Wir sehen aller-
dings bei nachbarlichen Nutzungen von Woh-
nen und Gewerbe eine schalltechnische Un-
tersuchung für dringend geboten. Zumal die 
Festsetzung von Allgemeinen Wohngebieten 
(WA) nach § 4 BauNVO neben gewerblichen 
Nutzungen und Baugebieten erfolgen soll. 
 
Ohne eine entsprechende Schallprognose zu 
gewerblichen Immissionen können wir keine 
fundierte Stellungnahme abgeben. Den Plan-
unterlagen sind auch überhaupt keine Infor-
mationen zu gewerblichen Nutzungen in der 
Nachbarschaft des Geltungsbereiches zu 
entnehmen, obwohl wir auf die Existenz von 
Betriebsstandorten hingewiesen haben. Be-
sonders zwischen den Straßen „Am Nord-
park" und „Bültenweg" scheinen unserer Ein-
schätzung nach Betriebe vorhanden zu sein, 
die emittierend auf den Geltungsbereich ein-
wirken könnten. 

Die oben genannten Gewerbebetriebe/Ge-
werbeflächen wurden bereits in den beglei-
tenden schalltechnischen Gutachten zu den 
Bebauungsplänen „Taubenstraße“ (HA 135) 
und „Nordanger“ (HA 136) betrachtet. Die da-
rin enthaltenen Emissionsansätze wurden 
dementsprechend übernommen.  
 
Die Geräuschemissionen sind als immissi-
onswirksame flächenbezogene Schallleis-
tungspegel (ISFP) in die Berechnung einge-
gangen. Die IFSP erlauben den Gewerbebe-
trieben, unter Einhaltung der maßgeblichen 
Orientierungs- bzw. Immissionsrichtwerte an 
den umgebenden schutzbedürftigen Nutzun-
gen, den gegenwärtigen Betrieb aufrechtzu-
erhalten und geben ihnen Planungssicherheit 
für die zukünftige Entwicklung.  

 Vorschlag der Verwaltung: 
 Änderungen des Bebauungsplanes sind nicht 

erforderlich.  
 

  
Industrie- und Handelskammer Braun-
schweig 
Schreiben vom 25.08.2023 

Stellungnahme der Verwaltung 

Mit der o.g. Bebauungsplanung wird der dritte 
Bauabschnitt der „Neuen Nordstadt" vorbe-
reitet. Dabei soll innerhalb des Plangebietes 
ein städtisch geprägtes Wohngebiet mit ca. 
300 Wohneinheiten entstehen. Im Umfeld 
des Plangebietes sind zahlreiche gewerbliche 
Nutzungen ansässig. Dies betrifft insbeson-
dere den Bereich zwischen der Wodanstraße 
und dem Gotenweg sowie das Gebiet östlich 
der Gleistrasse in Richtung Bültenweg. 
 
Bereits im Zuge der vorangegangenen Pla-
nungen für die „Neue Nordstadt" hatten wir 
auf die entstehende Nähe bzw. Nachbar-
schaft von Wohn- und Gewerbenutzungen 
hingewiesen und gefordert, im Zuge der wei-
teren Plankonkretisierung die Verträglichkeit 
der geplanten Wohnnutzungen mit den vor-
handenen Gewerbenutzungen zu prüfen. Da-
bei hatten wir mitgeteilt, dass den Planungen 
aus wirtschaftlicher Sicht nur dann keine Be-
denken entgegengebracht werden können, 
wenn die im Umfeld gelegenen Gewerbebe-
triebe in Folge der geplanten Wohngebiets-
ausweisungen keinerlei Einschränkungen ih-
rer betrieblichen Nutzungs- und Entwick-
lungsmöglichkeiten befürchten müssen. 
 

Zum Bebauungsplanverfahren wurden gut-
achterliche schalltechnische Untersuchungen 
durchgeführt.  
 
Zur Beurteilung der Beeinträchtigung des 
Geltungsbereichs A durch Gewerbelärm, 
wurden die Gewerbegebiete (HA 135) nörd-
lich des Gotenwegs, die östlich zwischen der 
Gleistrasse und dem Bültenweg vorhandenen 
gewerblichen Nutzungen sowie die künftig als 
Gewerbegebiet festgesetzte Fläche im nördli-
chen Teilgebiet des Geltungsbereichs A süd-
lich der Wodanstraße berücksichtigt.  
 
Die oben genannten Gewerbebetriebe/Ge-
werbeflächen wurden bereits in den beglei-
tenden schalltechnischen Gutachten zu den 
Bebauungsplänen „Taubenstraße“ (HA 135) 
und „Nordanger“ (HA 136) betrachtet. Die da-
rin enthaltenen Emissionsansätze wurden 
dementsprechend übernommen.  
 
Die Geräuschemissionen sind als immissi-
onswirksame flächenbezogene Schallleis-
tungspegel (IFSP) in die Berechnung einge-
gangen. Die IFSP erlauben den Gewerbebe-
trieben, unter Einhaltung der maßgeblichen 
Orientierungs- bzw. Immissionsrichtwerte an 
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In diesem Sinne hatten wir im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentli-
cher Belange gern. § 4 Abs. 1 BauGB mit 
Schreiben vom 04.05.22 darum gebeten, im 
weiteren Verlauf des Bebauungsplanverfah-
rens die gegenseitige Verträglichkeit von 
Wohn- und Gewerbenutzungen insbesondere 
im Hinblick auf den Immissionsschutz zu prü-
fen und in den Planunterlagen entsprechend 
zu erläutern. Wie wir den aktuellen Planunter-
lagen entnehmen, liegt zwar inzwischen der 
Entwurf eines schalltechnischen Gutachtens 
vor, welches offenbar die Grundlage für ein-
zelne Festsetzungen zum Immissionsschutz 
im Bebauungsplan darstellt. Ob und in wel-
chem Maße die gegenseitige Verträglichkeit 
zwischen der geplanten Wohnnutzung und 
den vorhandenen Gewerbenutzungen gege-
ben ist, wird in den Planunterlagen jedoch 
nach wie vor nicht erläutert. Wir bitten dies, 
im weiteren Planungsprozess nachzuholen. 
 
Des Weiteren hatten wir im Rahmen unserer 
Stellungnahme vom 04.05.22 darauf hinge-
wiesen, dass die Planungen - insbesondere 
im Bereich der Wodanstraße - auch gewerb-
lich genutzte Flächen tangieren. In diesem 
Zusammenhang hatten wir darum gebeten, 
im weiteren Planungsverlauf darzulegen, ob 
und in welchem Umfang die Umsetzung der 
Planung Eingriffe in gewerblich genutzte 
Grundstücke erfordert. Auch dies bitten wir 
im Fortgang nachzuholen.  

den umgebenden schutzbedürftigen Nutzun-
gen, den gegenwärtigen Betrieb aufrechtzu-
erhalten und geben ihnen Planungssicherheit 
für die zukünftige Entwicklung.  

 Vorschlag der Verwaltung: 
 Änderungen des Bebauungsplanes sind nicht 

erforderlich.  
 

  
Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
Bezirksstelle Braunschweig  
(Fachgruppe II) 
Schreiben vom 16.08.2023 

Stellungnahme der Verwaltung 

Zur planungsrechtlichen Vorbereitung der 
Festsetzung von Wohngebäuden im Stadtge-
biet von Braunschweig wird die o.g. B-Plan-
Aufstellung erforderlich. Diese wird aus dem 
gültigen Flächennutzungsplan der Stadt 
Braunschweig aus dem Jahr 2005 abgeleitet. 
 
Als Träger öffentlicher Belange werden wir in 
diesem Verfahren beteiligt und nehmen nach 
Durchsicht der Unterlagen zu den von uns zu 
vertretenden öffentlichen und fachlichen Be-
langen wie folgt Stellung: 
Der Bebauungsplan weist zwei Geltungsbe-
reiche aus: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generell ist die Stadt Braunschweig bestrebt, 
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Der rund 3 ha große Geltungsbereich A be-
findet sich nördlich der Innenstadt Braun-
schweig zwischen Wodanstraße/Gotenweg 
und Nordanger/Ringgleis. Der Bebauungs-
plan „Jütenring" schließt unmittelbar an die 
bereits rechtskräftigen Bebauungspläne 
„Taubenstraße" und „Nordanger" an und soll 
die Fortentwicklung des Baugebietes komple-
mentieren. Im Plangebiet werden Wohnge-
bäude (0,8 ha), Straßenverkehrsflächen (1,2 
ha), Verkehrsgrünflächen (0,09 ha), privat-
teilversiegelte Grünflächen (0,8 ha) sowie 
Flächen für Anlagen der Ver- und Entsorgung 
festgesetzt. 
 
Der im B-Plan ca. 0,9 ha große Geltungsbe-
reich B in der Gemarkung Dibbesdorf, Flur 3, 
auf dem Teilstück 96/1 ist als externe Kom-
pensationsfläche nach dem „Osnabrücker 
Kompensationsmodell" festgesetzt. 
 
Der Gesetzgeber hat den Schutz von Grund 
und Boden bzw. den sparsamen Umgang mit 
Grund und Boden durch eine Reihe rechtli-
cher Vorgaben gestärkt, die in der Planung 
zu berücksichtigen sind. Nach §1a (2) BauGB 
sind zur Verringerung der zusätzlichen Inan-
spruchnahme von Flächen für bauliche Nut-
zungen die Möglichkeiten der Innenentwick-
lung zu nutzen und die Bodenversiegelung 
auf das notwendige Maß zu begrenzen. Wir 
begrüßen es, dass Sie den sparsamen Um-
gang mit Grund und Boden für die Fortent-
wicklung von Wohnbaugebieten bedenken 
und die Priorisierung der Nachverdichtung im 
Sinne der Innenentwicklung für das geplante 
Baugebiet fokussieren. 
 
Da es sich um eine innerstädtische Sied-
lungsfläche handelt lässt sich aus den Pla-
nungsunterlagen für den Geltungsbereich A 
keine Betroffenheit aus Sicht der Landwirt-
schaft erschließen. 
 
Die im Geltungsbereich B liegende Kompen-
sationsfläche ist für den erforderlichen Um-
fang an Ausgleichsmaßnahme geplant. Der 
genannte Geltungsbereich befindet sich auf 
landwirtschaftlich genutzter Fläche in der Ge-
markung Dibbesdorf und soll voraussichtlich 
mit einem Flächenumfang von ca. 0,9 ha be-
ansprucht werden. 
 
Fraglich ist, ob die Ausweisung der Kompen-
sationsfläche unter dem Gesichtspunkt des 
sparsamen Umgangs mit Grund und Boden 
und mit Blick auf die Wertigkeit der landwirt-
schaftlichen Fläche in der Form notwendig 

gem. § 1 (5) BauGB die städtebauliche Ent-
wicklung vorrangig durch Maßnahmen der In-
nenentwicklung vorzunehmen, um die Inan-
spruchnahme von Ackerflächen zu minimie-
ren. So stellen auch die Planungen im Gel-
tungsbereich A eine Maßnahme der Innen-
entwicklung und teilweise Wiedernutzbarma-
chung von unterschiedlichen Brachflächen 
zur Wohnbauland-Entwicklung dar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine der starken Nachfrage nach Wohnraum 
im Oberzentrum Braunschweig entspre-
chende Schaffung von Baurechten macht es 
jedoch erforderlich, dass neben Verdichtun-
gen im Bestand auch landwirtschaftliche Flä-
chen im Außenbereich für erforderliche Aus-
gleichsmaßnahmen in Anspruch genommen 
werden. Die Flächenbedarfe dafür sind je-
doch gegenüber denen für Außenentwick-
lungsmaßnahmen deutlich geringer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die im Geltungsbereich B festgesetzten Aus-
gleichsmaßnahmen stellen eine Fortsetzung 
der externen Ausgleichsmaßnahmen aus 
dem Bebauungsplan „Nordanger“, HA 136, 
auf der direkt angrenzenden Teilfläche des 
Flurstücks dar. Der sich daraus ergebende 
Verlust landwirtschaftlich genutzter Fläche 
wird in Abwägung zu der Schaffung von drin-
gend benötigtem Wohnraum als vertretbar 
eingeschätzt.  
 



- 16 - 
 

ist. Vorrangig sind eine Konzeptionierung und 
Umsetzung flächensparender Kompensati-
onsmaßnahmen umzusetzen. 
 
Aus landwirtschaftlicher Sicht weisen wir da-
rauf hin, dass flächensparendere Alternativen 
wie z.B. Entsiegelungsmaßnahmen, ökologi-
sche Aufwertung von Forstflächen oder vor-
handenen Biotopstrukturen sowie Produkti-
onsintegration auf landwirtschaftlichen Flä-
chen zu prüfen und umzusetzen sind, um zu 
vermeiden, dass Flächen aus der Nutzung 
genommen werden. 
 
Zusammenfassend stellen wir fest, dass 
durch die Teilplanung im Geltungsbereiches 
B landwirtschaftliche Belange berührt werden 
und erheben aufgrund genannter Gesichts-
punkte Bedenken gegen das Vorhaben. 
 Vorschlag der Verwaltung: 
 Änderungen des Bebauungsplanes sind nicht 

erforderlich.  
 

  
LEA Gesellschaft für Landeseisen-
bahnaufsicht mbH 
Schreiben vom 12.05.2022 

Stellungnahme der Verwaltung 

Wir verweisen diesbezüglich auf unsere Stel-
lungnahme (Az.: BSD244 Ba / T3-2460) vom 
12.05.2022, die weiterhin gültig ist.  
 
die Unterlagen zu der o.g. Bauleitplanung der 
Stadt Braunschweig haben wir durchgese-
hen. 
 
Im südwestlichem Teil des Geltungsberei-
ches verlaufen die Bahnanlagen der Hafen-
betriebsgesellschaft Braunschweig mbH, 
Strecke Braunschweig Nordkurve – Heizkraft-
werk Mitte (Reiherstrasse). 
 
Dabei handelt es sich um eine planfestge-
stellte Bahnanlage, von der Immissionen, ins-
besondere Geräuschimmissionen ausgehen. 
Wir empfehlen daher eine entsprechende 
Lärmschutzbetrachtung (Berechnung) im 
Zuge der weiteren Bauleitplanung vorzuneh-
men. 
 
Sofern nicht bereits erfolgt, ist die Hafenbe-
triebsgesellschaft Braunschweig mbH bzgl. 
des Bebauungsplans Jütenring, HA 137 di-
rekt zu beteiligen. 
 
Unter Berücksichtigung oben genannter Hin-
weise bestehen seitens der LEA Gesellschaft 
für Landeseisenbahnaufsicht mbH (LEA) 
keine Einwände gegen o.g. Bauleitplanung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei den schalltechnischen Untersuchungen 
wurden u. a. auch der gewerbliche Schienen-
verkehr auf der Gleistrasse zum Heizkraft-
werk und der geplanten Stadtbahntrasse der 
„Campusbahn“ entlang der östlichen Plange-
bietsgrenze als immissionsrelevanten Lärm-
quelle berücksichtigt. Festzustellen ist, dass 
der Geltungsbereich A im östlichen Bereich 
durch die dort bestehende Gleistrasse des 
Heizkraftwerks, der geplanten Gleistrasse der 
sog. „Campusbahn“ und durch die geplante 
Planstraße C lärmbeeinträchtigt wird. 
Aus stadtplanerischen und gestalterischen 
Gründen kommen weder aktive Schallschutz-
maßnahmen in Form von Lärmschutzwänden 
oder dergleichen noch größere Abstandsflä-
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chen in Betracht, sodass auf passive Schall-
schutzmaßnahmen zurückzugreifen ist. Ent-
sprechende Lärmschutzmaßnahmen gegen-
über Verkehrslärm (Straße und Schiene) sind 
in den textlichen Festsetzungen VII. 3 defi-
niert.  
 
Die Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig 
mbH wurde im Verfahren beteiligt und hat 
Stellung genommen.  

 Vorschlag der Verwaltung: 
 Änderungen des Bebauungsplanes sind nicht 

erforderlich.  
 

  
Stadtentwässerung Braunschweig GmbH 
Schreiben vom 18.08.2023 

Stellungnahme der Verwaltung 

Die Stadtentwässerung Braunschweig GmbH 
hat keine Stellungnahme abgegeben. 
 
Unten stehend daher der Wortlaut der Stel-
lungnahme des mit der Entwässerungspla-
nung beauftragten Büros, die per E-Mail ab-
gegeben wurde. 
 
Ich nehme Stellung zu den aktuellen Unterla-
gen zum B-Plan Baugebiet HA 137 Jütenring: 
 
Nach wie vor müssten eigentlich noch die öf-
fentlichen Muldenflächen zur Entwässerung 
der beiden öffentlichen Verbindungswege 
zum Nordanger ausgewiesen werden (siehe 
Anlage). 
 
Die Fläche zwischen Erschließungsstraße 
und Campusbahn (siehe Anlage) sollte als 
begrünte Fläche mit leichter Muldenprofilie-
rung zur Ableitung des Regenwassers Rich-
tung Norden zur Mulden-Rigole am Goten-
weg genutzt werden. Ich bin mir nicht sicher, 
ob im B-Plan dafür eine spezielle Nutzungs-
festlegung erforderlich ist. 
 
Zur RW-Entwässerung der privaten Bauflä-
chen habe ich außerdem eine Vorbemes-
sungstabelle beigefügt (Erläuterungen zu den 
Baufeldern siehe anliegender Lageplan). Da-
rauf ist angegeben, wie groß der Flächenbe-
darf auf den privaten Grundstücken 
wäre, wenn das Regenwasser wie folgt in 
das Grundwasser abgeleitet wird: 
 
1. Rückhalt des anfallenden RW auf den 
Dachflächen unter Vorgabe eines Drosselab-
flusses (Beispielhaft obere Tabelle 3 l/(s x 
ha), untere Tabelle 2 l/(s x ha)) 
2. Annahme eines kf-Wertes von 8 x 10-5 
m/s (Bodenaustausch bis zum anstehenden 

Die Ausarbeitung der Planunterlagen erfolgte 
im laufenden Verfahren unter Einbindung und 
in Abstimmung mit dem beauftragten Pla-
nungsbüro, das parallel das Entwässerungs-
konzept erstellt hat, sowie der SE|BS und 
den betreffenden Fachdienststellen der Ver-
waltung.  
 
 
 
 
Die betreffenden Muldenflächen wurden als 
öffentliche Verkehrsfläche in die Planung 
übernommen und mit einer Signatur als Anla-
gen für die Versickerung von Niederschlags-
wasser (Mulden), gleichbedeutend mit Zu- 
und Abfahrtsverbot festgesetzt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemäß Örtlicher Bauvorschrift VII. 3. ist das 
auf den Grundstücken anfallende Nieder-
schlagswasser ist auf dem jeweiligen Grund-
stück zu versickern, zu verregnen oder zu 
verrieseln.  
Diese Vorgabe ist unter den genannten Vo-
raussetzungen umsetzbar.  
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Sand) Unter Annahme dieses kf-Wertes für 
Bodenaustausch und Mutterboden kann der 
Drosselabfluss von den Dachflächen ohne 
Aufstau auf den Grundstücken versickert 
werden, wenn eine entsprechende Fläche 
gemäß Spalte (f) der Tabellen zur Verfügung 
gestellt werden kann. Diese Flächengrößen 
müssten auf den Privatgrundstücken mindes-
tens zur Verfügung stehen (incl. Abstands-
maßen zu Kellerwänden, Grenzen etc.). 
 Vorschlag der Verwaltung: 
 Die Hinweise sind in die zeichnerischen und 

textlichen Festsetzungen des Bebauungs-
plans eingeflossen. So entspricht die Anord-
nung und Abgrenzung der öffentlichen Ver-
kehrs- und Grünflächen den Anforderungen, 
die sich aus den Ergebnissen des Entwässe-
rungskonzepts ergaben.  

  
Vodafone GmbH - deutschlandweit 
Schreiben vom 30.08.2023 

Stellungnahme der Verwaltung 

Stellungnahme zu Planbereich A:  
 
Im Planbereich befinden sich Telekommuni-
kationsanlagen unseres Unternehmens, de-
ren Lage auf den beiliegenden Bestandsplä-
nen dargestellt ist. Wir weisen darauf hin, 
dass unsere Anlagen bei der Bauausführung 
zu schützen bzw. zu sichern sind, nicht über-
baut und vorhandene Überdeckungen nicht 
verringert werden dürfen.  
Sollte eine Umverlegung oder Baufeldfreima-
chung unserer Telekommunikationsanlagen 
erforderlich werden, benötigen wir mindes-
tens drei Monate vor Baubeginn Ihren Auftrag 
an TDRA-N.Hannover@vodafone.com, um 
eine Planung und Bauvorbereitung zu veran-
lassen sowie die notwendigen Arbeiten 
durchführen zu können.  
Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, dass uns 
ggf. (z.B. bei städtebaulichen Sanierungs-
maßnahmen) die durch den Ersatz oder die 
Verlegung unserer Telekommunikationsanla-
gen entstehenden Kosten nach § 150 (1) 
BauGB zu erstatten sind.  
Wir teilen Ihnen ebenfalls mit, dass sich Ihr 
angefragtes Gebiet auf Anlagen der Deut-
schen Bahn AG befindet. Für eine Stellung-
nahme der Vodafone GmbH Anlagen wenden 
Sie sich bitte direkt an die Deutsche Bahn 
AG. 
 
Zusätzliche Stellungnahme zu Planbereich A: 
 
Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone 
nach internen Wirtschaftlichkeitskriterien. 
Dazu erfolgt eine Bewertung entsprechend 

Die betroffenen Leitungsträger werden im 
Zuge der weiteren Erschließungsplanung und 
Leitungskoordination mit einbezogen bzw. 
beteiligt werden.  
 
Erforderliche Leitungsverlegungen sind im 
Rahmen der Erschließungsarbeiten vorgese-
hen. 
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Ihrer Anfrage zu einem Neubaugebiet. Bei In-
teresse setzen Sie sich bitte mit dem Team 
Neubaugebiete in Verbindung:  
Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland 
GmbH  
Neubaugebiete KMU  
Südwestpark 15  
90449 Nürnberg  
Neubaugebiete.de@vodafone.com  
Bitte legen Sie einen Erschließungsplan des 
Gebietes Ihrer Kostenanfrage bei 
 
Stellungnahme zu Planbereich B: 
 
Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone 
GmbH / Vodafone Deutschland GmbH gegen 
die von Ihnen geplante Baumaßnahme keine 
Einwände geltend macht. Im Planbereich be-
finden sich keine Telekommunikationsanla-
gen unseres Unternehmens. Eine Neuverle-
gung von Telekommunikationsanlagen ist un-
sererseits derzeit nicht geplant 
 Vorschlag der Verwaltung: 
 Änderungen des Bebauungsplanes sind nicht 

erforderlich.  
 

  
 
 



 Anlage 6.1 
 Stand: 02.05.2024 

 
 

 
 

Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift 
Jütenring HA 137 
Anhänge zu den Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
sowie sonstiger Stellen 



Anhänge zur Stellungnahme 
der GasLINE GmbH (PLEdoc GmbH) 
 

















 
 

 
 
 

GasLINE 
Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher 
Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG 

 
 

Merkblatt 
Berücksichtigung von unterirdischen Kabelschutzrohranlagen mit einliegenden 
Lichtwellenleiterkabeln bei der Aufstellung von Flächennutzungsplänen und 
Bebauungsplänen 
 
 
 
 
Allgemeines 
 
Kabelschutzrohr (KSR)-anlagen mit einliegenden 
Lichtwellenleiter(LWL)-kabeln werden von 
Telekommunikationsgesellschaften zur Errichtung und 
zum Betrieb von 
Telekommunikationsübertragungswegen benutzt. 
 
Die Erdüberdeckung der KSR-Anlage beträgt in der 
Regel mindestens 1 m, bei Bohrungen größtenteils 
erheblich mehr, im Bereich von befestigten Flächen 
ca. 60 cm bis 80 cm. In Einzelfällen kann die aktuelle 
Deckung aus verschiedenen Gründen auch geringer 
oder größer sein. Dies gilt selbst dann, wenn im 
Stempel des Bestandsplanes eine Regelverlegetiefe 
von 1,0 m angegeben ist. 
 
Die KSR-Anlagen mit ihren innenliegenden LWL-
Kabeln sind überwiegend entlang von Versorgungs- 
leitungen unter Nutzung der gesetzlichen 
Bestimmungen der §§ 68, 69, 76 TKG verlegt. Die 
Versorgungsleitungen sind grundsätzlich durch 
beschränkte persönliche Dienstbarkeiten der 
§§ 1090 ff. BGB oder Gestattungsverträge gesichert. 
 
Sogenannte Solotrassen sind i.d.R. ebenfalls durch 
beschränkte persönliche Dienstbarkeiten oder 
Gestattungsverträge mit einem Schutzstreifen von in 
der Regel 1 m bis 2 m Breite gesichert. 
 
Im beiderseitigen Interesse sind wir bzw. der 
Technische Verwalter* der GasLINE bereits bei der 
Planung über alle Maßnahmen und Vorhaben im 
Bereich des Schutzstreifens zu unterrichten, damit 
erforderliche Schutzmaßnahmen rechtzeitig vereinbart 
werden können. 

 

 
 
 
 
 
 
Berühren die Flächennutzungs- und Bebauungs-
pläne oder die sich hieraus ergebenden Folge-
maßnahmen den Schutzstreifen, so sind zur Ver-
meidung unzulässiger Einwirkungen folgende 
Punkte zu beachten: 
 
1. Wir empfehlen, die KSR-Anlage mit 
Schutzstreifen nach § 5 Abs. 4 bzw. § 9 Abs. 6 
BauGB nachrichtlich in die Bauleitpläne zu 
übernehmen oder sonst an geeigneter Stelle zu 
beschreiben und zeichnerisch darzustellen. 
 
Lagepläne werden bei Bedarf zur Verfügung 
gestellt oder die KSR-Anlage(n) von der PLEdoc 
GmbH, in eine Kopie des Flächennutzungsplanes 
bzw. Bebauungsplanes nachrichtlich 
übernommen. 
 
2. Nicht zulässig sind innerhalb des 
Schutzstreifens zum Beispiel: 
- die Errichtung von Gebäuden aller Art 
- die Einleitung von Oberflächenwasser / 

aggressiver Abwässer, 
- sonstige Einwirkungen, die den Bestand oder 

den Betrieb der Leitung gefährden oder 
beeinträchtigen. 

 
 



Nur mit unserer besonderen Zustimmung und Einhaltung 
unserer Auflagen sind statthaft 
- die Freilegung unserer KSR-Anlage, 
- Niveauänderung im Schutzstreifen, 
- der Neubau von kreuzenden oder parallel führenden 

Straßen, Wegen, Kanälen, Rohrleitungen, Kabeln, 
Freileitungen und Gleisanlagen sowie 

- die Durchführung sonstiger Baumaßnahmen, sofern eine 
Leitungsbeeinflussung nicht ausgeschlossen werden 
kann. 

 
3. Der Schutzstreifen kann landwirtschaftlich oder 
gärtnerisch genutzt werden. Anpflanzungen von Bäumen 
und tiefwurzelnden Sträuchern, insbesondere bei 
Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der Kompensation, 
sind zum Schutz der KSR-Anlage grundsätzlich außerhalb 
des Schutzstreifens zu planen.  
 
Bauausführung 
 
Rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten muss der Unternehmer 
der GasLINE bzw. dem Technischen Verwalter der 
GasLINE den bevorstehenden Arbeitsbeginn anzeigen und 
einen Termin zur vorherigen Ortseinweisung vereinbaren. 
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Merkblatt zur Dokumentation 
 

Allgemein 

GasLINE zählt zu den führenden LWL-Infrastrukturan-
bietern in Deutschland. Das deutschlandweite Glasfa-
sernetz der GasLINE ist die ideale Plattform für eine zu-
kunftssichere Breitbandversorgung. 
 
Auf einen Blick 

• Über 32.000 km Lichtwellenleiter (LWL)-Netz 

• Weitere 3.000 km im Ausbau bis 2024 
 
Details 

• Metallfreie und längswasserdichte Kabel gem. 
DIN VDE-Bestimmungen 0888 (DIN EN 60794 
und 60793) 

• Kabel mit überwiegend 144 Fasern 

• Kabeltyp: Standard Single-Mode Faser 
(SSMF), nach ITU-T Empfehlung G.652, dis-
persionsverschobene Fasern (NZDSF), nach 
ITU-T Empfehlung G.655 

• Einzelfasermanagement in Abzweig- und Ver-
bindungsmuffen sowie in den Kabelendeinrich-
tungen 

• Steckerverbindungen: E 2000® HRL; Single-
Mode 8° APC 

• Kabelschutzrohre aus hochwertigem PEHD mit 
den Abmaßen 50 x 4,6 mm 

 

Dokumentation von Kabelschutzrohranlagen 
mit einliegenden Lichtwellenleiterkabeln (KSR) 
in den Bestandsplänen 

Die Erdüberdeckung der KSR-Anlage beträgt in der Re-
gel mindestens 1 m, bei Bohrungen größtenteils erheb-
lich mehr, im Bereich von befestigten Flächen ca. 60 cm 
bis 80 cm. In Einzelfällen kann die aktuelle Deckung aus 
verschiedenen Gründen auch geringer oder größer sein. 
Dies gilt selbst dann, wenn im Stempel des Bestandspla-
nes eine Regelverlegetiefe von 1,0 m angegeben ist. 
 
Trassenabschnitte, die in grabenloser Verlegung ausge-
führt wurden, sind als Sonderzeichnung auf dem Be-
standsplan mit zugehörigem Längenschnitt (Bohrprofil) 
berücksichtigt oder als Sonderplan beigefügt. Die Hö-
henangaben der Kabelschutzrohranlagen im Bohrprofil 
beziehen sich auf die Auswertungen eines Bohrproto-
kolls. 

 Dokumentation von KSR in Trassierungsplänen 

Trassierungspläne werden herausgegeben, wenn die 
Trasse noch nicht gebaut ist oder Bestandspläne nach 
Fertigstellung der Trasse noch nicht vorliegen. Im letzte-
ren Fall können aufgrund örtlicher Gegebenheiten Ab-
weichungen zwischen der auf den Trassierungsplänen 
dargestellten Verlegetrasse und der tatsächlichen Lage 
der KSR-Anlage vorliegen. 

 

Herausgabe digitaler Daten 

GasLINE gibt i.d.R. keine digitalen Daten an Dritte her-
aus.  

Mithilfe der TS-Punkte (Koordinaten) ist eine sehr prä-
zise Übernahme der LWL-Trasse in CAD-Systeme mög-
lich. In Ausnahmefällen sind die TS-Punkte in den Be-
standsplänen des GasLINE jedoch nicht angegeben.  
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Anweisung zum Schutz von 
Kabelschutzrohranlagen mit einliegenden 

Lichtwellenleiterkabeln 
 

von PLEdoc GmbH 

Gladbecker Straße 404, 45326 Essen 
 
 

im Auftrag der GasLINE GmbH & Co. KG 

Paesmühlenweg 10 + 12, 47638 Straelen 
 
 
 
 
 

1. Allgemeines 
 
 

GasLINE ist Eigentümerin eines deutschlandweiten Kabelschutzrohr(KSR)-Anlagennetzes mit ein- 

liegenden Lichtwellenleiter(LWL)-Kabeln. Diese LWL-Kabel werden von Telekommunikationsgesell- 

schaften zur Errichtung und zum Betrieb von Telekommunikationsübertragungswegen benutzt. 

 
An diese KSR- und LWL-Kabelanlagen werden hohe Anforderungen hinsichtlich Betriebssicherheit 

und Verfügbarkeit gestellt. Diese Anlagen dürfen keinesfalls beschädigt werden. Bei jedem uner- 

warteten Auffinden einer KSR-Anlage ist unbedingt sofort die Betriebsüberwachung Essen* der 

GasLINE zu benachrichtigen. 

 
Die KSR-Anlagen mit ihren innenliegenden LWL-Kabeln sind überwiegend entlang von Versorgungs- 

leitungen unter Nutzung der gesetzlichen Bestimmungen der §§ 68, 69, 76 TKG verlegt. 

Die Versorgungsleitungen sind grundsätzlich durch beschränkte persönliche Dienstbarkeiten der 

§§ 1090 ff. BGB oder Gestattungsverträge gesichert. 
 
 

Sogenannte Solotrassen sind ebenfalls durch beschränkte persönliche Dienstbarkeiten oder 

Gestattungsverträge mit einem Schutzstreifen von in der Regel 1 m bis 2 m Breite gesichert. 
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Die Erdüberdeckung der KSR-Anlage beträgt in der Regel mindestens 1 m, bei Bohrungen größ- 

tenteils erheblich mehr, im Bereich von befestigten Flächen ca. 60 cm bis 80 cm. In Einzelfällen 

kann die aktuelle Deckung aus verschiedenen Gründen auch geringer oder größer sein. Dies gilt 

selbst dann, wenn im Stempel des Bestandsplanes eine Regelverlegetiefe von 1,0 m angegeben ist. 

 
Ca. 30 cm oberhalb der in offener Bauweise verlegten KSR-Anlage liegt in der Regel ein Trassen- 

warnband mit der Aufschrift „Achtung LWL-Kabel“. 

 
2. Erkundigungspflicht 

 
 

Schon im Stadium der Planung ist es unerlässlich, Erkundigungen nach Vorhandensein und Lage 

von KSR-Trassen einzuholen und die Planung entsprechend abzustimmen. 

 
Folgendes ist hierbei zu beachten: 

 
 

1. Abgabe einer Fremdplanungsanfrage an die Dienstleistungsgesellschaft* der GasLINE zur 

Erkundigung von GasLINE-Anlagen 

2. Abstimmung der Planung mit dem Maintenance Management Center* der GasLINE 
 
 

Anzeige des Arbeitsbeginns 
 
 

Rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten muss der Unternehmer der GasLINE bzw. dem Maintenance 

Management Center* der GasLINE den bevorstehenden Arbeitsbeginn anzeigen und einen 

Termin zur vorherigen Ortseinweisung vereinbaren. Bei diesem Termin sind die aus der oben 

beschriebenen Erkundigung hervorgegangenen Pläne vorzulegen. 

 
Abweichungen, Änderungen 

 
 

Bei Änderung der Bauplanung oder Abweichung von ihr bzw. bei Erweiterung des Bauauftrages 

muss eine erneute Erkundigung, wie vorstehend beschrieben, erfolgen. 
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3. Bauvorhaben im Schutzstreifenbereich 
 
 

I. Bei Arbeiten innerhalb der Schutzstreifen sind aufgrund der technischen Bestimmungen 

und Vorschriften folgende Auflagen einzuhalten: 

 
1. Arbeiten im Schutzstreifenbereich bedürfen der vorherigen Zustimmung der GasLINE. 

 
 

2. Der Einsatz von Baumaschinen ist im Schutzstreifen nicht zulässig. Es ist nur Handschach- 

tung erlaubt. Bis zu einem Abstand von 1 m rechts und links der KSR-Anlage ist 

maschinelle Schachtung zur Unterstützung der Handschachtung möglich. 

Das Befahren des Schutzstreifens mit schweren Bau- oder Kettenfahrzeugen ist nur unter 

Einhaltung von Sicherheitsvorkehrungen nach Abstimmung mit der GasLINE erlaubt. 

 
3. Die Errichtung von Bauwerken innerhalb des Schutzstreifens ist grundsätzlich nicht gestattet. 

Bäume und tiefwurzelnde Sträucher dürfen im Schutzstreifen nicht angepflanzt werden.  

Der Trassenverlauf muss sichtfrei und begehbar bleiben. 

 
4. Niveauänderungen der Oberfläche im Schutzstreifen sind nur nach vorheriger Absprache 

mit GasLINE statthaft. 

 
5. Markierungen, Schilderpfähle und Festpunktzeichen dürfen ohne Zustimmung der GasLINE 

nicht entfernt oder versetzt werden. GasLINE behält sich vor, nach Fertigstellung der Arbei- 

ten, das Einmessen und Wiedereinsetzen der Zeichen zu Lasten des Unternehmers vorzu- 

nehmen. 

 
In der Örtlichkeit angezeigte Punkte hat der Bauträger/Unternehmer zu seinen Lasten zu 

übernehmen und zu sichern. 

 
6. Die Ableitung von Wasser jeder Art (z. B. Grund- und Oberflächenwasser) in den Schutz- 

streifen der KSR-Anlage ist nicht zulässig. 
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II. Bei der Kreuzung und Parallelführung mit GasLINE-Kabelschutzrohren ist 

folgendes zu beachten: 

 
1. Im Kreuzungsbereich ist ein lichter Abstand von mindestens 0,4 m zur KSR-Anlage einzu- 

halten. Sollte der Mindestabstand aus irgendeinem Grunde unterschritten werden müssen, 

so ist hierüber vorher mit GasLINE Rücksprache zu nehmen und die Genehmigung 

einzuholen. 

 
2. Parallel verlaufende Leitungen sind grundsätzlich außerhalb des Schutzstreifens der KSR- 

Anlage zu verlegen. Ist in Sonderfällen eine Inanspruchnahme des Schutzstreifens nicht zu 

umgehen, bedarf es unbedingt der vorherigen Abstimmung und Genehmigung. Bei mehr als 

100 m Parallelverlauf bedarf es des Abschlusses eines Interessenabgrenzungsvertrages. 

 
3. Die KSR-Anlage darf nur in Abstimmung mit GasLINE freigelegt und der Graben wieder 

verfüllt werden. 

 
4. Die freigelegte KSR-Anlage mit LWL-Kabeln sind gegen Beschädigungen zu sichern. In 

Baugruben dürfen KSR-Anlagen nicht frei hängen, sondern müssen in Abstimmung mit 

GasLINE unterfangen oder aufgehängt werden. 

 
5. Hinzukommende Kanal- und Kabelschächte sind außerhalb des Schutzstreifens der 

KSR-Anlage anzuordnen. 



 

III. Vor Aufnahme und Durchführung der Arbeiten sind des Weiteren nachstehende 

Auflagen zu beachten: 

 
1. Vor Aufnahme der Arbeiten ist das Maintenance Management Center* der GasLINE zu 

verständigen, damit der KSR-Verlauf in der Örtlichkeit gekennzeichnet und die Arbeiten 

im Bereich der KSR-Anlage ggf. überwacht werden können. 

 
2. Bei starker Annäherung bzw. Kreuzung der KSR-Anlage ist, unter Anwesenheit von 

GasLINE oder des örtlichen Vertreters, die KSRAnlage grundsätzlich mittels Handschach- 

tung freizulegen. Hierbei ist zu beachten, dass die Lage der KSR-Anlage ungenau doku- 

mentiert sein kann. Sofern bei Suchschachtungen in zumutbaren Grenzen von +/- 1 m 

horizontal bzw. +/- 0,5 m vertikal die Anlage, bedingt durch Abweichungen im Bestands- 

plan, nicht aufgefunden werden kann, ist das Maintenance Management Center* der 

GasLINE umgehend zu informieren. 

GasLINE wird dafür sorgen, dass durch Ortung oder andere, geeignete Massnahmen die 

KSR-Anlage in der Örtlichkeit festgestellt wird. Zwischenzeitlich darf im betroffenen Bereich 

nicht gearbeitet werden. 

 
3. Wo es nach Auffassung von GasLINE zum Schutze der KSR-Anlagen erforderlich ist, wird 

GasLINE eine Betriebsaufsicht stellen, deren Weisung in der konkreten Gefährdungslage 

Folge zu leisten ist. 
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4. Schadensfälle 
 
 

Sollten die KSR-Anlagen der GasLINE während der Arbeiten aus irgendeinem Grunde beschädigt 

werden, so ist unverzüglich die Betriebsüberwachung Essen* zu benachrichtigen. 

 
Die vorgenannte Dienststelle ist Tag und Nacht telefonisch erreichbar und wird schnellstens die 

erforderlichen Maßnahmen veranlassen. Die Schadensstelle ist vor dem Betreten durch Unbefug- 

te zu schützen und bis zum Eintreffen des örtlichen Vertreters zu beaufsichtigen. 

 
Abweichungen von den vorgenannten Punkten bedürfen der 

schriftlichen Genehmigung der GasLINE. 

 
❑ Diese Anweisung wird als Anlage zur Fremdplanungsauskunft 

vom ...................................................... beigefügt. 

Die beiliegende Empfangsbestätigung ist ordnungsgemäß auszufüllen und unverzüglich 

zurückzusenden. 

 
❑ Die Anweisung bezieht sich auf den Ortstermin am ...................................................... 

Erst nach schriftlicher Anzeige kann eine abschließende Stellungnahme erfolgen. 
 

❑ Die Anweisung bezieht sich auf die Vor-Ort durchgeführte Baueinweisung 

vom ...................................................... 

 
5. Kontaktdaten 

 
 

Betriebsüberwachung Essen Maintenance Management Center (MMC) 

Tel: 0201/3642-17444 Tel: 0201/3642-17866 

 einweisung.mmc-portal.de 

Fremdplanungsauskunft durch die Dienstleistungsgesellschaft der GasLINE: 

PLEdoc GmbH 

Gladbecker Straße 404 E-Mail: leitungsauskunft@pledoc.de 

45326 Essen 
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Empfangsbestätigung 
 
 

Eine Ausfertigung der Anweisung zum Schutz von Kabelschutzrohranlagen mit einliegenden 

Lichtwellenleiterkabeln der GasLINE, Straelen, ist mir/uns: 

 
Firma ............................................................................................................ 

 
Name ............................................................................................................ 

 
Anschrift ............................................................................................................ 

............................................................................................................ 
 
 

Telefon ............................................................................................................ 

 
❑ mit Schreiben vom 

Registriernummer ......................................................................... 

❑ im Ortstermin am 

von Frau/Herrn ......................................................................... 

❑ bei der Baueinweisung am 

von Frau/Herrn ......................................................................... 

 
überreicht worden. 

 
 

Bemerkungen: 
 
 

...................................................... ............................................................... 

Datum Unterschrift(en) 
 
 

Diese Empfangsbestätigung senden Sie bitte unterzeichnet zurück an die 

Dienstleistungsgesellschaft der GasLINE für die Fremdplanungsauskunft. 

 
PLEdoc GmbH 

Gladbecker Straße 404 

45326 Essen 
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Protokoll über die Einweisung 
 
 

Protokoll über die Einweisung eines Unternehmers oder Bauherrn vor dem Beginn von 

Schachtarbeiten im Bereich von unterflur verlegten Kabelschutzrohranlagen der GasLINE. 

Strecke: ...................................................... Bestandsplan Nr.: .................................................. 

Betroffene Anlagen:............................................................................................................................. 

Einweisung am: .................................................................................................................................. 

FPA gestellt:    ❏  ja   ❏ nein PB-Nummer: ......................................................... 

Name und Anschrift der Firma: 

............................................................................................................................................................ 

 
Name und Funktion des Eingewiesenen: ........................................................................................ 

Tel.-Nr.: ...................................................... Fax-Nr.: .................................................................. 

Baubereich, Ortsbeschreibung, Beschreibung der Maßnahme: 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 
Der Eingewiesene bestätigt hiermit, dass er durch den örtlichen Vertreter der GasLINE hinsicht- 

lich der im Baufeld verlegten Kabelschutzrohre eingewiesen wurde. Die unterflur verlegten Kabel- 

schutzrohre wurden heute durch den Einweisenden markiert. Ein Bestandsplanausschnitt wurde 

in Kopie übergeben. Der Eingewiesene ist verpflichtet, zur tatsächlichen Lage und Tiefe der 

Kabelschutzrohre eigene Erkundungsmaßnahmen durch vorsichtige Handschachtung vor dem 

eigentlichen Baubeginn zu veranlassen und die aufgefundenen Kabelschutzrohre dauerhaft zu 

markieren. Sollten die Kabelschutzrohre nicht gefunden werden, ist unverzüglich der Einweisende 

oder die Betriebsüberwachung Essen 0201/3642-17444 zu benachrichtigen. Das Einweisungs- 

protokoll gilt nur im Zusammenhang mit der Anweisung zum Schutz von Kabelschutzrohranlagen 

mit einliegenden Lichtwellenleiterkabeln der GasLINE. Dieses Protokoll ist auf der Baustelle 

vorzuhalten und auf Verlangen vorzuzeigen. 

Name des Einweisenden: .................................................................................................................. 

Tel.-Nr.: ...................................................... Fax-Nr.: .................................................................. 

Firma: ................................................................................................................................................. 

Anschrift: ............................................................................................................................................ 

 

.................................................................... ............................................................................... 

Datum, Unterschrift (Eingewiesener) Datum, Unterschrift (Einweisender) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

GasLINE 
Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher 
Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG 

 
Zuständigkeitsbereich der 
GasLINE CP Customer Projects GmbH 
Paesmühle 
Paesmühlenweg 8–12 
47638 Straelen 

 
Phone:  +49 2834 7032-0 
Fax:  +49 2834 7032-1747 

 
www.gasline.de 
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Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift
Jütenring HA137
Nutzungsbeispiel - Stand: 26.07.2023, Beteiligung gemäß § 4 (2) BauGB
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Stadt Braunschweig

Baugebiet HA 137 Jütenring

Projekt-Nr.: 1540

Baufeld Dachfläche Abfluss-Spende kf-Wert erf. Fläche

Bez. [m
2
] [l/(s x ha)] [m

3
/s] [m/s] [m2]

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

Nord 3.040,00 3,00 0,000912 8,00E-05 78,15

West 2.900,00 3,00 0,000870 8,00E-05 74,55

Ost 1.400,00 3,00 0,000420 8,00E-05 35,99

Süd 3.030,00 3,00 0,000909 8,00E-05 77,89

Baufeld Dachfläche Abfluss-Spende kf-Wert erf. Fläche

Bez. [m2] [l/(s x ha)] [m3/s] [m/s] [m2]
(a) (b) (c) (d) (e) (f)

Nord 3.040,00 2,00 0,000608 8,00E-05 52,10

West 2.900,00 2,00 0,000580 8,00E-05 49,70

Ost 1.400,00 2,00 0,000280 8,00E-05 23,99

Süd 3.030,00 2,00 0,000606 8,00E-05 51,93

Vorbemessung Versickerungsflächen auf Privatgrundstücken

in Abhängigkeit von der Drosselabflussspende von Dachflächen

Abfluss

Abfluss

(für Bemessungsregen r(5,T=2a) = 283,3 l/(s x ha)



 
 
 Anlage 7 
 Stand: 16.05.2024 
 
 
 
Bebauungsplan (mit örtlicher Bauvorschrift) 
Jütenring HA 137 
Behandlung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, 
der Gemeinden sowie sonstiger Stellen 
 
Beteiligung gemäß § 4a (3) BauGB vom 20.12.2023 bis 15.01.2024 
Stellungnahmen, die ausschließlich beinhalten, dass der Planung zugestimmt wird oder 
keine Bedenken bestehen, werden nicht wiedergegeben. 
 
 
BS/ENERGY, Braunschweiger Versor-
gungs-AG & Co. KG (Abt. VW) 
Schreiben vom 21.12.2023 

Stellungnahme der Verwaltung 

Verweis auf Stellungnahme vom 22.08.2023 
im Zuge der Beteiligung nach §4(2)BauGB 

Nach derzeitiger Planung ist vorgesehen, das 
Plangebiet an das vorhandene bzw. vorberei-
tete Fernwärmenetz anzuschließen. 
(siehe auch Behandlung der Stellungnahmen 
der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange, der Gemeinden sowie sonsti-
ger Stellen (Anlage 6)) 

 Vorschlag der Verwaltung: 
 Änderungen des Bebauungsplanes sind nicht 

erforderlich. 
 

  
Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland (BUND) Landesverband Nie-
dersachsen e. V. (Kreisgruppe Braun-
schweig) 
Schreiben vom 15.01.2024 

Stellungnahme der Verwaltung 

 
zu VI. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft, 1.: 
Die Mahd des mesophilen Grünlands sollte 
nicht vor dem 15.07., die Mahd der halbru-
deralen Staudenflur erst im zeitigen Frühjahr 
(März) erfolgen, um die Nahrungsverfügbar-
keit für Vögel und Kleintiere und Überwinte-
rungsmöglichkeiten für Insekten zu verbes-
sern. 
 
Knoblauchkröte: 
Im Bereich zwischen Freyastraße und dem 
Planungsgebiet ist ein Vorkommen der streng 
geschützten Knoblauchkröten nachgewiesen. 
Es ist nicht auszuschließen, dass Knoblauch-
kröten auch das Planungsgebiet z. B. zur 
Überwinterung nutzen, zumal dort offene Bö-
den und Aufschüttungen vorhanden sind und 
mit dem Grünstreifen eine Verbindungslinie 
zwischen dem Laichgewässer und der Brach-
fläche besteht. 

 
 
 
 
Die Maßnahmen und deren Durchführung 
werden mit der UNB abgestimmt mit dem 
Ziel, den aufgeführten Punkten Rechnung zu 
tragen bzw. die Hinweise und Anregungen zu 
berücksichtigen. Entsprechend wurde die 
Stellungnahme an die zuständigen Fach-
dienststellen weitergeleitet.  
 
Die artenschutzfachlichen und –rechtlichen 
Belange wurden gutachterlich untersucht und 
durch die UNB geprüft.  
 
Ein Nachweis der Knoblauchkröte liegt aus 
dem Bereich Freyastraße vor. Im Rahmen 
der Erfassungen im Geltungsbereich des B-
Plans sowie angrenzende Bereiche (Erfas-
sung Stadtstraße Nord, 2021 – 2022) wurde 
die Art nicht nachgewiesen. Die Eignung des 
Geltungsbereichs als Landlebensraum wird 
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Um eine Schädigung der Population auszu-
schließen, sollte die Brachfläche mit einem 
Amphibienzaun eingezäunt werden und im 
Zeitraum der Amphibienwanderung die Tiere 
erfasst und in die Fläche zwischen Freya-
straße und der Planstraße A umgesetzt wer-
den. Dies sollte bis Baubeginn jährlich erfol-
gen, da nur ca. 30 % der Amphibien in einem 
Jahr das Laichgewässer aufsuchen. 
Entsprechend sollte ein Amphibienzaun am 
Nordrand der Planstraße A bzw. der Bau-
trasse aufgestellt werden, um die Rückwan-
derung der Knoblauchkröten in das Bauge-
biet zu verhindern. 
 
Soweit noch nicht berücksichtigt, halten wir 
unsere Stellungnahme vom 31.08.2023 auf-
recht 

aufgrund der isolierten Lage als eher gering 
eingeschätzt.   
 
Im Rahmen der vorbereitenden Baufeldfrei-
machung und Baumaßnahmen sind arten-
schutzrechtlichen Bestimmungen zu beach-
ten. Im Allgemeinen ist es geboten, beabsich-
tigte Eingriffsmaßnahmen im Vorfeld frühzei-
tig mit der Unteren Naturschutzbehörde ab-
zustimmen und ggf. vor Ort durch eine ökolo-
gische Bauüberwachung begleiten zu lassen.  
 

 Vorschlag der Verwaltung: 
 Änderungen des Bebauungsplanes sind nicht 

erforderlich. 
 

  
Deutsche Telekom Technik GmbH: 
Best Mobile - Richtfunk-Trassenaus-
kunft deutschlandweit (T-NAB) 
Schreiben vom 08.01.2024 

Stellungnahme der Verwaltung 

unsere Stellungnahme vom 11.05.2022 gilt 
weiterhin. 
 
Ergänzend möchte ich noch mitteilen, dass 
wir im Geltungsbereich B keine Leitungen lie-
gen haben. 
 
Sollten Sie konkrete Angaben zu den zu er-
wartenden Wohneinheiten erhalten, bitte ich 
um Mitteilung. 

Im Planbereich befinden sich Telekommuni-
kationslinien der Telekom. 
 
Die Deutsche Telekom wird im Zuge der wei-
teren Erschließungsplanung und Leitungsko-
ordination mit einbezogen bzw. beteiligt wer-
den. 

 Vorschlag der Verwaltung: 
 Änderungen des Bebauungsplanes sind nicht 

erforderlich. 
 

  
Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig 
mbH 
Schreiben vom 10.01.2024 

Stellungnahme der Verwaltung 

Durch den Eisenbahnbetrieb können Emissi-
onen (Erschütterungen, Lärm, Licht, Staub, u. 
ä.) ausgehen. Eine Haftung hierfür wird von 
der Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig 
mbH nicht übernommen. Sollten bei einer 
stärkeren Nutzung dieser Eisenbahninfra-
struktur zu einem späteren Zeitpunkt Lärm-
schutzmaßnahmen erforderlich sein, gehen 
diese nicht zu Lasten der Hafenbetriebsge-
sellschaft Braunschweig mbH. 

Bei den schalltechnischen Untersuchungen 
wurden u. a. auch der gewerbliche Schienen-
verkehr auf der Gleistrasse zum Heizkraft-
werk und der geplanten Stadtbahntrasse der 
„Campusbahn“ entlang der östlichen Plange-
bietsgrenze als immissionsrelevanten Lärm-
quelle berücksichtigt.  
Festzustellen ist, dass der Geltungsbereich A 
im östlichen Bereich durch die dort beste-
hende Gleistrasse des Heizkraftwerks, der 
geplanten Gleistrasse der sog. „Campus-
bahn“ und durch die geplante Planstraße C 
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lärmbeeinträchtigt wird. 
Aus stadtplanerischen und gestalterischen 
Gründen kommen weder aktive Schallschutz-
maßnahmen in Form von Lärmschutzwänden 
oder dergleichen noch größere Abstandsflä-
chen in Betracht, sodass auf passive Schall-
schutzmaßnahmen zurückzugreifen ist. Ent-
sprechende Lärmschutzmaßnahmen gegen-
über Verkehrslärm (Straße und Schiene) sind 
in den textlichen Festsetzungen VII. 3 defi-
niert. 

 Vorschlag der Verwaltung: 
 Änderungen des Bebauungsplanes sind nicht 

erforderlich. 
 

  
Handwerkskammer Braunschweig-Lüne-
burg-Stade 
Schreiben vom 16.01.2024 

Stellungnahme der Verwaltung 

zur genannten Bauleitplanung halten wir die 
Bedenken und Anregungen aus unseren 
Stellungnahmen vom 19. Juli 2021, 31. Ja-
nuar 2022 und 29. August 2023 aufrecht. 
 
Aufgrund der kurzen Beteiligungsfrist konnten 
wir keine fundierte Prüfung der Planunterla-
gen vornehmen, die uns auf Nachfrage durch 
unsere E-Mail vom 20. Dezember 2023 nicht 
zugesandt wurden. Eine Kopie unserer E-
Mail ist beigefügt. 
 
Der Beginn des Beteiligungsverfahrens 
wurde uns erst am 20. Dezember 2023 mit 
einer Frist zur Abgabe einer Stellungnahme 
bis zum 15. Januar 2024 per E-Mail mitge-
teilt. 
 
Zur Erörterung unserer Stellungnahme ste-
hen wir gerne zur Verfügung. Bitte informie-
ren Sie uns über den Planungsstand und tei-
len Sie uns das Abwägungsergebnis mit. 

Die betreffenden Gewerbebetriebe/Gewerbe-
flächen wurden bereits in den begleitenden 
schalltechnischen Gutachten zu den Bebau-
ungsplänen „Taubenstraße“ (HA 135) und 
„Nordanger“ (HA 136) betrachtet. Die darin 
enthaltenen Emissionsansätze wurden über-
nommen.  
Die Geräuschemmissionen sind als immissi-
onswirksame flächenbezogene Schallleis-
tungspegel (ISFP) in die Berechnung einge-
gangen. Die IFSP erlauben den Gewerbebe-
trieben, unter Einhaltung der maßgeblichen 
Orientierungs- bzw. Immissionsrichtwerte an 
den umgebenden schutzbedürftigen Nutzun-
gen, den gegenwärtigen Betrieb aufrechtzu-
erhalten und geben ihnen Planungssicherheit 
für die zukünftige Entwicklung. 

 Vorschlag der Verwaltung: 
 Änderungen des Bebauungsplanes sind nicht 

erforderlich. 
 

  
Industrie- und Handelskammer Braun-
schweig 
Schreiben vom 11.01.2024 

Stellungnahme der Verwaltung 

mit der o.g. Bebauungsplanung wird der dritte 
Bauabschnitt der „Neuen Nordstadt" vorbe-
reitet. Dabei soll innerhalb des Plangebietes 
ein städtisch geprägtes Wohngebiet mit ca. 
300 Wohneinheiten entstehen. Im Umfeld 
des Plangebietes sind zahlreiche gewerbliche 
Nutzungen ansässig. Dies betrifft insbeson-
dere den Bereich zwischen der Wodanstraße 
und dem Gotenweg sowie das Gebiet östlich 
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der Gleistrasse in Richtung Bültenweg. 
 
Bereits im Zuge der vorangegangenen Pla-
nungen für die „Neue Nordstadt" hatten wir 
auf die entstehende Nähe bzw. Nachbar-
schaft von Wohn- und Gewerbenutzungen 
hingewiesen und gefordert, im Zuge der wei-
teren Plankonkretisierung die Verträglichkeit 
der geplanten Wohnnutzungen mit den vor-
handenen Gewerbenutzungen zu prüfen. Da-
bei hatten wir mitgeteilt, dass den Planungen 
aus wirtschaftlicher Sicht nur dann keine Be-
denken entgegengebracht werden können, 
wenn die im Umfeld gelegenen Gewerbebe-
triebe in Folge der geplanten Wohngebiets-
ausweisungen keinerlei Einschränkungen ih-
rer betrieblichen Nutzungs- und Entwick-
lungsmöglichkeiten befürchten müssen. 
 
In diesem Sinne hatten wir im Rahmen der 
vorangegangenen Planungsschritte mit 
Schreiben vom 04.05.22 und vom 25.08.23 
darum gebeten, im weiteren Verlauf des Be-
bauungsplanverfahrens die gegenseitige Ver-
träglichkeit von Wohn- und Gewerbenutzun-
gen insbesondere im Hinblick auf den Immis-
sionsschutz zu prüfen und in den Planunter-
lagen entsprechend zu erläutern. Der Aspekt 
des Immissionsschutzes wurde inzwischen 
im Rahmen eines schalltechnischen Gutach-
tens betrachtet und auch in der Planbegrün-
dung erläutert. Demnach kommt das Schall-
gutachten bezüglich des Gewerbelärms zu 
dem Ergebnis, dass innerhalb des Plangebie-
tes die Immissionsrichtwerte der TA Lärm 
eingehalten bzw. unterschritten werden und 
keine Immissionskonflikte im Hinblick auf den 
Gewerbelärm zu erwarten sind. Vor diesem 
Hintergrund gehen wir davon aus, dass die 
im Umfeld des Plangebietes tätigen Unter-
nehmen keinerlei Einschränkungen ihrer be-
trieblichen Nutzungs- und Entwicklungsmög-
lichkeiten befürchten müssen. Nur wenn dies 
zweifelsfrei gewährleistet ist, können wir der 
o.g. Bebauungsplanänderung keine Beden-
ken entgegenbringen. 

 
 
Zur Beurteilung der Beeinträchtigung des 
Geltungsbereichs A durch Gewerbelärm, 
wurde das bestehende Gewerbegebiet an 
der Wodanstraße nördlich des Gotenwegs, 
die östlich zwischen der Gleistrasse und dem 
Bültenweg vorhandenen gewerblichen Nut-
zungen berücksichtigt. Die genannten ge-
werblichen Nutzungen wurden bereits in den 
begleitenden schalltechnischen Gutachten zu 
den Bebauungsplänen „Taubenstraße“ 
(HA 135) und „Nordanger“ (HA 137) betrach-
tet. Die darin enthaltenen Emissionsansätze 
wurden bei den schalltechnischen Untersu-
chungen zum Bebauungsplan „Jütenring“ 
dementsprechend übernommen. Dabei sind 
die Geräuschemissionen als immissionswirk-
same flächenbezogene Schallleistungspegel 
(ISFP) in die Berechnung eingegangen. Die 
IFSP erlauben den Gewerbebetrieben, unter 
Einhaltung der maßgeblichen Orientierungs- 
bzw. Immissionsrichtwerte an den umgeben-
den schutzbedürftigen Nutzungen, den ge-
genwärtigen Betrieb aufrechtzuerhalten und 
geben ihnen Planungssicherheit für die zu-
künftige Entwicklung. 
 

 Vorschlag der Verwaltung: 
 Änderungen des Bebauungsplanes sind nicht 

erforderlich. 
 

  
LEA Gesellschaft für Landeseisenbahn-
aufsicht mbH 
Schreiben vom 11.01.2024 

Stellungnahme der Verwaltung 

die über das Behördenportal der Stadt Braun-
schweig bereitgestellten Unterlagen zu der 
o.g. Bauleitplanung der Stadt Braunschweig 
haben wir erneut durchgesehen. 

Auf Basis der Vorabstimmungen strebt die 
Verwaltung der Stadt Braunschweig einen 
zeitnahen Ankauf der betreffenden Randflä-
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Mit Bezug auf den bisher mit Ihrem Haus 
hierzu geführten Schriftverkehr, u.a. die fol-
genden Mails 
Mail Frau Jantos vom 06.11.2023 AW: Be-
bauungsplan "Jütenring", HA 137 - Entbehr-
lichkeitsprüfung und Freistellung von Bahn-
zwecken für weitere Bahnflächen 
und unsere Antwort vom 08.11.2023 zum 
gleichen Thema, müssen wir folgendes fest-
stellen: 
Ein Antrag der Hafenbetriebsgesellschaft 
Braunschweig mbH bei der LEA auf Zustim-
mung zur Veräußerung nach § 4 des Nieder-
sächsischen Gesetzes über Eisenbahnen 
und Seilbahnen (NESG) der in Rede stehen-
den 18,3 m² großen Teilfläche des Flurstü-
ckes 106/68 in der Flur7, Gemarkung Hagen 
liegt der LEA bisher nicht vor (bevorzugte Va-
riante der Stadt Braunschweig). 
Laut Auskunft der Hafenbetriebsgesellschaft 
Braunschweig mbH sind bisher keine Aktivi-
täten zur Klärung der Sachfragen unserer 
Mail vom 08.11.2023 erfolgt. 
 
Bis zur Klärung der hier genannten Punkte 
bzw. der Eigentumsverhältnisse bzgl. der be-
troffenen Teilflächen, kann seitens der LEA 
Gesellschaft für Landeseisenbahnaufsicht 
mbH (LEA) aus eisenbahntechnischer Sicht 
keine Zustimmung zu o.g. Bauleitplanung mit 
den derzeit enthaltenen Geltungsbereichs-
grenzen erteilt werden. 

che an, um die Begradigung des wegebeglei-
tenden Randstreifens umsetzen zu können.  
 
Für den Fall einer Nichtumsetzung des 
Grundstücksankaufs durch die Stadt Braun-
schweig bleibt die betreffende Teilfläche ge-
mäß den zeichnerischen Festsetzungen als 
Bahnfläche festgesetzt. Bei einem Ankauf 
durch die Stadt würde sie nach der bedingten 
textlichen Festsetzung X. 1. entsprechend 
der Nebenzeichnung 1 zur öffentlichen Ver-
kehrsfläche besonderer Zweckbestimmung, 
sobald die Gesellschaft für Landeseisen-
bahnaufsicht mbH (LEA) auf Antrag des Ei-
gentümers die Zustimmung zur Veräußerung 
der als Bahnanlage festgesetzten Fläche ge-
mäß § 4 Niedersächsisches Gesetz über Ei-
senbahnen und Seilbahnen (NESG) erteilt 
hat. 
 
 

 Vorschlag der Verwaltung: 
 Änderungen des Bebauungsplanes sind nicht 

erforderlich. 
 

  
 
 



 
 
 Anlage 8 
 Stand: 15.05.2024 
 
 
 
Bebauungsplan (mit örtlicher Bauvorschrift) 
Jütenring HA 137 
Behandlung der Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
 
Beteiligung gemäß § 3 (2) BauGB vom 07.03.2024 bis 08.04.2024 
 
 
Stellungnahme ID: 28784 
Schreiben vom 03.04.2024 

Stellungnahme der Verwaltung 

 - es wird am umweltfreundlichen Leben der 
Bürger vorbeigedacht und –geplant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- wer soll zu den heutigen bau- und marktüb-
lichen Preisen sich das Wohnen noch leisten 
 
 
 
 
 
 
 
- ferner stellt sich die Frage, ob hier nicht am 
Bedarf vorbei/zu viel geplant wird 
 
 
 
 
 
 
 
- eine Planungs- bzw. Bauverdichtung - wie 
in den neuen Quartieren inzwischen leider 
üblich - kann dem Klima sowie dem Wohlbe-
finden der Bewohner nicht dienlich/förderlich 

Mit dem Zukunftsbild für Braunschweig wurde 
im Juni 2016 vom Rat einstimmig das städte-
bauliche Leitziel „Die Stadt kompakt weiter-
bauen“ beschlossenen und mit dem 2018 be-
schlossenen Integrierten Stadtentwicklungs-
konzept Braunschweig 2030 (ISEK, 2018) 
bestätigt Zur Erreichung des Ziels soll als 
strategischer Ansatz die Innenentwicklung 
Braunschweigs zukünftig deutlich intensiviert 
werden. 
 
Damit mittel- und langfristig der bestehende 
Bedarf an Wohnraum gedeckt werden kann, 
werden geeignete Standorte für die künftige 
Entwicklung von Wohnbauland benötigt. Die-
ser Bedarf soll überwiegend durch Projekte 
der Innenentwicklung gedeckt werden. Der 
Bebauungsplan „Jütenring“ ist als Maßnahme 
der Innenentwicklung Teil dieses städtischen 
Zieles.  
 
Auf Grundlage eines Ratsbeschlusses zum 
kommunalen Handlungskonzept für bezahl-
baren Wohnraum werden Erschließungsträ-
ger über städtebauliche Verträge dazu ver-
pflichtet, einen Mindestanteil an bezahlbarem 
bzw. sozialem Wohnungsbau im Geschoss-
wohnungsbau zu realisieren. Aktuell liegt die 
Quote bei 30 %. 
 
Das 2023 aktualisierte städtische Wohnraum-
versorgungskonzept (WRVK) wurde bis zum 
Jahr 2035 fortgeschrieben. Das Gutachter-
büro InWIS hat auf Basis von Analyse und 
Bedarfsprognose als neue Zielzahl die Schaf-
fung von Baurecht für rund 12.200 neue 
Wohnungen für den Zeitraum von 2020 bis 
2035 formuliert. 
 
Eine hohe Bebauungsdichte bzw. ein hoher 
Versiegelungsgrad haben negative klimati-
sche Auswirkungen, sind jedoch immer im 
Gesamtkontext zu betrachten. Im Hinblick auf 
die Maßgabe, Innen- vor Außenentwicklung 
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sein. Somit ist auch die negative Beeinflus-
sung des Mikroklimas nicht auszuschließen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- auch auf Ausgleichsflächen in der neuen 
Nordstadt wird keine/zu wenig Rücksicht ge-
nommen 
 
 
 
 
 
 
 
- Versickerungsflächen, großzügigere Grün- 
und Blühflächen fehlen 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Bauhöhe sowie Gebäudeabstand lässt we-
niger Tageslicht in die Wohnungen, so dass 
mehr Strom/Energie eingesetzt werden 
muss, somit nicht klimagerecht 
 
 
 
 
 
- Anfahrt sowie Parken von Besuchern ist be-
reits jetzt schon mehr als problematisch. Hier 
zeigt sich keine vernünftige und bedarfsge-
rechte Regelung 
 
 
 
 
 
- Wohnen bedeutet u.a. Wohlbefinden 
 
- unnötiges Aufheizen bei hohen Temperatu-
ren durch die enge Bebauung 

vorzusehen, und dem prognostizierten Wohn-
raumbedarf ist die Entwicklung des Gebietes 
aus stadtklimatischer Sicht vertretbar. Neben 
der Freihaltung vorhandener Frischluftentste-
hungsgebiete und Luftleitbahnen außerhalb 
des Plangebiets werden auch in der Planung 
und Ausführung innerhalb des Plangebiets 
Maßnahmen zur Verbesserung des thermi-
schen Komforts und zur Reduzierung des Hit-
zestresses während sommerlicher Extremsi-
tuationen umgesetzt. Zu nennen ist hier bei-
spielsweise die Begrünung des Straßenrau-
mes und der Freiflächen, um die Aufenthalts-
qualität im Freien innerhalb des Quartiers zu 
erhöhen.  
 
Im Quartier selbst ist eine zentrale öffentliche 
Grünfläche festgesetzt und es werden ver-
schiedene Maßnahmen zum Eingriffsaus-
gleich getroffen. Das sich darüberhinaus aus 
der Bilanzierung ergebene Eingriffs-Aus-
gleichsdefizit wird – wie bei innerstädtischen 
Planungen üblich – u. a. durch externe Aus-
gleichsmaßnahmen innerhalb des Stadtge-
biets ausgeglichen.  
 
Im Plangebiet sind im Sinne des Schwamm-
stadtgedankens verschiedene Versickerungs-
flächen vorgesehen. Neben der zentral im 3. 
Bauabschnitt gelegenen öffentlichen Grünflä-
che stellen der Nordpark sowie der Nordan-
ger bezüglich der Planung und Realisierung 
eines Gesamtquartiers aus drei Bauabschnit-
ten großzügigere multifunktionale Grünflä-
chen dar.  
 
Erforderliche Abstandsflächen sowie ge-
sunde Wohnverhältnisse werden im Zuge der 
Genehmigungsplanungen geprüft. Im Sinne 
der oben erläuterten Innenentwicklung er-
möglicht die zulässige Bebauungshöhe und –
dichte ein kompaktes und verdichtetes Quar-
tier im Duktus der ersten beiden Bauab-
schnitte.  
 
Die aktuelle u. a. durch die laufenden Bautä-
tigkeiten bedingte Problematik der verkehrli-
chen Erschließungssituation im Gotenweg ist 
bekannt. Diese wird sich jedoch durch den 
geplanten Ausbau der Wodanstraße, für den 
durch diesen Bebauungsplan das erforderli-
che Baurecht geschaffen wird, deutlich ver-
bessern.  
 
 
 
s. o.  
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- planerisch und architektonisch als auch op-
tisch wäre eine stufen/treppenförmige Bau-
weise effektiver/schöner 
 
- insgesamt gesehen entspricht die Pla-
nung/Gestaltung nicht dem aktuellen klima- 
und umweltgerechten Denken und Handeln 
 
 
STOPPT DEN PLANUNGS- UND BAU-
WAHNSINN - NEHMT RÜCKSICHT AUF DI-
REKTE ANWOHNER!!! 

 
 
 
 
 
Die verschiedenen Klima- und Umweltbe-
lange wurden bei der Planung berücksichtigt 
und im Rahmen des Gesamtprojekts abge-
wogen.  
 
 
 

 Vorschlag der Verwaltung: 
 Änderungen des Bebauungsplanes sind nicht 

erforderlich. 
 

  
Stellungnahme ID: 28814 
Schreiben vom 04.04.2024 

Stellungnahme der Verwaltung 

hiermit lege ich XXX in eigenem Namen und 
um Namen der XXX Widerspruch gegen den 
Bebauungsplan ein: 
 
Ich bin Eigentümer der Flurstücke 72/2 und 
128/73 der Flur 7, Gemarkung Hagen, die an 
die XXX verpachtet sind. Außerdem bin ich 
Geschäftsführer und Gesellschafter des Be-
triebes. Der Betrieb ist bereits in der vierten 
Generation familiengeführt und meine beiden 
Kinder sind bereits voll im Betrieb tätig. 
Für den Ausbau der Wodanstraße will die 
Vorhabenträgerin entlang der Wodanstraße 
einen Streifen von 6,20 m der von meinem 
Grundstück dauerhaft in Anspruch nehmen 
und diese erwerben. Insgesamt handelt es 
sich hierbei um eine Fläche von 315 m², die 
vollständig betrieblich genutzt wird. Zusätz-
lich ist die vorübergehende Inanspruchnahme 
eines weiteren Meters der Grundstücksfläche 
entlang der Wodanstraße während der Bau-
tätigkeit beabsichtigt. Das trifft weitere 48 m², 
die während der Zeit der Inanspruchnahme 
für die Betriebstätigkeit nicht zur Verfügung 
stehen. Auf diese Flächen können wir nicht 
verzichten. 
Ich fordere Sie auf die Planung für den Aus-
bau der Wodanstraße zu ändern und meine 
Grundstücke zu umgehen. Ich sehe die Exis-
tenz der XXX als ernsthaft gefährdet, sodass 
eine Betriebsaufgabe unumgänglich ist, wenn 
315 m ² Grundstücksfläche in Anspruch ge-
nommen werden, ohne dass hierfür ein ge-
eigneter Ausgleich mit gleichgroßer Fläche in 
unmittelbarerer Nähe angeboten wird. 
Der geplante Ausbau der Straße ist ein 

Grundsätzlich sollen durch Planungen der 
Stadt Braunschweig keine ansässigen Ge-
werbebetriebe in ihrer Existenz gefährdet 
werden. Vielmehr sind gewerbliche Nutzun-
gen für die Stadtentwicklung insgesamt und 
auch an dieser Stelle von Bedeutung.  
 
Daher befindet sich die Erschließungsträgerin 
mit dem betroffenen Eigentümer sowie dem 
ansässigen Betrieb in einem intensiven Aus-
tausch und Grundstücksverhandlungen, in 
deren Zuge nach geeigneten Ersatzflächen 
bzw. einer einvernehmlichen Lösung gesucht 
wird.  
 
Inzwischen konnte eine grundsätzliche Eini-
gung erzielt werden und ein darauf basieren-
der Entwurf eines entsprechenden Tausch-
vertrags ist in Vorbereitung und soll rechtzei-
tig vor dem Baubeginn vollzogen werden.  
 
Für den Fall, dass der betreffende Grund-
stücksteil nicht rechtzeitig erworben werden 
kann, muss der geplante Straßenausbau der 
Wodanstraße für den besagten Bereich hinter 
den Festsetzungen des Bebauungsplans zu-
rückbleiben.  
 
 
 



- 4 - 
 

schwerer Eingriff in unseren ausgeübten Ge-
werbebetrieb und unserer Berufsfreiheit, wel-
cher zur Existenzvernichtung führen kann. 
Uns würden dann nicht mehr genügend Stell-
plätze zur Verfügung stehen und für die Be-
lieferung wäre nicht mehr ausreichend Platz 
vorhanden. Wir benötigen genügend Ran-
gier-und Wendemöglichkeiten für die großen 
LKW, Abschleppwagen und Lieferfahrzeuge 
der Ersatzteile, sowie die LKW für die Entsor-
gung von Schrott und Sondermüll. Derzeit 
parken auf der o.g. Fläche 16 Fahrzeuge, 
uns würden damit fast die Hälfte unserer 
Parkplätze wegfallen. 
 
Die XXX beschäftigt zurzeit 14 Mitarbeiter. 
Unser Geschäftsfeld ist die Reparatur und 
Lackierung von beschädigten und verunfall-
ten Fahrzeugen. Die durchschnittliche Ver-
weilungsdauer unserer Kundenfahrzeuge be-
trägt ca. 4 Tage. Oft kommt es aber zu länge-
ren Standzeiten da sich die Reparatur durch 
Ersatzteilrückstände verzögert. Dann kann es 
auch zu Standzeiten von Wochen oder Mo-
naten kommen. 
Für die in unserer Obhut befindenden Kun-
denfahrzeuge, sowie für die Leihwagenflotte 
(11 Fahrzeuge) und die Mitarbeiterfahrzeuge 
benötigen wir ausreichend Stellplätze. Die 
meisten Mitarbeiter kommen von weit außer-
halb und kommen somit auch alle mit eige-
nem PKW und benötigen auf dem Betrieb ei-
nen Parkplatz. Des Weiteren wird Firma Blu-
dau mehrmals am Tag von Lieferfahrzeugen 
für Ersatzteile, LKW und Abschleppwagen 
beliefert, auch nicht mehr fahrbereite, verun-
fallte Fahrzeuge müssen zum Teil mehrere 
Wochen hier abgestellt werden und nehmen 
viel Platz in Anspruch. Unser Platz ist ohne-
hin schon mehr als knapp. 
Selbst eine Verkleinerung des Betriebes 
würde zur Existenzgefährdung insgesamt 
führen. Die XXX arbeitet hauptsächlich mit 
Autoversicherern zusammen und hat mit ver-
schiedenen Versicherungen Verträge über 
die Reparatur von Unfallfahrzeugen ge-
schlossen. Dies ist mit Verpflichtungen ver-
bunden. Es gibt mit bestimmten Versicherun-
gen klare Umsatz-und Volumenzusagen die 
eingehalten werden müssen. Zur Erfüllung 
dieser Verpflichtungen ist es u. a. notwendig, 
dass die Technik im Betrieb im Hinblick auf 
die Weiterentwicklung der Fahrzeuge immer 
auf den aktuellen Stand ist. Allein hierfür sind 
Investitionen im Durchschnitt von ca. 20.000? 
jährlich erforderlich. Diese Investitionen kön-
nen nur bei einer bestimmten Betriebsgröße 
und entsprechendem Auftragsvolumen mit 
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ausreichenden Erträgen getätigt werden. Bei 
einer Reduzierung der Größe des Betriebes 
durch den Wegfall von 16 Parkplätzen, kön-
nen nur deutlich weniger Fahrzeuge repariert 
werden. Die daraus resultierende Reduzie-
rung des Volumens der Versicherungsver-
träge, würde zum Verlust der generellen Ver-
sicherungsverträge führen und diese würden 
zu anderen Werkstätten wechseln. Dies 
würde die XXX zur Betriebsaufgabe zwingen 
da sie auf diese Aufträge angewiesen ist. 
Die Existenzgefährdung mit der Folge der 
Betriebsaufgabe besteht bereits während der 
Bautätigkeit. In dieser Zeit wird die Straße 
vermutlich nicht befahrbar und das Grund-
stück nicht uneingeschränkt erreichbar sein. 
Die Unterlagen sind nicht ausreichend, um 
die Auswirkungen während der Bauzeit beur-
teilen zu können. Hierzu müssen zwingend 
Erläuterungen erfolgen und die Gestaltung 
der Baumaßnahmen in der Weise, dass die 
Erreichbarkeit des Betriebes gewährleistet 
bleibt. 
Des Weiteren würde bereits während der 
Bauzeit die Fläche von 315 m² + 48 m² in An-
spruch genommen, sodass das Grundstück 
mit Beginn der Bauarbeiten in diesem Ab-
schnitt nicht mehr nutzbar wäre. Der Betrieb 
müsste bereits in dieser Zeit schon die Be-
triebstätigkeit einstellen. Eine komplette Ein-
stellung des Betriebs während der Bauarbei-
ten würde die XXX zur dauerhaften Betriebs-
schließung zwingen, da die Fixkosten wie 
z.B. Löhne und Gehälter etc., selbstverständ-
lich trotzdem gezahlt werden müssten um die 
Mitarbeiter zu halten. 
 
Diese Beeinträchtigungen sind für die XXX 
unzumutbar und können nur dadurch ausge-
glichen werden, wenn bereits vor Beginn der 
Baumaßnahmen ein geeignetes, gleichgro-
ßes Ersatzgrundstück in unmittelbarer Nähe 
zur Verfügung gestellt und die Erreichbarkeit 
auch während der Bauarbeiten sichergestellt 
wird. 
Unsere Forderungen noch einmal Zusam-
mengefasst: 
 
1. Änderungen zur Planung zum Ausbau der 
Wodanstraße (Straße schmaler oder Ände-
rung des Verlaufs) 
2. Falls dies nicht möglich ist, Stellung eines 
geeigneten gleichgroßen Ersatzgrundstück in 
unmittelbarer Nähe 
3. Schaffung von Wende-und Rangiermög-
lichkeiten ggf. auf benachbarten Flächen 
4. Zusage der Erreichbarkeit unserer Grund-
stücke auch während der Bauzeit 
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 Vorschlag der Verwaltung: 
 Änderungen des Bebauungsplanes sind nicht 

erforderlich. 
 

  
Stellungnahme ID: 28893  
Schreiben vom 08.04.2024 

Stellungnahme der Verwaltung 

Es wäre schön, wenn noch mehr Grünflächen 
vorgesehen sind. Das gesamte Viertel ist be-
reits sehr dicht bebaut. Es fehlen große 
Spielplätze (aktuell viele kleine die daher für 
Kinder nicht so gut nutzbar sind), Wiesen und 
Pflanzen für die Tierwelt. 

Neben der zentral im dritten Bauabschnitt ge-
legenen öffentlichen Grünfläche stellen der 
südlich angrenzende Nordpark sowie der 
westlich angrenzende Nordanger bezüglich 
der Planung und Realisierung eines Gesamt-
quartiers aus drei Bauabschnitten großzügi-
gere multifunktionale Grünflächen dar, in die 
verschiedene Spielangebote integriert sind.  
Die hohe bauliche Dichte des Gesamtquar-
tiers ist in dieser innenstadtnahen Lage ein 
städtebauliches Ziel. Diese steht aber auch 
im Kontext mit den vorhandenen und im Zuge 
der Realisierung noch herzustellenden Grün-
flächen, die jeweils Teil der umfassenden 
Freiraumstruktur sind. Neben kleineren Grün-
bereichen im Quartier sind der Nordpark und 
der Nordanger als wesentliche Bestandteile 
der in der Gesamtkonzeption zu nennen; 
aber auch die bestehenden Kleingartenflä-
chen nördlich der Wodanstraße, wo als Er-
gänzung der Spielangebote auch die Herstel-
lung einer weiteren, rund 730 m² großen Kin-
derspielfläche vorgesehen ist.  

 Vorschlag der Verwaltung: 
 Änderungen des Bebauungsplanes sind nicht 

erforderlich. 
 

  
Stellungnahme ID: 28898 
Schreiben vom 08.04.2024 

Stellungnahme der Verwaltung 

…ich setze mich als Anwohner für den Erhalt 
der Grünfläche ein und bitte Sie, den Bebau-
ungsplan zu überdenken, damit vorhandene 
Grünflächen erhalten bleiben und die Flä-
chenversieglung nicht immer weiter fort-
schreitet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte beziehen Sie die folgenden Argumente 
in ihre Planung mit ein:  
 

Auf Basis des Ergebnisses des städtebauli-
chen Wettbewerbs war der dritte Bauab-
schnitt von Beginn an als Teil der baulichen 
Entwicklung eines Gesamtquartiers vorgese-
hen. Dem vom Rat beschlossenen städte-
baulichen Leitziel „Die Stadt kompakt weiter-
bauen“ entsprechend soll als strategischer 
Ansatz die Innenentwicklung Braunschweigs 
zukünftig deutlich intensiviert werden. Um 
mittel- und langfristig den bestehenden drin-
genden Bedarf an Wohnraum decken zu kön-
nen, soll das Gebiet „Jütenring“ als 3. Bauab-
schnitts des Gesamtquartiers „Nördliches 
Ringgebiet“ als Projekte der Innenentwick-
lung umgesetzt werden. 
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• Braunschweig ist Wildbienen-Stadt [1] und 
dies sollte auch bei neuen Bauvorhaben mit 
berücksichtigt werden.  
 
• Es gibt zahlreiche Hummeln, die sich vom 
Nektar der wild wachsenden Mohnblumen 
auf der Wiese ernähren. Die Hummeln entfer-
nen sich von ihren Nester immer nur ein paar 
Hundert Meter [2]. Mit großer Wahrschein-
lichkeit gibt es diese Nester auch auf dem zu 
bebauenden Gelände, weil sie den sandigen 
Boden dafür bevorzugen. Letzteres Argument 
hat mir Herr Henri Greil [3] vom Julius-Kühn 
Institut genannt, als ich ihm meine Beobach-
tung mit den vielen Hummeln beschrieben 
habe. Das Zerstören von Hummelnestern ist 
eine strafbare Handlung und wird in Nieder-
sachsen mit bis zu 50.000 Euro bestraft [4]. 
Es muss also entsprechende Vorsorge zum 
Erhalt der Nester getroffen werden.  
 
• Es gibt ein Falkenpaar, dass sich bei uns 
auf das Haus setzt und regelmäßig in der Luft 
über der Wiese zu beobachten ist, um nach 
Mäusen zu jagen. Dabei stehen sie mehrere 
Minuten lang in der Luft. Manchmal gehen sie 
langsam herunter, um sich dann im Sturzflug 
auf ihre Beute zu stürzen.  
 
• Starkregenereignis:  
◦ Es gab bereits drei Feuerwehreinsätze, weil 
Wasser in die Tiefgaragen gelaufen ist.  
◦ Es gibt regelmäßig einen See auf dem zu 
bebauenden Gelände.  
◦ Die Vorhersage für eine 30 Jahre Starkre-
genanalyse hat an zwei Stellen auf dem Ge-
lände einen Bereich identifiziert, wo Wasser 
bis zu einem 1 halben Meter stehen kann [5].  
◦ Die aktuelle Starkregenanalyse berücksich-
tigt noch nicht die Bodenversieglung der 
neuen Gebäude.  
◦ Es gibt von West nach Ost ein deutliches 
Gefälle ausgehend im Bereich der schon neu 
gebauten Gebäude. Der tiefste Punkt ist auf 
dem noch zu bebauenden Gelände, so dass 
sich aus diesem Grund das Wasser dort 
sammeln wird.  
 
 
 
 
• Hundewiese  
◦ Die zu bebauende Fläche wird regelmäßig 
von Hundebesitzern aufgesucht, weil es die 
einzige Fläche in der Nähe ist, wo sich 
Hunde frei ohne Leine bewegen können. Es 
gibt sogar einen Hundebesitzer, der mit dem 
Fahrrad anreist.  

Die artenschutzfachlichen und –rechtlichen 
Belange wurde gutachterlich untersucht und 
bei der Planung berücksichtigt.  
 
Ein Zerstören von Hummelnestern oder ver-
gleichbare artenschutzrechtlich unzulässige 
Maßnahmen werden durch den Bebauungs-
plan nicht ermöglicht. Geltendes Artenschutz-
recht ist unabhängig von bestehenden Bau-
rechten bei jeglichen Baumaßnahmen zu be-
achten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum Bebauungsplan wurde ein Entwässe-
rungskonzept erarbeitet, das auch unter Ein-
beziehung des zunehmenden Starkregenrisi-
kos, der Bodenbeschaffenheit und der topo-
graphischen Verhältnisse die Umsetzbarkeit 
der Planung bestätigt hat. Auf Grundlage die-
ses Konzepts ist die weitere detaillierte Aus-
planung vorgesehen.  
Es sind verschiedene öffentliche Versicke-
rungsflächen im Plangebiet vorgesehen. Und 
für den Fall von Starkregenereignissen ist ein 
den topographischen Verhältnissen entspre-
chender und möglichst schadloser Abfluss in 
die angrenzenden öffentlichen Grünbereiche 
vorgesehen. Nach dem Endausbau der öf-
fentlichen Verkehrsfläche soll kein Nieder-
schlagswasser von öffentlichen Verkehrsflä-
chen auf Privatgrundstücke gelangen. Tiefga-
ragen auf den privaten Grundstücksflächen 
sollten auch bei Starkregen vor eindringen-
dem Wasser geschützt sein.  
 
Im Umfeld des Plangebiets gibt es verschie-
dene öffentliche Grünflächen, die auch zum 
Ausführen von Hunden geeignet sind. Im 
Stadtgebiet sind auch verschiedene ausge-
wiesene Hundefreilaufflächen vorhanden.  
Der Schaffung von innenstadtnahem und 
dringend benötigtem Wohnraum wird eine 
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◦ Hier lassen sich ungestört Wurfspiele mit 
Hunden durchführen, die sowohl den Hund 
als auch den Hundebesitzer erfreuen.  
◦ Eine Anwohnerin berichtete mir, dass sie 
sich bereits vor dem Beginn des ersten Bau-
abschnittes für Hundebesitzer eingesetzt hat 
und bei einer Ratssitzung mit weiteren Hun-
debesitzer vorstellig wurde. Sie fühlt sich bei 
den Interessen für Hundebesitzer allein ge-
lassen.  
◦ Es gibt bereits Städte, die auch mitten in 
der Stadt Hundewiesen erfolgreich eingerich-
tet haben, um den Interessen der Hundebe-
sitzer gerecht zu werden. 2  
◦ In diesem Zusammenhang wird von der 
Stadt immer wieder auf die noch zu bebau-
ende Fläche nördlich von der Freyastraße 
hingewiesen. Diese Fläche ist jedoch um-
zäunt und es ist aktuell nicht abzusehen, 
wann diese Fläche umgestaltet wird. Erfah-
rungsgemäß kann dies noch mehrere Jahre 
dauern. Das tröstet die jetzigen Anwohner, 
die bereits eingezogen sind oder auch schon 
viele Jahre hier wohnen nicht. Die Frage ist 
auch, wie stark die Stadt Einfluss auf den pri-
vaten Investor nehmen kann, um genügend 
Grünflächen erhalten zu können.  
 
• Naherholung für Anwohner  
◦ Die Stadt und auch die Bauherren der be-
reits entstandenen 1000 Wohnungen haben 
mit Wohnungen im Grünen und gleichzeitig 
wohnen in der Stadt geworben. Der aktuelle 
Baufortschritt und die noch geplanten Woh-
nungen zeigen jedoch eher weniger Grün als 
ursprünglich geplant war.  
◦ 1000 neue Wohnungen sind bereits ent-
standen, die vergleichbar mit drei Dörfern 
sind. Die fünf Etagen der Stadtvillen bieten 
bereits eine sehr viel höhere Wohnungs-
dichte als es in Dörfern der Fall ist. Bei der 
jetzigen Planung fehlen jedoch ausreichend 
Grünflächen in der Nähe.  
◦ Es fehlt in unmittelbarer Umgebung ein 
Park, der zum Verweilen für Fußgänger ein-
läd.  
 
• Klima - mehr Bäume vor Ort:  
◦ Besonders im Sommer ist es in der Stadt 
durch die hohe Flächenversieglung deutlich 
wärmer. Bäume sorgen als natürliche Klima-
anlagen für ein angenehmeres Klima. Diese 
fehlen jedoch direkt vor Ort. Es müssen also 
wesentlich mehr Bäume direkter in der Nähe 
gepflanzt werden. Auch dies muss im Bebau-
ungsplan stärker berücksichtigt werden.  
◦ Bei starkem Wind sorgen mehr Bäume da-
für, dass der Wind nicht so stark zwischen 

höhere Bedeutung beigemessen als der 
Schaffung einer öffentlichen Hundefreilaufflä-
che.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neben der zentral im dritten Bauabschnitt ge-
legenen öffentlichen Grünfläche stellen der 
südlich angrenzende Nordpark sowie der 
westlich angrenzende Nordanger bezüglich 
der Planung und Realisierung eines Gesamt-
quartiers aus drei Bauabschnitten großzügi-
gere multifunktionale Grünflächen dar. Bei ei-
nem im Sinne der Innenentwicklung verdich-
teten innerstädtischen Wohnquartier ist der 
Freiflächenanteil nicht vergleichbar mit dörfli-
chen Siedlungsstrukturen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Jede Bebauung und Flächenversiegelung 
stellt aus Klimaschutzsicht durch den damit 
verbundenen Ressourcen- und Energiever-
brauch bei der Erstellung und im Betrieb eine 
Verschlechterung des Zustands dar, da zu-
sätzliche Treibhausgase verursacht werden.  
Die angestrebte hohe städtebauliche Dichte 
und die Innenentwicklung stellen einen ver-
tretbaren Kompromiss zwischen den oben 
angeführten, teilweise entgegenstehenden 
Zielstellungen der Stadt Braunschweig dar. In 
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den Häusern weht.  
◦ Durch den Grundwasseranschluss sorgen 
Bäume im Sommer für mehr Feuchtigkeit in 
der Luft, so dass das Klima für den Men-
schen angenehmer wird. Dies muss auch vor 
Ort und nicht nur in 10km Entfernung auf der 
Ausgleichsfläche berücksichtigt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Essbare Stadt  
◦ Die Stadt wirbt mit einer sogenannten "Ess-
baren Stadt". Diese Idee fehlt jedoch voll-
ständig im Bebauungsplan.  
◦ Obstbäume und Sträucher mit essbaren 
Beeren ließen sich leicht im Bebauungsplan 
berücksichtigen.  
 
• Größere Abstände zwischen den Häusern  
◦ Balkonkraftwerke sind nur effizient, wenn es 
eine direkte Sonneneinstrahlung gibt. Aus 
diesem Grund sind Mindestabstände zwi-
schen Häusern wünschenswert.  
◦ Der Abstand zwischen den bereits entstan-
denen Häusern ist nicht zuletzt durch die 
Überbauung sehr gering. Dies führt zu einem 
eher bedrückenden Eindruck. Sogar in der 
Weststadt gibt es zwischen den Häusern 
mehr Platz!  
◦ Anfänglich haben die Bauherren damit ge-
worben, dass die Häuser von Nord nach Süd 
immer weniger Stockwerke haben, was je-
doch im aktuellen Plan nicht der Fall ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kombination mit der guten verkehrlichen Er-
schließung (Umweltverbund, Campusbahn) 
und den Festsetzungen zur aktiven Nutzung 
der solaren Strahlungsenergie, kann in dieser 
Hinsicht von einer relativ klimafreundlichen 
Entwicklung ausgegangen werden. 
Im Hinblick auf die Maßgabe, Innen- vor Au-
ßenentwicklung und dem prognostizierten 
Wohnraumbedarf, ist die Entwicklung des 
Gebietes aus stadtklimatischer Sicht somit 
vertretbar, wenn in der Planung und Ausfüh-
rung Maßnahmen zur Verbesserung des 
thermischen Komforts und zur Reduzierung 
des Hitzestresses während sommerlicher 
Extremsituationen umgesetzt werden. Zu 
nennen sind hier beispielsweise die festge-
setzte Begrünung des Straßenraumes und 
der öffentlichen Grünfläche, um auch die Auf-
enthaltsqualität im Freien innerhalb des 
Quartiers zu erhöhen.  
 
Die Idee der sogenannten "Essbaren Stadt" 
ist bei einem verdichteten innerstädtischen 
Wohnquartier nur sehr begrenzt umsetzbar. 
Konkrete Regelungen dazu werden aber auf 
der Ebene der Bauleitplanung nicht getroffen.   
 
 
 
Die festgesetzten Baulinien, die auf den pla-
nerischen Absichten des Ergebnisses des 
städtebaulichen Wettbewerbes basieren, füh-
ren teilweise zu geringeren als den vorge-
schriebenen Abständen nach der Nieder-
sächsischen Bauordnung (NBauO). Gemäß 
§ 9 Abs. 1 Nr. 2a BauGB können jedoch ge-
ringere als die in den §§ 5 bis 7 NBauO vor-
geschriebenen Abstände zur Verwirklichung 
besonderer baugestalterischer oder städte-
baulicher Absichten festgesetzt werden. Fest-
gesetzt werden Abstandsflächen von mindes-
tens 0,25 H bzw. mindestens 3,0 m. Somit 
wird den Erfordernissen des Brandschutzes 
genügt. Den allgemeinen Anforderungen an 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse auch 
auf den Nachbargrundstücken wird dabei ent-
sprochen, da lediglich in kurzen Teilabschnit-
ten eine Unterschreitung der nach NBauO 
vorgeschriebenen Abstandsflächen erforder-
lich ist, um die städtebaulichen Figur gemäß 
dem Wettbewerbsentwurf umsetzen zu kön-
nen. Im Übrigen werden die erforderlichen 
Abstandsflächen sowie gesunde Wohnver-
hältnisse einschließlich ausreichender Belich-
tung und Besonnung im Zuge der Genehmi-
gungsplanungen geprüft. Im Sinne der oben 
erläuterten Innenentwicklung ermöglicht die 
zulässige Bebauungshöhe und –dichte ein 
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• Leerstände  
◦ Wir begrüßen den Auftrag aus der Politik, 
dass die Stadtverwaltung eine genauere Aus-
sage über den Leerstand von Wohnungen er-
mitteln soll.  
◦ Der Leerstand und Alternativen müssen be-
rücksichtigt werden, um weitere Flächenver-
siegelung und deren Nachteile zu verhindern. 
◦ Evtl. Umgestaltung von leeren Gebäuden 
zu Wohnungen sollte gegenüber weiterer Flä-
chenversieglung bevorzugt werden. Die be-
kanntesten Leerstände in der Stadt sind der 
vormalige Galeriekaufhof, Karstadt und die 
Burgpassage.  
◦ Auch bei uns in der Nordstadt scheint es 
Leerstände aus den unterschiedlichsten 
Gründen zu geben. Hier gilt es, den Grund 
und die möglichen Einflussmöglichkeiten zu 
finden.  
◦ Paradoxerweise war meine vorherige Woh-
nung in der Innenstadt über ein Jahr unbe-
wohnt, nachdem ich umgezogen bin.  
 
• Infrastruktur  
◦ Es müssen genügend Kindergartenplätze 
bereit stehen. Aktuell sind noch nicht alle 
neuen Gebäude bewohnt. Außerdem sind in 
den nächsten Jahren mehr Kinder zu erwar-
ten, da die Wohnungen meist von jungen Fa-
milien bewohnt werden.  
◦ Grundschulen müssen für die mehr zu er-
wartenden Kinder in naher Zukunft bereitge-
stellt werden. Die Stadt sieht immer nur die 
aktuellen Geburten und nicht die noch zu er-
wartenden neu hinzugezogenen Kinder.  
◦ Es fehlen für die Bewohner der 1000 neuen 
Wohnungen Gemeinschaftseinrichtungen. 
Z.B. hat ein durchschnittliches Dorf mit 300 
Wohnungen jeweils ein Dorfgemeinschafts-
haus, d.h. es fehlen bereits drei Gemein-
schaftshäuser für die 1000 neuen Wohnun-
gen.  
◦ Jedes Dorf hat einen ausreichend großen 
Spielplatz, wo sich Familien treffen können. 
Es gibt zwar mehrere Kleinkinder-Spielplätze, 
die jedoch eher einen privaten Charakter ha-
ben. Es fehlt ein größerer Spielplatz idealer-
weise mit Möglichkeiten zum Fußballspielen 
in der Nähe für die Kinder mittleren Alters.  
 
• Neubauten auch in anderen Stadtteilen  
◦ Wie in der Braunschweiger Zeitung zu lesen 

kompaktes und verdichtetes Quartier im Duk-
tus der ersten beiden Bauabschnitte. Die Nut-
zung von PV-Anlagen ist auf den Dachflä-
chen möglich und vorgeschrieben. Wie in den 
ersten beiden Bauabschnitten auch sind Staf-
felgeschosse zulässig.  
 
Immobilien-Leerstände sind im großstädti-
schen Bereich durchaus üblich und in einem 
bestimmten Maß auch als Fluktuationsre-
serve sogar erforderlich. Die Nutzung 
darüberhinausgehend leerstehender Immobi-
lien im Stadtgebiet ist ein Anliegen der Ver-
waltung. Neben diesen Initiativen bleibt es je-
doch erforderlich, auch Baurechte zu schaf-
fen, um den hohen Bedarf an dringend benö-
tigtem Wohnraum zu decken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anhand der prognostizierten Zahlen an 
Wohneinheiten bzw. der zukünftigen Bewoh-
nerstruktur wurde die Bedarfe durch die zu-
ständigen Fachdienststellen ermittelt. Soweit 
diese nicht durch die bestehende Infrastruk-
tur gedeckt sein sollten, wird die Erschlie-
ßungsträgerin verpflichtet, die zusätzlichen 
Bedarfe durch geeignete Maßnahmen zu de-
cken. So ist neben den vielfältigen Spielange-
boten im südlich angrenzenden Nordpark 
u. a. die Herstellung einer weiteren Kinder-
spielfläche von rund 730 m² nördlich der Wo-
danstraße vorgesehen. Auch eine Kita mit 
zwei Gruppen ist im Gebiet selbst oder alter-
nativ im Umfeld zu schaffen.  
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war, gibt es zahlreiche weitere Neubauge-
biete in und in der Nähe der Stadt Braun-
schweig, wie es sie seit Jahrzehnten nicht 
gab.  
◦ Aufgrund der Überbauung in den ersten bei-
den Bauabschnitten sind in der Nordstadt be-
reits mehr Wohnungen auf der gleichen Flä-
che entstanden, als ursprünglich geplant war. 
Auch ohne den Jütenring sind im Stadtgebiet 
wahrscheinlich mehr als die ursprünglich ge-
planten Wohnungen entstanden.  
 
• In der über 100-seitigen Stellungnahme der 
verschiedene Vereine und Interessenvertre-
tungen gibt es u.a. die folgenden Argumente 
gegen die geplante Bebauung:  
 
 
 
 
 
◦ Der Bauernverband hat in seiner Stellung-
nahme beschrieben, dass den Landwirten 
Ackerland weggenommen wird, die als Aus-
gleichsfläche für die geplanten neuen Häuser 
verwendet werden. Damit keine neuen Flä-
chen versiegelt werden, darf den Bauern kein 
Ackerland weggenommen werden.  
 
 
 
 
 
 
◦ Der BUND weist daraufhin, dass neue Häu-
ser noch ökologischer und energiesparender 
sein sollten, als die bisherigen neuen Häuser. 
Hier ist z. B Holz statt Beton und Naturfasern 
statt Dämmmaterial aus Styropor zu nennen. 
Mit der heutigen Bautechnik lassen sich auch 
Null- oder sogar Plus-Energie-Häuser bauen. 
In dieser Richtung sind Vorgaben von der 
Stadt denkbar, die ökologischer Baustoffe 
und noch energiesparendere Baumaßnah-
men vorschreiben.  
 
◦ Die Braunschweiger Verkehrs AG weist da-
rauf hin, dass die neue Baustraße zu dicht an 
der Bahnlinie gebaut worden ist.  
Es ist nicht erkennbar, ob die Argumente der 
verschiedenen Vereine und Interessenvertre-
tungen berücksichtigt worden sind und ob 
diese Einfluss auf den Bauplan hatten.  
 
 
 
 
 

Das 2023 aktualisierte städtische Wohnraum-
versorgungskonzept (WRVK) wurde bis zum 
Jahr 2035 fortgeschrieben. Das Gutachter-
büro InWIS hat auf Basis von Analyse und 
Bedarfsprognose als neue Zielzahl die Schaf-
fung von Baurecht für rund 12.200 neue 
Wohnungen für den Zeitraum von 2020 bis 
2035 formuliert. 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahmen der verschiedenen Be-
hörden, sonstiger Träger öffentlicher Belange 
und Verbände im Rahmen der Beteiligungen 
gemäß § 4 (2) BauGB und § 4a (3) BauGB 
sind in den jeweiligen Tabellen aufgeführt 
und mit den betreffenden Stellungnahmen 
der Verwaltung und einem Abwägungsvor-
schlag versehen (Anlagen 6 und 7).  
 
Generell ist die Stadt Braunschweig bestrebt, 
gem. § 1 (5) BauGB die städtebauliche Ent-
wicklung vorrangig durch Maßnahmen der In-
nenentwicklung vorzunehmen, um die Inan-
spruchnahme von landwirtschaftlich genutz-
ten Ackerflächen zu minimieren. So stellen 
auch die Planungen im Geltungsbereich A 
eine Maßnahme der Innenentwicklung und 
teilweise Wiedernutzbarmachung von unter-
schiedlichen – auch weitgehend versiegelten 
Brachflächen zur Wohnbauland-Entwicklung 
dar. 
 
Auf eine Festlegung bestimmter Baustoffe 
auf Ebene der Bauleitplanung wird verzichtet, 
da unabhängig von den Vorgaben eines Be-
bauungsplans die ökologischen Anforderun-
gen bei Neubauten durch verschiedene ge-
setzliche Regelungen regelmäßig verschärft 
werden. Darüber hinaus werden durch den 
Bebauungsplan u. a. eine Dachbegrünung 
sowie PV-Anlagen auf der Dachfläche vorge-
schrieben.  
 
 
Die aktuell bestehende und später zurückzu-
bauende Baustraße entlang der Gleistrasse 
sowie die im Bebauungsplan HA 137 festge-
setzten öffentlichen Verkehrsflächen für den 
Ausbau der Planstraßen haben einen ausrei-
chenden Abstand zu den bestehenden In-
dustriegleisanlagen. Die Braunschweiger 
Verkehrs AG hatte im Hinblick auf die weite-
ren Planungen zum Ausbau der Campus-
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• Fehlende Transparenz der Bürgerbeteili-
gung  
◦ Die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung vom 
September 2022 sind nicht  öffentlich zu-
gänglich – oder ich habe diese nicht gefun-
den. Interessant sind u.a. die Argumente der 
Bürger in einer anonymisierten Form und sta-
tistische Angaben wie z.B. die Anzahl der 
Bürger, die sich beteiligt haben.  
◦ Auch wenn es gesetzlich aktuell nicht vor-
geschrieben ist, wünsche ich mir trotzdem als 
Anwohner mehr Einflussnahme und eine auf-
schlussreiche Stellungnahme der Stadt, wel-
che Argumente berücksichtigt worden sind 
und wie diese sich auf den Bauplan auswir-
ken.  
 
Angesichts der genannten Argumente brau-
chen die Anwohner in den 1000 neuen Woh-
nungen nicht noch mehr Wohnungen, son-
dern stattdessen mehr Grünflächen wie z.B. 
eine Parkanlage mit Bäumen für Fußgänger 
zum Verweilen, einen Fußballplatz für Kinder 
mittleren Alters und eine Hundewiese für 
Hundebesitzer. Dies erfreut nicht nur die Na-
tur, sondern auch die Menschen, die hier 
wohnen. 

bahn und für den Fall eines dauerhaften Er-
halts der Industriegleistrasse einen größeren 
Abstand angeregt.  
Dieser Anregung wurde nicht gefolgt, da an-
derenfalls die verkehrliche Erschließung des 
Wohnquartiers erschwert werden würde. Der 
verbleibende Korridor ist ausreichend breit, 
wenn im Zuge der Campusbahn-Planung 
eine Kombination der Gleisanlagen oder al-
ternativ eine Verlagerung des südöstlich der 
Gleisanlagen verlaufenden, derzeit im betref-
fenden Abschnitt mit einer wassergebunde-
nen Decke befestigten Ringgleisweges vor-
gesehen wird.  
 
Die Beteiligung in den verschiedenen Verfah-
rensschritten erfolgte nach den Anforderun-
gen des Baugesetzbuches (BauGB).  
Darüber hinaus wurde im Rahmen der Betei-
ligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 
BauGB neben einem öffentlichen Aushang 
auch eine öffentliche Informationsveranstal-
tung im Großen Sitzungssaal des Rathaus-
Altgebäudes am 22. September 2022 ab 
18.30 Uhr durchgeführt. Die Niederschrift die-
ser Veranstaltung war Bestandteil der Sit-
zungsvorlage zum Beschluss über die Beteili-
gung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB 
und wurde auch bei deren Ausführung öffent-
lich mit ausgelegt.  
 
 
Die geäußerten Wünsche nach mehr öffentli-
chen Frei- bzw. Grünflächen (Parkanlage mit 
Bäumen, Kinder- und Jugendspielflächen und 
Hundewiese) sind nachvollziehbar, stehen 
aber im Widerspruch zu den Flächenbedar-
fen für die geplante Wohnbebauung.  
In Abwägung der verschiedenen Belange 
und Argumente wird der Schaffung von Bau-
rechten für dringend benötigten Wohnraum 
eine höhere Bedeutung beigemessen.  

 Vorschlag der Verwaltung: 
 Änderungen des Bebauungsplanes sind nicht 

erforderlich. 
 

  
Stellungnahme ID: 28889 
Schreiben vom 08.04.2024 
 

Stellungnahme der Verwaltung 

seit 2021 wohnen wir in der neuen Nordstadt. 
Wir fühlen uns hier sehr wohl, nicht zuletzt 
aufgrund der vielen Grünflächen rund um den 
Kleingartenverein Wodan als auch die noch 
freie Fläche in Richtung Ringgleis, die Ge-
genstand der Bebauung sein soll. 
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Betroffen von Starkregenereignissen in 2023 
und 2024 kann ich Ihnen versichern, dass 
schon jetzt die Regenaufnahmekapazität der 
Böden sowie als auch des Abwassersystem 
nicht ausreicht und Tiefgaragen geflutet wur-
den. Eine zusätzliche Versiegelung dürfte die 
Lage deutlich verschlimmern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weiterhin haben wir das Glück, das sich ne-
ben Rotmilanen eine Vielzahl weiterer Vögel 
und Tierarten heimisch fühlen. Diese würden 
durch eine zusätzlich Bauverdichtung vertrie-
ben werden. 
 
Ziel der Stadt Braunschweig muss es doch 
nicht zuletzt sein, Klimaschutz und zusätzli-
chen Wohnbedarf in Einklang zu bringen. In-
nerhalb der Stadt gibt es eine Vielzahl von 
Leerstand (Galeria Kaufhof, um einen der 
größten Leerstände zu nennen), die aufgrund 
des Bestandes doch klimafreundlich für 
Wohnbebauung genutzt werden könnte. 
 
Weniger Versiegelung, mehr Lebensqualität 
für alle. 
 
Im Viertel würden sich sicherlich alle Bewoh-
ner freuen, wenn die derzeitigen Grünflächen 
erhalten blieben; menschliche und tierische 
Bewohner eingeschlossen. 

Zum Bebauungsplan wurde ein Entwässe-
rungskonzept erarbeitet, das auch unter Ein-
beziehung des zunehmenden Starkregenrisi-
kos, der Bodenbeschaffenheit und der topo-
graphischen Verhältnisse die Umsetzbarkeit 
der Planung bestätigt hat. Auf Grundlage die-
ses Konzepts ist die weitere detaillierte Aus-
planung vorgesehen.  
Es sind verschiedene öffentliche Versicke-
rungsflächen im Plangebiet vorgesehen. Und 
für den Fall von Starkregenereignissen ist ein 
den topographischen Verhältnissen entspre-
chender und möglichst schadloser Abfluss in 
die angrenzenden öffentlichen Grünbereiche 
vorgesehen. Nach dem Endausbau der öf-
fentlichen Verkehrsfläche soll kein Nieder-
schlagswasser von öffentlichen Verkehrsflä-
chen auf Privatgrundstücke gelangen Tiefga-
ragen auf den privaten Grundstücksflächen 
sollten auch bei Starkregen vor eindringen-
dem Wasser geschützt sein. 
 
Die artenschutzfachlichen und –rechtlichen 
Belange wurde gutachterlich untersucht und 
bei der Planung berücksichtigt.  
 
 
 
Die Nutzung leerstehender Immobilien im 
Stadtgebiet ist ein großes Anliegen der Ver-
waltung. Neben diesen Initiativen bleibt es je-
doch erforderlich, auch Baurechte zu schaf-
fen, um den hohen Bedarf an dringend benö-
tigtem Wohnraum zu decken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vorschlag der Verwaltung: 
 Änderungen des Bebauungsplanes sind nicht 

erforderlich. 
 

  
Stellungnahme ID: 28789 
Schreiben vom 03.04.2024 
 

Stellungnahme der Verwaltung 

wir wohnen seit 2018 unter der angegebenen 
Adresse und haben direkten Blick auf die ak-
tuell noch unbebaute Fläche, auf der in Zu-
kunft der Jütenring inkl. Wohnbebauung ent-

Zum Bebauungsplan wurde ein Entwässe-
rungskonzept erarbeitet, das auch unter Ein-
beziehung des zunehmenden Starkregenrisi-
kos, der Bodenbeschaffenheit und der topo-
graphischen Verhältnisse die Umsetzbarkeit 
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stehen soll. Wir halten die Entwürfe/Planun-
gen und die bisher umgesetzten Baumass-
nahmen grundsätzlich für gut gelungen. Die 
Regen-/Entwässerungsthematik macht uns 
allerdings grosse Sorgen. Trotz der aktuell 
noch unbebauten Flächen, die jetzt noch als 
Sickerflächen dienen können, hatten wir bei 
den Starkregenereignissen im letzten Jahr 
Flutungen der Tiefgarage. Die vorhandenen 
Rigolen waren voll. Neben den Schäden an 
der Bausubstanz muss auch berücksichtigt 
werden, dass im Zuge der Mobilitätswende 
zunehmend Starkstromleitungen verlegt wer-
den. Gepaart mit dem Brandverhalten aktuel-
ler AKKUS, deren "Durchfahrsicherheit" nicht 
auf ein längeres Verbleiben unter Wasser 
ausgelegt ist. Sollte durch eine Überflutung 
ein Fahrzeug-AKKU in der TG in Brand gera-
ten, gibt es keine Möglichkeit, genug Lösch-
gerät an den Brandherd zu bringen um die-
sen zu löschen ohne das ein Übergreifen der 
Flammen auf das Gebäude vermeiden wer-
den kann. 
 
Denken wir uns nun in die Entwürfe für die 
zukünftige Bebauung, kann man schlichtweg 
nicht nachvollziehen, wie Entwässerung si-
chergestellt werden kann, sind 70-80% der 
jetzigen Brache versiegelt. Ein par Gräben 
rechts und links werden nicht reichen. 

der Planung bestätigt hat. Auf Grundlage die-
ses Konzepts ist die weitere detaillierte Aus-
planung vorgesehen.  
Es sind verschiedene öffentliche Versicke-
rungsflächen im Plangebiet vorgesehen. Und 
für den Fall von Starkregenereignissen ist ein 
den topographischen Verhältnissen entspre-
chender und möglichst schadloser Abfluss in 
die angrenzenden öffentlichen Grünbereiche 
vorgesehen. Nach dem Endausbau der öf-
fentlichen Verkehrsfläche soll kein Nieder-
schlagswasser von öffentlichen Verkehrsflä-
chen auf Privatgrundstücke gelangen. Tiefga-
ragen auf den privaten Grundstücksflächen 
sollten auch bei Starkregen vor eindringen-
dem Wasser geschützt sein. Da die öffentli-
che Entwässerungsinfrastruktur bei einem 
Starkregenereignis nicht noch zusätzliches 
Niederschlagswasser von Privatgrundstücken 
aufnehmen kann, sind auf den privaten 
Grundstücken entsprechende bauliche 
Schutzmaßnahmen zu treffen.  
 
 

 Vorschlag der Verwaltung: 
 Änderungen des Bebauungsplanes sind nicht 

erforderlich. 
 

  
Stellungnahme ID: 28779 / 28888 
Schreiben vom 03.04.2024 / 04.04.2024 
 

Stellungnahme der Verwaltung 

…gegen den bekannt gegebenen Bebau-
ungsplan Jütenring 137 möchten wir folgende 
Einwände vorbringen: 
 
aus unserer Sicht ist das Thema Starkregen 
im geplanten Bebauungsplan unzureichend 
berücksichtigt: 
 
Im Bebauungsplan (1/Seite 36) steht, dass 
das Gebiet alle 30 Jahre bis zu 0,5 Meter un-
ter Wasser steht. Aus der Analyse ist nicht 
erkennbar, ob dabei die geplante Bebauung 
schon berücksichtigt ist und wie das Wasser 
abfließen soll, auch auf den öffentlichen Flä-
chen. Ein Volllaufen der Tiefgaragen wäre die 
Folge mit enormen finanziellen Schäden für 
die Anwohner. Zur Erinnerung: Es gab im 
Gotenweg schon mehrere Feuerwehreins-
ätze wegen vollgelaufener Tiefgaragen. 

 
 
 
 
Zum Bebauungsplan wurde ein Entwässe-
rungskonzept erarbeitet, das auch unter Ein-
beziehung des zunehmenden Starkregenrisi-
kos, der Bodenbeschaffenheit und der topo-
graphischen Verhältnisse die Umsetzbarkeit 
der Planung bestätigt hat. Auf Grundlage die-
ses Konzepts ist die weitere detaillierte Aus-
planung vorgesehen.  
Es sind verschiedene Versickerungsflächen 
im Plangebiet vorgesehen. Und für den Fall 
von Starkregenereignissen ist ein den topo-
graphischen Verhältnissen entsprechender 
und möglichst schadloser Abfluss in die an-
grenzenden öffentlichen Grünbereiche vorge-
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Aufgrund des Gefälles von Westen nach Os-
ten kommt es immer wieder zu kleineren 
Seen, wenn es länger regnet. Auf den Stark-
regenkarten, die auf der Seite der Stadt 
Braunschweig veröffentlicht sind (diese be-
ziehen sich aber auf die jetzige und nicht die 
zukünftige Geländetopographie, wo sich der 
jetzige Zustand voraussichtlich noch ver-
schärft), wird dieser Umstand ebenso sicht-
bar. 
 
Unserer Einschätzung nach wurde das 
Thema im Bauplan nicht hinreichend berück-
sichtigt, sondern nur auf die neuen Gebäude 
bezogen, wir fordern hier ein adäquates Ent-
wässerungskonzept sowohl für die Dachflä-
chen als auch für das gesamte Gebiet, also 
auch für die Flächen mit schon bestehenden 
Gebäuden und öffentliche Flächen. Aus un-
serer Sicht steht dort sonst alles unter Was-
ser und alle Tiefgaragen laufen voll. Es 
könnte aus Sicht des Bauträgers damit ggf. 
sich verbieten, überhaupt eine Tiefgarage in 
den Untergrund zu planen. 
 
Aus diesen Gründen legen wir Einspruch ge-
gen den geplanten Bauplan ein und fordern 
eine Überarbeitung des Bebauungsplans. 

sehen. Nach dem Endausbau der öffentli-
chen Verkehrsfläche soll kein Niederschlags-
wasser von öffentlichen Verkehrsflächen auf 
Privatgrundstücke gelangen. Tiefgaragen auf 
den privaten Grundstücksflächen sollten auch 
bei Starkregen vor eindringendem Wasser 
geschützt sein. Da die öffentliche Entwässe-
rungsinfrastruktur bei einem Starkregenereig-
nis nicht noch zusätzliches Niederschlags-
wasser von Privatgrundstücken aufnehmen 
kann, sind auf den privaten Grundstücken 
entsprechende bauliche Schutzmaßnahmen 
zu treffen. 
 
 
 
 

 Vorschlag der Verwaltung: 
 Änderungen des Bebauungsplanes sind nicht 

erforderlich. 
 

  
Stellungnahme ID: 28899 
Schreiben vom 08.04.2024 
 

Stellungnahme der Verwaltung 

Bitte achten Sie beim dritten Bauabschnitt auf 
ausreichend sichtbare und begehbare Grün-
flächen. Diese sind bei den Bauabschnitten 
eins und zwei zu kurz gekommen, ja gar nicht 
vorhanden. 
 
Anlaufstellen wie Cafés, Restaurants, Bäcke-
rei, Apotheke etc. fehlen in der näheren Um-
gebung. Sollte es nicht als reines Wohnge-
biet bebaut werden, wäre es wünschenswert 
auf diese Anlaufstellen zu achten. 

Das Plangebiet soll der städtebaulichen Ziel-
richtung entsprechend im Duktus der ersten 
beiden Bauabschnitte in einer ähnlichen 
Dichte und Kompaktheit entwickelt werden. 
Neben der zentral im dritten Bauabschnitt ge-
legenen öffentlichen Grünfläche stellen der 
südlich angrenzende Nordpark sowie der 
westlich angrenzende Nordanger bezüglich 
der Planung und Realisierung eines Gesamt-
quartiers aus drei Bauabschnitten großzügi-
gere multifunktionale Grünflächen dar, in die 
verschiedene Spielangebote integriert sind. 
Nördlich der Wodanstraße ist die Herstellung 
einer weiteren, rund 730 m² großen Kinder-
spielfläche vorgesehen. 
 
In fußläufig gut erreichbarer Nähe sind ver-
schiedenste Nahversorgungseinrichtungen 
vorhanden. Gastronomische Angebote sind 
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in den ersten beiden Bauabschnitten vorge-
sehen sowie auch im dritten Bauabschnitt an-
gedacht.  

 Vorschlag der Verwaltung: 
 Änderungen des Bebauungsplanes sind nicht 

erforderlich. 
 

  
Stellungnahme ID: 28641 
Schreiben vom 07.03.2024 
 

Stellungnahme der Verwaltung 

wir beziehen uns auf Ihre o.g. Maßnahme 
und teilen Ihnen hierzu mit, dass von uns ver-
waltete Versorgungsanlagen der nachste-
hend aufgeführten Eigentümer bzw. Betreiber 
von der geplanten Maßnahme nicht betroffen 
werden:  
• OGE (Open Grid Europe GmbH), Essen • 
Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen  
• Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), Netz-
gebiet Nordbayern, Schwaig bei Nürnberg  
• Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft 
mbH (MEGAL), Essen  
• Mittelrheinische Erdgastransportleitungsge-
sellschaft mbH (METG), Essen  
• Nordrheinische Erdgastransportleitungsge-
sellschaft mbH & Co. KG (NETG), Dortmund  
• Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH 
(TENP), Essen  
Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im 
Übersichtsplan markierte Bereich. Dort dar-
gestellte Leitungsverläufe dienen nur zur gro-
ben Übersicht.  
Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung 
des Projektbereichs bedarf immer einer er-
neuten Abstimmung mit uns. 

Die betroffenen Leitungsträger werden im 
Zuge der weiteren Erschließungsplanung und 
Leitungskoordination mit einbezogen bzw. 
beteiligt werden.  
 
Erforderliche Leitungsverlegungen sind im 
Rahmen der Erschließungsarbeiten vorgese-
hen. 

 Vorschlag der Verwaltung: 
 Änderungen des Bebauungsplanes sind nicht 

erforderlich. 
 

  
Stellungnahme ID: 28780 
Schreiben vom 03.04.2024 
 

Stellungnahme der Verwaltung 

Für das Planverfahren HA 137 Jütenring plä-
diere ich anstelle von weiterem Wohnungs-
bau für die Schaffung von Grün- und Aus-
gleichsflächen. 

2023 wurde auf Basis von Analyse und Be-
darfsprognose im Zuge der Aktualisierung 
und Fortschreibung des städtischen Wohn-
raumversorgungskonzepts (WRVK) gut-
achterlich als neue Zielzahl die Schaffung 
von Baurecht für rund 12.200 neue Wohnun-
gen für den Zeitraum von 2020 bis 2035 for-
muliert. Um mittel- und langfristig diesen be-
stehenden dringenden Bedarf an Wohnraum 
decken zu können, soll das Gebiet „Jüten-
ring“ als Projekt der Innenentwicklung und 3. 
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Bauabschnitt des innenstadtnahen und ver-
dichteten Gesamtquartiers „Nördliches Ring-
gebiet“ umgesetzt werden. Das Gesamtquar-
tier ist eingebettet in eine Grün- und Frei-
raumstruktur mit insbesondere dem Nord-
park, dem noch auszubauenden Nordanger 
sowie den Kleingartenflächen nördlich der 
Wodanstraße und der Mitgaustraße.   
In Abwägung der verschiedenen Belange 
und Argumente wird der Schaffung von Bau-
rechten für dringend benötigten Wohnraum 
eine höhere Bedeutung beigemessen.  

 Vorschlag der Verwaltung: 
 Änderungen des Bebauungsplanes sind nicht 

erforderlich. 
 

  
Stellungnahme ID: 28823 
Schreiben vom 04.04.2024 
 

Stellungnahme der Verwaltung 

wir leben bereits seit 5 Jahren auf einer Bau-
stelle. Ich bin der Meinung, dass das Ge-
lände als Park für die Bewohner genutzt wer-
den sollte. 

2023 wurde auf Basis von Analyse und Be-
darfsprognose im Zuge der Aktualisierung 
und Fortschreibung des städtischen Wohn-
raumversorgungskonzepts (WRVK) gut-
achterlich als neue Zielzahl die Schaffung 
von Baurecht für rund 12.200 neue Wohnun-
gen für den Zeitraum von 2020 bis 2035 for-
muliert. Um mittel- und langfristig diesen be-
stehenden dringenden Bedarf an Wohnraum 
decken zu können, soll das Gebiet „Jüten-
ring“ als Projekt der Innenentwicklung und 3. 
Bauabschnitt des innenstadtnahen und ver-
dichteten Gesamtquartiers „Nördliches Ring-
gebiet“ umgesetzt werden. Das Gesamtquar-
tier ist eingebettet in eine Grün- und Frei-
raumstruktur mit insbesondere dem Nord-
park, dem noch auszubauenden Nordanger 
sowie den Kleingartenflächen nördlich der 
Wodanstraße und der Mitgaustraße.  
In Abwägung der verschiedenen Belange 
und Argumente wird der Schaffung von Bau-
rechten für dringend benötigten Wohnraum 
eine höhere Bedeutung beigemessen.  

 Vorschlag der Verwaltung: 
 Änderungen des Bebauungsplanes sind nicht 

erforderlich. 
 

  
Stellungnahme ID: 28537 
Schreiben vom 17.03.2024 
 

Stellungnahme der Verwaltung 

hiermit möchte ich Sie als Anwohnerin der 
neuen Nordstadt dringlichst darum bitten, den 
aktuellen Bebauungsplan erneut zu überar-
beiten, damit mehr von den aktuell noch vor-
handenen Grünflächen erhalten bleiben und 
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die Flächenversiegelung nicht immer weiter 
fortschreitet. 
 
Bereits jetzt gab es bei uns im Gotenweg im 
letzten Jahr drei Feuerwehrgroßeinsätze, weil 
Massen an Wasser bei starken Regenfällen 
in die Tiefgaragen hineingelaufen sind. Die-
ses liegt vor allem daran, dass in der Umge-
bung bereits zu viele versiegelt Flächen vor-
handen sind und es kaum noch natürliche 
Versickerungsmöglichkeiten bei stärkeren 
Regenereignissen für das Wasser gibt. Eine 
Vorhersage für eine 30 Jahre Starkregenana-
lyse hat an zwei Stellen auf dem bisher noch 
unbebauten Gelände jeweils einen Bereich 
identifiziert, wo sich Wasser bis zu 0,5 m an-
sammeln kann. Und dabei ist noch nicht ein-
mal die Bodenversiegelung der neu geplan-
ten Gebäude mit einberechnet. Außerdem 
gibt es von West nach Ost ein deutliches Ge-
fälle des Bodens ausgehend von dem Be-
reich, welcher bereits mit Gebäuden bebaut 
worden ist. Der tiefste Punkt im Wohnquartier 
befindet sich auf dem aktuell noch unbebau-
ten Gelände, sodass sich auf diesem Grund 
weiterhin das ganze nicht versickerte Wasser 
ansammeln wird, was sich schon jetzt in der 
schnellen Entstehung eines in der Größe 
recht stattlichen "Sees" auf dem aktuell noch 
freien Grundstück bemerkbar macht. 
 
 
Auch wegen des Mangels an Naherholungs-
gebieten für uns Anwohner dieses Wohnvier-
tels sollten die Grünfläche hier zwischen dem 
mittlerweile echt eng bebautem Stadtteil er-
halten bleiben. Das Neubaugebiet der neuen 
Nordstadt wurde von der Stadt damals mit 
dem Aushängeschild ?Neue grüne Nord-
stadt? angepriesen, wobei schon jetzt für die 
bereits vielen entstandenen Wohnungen und 
darin lebenden Menschen nicht mehr ausrei-
chend begrünte Ausgleichsflächen für die im 
Verhältnis stark überwiegenden versiegelten 
Wohnraumflächen vorhanden sind. 
 
Weiterhin möchte ich abermals darauf hin-
weisen, dass es zahlreiche Leerstände von 
Gebäuden mit potenziellem Wohnraum in der 
Innenstadt und auch viele leerstehende fer-
tige Wohnungen bei uns in der Nordstadt 
gibt, welche meines Erachtens unbedingt zu-
erst bezogen werden sollen bevor es zu einer 
Neuversiegelung aktuell noch begrünter und 
freier (Versickerungs-)Flächen kommt. 

 
 
 
 
Zum Bebauungsplan wurde ein Entwässe-
rungskonzept erarbeitet, das auch unter Ein-
beziehung des zunehmenden Starkregenrisi-
kos, der Bodenbeschaffenheit und der zu-
künftigen topographischen Verhältnisse so-
wie der umliegenden Flächen die Umsetzbar-
keit der Planung bestätigt hat. Auf Grundlage 
dieses Konzepts ist die weitere detaillierte 
Ausplanung vorgesehen.  
Es sind verschiedene öffentliche Versicke-
rungsflächen im Plangebiet vorgesehen. Und 
für den Fall von Starkregenereignissen ist ein 
den topographischen Verhältnissen entspre-
chender und möglichst schadloser Abfluss in 
die angrenzenden öffentlichen Grünbereiche 
vorgesehen. Nach dem Endausbau der öf-
fentlichen Verkehrsfläche soll kein Nieder-
schlagswasser von öffentlichen Verkehrsflä-
chen auf Privatgrundstücke gelangen. Tiefga-
ragen auf den privaten Grundstücksflächen 
auch bei Starkregen vor eindringendem Was-
ser geschützt sein.  
Da die öffentliche Entwässerungsinfrastruktur 
bei einem Starkregenereignis nicht noch zu-
sätzliches Niederschlagswasser von Privat-
grundstücken aufnehmen kann, sind auf den 
privaten Grundstücken entsprechende bauli-
che Schutzmaßnahmen zu treffen. 
 
Neben der zentral im dritten Bauabschnitt ge-
legenen öffentlichen Grünfläche stellen der 
südlich angrenzende Nordpark sowie der 
westlich angrenzende Nordanger bezüglich 
der Planung und Realisierung eines Gesamt-
quartiers aus drei Bauabschnitten großzügi-
gere multifunktionale Grünflächen dar, in die 
verschiedene Spielangebote integriert sind. 
Nördlich der Wodanstraße ist die Herstellung 
einer weiteren, rund 730 m² großen Kinder-
spielfläche vorgesehen. 
 
 
 
Immobilien-Leerstände sind im großstädti-
schen Bereich durchaus üblich und in einem 
bestimmten Maß auch als Fluktuationsre-
serve sogar erforderlich. Die Nutzung 
darüberhinausgehend leerstehender Immobi-
lien im Stadtgebiet ist ein Anliegen der Ver-
waltung. Neben diesen Initiativen bleibt es je-
doch erforderlich, auch Baurechte zu schaf-
fen, um den hohen Bedarf an dringend benö-
tigtem Wohnraum zu decken. 2023 wurde auf 
Basis von Analyse und Bedarfsprognose im 
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Zuge der Aktualisierung und Fortschreibung 
des städtischen Wohnraumversorgungskon-
zepts (WRVK) gutachterlich als neue Zielzahl 
die Schaffung von Baurecht für rund 12.200 
neue Wohnungen für den Zeitraum von 2020 
bis 2035 formuliert. Um mittel- und langfristig 
diesen bestehenden dringenden Bedarf an 
Wohnraum decken zu können, soll das Ge-
biet „Jütenring“ als Projekt der Innenentwick-
lung und 3. Bauabschnitt des innenstadtna-
hen und verdichteten Gesamtquartiers „Nörd-
liches Ringgebiet“ umgesetzt werden. Das 
Gesamtquartier ist eingebettet in eine Grün- 
und Freiraumstruktur mit insbesondere dem 
Nordpark, dem noch auszubauenden Nord-
anger sowie den Kleingartenflächen nördlich 
der Wodanstraße und der Mitgaustraße.  
n Abwägung der verschiedenen Belange und 
Argumente wird der Schaffung von Baurech-
ten für dringend benötigten Wohnraum eine 
höhere Bedeutung beigemessen. 

 Vorschlag der Verwaltung: 
 Änderungen des Bebauungsplanes sind nicht 

erforderlich. 
 

  
Stellungnahme ID: 28824 
Schreiben vom 04.04.2024 
 

Stellungnahme der Verwaltung 

gegen den bekannt gegebenen Bebauungs-
plan Jütenring möchten wir folgende Ein-
wände vorbringen:  
 
Aus unserer Sicht ist das Thema Starkregen 
im geplanten Bebauungsplan unzureichend 
berücksichtigt: Im Bebauungsplan (1/Seite 
36) steht, dass das Gebiet alle 30 Jahre bis 
zu 0,5 Meter unter Wasser steht. Aus der 
Analyse ist nicht erkennbar, ob dabei die ge-
plante Bebauung schon berücksichtigt ist und 
wie das Wasser abfließen soll, auch auf den 
öffentlichen Flächen. Ein Volllaufen der Tief-
garagen wäre die Folge mit enormen finanzi-
ellen Schäden für die Anwohner. Zur Erinne-
rung: Es gab im Gotenweg schon mehrere 
Feuerwehreinsätze wegen voll gelaufener 
Tiefgaragen. Aufgrund des Gefälles von 
Westen nach Osten kommt es immer wieder 
zu kleineren Seen, wenn es länger regnet. 
Auf den Starkregenkarten, die auf der Seite 
der Stadt Braunschweig veröffentlicht sind 
(diese beziehen sich aber auf die jetzige und 
nicht die zukünftige Geländetopographie, wo 
sich der jetzige Zustand voraussichtlich noch 
verschärft), wird dieser Umstand ebenso 
sichtbar. Unserer Einschätzung nach wurde 

 
 
 
 
Zum Bebauungsplan wurde ein Entwässe-
rungskonzept erarbeitet, das auch unter Ein-
beziehung des zunehmenden Starkregenrisi-
kos, der Bodenbeschaffenheit und der zu-
künftigen topographischen Verhältnisse so-
wie der umliegenden Flächen die Umsetzbar-
keit der Planung bestätigt hat. Auf Grundlage 
dieses Konzepts ist die weitere detaillierte 
Ausplanung vorgesehen.  
Es sind verschiedene öffentliche Versicke-
rungsflächen im Plangebiet vorgesehen. Und 
für den Fall von Starkregenereignissen ist ein 
den topographischen Verhältnissen entspre-
chender und möglichst schadloser Abfluss in 
die angrenzenden öffentlichen Grünbereiche 
vorgesehen. Nach dem Endausbau der öf-
fentlichen Verkehrsfläche soll kein Nieder-
schlagswasser von öffentlichen Verkehrsflä-
chen auf Privatgrundstücke gelangen.  Tief-
garagen auf den privaten Grundstücksflächen 
sollten auch bei Starkregen vor eindringen-
dem Wasser geschützt sein.  
Da die öffentliche Entwässerungsinfrastruktur 
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das Thema im Bauplan nicht hinreichend be-
rücksichtigt, sondern nur auf die neuen Ge-
bäude bezogen. Wir fordern hier ein adäqua-
tes Entwässerungskonzept, sowohl für die 
Dachflächen als auch für das gesamte Ge-
biet, also auch für die Flächen mit schon be-
stehenden Gebäuden und öffentliche Flä-
chen. Aus unserer Sicht steht dort sonst alles 
unter Wasser und alle Tiefgaragen laufen 
voll. Es könnte aus Sicht des Bauträgers da-
mit ggf. sich verbieten, überhaupt eine Tief-
garage in den Untergrund zu planen. 
Aus diesen Gründen legen wir Einspruch ge-
gen den geplanten Bauplan ein und fordern 
eine Überarbeitung. 

bei einem Starkregenereignis nicht noch zu-
sätzliches Niederschlagswasser von Privat-
grundstücken aufnehmen kann, sind auf den 
privaten Grundstücken entsprechende bauli-
che Schutzmaßnahmen zu treffen. 
 
 

 Vorschlag der Verwaltung: 
 Änderungen des Bebauungsplanes sind nicht 

erforderlich. 
 

  
Stellungnahme ID: 28781 
Schreiben vom 03.04.2024 
 

Stellungnahme der Verwaltung 

- Die Anzahl der öffentlichen Stellplätze (also 
am Straßenrand) sollte weiter verringert und 
auf keinen Fall erhöht werden. Insbesondere 
sollte darauf geachtet werden, dass die Plan-
straße C & D in Zukunft nicht mehr zum Ab-
stellen von LKW und anderen gewerblichen 
Fahrzeugen genutzt wird. 
- Idealerweise sollten alle Straßen nur für An-
lieger freigegeben und alle Stellplätze in Tief-
garagen realisiert werden. 
- Parkverkehr und Park-Such-Verkehr sollte 
aus den Straßen Gotenweg, Jütenring und 
Langobardenstraße sollte so weit wie möglich 
"vergrämt" werden. 
- Die Versickerungsanlagen (Mulden) entlang 
der Planstraßen C und D sollten so ausge-
führt werden, dass sie nicht beparkt werden 
können und auch nicht zum Abladen / Weg-
werfen von Müll einladen. 
- An der T-Kreuzung im Jütenring sollte ein 
Fuß- und Radweg-Übergang zum Ringgleis 
und zum Parkplatz Lidl / Tankstelle einge-
plant werden, dort besteht aktuell bereit ein 
informeller "Trampelpfad". Die Schwierigkeit 
bezüglich der Bahnanlage ist vorhanden, 
aber sollte lösbar sein. 

Neben den bauordnungsrechtlich notwendi-
gen privaten Einstellplätzen sind auch inner-
halb der öffentlichen Verkehrsfläche Besu-
cherparkplätze in angemessener Zahl vorge-
sehen. Die Planstraßen B und C sollen als 
verkehrsberuhigter Bereich ausgebaut wer-
den, sodass dort das Abstellen von LKW 
kaum möglich sein wird. Da diese eine reine 
Anliegerstraße darstellen, ist nicht von Durch-
gangs- oder Park-Suchverkehr in erhebli-
chem Maße auszugehen.  
 
 
 
Die Versickerungsmulden sollen vor Überfah-
ren geschützt werden, um eine Verdichtung 
und damit Beeinträchtigung der Versicke-
rungsfähigkeit zu verhindern.  
 
Gesicherte Bahnübergänge für Zufußge-
hende und Radfahrende sind am südlichen 
Blanchardplatz sowie östlich am Bültenweg 
vorhanden. Die Einrichtung eines zusätzli-
chen gesicherten Bahnübergangs wird unab-
hängig vom Bebauungsplanverfahren ge-
prüft.  

 Vorschlag der Verwaltung: 
 Änderungen des Bebauungsplanes sind nicht 

erforderlich. 
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Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift 
Jütenring HA 137 
Anhänge zu den Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit 



Anhänge zur Stellungnahme ID 28641 
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Textfeld
Ausgleich = Geltungsbereich B 



Y2938
Textfeld
Bebauungsplanes Jütenring, HA 137 - Geltungsbereich A 
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